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Vorbemerkung der Schriftleitung 
Vom 15. bis 17. Septemt>er 2004 fand In Lubeck die 

100. Tagung des Strafvollzugsausschusses der Länder 
slatt Aus diesem Anlass veranstaltete das Ministerium für 
JUStiZ. Frauen, Jugend und Familie des landes Schleswig
HOlstein als Gastgeber Im BÜfgerschaftssaal der Hanse
sladi eine Feierstunde, an der neben den Mitgliedern des 
Ausschusses und ehemaligen Leitern der Strafvollzugsab
leitungen In den Justizressorts auch zahlreiche andere Ver
treter des öHenUichen lebens teilnahmen. 

Die Schrlltleltung hält es Im Hinblick auf die Bedeutung 
des Strafvollzugsausschusses der Lander fur die Entwick
lung des Strafvollzugs in Deutschland sei' 1951 fOr gebo
len, dia Aedebeitrage der Jubitäumsveransla!tung sowie 
einer wei teren, mit Ihr In unminelbarem Zusammenhang 
stehenden Veranstaltung In der .zeitschnft für Strafvollzug 
und Straffälligenhilfe" zu dokumenheren. 

Deshalb werden nachstehend die Redebeiträge in der 
Reihenfolge entsprechend dem Ablaut der belden Veran
staltungen wiedergegeben Dabei Wird Insoweit von der 
Vortragslorm abgewichen, als die }eweils verwendelen An
reden weggelassen werden. 
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Begrüßungsansprache ~ 

Anne Lülkes 

Ich darf Sie ganz herzlich zu dieser Feierstunde an
lässlich der 100 Tagung des Stratvoltzugsausschusses der 
Länder im Bürgerschaftssaaf des lübecker Rathauses be
grußen. Ich danke It,nen allen, dass Sie dieser Einladung 
gefolg\ sind und damit nICht nur die Arbei t dieses Ausschus· 
ses sondern auch die Entwicklung des Vollzuges in 
Deutschland seit den fünfZiger Jahren würdigen. 

Ich begrüße Frau Bundesminlslenn der Justiz Bngille 
Zypries. Das BundesJustizministerIum ist ja dem StrafvolI· 
zugsausschuss besonders verbunden . Die erste Tagung 
des Ausschusses hai am 22. Februar 1951 im Bundesjus
tizministenum in Bonn stattgeJunden. Mlnisterialdlngent 
Dr ROlberg hat die Teilnehmer ,m Namen des damaligen 
BundesJustizminislers seinerzeit begrüßt. Seitdem hat an 
den Sitzungen des Ausschusses Jeweils ein Vertreter des 
BundesJustizministeriums teilgenommen. 

Insbesondere die Aufgabe des Ausschusses, als bera· 
lendes Organ bei den VOrbereitungen gesetzgeberischer 
Maßnahmen auf dem GebIet des Strafvollzugs mitzuwir
ken, konnte nur durch diese enge Kooperation mit dem 
BundesJustizministerium Im Rahmen des Ausschusses er· 
füll t werden. 

Ich begrüße Herrn BOrgermelstel Bernd Saxe, der 
ebenso wie Frau Zyprles ein Grußwort zu uns sprechen 
Wird. Herr Saxe. Ich weiß, dass Sie auch aus Ihrer frühe
ren beruflichen Tätigkeit dem Stralvollzug besonders ver
bunden smd - erst Jüngst haUen wir belde Gelegenheit, die 
JVA zu besuchen, die sich seh 1909 hier In der Stadt 
LÜbeck befindet. Ich darl Ihnen nlchl nur dafür danken, 
dass Sich über diese tange Zel\ hInweg eIne gute und In
tenSIve Kooperation mit der Stadt ergeben Mt. sondern 
auch dafür, dass wir heule Gast in Ihrem beeindruckenden 
BurgerschaftssaaJ sein dur/en und dass Sie uns anschlie
ßend zu einem kleinen Empfang einladen werden. 

Ich begrüße Herrn Sektionschef Dr. Michael Neider als 
Vertreter des Bundesjustizmlnlslenums von Österreich und 
Herrn Bundesanwalt Rainer Gnesbaum als Vertreter des 
Generalbundesanwalts. 

ich begruße die Spitzen der JUstIZ In Schieswrg-Hol
St91n Frau Görres-Ohde, dre Prasidentln des Oberlandes
geriChts, Herm Erhard Rex, den Generalstaatsanwalt, ei
nige PrAsldenten von landgenchten und einige leitende 
Oberstaatsanwal1e, die Leiter von verschiedenen Einnch
tungen des Maßregelvollzuges, mIt denen wir eng koope
neren, Vertreter von Verbanden und Fachorganisationen, 
die uns nahe stehen, jetzIge und ehemalige Anstallslellel 
und Anstallslei terinnen nlchl nur aus Schleswlg-Holstein 
sondem auch aus den norddeutschen Ländern. mrt denen 
insbesondere die Kooperationsbezrehungen zunehmend 
verbessert werden, Vertreter von Verbänden und Trägem 
der Straf1äthgenhllle aus Schleswig-Holstein und aus den 
angrenzenden Bundestandern, und last but not least natur
Irch auch die jetzigen und früheren Mitglieder des StralvoU
zugsausschusses der länder. 

Es war eine hervorragende Idee, zu den aktiven 
VOllzugsabteliungslellerinnen und -abteilungs leitern auch 
die ehemahgen einzuladen - immerhin sind 18 dieser 
Einladung gefOlgt . 

'I A_ 00' "'''''''enn hn Jl,ISrlZ. F,auen Jugend UM Famtlta afl\;t$$lot.n 
dIJt FMr$lunde lItn 1609 ()oI; on LIJbed! 
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Unter ihnen begrüße ich insbesondere die uns eng ver
bundenen Staatssekretäre Chflsloph Flügge vom Senator 
lür JustiZ und Ulnch Freise vom Senator IUr Inneres in 
Benin. Herrn Horsllsota, den ehemaligen Vorsitzenden des 
Rechtsausschusses der Bremer BOrgerschaH, Frau Elisa
beth llngner, die frühere Präsidentin der Nordelbischen 
evangelisch lutherischen Synode, sowie natürlich auch 
Herrn Dietrich Mall, den früheren PräsidenTen des Oberlan
desgerichts in Schleswig. 

Des Weileren begrüße ich Mllarbeilerinnen und Mit
arbeiter aus aHen JUSIIZvollzugsanstallen des landes 
Schieswig-Hoistein und aus den benachbarten Ländern. 
FOr Sie wie f{jr uns soll dieser Tag eine Würdigung Ihrer 
außerordentlich schwierigen Arteit sein - die Oualität des 
Vollzuges steht und fäUt mit dem Engagement und der Mo
tIVation des Personals . Ebenfalls beglüße ICh VertreleM
nen und Vertreter der BelriHe der Anstellen aus SChleswlg
HOlstein, insbesondere die Landlagsabgeordnete Frau 
Irene Fröhlich als Vertrelenn des Beirates der JVA KleI. 

FOr den Justizvollzug in Deutschland ist dies ein be
sonderer Tag: Vor über 50 Jahren hat die erste Tagung des 
StrafvoUzugsausschusses der Länder stattgefunden. Das 
Protokoll der ersten Tagung definiert als Aufgabe des Aus
schusses: ..als beratendes Organ bel den Vorbereitungen 
gesetzgeberischer Maßnahmen auf dem Gebiet des 
Strafvollzugs mitZUWirken. Ferner soll dadurch den Fach
referenten der länder Im Interesse einer einheitlichen Ent
wicklung Gelegenheit zu gegenseitigen Anregungen und zu 
einem gerade auf diesem Geb!et besonders wichtigen 
Erfahrungsaustausch gegeben werden.-

Die Tagsordnung wIes bereits damals Fragestellungen 
auf, die noch heute von hoher Relevanz sind' 

Entwurf eines Strafvollzugsgesetzes 
Untersuchungshaftvollzugsordnung 
Waffengebrauch Im Strafvollzug 
Vollzug der Sicherungsverwahrung 
Strafvollzugsstalis!ik 
Gefangenenseelsorge 
EnUassenenfürsorge 
Beamtenbesoldung 
Auswahlgrundsätze bei der Einstellung von Personal 

In diesen Ober 50 Jahren hat der Ausschuss, deI Ja em 
Unterausschuss der JustilfT\lntsterkonferenz Ist und in dem 
die zuständigen Abteilungsteiterlnnen und Abteilungsleiter 
aller 16 Bundesländer in zwei Sitzungen pro Jahr ihre 
Aufgaben er/Ollen, ganz wesentlich zu der konlinuierltchen 
Verbesserung des Behandlungsvoltzuges In Deutschtand 
oeigelragen. 

ROckblIckend möchte Ich - auch um den Ausführungen 
von Herrn Professor or. MOllet-oletz nIcht vorzugreifen
nur eInige Schwerpunkte benennen: Die altE: Dienst- und 
VolizugsOrdnung wurde 1977 durch das heute noch als 
beispielhaft geltende Slrafvolizugsgesetz abgelöst: Min
deststandards für die Vollzugsbauten wurden entwickelt . 
die SIcherheitsreferenten entwickelten bundesweit güllige 
Standards, bundeseinheilliche Verwaltungsvorschriften 
wurden in großer Zahl eingeführt. Die SoziaJtherapie, der 
Frauenvollzug, der Jugendvollzug, der offene Vollzug , spe
zielle Angebote !Cir Drogenabhängige oder für Sexual· und 
Gewalttäter wurden entwickelt und schnttweise In den 
Ländern elngelOhrt. Insbesondere In den siebziger und 
achtziger Jahren bewährte SIch die tänderiJbergrelfende 
Zusammenarbeit im Umgang mit Gefangenen der RAF ; 
hier koopenerte der Ausschuss besonders effektiv mit den 
Jeweiligen Vertretern des Generalbundesanwaltes. 

Und der AufbaU eines demokratischen und rechtstaal
lich orientIerten Sirafvollzugs nach der Wende in den neu
en Ländern wurde ganz entscheidend durch den StrafvoU
zugsausschuss und einen Unterausschuss ,Neue länder" 
geprägt. 

Die Tagesordnung der 100. Sitzung zeIgt die nach wie 
vor gegebene Unverzichlbarkeit dieses Gremiums. Tages
ordnungspunkte sind u. a.: 

Jugendstrafvollzugsgeselz, 
besondere Vorkommnisse, 
Erfassung der Außenkontakte inhaftierter terrOristischer 
Gewalttäter, 
innovatives Kostenmanagemenl. 
europäische Aktivl\äten auf den Gebiet des Jusllzvoll
zuges, 
Bericht über die Verhandlungen zwischen Rumamen 
und ÖsterreiCh betr der ÜbersteIlung rumänischer Häft
hnge m Ihr Heimatland, 
Organtsatlon und Aufgaben der Führungsakademie fCir 
den Justizvollzug, 
Ausslanddeutsche im Strafvollzug, 
Umsetzung des Zusatzprotokotls der UN-Anll-FoUer
konvention in Deutschland. 

Dies atles sind Fragestellungen, die ohne die grundli
che Beratung im Ausschuss nicht bundesweit elnheilhch 
emgefUhrt und entwickel t werden könnten. Der besonders 
Wlchltge Erfahrungsaustausch im Rahmen dieses Aus
schusses hat Sich In den letzten Jahren und Jahrzehnten 
außerordentlich bewahrt. 

So konnten kritische Situationen auch deshalb gemein· 
sam bewällfgt werden, weU ZWischen den Ausschussmit
gliedern , länder- und partejObergrellend vertrauensvolle 
Kooperat ionsbezIehungen mit langjähriger Dauer ent
standen sInd. 

FOr Sch!eswlg-Hols!eln ist es eine besondere Ehre , die 
Koordination Und Leitung des Ausschusses für das Jahr 
2004 übernommen zu haben und In diesem Jahr Gast· 
geber zu sein. 

Mein besonderer Dank gill an dieser Stelle nicht nur den 
Mllarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fachabteilung, son
dern auch und vor allem der Anstalten , die sich sowohllOr 
das Gelingen dieser Feierstunde wie für das abendliche 
Vollzugsfest besonders engagiert haben. 

Mein Dank gilt aber auch Frau Bundesjustizmlmstenn 
Bngilte Zyprtes, HeHn Bürgermeister Saxe für Ihre Gruß
worte und den beiden Referenten dieser Feierstunde, die 
im historischen Rückblick und im perspekhvlschen und 
Internationalen Ausblick eine PosItionsbestimmung des 
Strafvollzugs vornehmen. 

Mit Frau Protessor Or Sllvia Casale und Herrn Profes
sor Dr. MüHer-Olelz ist es gelungen. zwei Experten von eu
ropäischem Rang für diese Veranstaltung zu gewinnen 
Frau Professor Or Silvla Gasale iSI derzeitig dIe PräSidentin 
des Europäischen Komitees zur Verhütung von Folter und 
unmenschlicher oder erniedngender Behandlung oder 
Strafe. Herr Professor Or. Müller-Oietz ist nicht nur wissen
sChaftlich (md kommentierend sowie Iehrel1d seil 1956 fur 
das Aroeltsfeld des Strafvollzuges tätig. Er ist auch seil 
1971 Schriftleiter der .ZeitSChrift für Strafvollzug und Straf· 
fälhgenhilfe". 

Bis vor wenigen Tagen war geplant, dass Frau Prof. Dr 
Helga EInseie als 8lfengast an dieser Feierstunde teil
nimmt Helga Einseie war von 1947 bis 1974 Leitenn der 
JustizvoUzugsanstalt für Frauen In FrankfurVMain-Preun-



geshelm. Sie hat dort nahezu 30 Jahre nrcht nur modellhaft 
und exemptanSCh den Frauenstrafvollzug modernisiert, sie 
hat sich - obwohl nicht Mitglied des Strafvollzugsausschus
ses - uber all diese Jahre hinweg besonders in der Fach· 
diskussion und der öffentliChen DIskussion zum Thema Re· 
form des Stra fvollzugs in Deutschland engagiert Ihre Ziele 
eines ..strafvollzugs der positIVen Zuwendung", der Huma
nJsierung und liberaliSierung, dei Öflnung, der Vernelzung 
mit externen Dlenstleislem, der Nachsorge Sind noch heu
le wegweisend fOr den Strafvollzug in Deutschland und 
weilweIl. Frau Elnsere ISI diesen Weg mit großen persön
lichen Opfern gegangen - die Festschnlt zu Ihrem 60 
Geburtstag trägt deshatb den Titel: ~Schwlmmen gegen 
den Strom - um der Überzeugung wltten~. Frau Elnsere war 
für mich und IOr Viele andere hIer Im Saal Immer ein per
sönliches Vorbild . Sie steht fOr die Fortsetzung der 
Reformbemühungen im Immerwährenden Kampf fOr einen 
rechtstaaUichen und humanen Vollzug in Deutschland. In 
Europa und weltweit. 

Leider hat uns vor wenigen Tagen die NachrICht er
reicht, dass aul ärztliches Anralen hin Frau EinseIe die 
Strapazen einer Reise von Frankfurt nach Lübeck und zu
rück nicht übernommen hat, Ursprunglich war vorgesehen, 
dass sie nun einige Worte zu uns sprechen wonte. Sie hat 
nun staltdessen ein persönliches Statemem übersandt. 

Es Ist mit Ihr vereinbart, dass daraus nun einige 
Passagen von Dr. Maellcke vorgelesen werden ' . 

Anmerkung 
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Grußwort der Bundesministerin 
der Justiz anlässlich der Feier
stunde zur 100. Sitzung des Straf
vollzugsausschusses der Länder 
am 16. September 2004 in Lübeck 
Bngille Zypnes 

Der Zufall hat außerordentlICh gut Regle geführt. Indem 
er uns zur 100. Sitzung des Stralvollzugsaussctlusses aus
gerechnet hier in lübeck zusammenfuhrt: In dem Protokoll 
der JustizmJnister1<onferenz vom Oklober 1950 In Goslar 
heiß! es nämlich unter TOP 1: "Auf Anregung SChleswig
Holsteins und im Einvernehmen mit dem Bundesjustiz
mlnislerium beschloss die Konferenz. eInen vom Bundes
juSllzmlnlsterium einzuberufenden Stralvollzugsausschuss 
zu beSChICken. Das Bundes/ustlzmlfllstenum wird den Aus
schuss, In dem sämtlIChe LAnder vel1relen Sind, in etwa 
zweI Monaten erstmals zusammenrufen · Der Ort der Aus· 
richtung dieser Jubitäumsveranstaltung hätte also gar niCht 
trellender geWählt sein können. um die tragende Rolle 
Schleswig·Hotstelns bei der Gründung dieses Ausschus
ses zu würdigen. 

Der Ausschuss soll nach einem welteren Zilat aus den 
Akten .durch vorbereitende Tätigkeit an der lösung zu· 
künftiger gesetzgeberiSCher Aufgaben auf dem Gebiet de9 
SlrafvoUzuges mitwIrken, ferner Gelegenheit zu einer ein, 
heltlichen losung \100 Fragen mit überiAndermaßiger Be, 
arbeltung bieten und einen Erfahrungsaustausch ZWischen 
den ländern ermöglichen ,· 

Als SIch am 22. Februar 1951 zehn Ländervertreter In 
der Rosenburg In Bonn aul Einladung des damaligen Bun
desjUS!lzminlsters Dr. Dehler erstmals trafen , wUfchgte der 
Vertreter des Bundesminlslenums der JustiZ den SlrafvoU
zugsausschuss ludern als .ein besonderes Gremium Im 
GeIste des Grundgesetzes und als Plattform fOr VorSChläge 
und Aussprachen zur Modernlslerung des Strafvollzuges, 
dessen größtes Ziet die Schaffung eines BundesstrafvolI· 
zugsgesetzes sein solle." Dass ein solches Bundesstrat
vollzugsgesetl gesChaffen werden sollte, wurde laut Sn
zungsprotokoll allgemein lur dnngJlCh gehalten und 
begrußt ZW91 Länder hielten Jedoch eine elnhenllche Re, 
gelung Übel oen Vollzug der Untersuchungshaft tur noch 
vordflnglteher Wie man SIeht. sind emlge Punlo:te der Ta· 
gesordnung der 100. Sitzung des Stralvoltzugsausschus· 
ses von gleicher Aktuali tät wie bei der ersten SItzung vor 
53 Jahren 

Jenseits der manchmal VIelleIcht eher banalen Ge· 
schehnisse des beruflichen Alltags hat SICh dieses Gre· 
mlum seit seiner ersten Zusammenkunl1 besllmmungsge
mäß vor allem mit den großen , ubelgrellenden Zielen und 
Konzeptionen desJushzvoilzuges befasst Darin liegt auch 
heute noch seine eigentliChe Bedeutung. Es war und ISt 
das Selbstverständl'lls des Stralvolfzugsausschusses, zu
kunftsgerichtet zu denken und zu planen, sich Neuem zu 
öffnen und krrusch zu diskutieren, Ja, bIsweilen auch VISIO
nen zu 10rmul1eren. NiCht umsonst hat der Strafvollzug el' 
ne Vorreiterrolle in Fragen der Modemisierung der Verwal· 
tung Inne und ist damit anderen Teilen der Justlzverwallung 
im Hinblick aul Personalmanagement und EDV-Ausslat
lung welt \Ioraus Auch wenn dies von der QHenUIChk81l 
niCht oder kaum wahrgenommen Wird, ist dIe Justlzvoll-
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zugsverwallung eine moderne Verwaltung, die sich Immer 
wieder neuen Herausforderungen stellt. Dies isi auch dem 
effektiven und fortschrittlich denkenden Strafvollzugsaus
schuss mit zu verdanken. 

Der AuSSChusS hai sich auch Im Bereich der Gesetz
gebung zum Strafvollzug geradezu als Speerspitze der In· 
novarion erwiesen. 

In diesem Zusammenhang hätte es mich ganz be
sonders gefreut. heute hier In diesem Kreise eine Frau be
grOßen zu kÖnnen, die zwar nie Mitglied des Strafvollzugs
ausschusses war, dia Jedoch in der von Gustav Heinemann 
eingeselzten Stra fvollzugskommission zur gesetzlichen 
Verankerung Blnes humanen und liberalen StrafvOllzuges 
rnitgearbeitet hai und speZiell rar die verankerung der 
Mutler-Kind-Einrichtungen ,m S!ratvollzugsgesetz .... erant· 
wortllch ist. Gerne hälte Ich Frau Professor Dr, Emsele, die 
ehemalige leiterin der Frauenstraf· und Untersuchungs
hartanstalt Frankfurt-Preungeshelm begrüßt, die wie keine 
Zweite den FrauenstrafvoUzug mit ihren Ideen .... orange· 
bracht hat und die sich bis heute - trotz ihres hohen Alters 
(Frau Einseie ist 1910 geboren) • rur die lebenslagen und 
Schicksale inhaltlener Frauen engagiert. 

Ich glaube. es ,st angemessen und richtig. Im Rahmen 
einer solchen Jubiläumsveranslaltung Frau Dr. Einseie eh· 
rend hervorzuheben - stell .... ertretend für die .... ielen Im Jus· 
I!ZVOlizug hauptberuflich und ehrenamtlich engaglen arbei
tenden Mitarbeiter und Mitarbellennnen, für die es heuie 
Abend ja auch noch ein Fest geben Wird. Frau Dr. Einseie 
die wie Ihr lehrer Gusla .... RadbruCh Kriminalpolilik immer 
auch als SOZialpoli tik verstanden hat, hat über Jahrzehnte 
die fachliche und pOlitiSChe DiskUSSion grundlegend be
einflusst und damit entscheidenden Einfluss auf die Re· 
form .... orstellungen ,genommen, die sich 1977 Im StrafvoU
zugsgesetz wiederfanden. Ohne solCh herausragende 
PersönliChkeiten wie sie befande Sich der deutsche Straf. 
vollzug nicht auf so hohem, International anerkanntem 
Ni .... eau. 

Ich möchle ein PrOjekt ansprechen, das Frau Dr. Ein
sele besonders am Herzen lag: an Ihm läsSI Sich die 
Problematik der StraHälligenhilfe besonders gut ablesen. 
Ich meine das Projekt .Anlaufstelle für straffällig geworde
ne Frauen". Es Ist aus der Erkenntnis geboren, dass der 
Slral .... ollzug als Institution für ell1e Eingliederung straffäJlig 
gewordener Menschen nur begrenzt tauglich ist. Erst mil 
Entlassung aus der behütenden, geschlossenen Institution 
Slraf .... ollzug beginnen die Widrigkeiten des AUtags Und 
gerade In diesem Moment glll es zu hellen Als Sich Frau 
Dr. EInseie für die Anlaulstelle engagiert hat, war diese Er
kenntnis nicht neu_ Sie aber hai das Problem praktisch an
gepackt. Heute gibt es die SChwierigkei ten nach wie vor 
und sie werden um so dringender, Je knapper die finanziel
len Mittel werden. ElI1e gesetzliche GrundlagE' f(lr das Pro
Jekt gibt es allerdings Immer noch mcht. Ich el l pf,nde dies 
als lucke, sehe aber auch die SChWierigkeiten, wie man 
diese l licke lUllen soll. StrafvOllzugsaUSSChuss und Bund 
sind aufgerufen, hrer nach lösungen im Interesse der Be
troffenen zu suchen. 

Und damit bin ich schon in der Zukunl t. Zu Recht wur
de .... om StrafvollzugsauSSChuss, aber auch anderen, immer 
wieder die gesetzliche Regelung des Jugendstrafvollzuges 
und der Untersuchungshalt gefordert. Ich freue mich. dass 
es dem BundesJustlzminlsteflum jetlt gelungen Ist, zehn 
Jnhre nach Scheitern der letzten GesetzeslnotlatJlle erneut 
einen Gesetzentwurf zum Jugendstrafvollzug .... orzulegen. 
In den nächslen Wochen Wird Ihnen auch der neue Geselz
entwurf zur Regelung der Untersuchungshaft vorliegen . Ich 

appelliere an alle hier Anwesenden. die Entwürfe sachlich 
- ganz so wie in den 70er Jahren das Slraf .... ol!zugsgesetz 
zu diskutieren. damit In dieser legIslaturperiode die langst 
überfällige Rechtsgrundtage IUr die FreiheitsentzIehung 
von jungen .... erurteilten Straftätern und Untersuchungsge
fangenen geschaHen Wird. 

Dabei dürfen gerade Im Bereich des Jugenclstrafvoltzu
ges nicht politische Eigeninteressen im Vordergrund ste
hen. Es muss uns allen einzig allein um die Sache selbst 
gehen. Bund und l änder müssen an einem Strang Ziehen. 
Wirdilrfen hier nichl nur .... ordergründig die Wahrung rechls
staaUicher Interessen im Auge haben, SOndern beachten
ohne an dieser Slette ins Detail gehen zu können und zu 
wollen -, dass die im Jugendstra fvollzug befindliche Khen
lei junge Menschen sind, die sich In einem Rei feprozess 
befirrden. Alle sie betrelfenden Maßnahmen mOssen mög
lichst daraul abgestell t sein. 

Der Straf .... oUzugsausschuss der lander soll, so wurde 
es berells 1951 formuliert, ~Gelegenhei t zu einer einheit
lichen lösung von Fragen mit Obertändermäßiger Bearbei
tung· bieten, Insofern ist der Ausschuss auch ein exempla
risches Beispiel fOr die praktischen Schwierigkei ten. mit 
denen wir Im föderalen System der Bundesrepublik 
Deutschland zu tun haben. Denn es ist aufgrund der föde· 
ralen Strukturen nicht immer einfach, einheiUiche lösungen 
zu finden, selbst wenn sich alle Beteiligten darOber einig 
Sind, dass es besser wäre, solche zu linden. WII müssen 
Im föderalistischen System daher genau trennen ZWischen 
Vorhaben, bei denen Wlf eine bundeseInheitl iche lösung 
brauchen und Vorhaben, bei denen eine eigenständige Re
gelung der Länder von Vorteil ist. Genau In dieser Ab· 
schichtung besteht aus meiner Sicht der MehlWert des 
FbderaUsmus 

Nicht zuletzt Ober diese Fragen diskutJert zur Zelt auch 
die gemeinsame FöderalismUSkommissIon .... on Bund und 
ländern, Wir Sind uns darüber einig, dass wir vor allem dIe 
IJbermäßlge VerfleChtung der politischen Entscheidungs
ebenen abbauen mussen. um dadurch mehr POlitische 
Handlungsfähigkeil für Bund und länder zu gewinnen. Wie 
Wlf das erreichen können, darDber Wird diskutiert. Viele 
Läncler fordern mehr eigene Gesetzgebungskompetenzen. 
Ich kann dazu nur wiederholen : Die länder soltten die 
Gesetzgebungskompetenz nur fUr solche Materien erhal
ten, die von ihnen auch zu unterschiedlichen und eigen
ständigen Regelungen genutzt werden können. Da. wo wir 
einheltllche Standards brauchen . Sind aus meiner Sicht 
aUCh bundesemhelllrche Regelungen erfordertich. 

Die Malerie. mit der Sich der StrafvollzugsausschuSS zu 
befassen haI, ist dafür ein gutes Beispiel. Denn gerade 
aUCh Im Strafvollzug benötigen wir aus meiner SiCht unbe· 
dingt elnhel!Uche Bundesgesetze. Dies ISt nicht nur zur 
Wahrung der Rechtseinhei11m gesamtstaathchen Interesse 
erforderlich . Eine bundeseloheltllche Regelung dient auch 
der Qualllätssicherung und garantiert damit die Chancen
gleichheit der Gefangenen. 

Ich sage das auch vor dem Hintergrund. dass die 
Rechtsmatene des StrafVOllzugs zum Bereich der konkur
rierenden Gesetzgebung gehört. Sie haben VielleiCht der 
Presse entnommen, dass durch die jüngere Rechlspre+ 
chung des Bundes .... erfassungsgerlchts. zuletzt durch das 
Urteil zu den .Junior-Professuren", die HOrden für diese 
Gesetzgebungskompetenz noch deUtlich höher gelegt wor
den sind Spätestens diese EntSCheidung gibt Anlass, sehr 
ernsthaft daruber nachzUdenken, Ob Artikel 72 Absatz 2 GG 
mchl geändert werden muss, damit der Bundesgesetzge· 
her Jm Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung welter-



hin politischen Handlungsspielraum besitzt . Auch wenn ich 
der Meinung bin , dass die Gleichwertigkeit der Lebensver
hältnisse der Gefangenen in Deulschland gewahrt werden" 
muss und der Bund schon deshalb bereits heule die Ge
setzgebungskompetenz lür diese Materie besitzt. so müs
sen Wir In Jedem Fall dafür Sorge tragen, dass darüber auch 
in Zukunft unter allen Beteiligten Einigkeit erzlell wird. 

Aus meiner Sicht sind Staatsverträge. in denen sieh die 
Länder auf eine einheitliche Regelung verständigen, in den 
meisten Fällen keine sinnvolle Alternative zu einer bundes
einheitlichen Regelung. gerade auCh vor dem Hintergrund, 
dass wir Entscheidungsprozesse vereinfachen und POliti
sche Handlungsspielräume vergrößern wollen. Und es darf 
ers! Rech! keinen Wettbewerb der Länder zulasten einer 
scllwachen Gruppe geben. 

Ich möchlo den kurzen Ausflug In die FöderaUsmusdls
kussion und das Verlassungsrecht damit an dieser Stelle 
beenden, Ich bin sicher. dass wir auf dieses Thema zu ge
gebener Zeit - dann aber ausführlicher - auch Im Rahmen 
der anstehenden Gesetzgebungsvorhaben zum JustIZVOll
zug noch zurOckkommen werden 

Eins möchte Ich festhalten : Die Arbeit der Föderalis
muskommission Wird eine Institution wie den Sirafvollzugs
ausschuss auch In Zukunft nicht Gberllussig werden lassen. 
Er Wird auch weiterhin Plattform fur die Auseinanderset
zung Ober den besten Weg zur Behandlung der Gefange
nen in der BundesrepublIk Deutschland sein. 

Ich wünsche der Arbeit des Strafvollzugsausschusses 
weltertlln gutes Gelingen, damit er - wie in den vergange
nen 53 Jahren - auch In Zukunft eine wichhge Tnebfeder 
rur die Fortenrwicklung des Strafvollzuges bleIbt. 

Anmerkung 
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Begrüßung der früheren und jet
zigen Abteilungsleiterinnen und 
Abteilungsleiter) 

Malhllde DiedeflctJ 

Es ist mlf eine besondere Freude. dass es zum Anlass 
der 100. Tagung des Strafvollzugsausschusses der Länder 
heute zu diesem Zusammentreffen der jetzigen und ehe
maligen Abteilungsleiler und Abteilungsleiterinnen für den 
Strafvollzug aus den Justizministerten der Lände! gekom· 
rnen ist. 

Am 22_ Februar 1951 hat die erste Tagung des SI/afvol!
zugsausschusses im Bundesjustizministerium In Bonn 
slattgefunden, vom t5.-17. September 2004 findel nun
mehr die 100. Tagung slall 

Für das Land Schleswig-Holsteln ist es eUle große 
Ehre , dass wir In diesem Jahr die GeSChäftsführung für den 
Ausschuss übernommen haben - so sind wir auch zu der 
Ehre gekommen. diese 100. Tagung aUSlunchten. tCh darf 
Ihnen benChlen, dass die Mitarbeilennnen und Mitarbeiter 
der Vollzugsabteilung unseres Hauses und von verschie· 
denen JVAen sich Ober die Maßen engagiert haben, diese 
drei Tage in einer besonderen Weise vorzuberei ten: 

So lindet nicht nur die regelmäßige Sitzung mit einer 
umfangreichen Tagesordnung statt. hier und heute komml 
es zum Zusammentreffen dei ehemaligen Vollzugsabtei
lungsleil eflf'lnen und -abteilungsleiter mll den letzigen , Ab 
14.00 Uhr begehen wir dann gemeinsam in Anwesenheit 
von Frau Bundesmlnistefln Brigille Zypries eine Feier· 
stunde im BürgerschaNssaal im Rathaus und ab 19.00 Uhr 
Iindet dann in den media-Docks ein hoffentlich rauschen
des Vollzugsfest statt. Der Ausschuss beendet seine Sit· 
zung 8m Freitag gegen Mittag. 

Ich glaUbe , es war eine sehr gute lelee. dIe ehemaligen 
Abteitungsleiterinnen und Abteilungsleiter aus den Ländern 
zu dieser 100, Tagung e,nzuladen. Wir haben lnsgesam132 
Kolleginnen und Kollegen schnlil ich und lelelortlsch er
ra1cht und Immert\ln 19 haben ihre Teilnahme zugesagt und 
Sind heule In diesem KreiS dabeI. WIe ich weiß, finden be
rel ls se,l gestem Abend ZWischen den Jetzigen und den f!'U
heren Kolleginnen und Kollegen sehr intenSive und freund· 
schaflliche Gespräche stall. 

Es war ja schon ,mmer ein besonderes Merkmal des 
Strafvollzugsausschusses - und so wurde es auch schon 
in dem ersten Protokoll von 1951 formuliert -, dass durch 
diesen Ausschuss Getegenheit zu gegenseitigen Anregun
gen und zu einem gerade auf diesem Gebiet besonders 
Wichtigen Erfahrungsaustausch gegeben werden sOll. 

Ich selbst bin ja schon aus melnerTätlgkeJt 'n Sachsen
Anhalt und nunmehr sei t bald zwei Jahren hier In Schles
wlg·Holslein den Jeweiligen Vollzugsabteilungen und ihren 
LOitern besonders eng verbunden. ICh weiß sehr genau, 
wie sehr der Strafvollzug und Insbesondere seine beson
deren Vor1<ommf'llsse Im Blickpunkt der Medien und auch 
der Politik stehen, 

0J Aeoe ller Slaal5Sa~rMafJfl. Mm,slsn..,", tu. J"suz. flllusn,.Ngena Um! 
FillIlll>e 005 Landes Sc!lleSw,g·Ha/sleln anlassloct> oe' 100 TiI .. "ng 
Straf...ollzugsall&SChuss 11m 16 09 20()4 in lolbeclo. D.e be'(klll Fleöo<1 
von SIaa1.$Sekre\llflfl MsthllOO o,edanch llI\d SISß!SSGkJetAr cr.ns1Oph 
Flugge, Se!1atsverwal'unlillllr J~Ll SM,", wun;le,.. ilm 16.9.20t)4 ,m 
Rahmen !Ie$ Zusamma/llrellttns oer ehemah .. en Ufld lowgon ADle,· 
lungsll!Ml/1nnsn und AbleliUngsle'llI' gettoltlln 
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Deshalb war es mir personIiCh aucl1 Immer besonaers 
wichtig. eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbei t 
mit den Strafvollzugsabtei lungsleitetn zu praktizieren . Ich 
glaube. dass diese AufgabensteIlung ein besonderes An
forderungsprofil beinhaltet: Es sind nichl nur die unverzieht· 
baren Fachkenntnisse fUrdie rechtliche, finanzielle, perso
nelle, bauliche und konzeptionelle Ausgestaltung dieses 
schwierigen Arbeitsfeldes. Unverzichlbar sind vor allem gu
te Nerven, Mut, OHenheil, Vertrauen, Verlässlichkeit - und 
dies ist besonders wichtig - eine hohe Frustrationsloferanz. 

Die Abteilungsieltennnen und AbteIlungsleiter für den 
Strafvollzug sind Bindeglied zwischen den JVAen und der 
politischen Hausspilze. Sie slehen so im ständigen Span· 
nungsfeld zwischen dem, was fachlich notwendig und ge· 
boten Ist und dem, was über die Parlamente, die Medien. 
die Kabinette an Anforderungen geäußen wird. 

Dies macht zugleich den ReiZ dieser T ätigkei t aus: Das 
fachlich Gebotene und Notwendige abzustimmen und zu 
integrieren in eine gesamlgesellschaftliche Entwicklung, 
die häufig sehr sprunghaft und wechselhaft 1st. vollzugsab· 
teilungsleitennnen und ·ableilungsleiler sind deshalb so· 
wohl Verwalter wie Geslalter. Sie müssen ihre Hausaufga· 
ben In erstklassiger An und Weise bewältigen, sie müssel1 
aber auch offen sein lür Visionen und Perspektiven. SIe 
müssen die Wunsche und Hoffnungen der Mitarbeiter ver· 
slehen und artikuUeren können, dOrfen aber auch dIe pali· 
tischen und finanZleIten Aahmenbedingungen nicht Ober· 
sehen. 

Wenn ich mich so im Kreis der Ehemaligen umschaue, 
dann kann ich feststellen, dass es Ober den Strafvollzug hin
aus auch bei einer nicht kleinen Zahl von Ihnen zur fach
lichen und persönlichen Weileremwicklung gekommen ISt: 
Wir haben einen ehemaligen Generalstaatsanwalt unter uns, 
eine Präsidentin der Nordelbischen evangelisch lulherisChen 
Synode, einen Vorsitzenden des Rechlsausschusses eines 
Landtages, zwei Staatssekretäre, einen Oberlandesgerichts
präsidenten, einen leiter des Amtes für .Wohnen, Sladter
neuerung und BodenOrdnung* und auch einen leibhaftigen 
ProlessOf an einer renommierten Universität 

So stelle ich mir den Strafvollzug aktuell und In Zukunfl 
vor; Nicht versteckt hinter Mauern eine gesellschaftlich uno 
geliebte Aufgabe erledigend , sondern inlegriert in gesell
schaftliche Entwicklungen, geleitet und koordiniert von 
Persönlichkeiten, die auch offen sind fOr weilere berufliche 
Perspektiven und deren PersönlIchkeitsproliI und FachWIS
sen dazu beiträgt, dass sie hervorragende Interessenver
treter dieses so WIchtigen gesellsChafts· und justlzpollti
sehen Arbeitsleides sind. 

Deshalb mÖChte ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen per
sönlich meine Hochachtung und auCh meinen Dank für das 
auszusprechen. was Sie jßweils Im Rahmon der LAnder 
aber auch durch die bundesweite Kooperatiol1 im Strafvoll
zugsausschuss lür die permanente Quali tätssicherung und 
Qualllätsentwicklung des Justizvollzuges 111 Deutschland 
beigetragen haben - zunehmend Obrigens auch in euro
paweilen Aktlvitäten. Dass Sie darüber hinaus untereinan· 
der in einer besonderen Art und Weise persönlich und zu 
einem großen Teil auch freundschaftlich miteinander ver
bunden SInd, ist eine urwerzichtbare Voraussetzung für den 
gemeinsam erreiChten Erlolg und für die Wirl<samkeit Ihres 
Handeins. 

ICh bin SIcher, dass (liese Tage dazu b8llragen, diese 
Kontakte und Beziehungen weiter zu Intensivieren und 
wünsche Ihnen und mIr deshalb am heutigen Tage gute 
GespräChe und ein Vertiefen bzw. Wiederaufnehmen Ihrer 
guten Beziehungen. Das Motto des Vollzugsfestes heute 
Abend lautet: ~So schietig und schÖn.~ Ich glaube, ich muss 
es nicht ins Hochdeutsche übersetzen . Ich glaube auch, 
dass es sehr gut das von mir angesprochene Spannungs
feld ausdrückt. In aller KlarheiT - so wie es im Vollzug Ob· 
lich Ist - wird so eine Situation beschrieben, bei der Tatkraft, 
Mut und Wille zur Veränderung jeden Tag neu bewiesen 
werden mOssen. 



100. Tagung des Strafvollzugs
ausschusses der Länder 
Chflstoph Flügge 

Als ehemaliges Mitglied des SlJafvolizugsauSSChusses 
der Länder zu der beeindruckenden JUbiläumssItzung em
geladen zu werden , hat mich mit Freude erlilllt. Zusammen 
mit meinem Vorgänger. Herrn Ku" Bung, und meinem 
Nachfolger, Herrn Wolf,Dreter Krebs, bin Ich gerne nach Lü· 
beck gekommen, um hier viele gute Bekannte und Freunde 
der VollzugsiamIlle wieder zu sehen. Wir drei decken rund 
30 Jahre Justizvollzugsgeschlchta Bertins ab. während in 
mal"Chen anderen Ländern der Wechsel sehr viel häufiger 
vonstatten gehl. Au! diese Welse aber verbinden sich Kon
hnUl!ät und Erneuerung In IrUChtbarer Welse 

Ich selbst war von 1989 bis 200 1 Vollzugsablellungstei· 
ter In Berlln, hatte jedoch schon zuvor von 1978 bis 1983 
als Referent Einblick In die Tätigkeit des Strafvollzugsaus
schusses der Uinder, wOll Herr Bung mich unler anderem 
mll der Vor- und NachberellUng der AusschusssItzungen 
betraut halle und ICh einmal anJässlich einer Tagung in Ber
IIn selbsllellnehmen konnte 

Darum sei mir aus einer sehr persönlichen Sicht ein 
Ruckbllck gestaltet 

Uber die ersten Jahre des Stralvollzugsausschusses 
sM seiner Gründung t954 kann ICh nur mutmaßen. dass 
In dieser Zell der Wiederaufbau einer geordneten Vollzugs
verwallung Im Westen des gelellten DeutSChland Im Vor
dergrund stand. In den 70et Jahren dann ging es um die 
große Strafvollzugsreform, die In die VerabSChiedung des 
StrafvoltzugsgeselZes mündete Dieses Gesetz war mitle
ben zu erfüllen, wobei der Strafvollzugsausschuss sich vor 
allem mll den bundesanwaJllichen VerwaliungsvorSChrlhen 
hervorgetan hat. die noch heute mit nur geringen Änderun
gen die Anwendung des Gesetzes In der VollzugspraxIs 
beslimmen Allon Anfeindungen zum Trotz hat sich das 
Siratvollzugsgesetz In dem Vlenellahrhundart seit seinem 
Inkrafllreten nsch meiner Uberzeugung alS sicheres. aber 
auch Spielraum elöffnendes, lIexlbles Fundament fur das 
deutsche Vollzugswesen außerordentlICh bewährt 

Allerdings haben mehrere Faklaren, mll denen der 
Strafvollzugsausschuss sICh In der Folgezell Immer wieder 
intensIV auseinandersetzen musste, die votle Umsetzung 
des Gesetzes sowie uberhaupt den Vollzugsalltag nach
haltig beeinträchtigt 

Da waren zunachst die terroristiSChen Gewalttäter die 
durch Hungerstreiks und andere AktIonen das Personal 
und die lellungskräfte In ungekannler Welse herausgefor
dert haben Oie Verantworthchen In den Ländern waren In 
dieser Phase ganz besonders aul UnterstOlzung üDer Lan
dergrenzen hinweg angeWIesen, Ohne den Stra,vollzugs
ausschuss wären die Abteilungsleiter mcht zur Bewältigung 
der kflsenhal1en SItuationen In der lage gewesen Dies be
Inrtt nienl nur die offIZiellen Tagungen. sondern ebenso die 
informellen Gespräche am Rande der Tagungen , Sonder
sItzungen des Ausschusses sowie bilaterafe direkte Kon
tak:te ZWischen den durch den Strafvoflzugsausschuss 
persönlich verbundenen Kollegen RGckbhck:end kann man 
feststellen , dass dei Stra1vollzugsausschuss SiCh In dieser 
Phase außerordentlich bewährt hai , wenn auch die Not
wendigkeit der siCheren unlertmngung von terronshschen 
Gewalttätern seine negativen Spuren Im deutschen Sirat
Vollzug hlnte.lassen MI 
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Die zweite große Herausforderung war das Drogen
problem, das bis heute naturgemäß nICht gelöst ist. Auch 
dieses Phänomen mll all seinen Folgen wie HIV·lnlek
lianen, AIDS-Erkrankungen. Kontrollnotwendigkeiten, Be
handlungs-MotivatJonsarbeit, Kooperat ion mll edernen 
InShtutionen etc. tauchle ebenfalls In den 70er Jahren als 
neues Problem auf, was In den BOar Jahren an Bedeutung 
zunahm_ Kaum eine Gruppe von Inhaft ierten Ist so von 
Fachkreisen außemalb der Anstalt beglenel und immer 
wieder mil Forderungen an den Vollzug In das Bhckteld ge
rückt worden wie die Drogenabhängigen. Im l aufe der Zell 
allerdings haI der Vollzug gelernt. auch im Rahmen seiner 
beschränkten Möglichkeiten mit diesem Problem umzuge
hen. ohne es Wirklich IOsan zu können , wie auch außerhalb 
des Gefängnisses dIe Gesellschalt mit diesem Problem 
nicht lertig wird. 

Eine große Veränderung erfuhr der deutsche Strafvoll
zug auch durch die raplda Zunahme an ausländischen 
Gefangenen aus Ober 100 Slaaten dieser Welt. Was das lilr 
das Vollzugspersonal Im aUtäghchen Umgang wirklich be
deute!. kann sich außemalb des Vollzuges kaum jemand 
vorslellen. Gerade hier aber hat sich der vollzug als außer
ordentlich lelstungslahlg erwiesen. er hat auch auf diesem 
Feld die allgemeinen geseIlschahlIChen EntwICklungen er· 
kannt und eigene lösungen erarbeitet und umgesetzt 

All dIes hätte Jedes einzelne land uberfordert, wenn es 
nICht die ubergreifende KoordtOlerung zwischen den Lan
dem insbesoodere durch den Stralvollzugsausschuss der 
länder gegeben hätte 

SICherlich mit die spannendste und allgemein polillsch 
erfreuliChste Zelt war die Epoche, die mit dem Fall der 
Mauet am 9 Novembei 1989 begann Gerade für uns 
West-Berliner bekam die Frontstadtrolle plötzlrch einen 
ganz anderen Sinn Wir waren die ersten. die von den ra
santen Veränderungen erfassl wurden und hallen manch
mal Im Stundentakt Antworten auf bis dahin unvorstellbare 
Fragen zu hnden , Das gm9 den Kotlegen aus den weiter 
wesllich gelegenen Ländern ertlennbar anders. Aber auch 
sie wurden von der Geschichte elngoholt So hat Sich der 
Slrafvollzugsausschuss der Länder sehr schnell In Berhll 
mit Abgesandten des DDR-Strafvollzuges getroHen und so
dann einen Unlerausschuss .Deutsche Einheit" eingeselZt. 
dessen FunkUon späterdor Unlerausschuss .Neue l änder' 
übernahm H/I die Abteilungsletter der erslen Stunde In 
den Neuen Landern war dieser Unlerausschuss geradezu 
übe/lebenswichtig. um Sich gegenseitig Mut zu machen , 
Erfahrungen auszutauschen und SIch gegenseitig und mit 
Hilfe der allen LAnder beim Aulbau rechtsstaatlICher Voll
zugsstrukluren zu unlelSltllzen , Auch hier Kann der $ lral
vOllzugsausschuss der lander stolz auf ein gelungenes 
Kapi lol semel TaugkGl1 Z1JrUckschauen 

Wollte man alle Tagesordnungen des Strafvollzugsaus
schusses dei Lander des fetzten halben Jahrhunderts mll , 
einander vergleIChen, würde man feststellen, dass manche 
Themen absolut zeltbezogen waren und den Ausschuss 
nut kurze Zell beschältlgIen. Andere Themen Jedoch sind 
Dauerbrenner Insbesondere die Frage der UberfJelegung 
und der außerordenlhchen VorkommOlsse Beldes werden 
auch In Zukunft Dauerthemen bleiben Beim Thema Über
belegung liegt dies an der mangelnden Kompetenz des 
StrafVOJlzugsselbsl , dafur durchgrerfende lOsungen zu hn
den HIer sind einerseits der Gesotzgeber und andererseits 
die FInanzminister gelragt, Wege zu einer der Menschen
wurde enlsp/echenden Unterbnngung der Gefangenen zu 
eröffnen, HinsIChtlich der außerordenlilchen Vorkommnisse 
lSlledes lana selbst verantwunlich. wobe, der Erfahrungs· 
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austausch wichHg ist , um RIsiken zu vermlndem. Einen 
Vollzug ohne außerordentliche Vorkommnisse wird es ent
gegen den Erwartungen der ÖHenllichkeit nie geben. 

Wir leben Jetzt in einem größer und rechtsstaatlicher 98-
wordenen Europa. FOr die Verantwortung des deutschen 
Strafvollzuges tOr die europäische Weiterentwicklung des 
Vollzuges Ist das Bewusstsein In den letzten Jahren deut
lich gestiegen. Allerdings könnte und müsste hier noch viel 
mehr getan werden. was den Ländern dann schwer fällt , 
wenn es keine reibungslose Kooperation mit der Bundes
ebene gibt. Neben den Wunschen nach einet guten Ge
setzgebung für Untersuchungshaft und Jugendstralvollzug 
• derzeit beslehl große Hoffnung auf deren Erfüllung· lau
tel der größte Wunsch des Vollzuges an das BundesjuStiz
ministerIum, die EInbeziehung der Länder In die europäi
schen Akt ivi täten des VOllzuges zu stärken. Der deutsche 
Strafvollzug hat Im europäischen vergleich qualitativ eine 
SpltzensteUung erreicht. Diese soUlen wir auch aul euro
päischer Ebene selbstbewusst darsteUen und vertreten. Da 
der Strafvollzug Ländersache ist, gehl dies nur miteinander. 
Hier liegen noch große Aufgaben lür den StrafvoHzugsaus
schuss der Länder, In dem die Bundesebene ja vertreten 
1St. In letzter Zei! wird über die Sinnhaftigkett mancher län
denlbergreilenden Gremien diskutiert. Beim Strafvollzugs
ausschuss der Länder verbietet sich diese Diskussion. 
Wenn es ihn nicht gäbe. müsste man ihn SChleunigst grun· 
den. Wer sonst soll den Strafvollzug der Länder koordinie
ren und voranbnngen, wer sonst soll Antworten auf neue 
Probleme und Fragen geben, die die Gesellschaft an den 
Strafvollzug hat? Und gerade im Hinblick auf die große 
Kollegialitä t und Vielfach auch Freundschaft. die ZWischen 
den Mitgliedern des Strafvollzugsausschusses In der Ver
gangenhell geherrscht hat und auch In der Zukunll vor
herrschen wird. Ist mir um die Zukunft des Strafvollzugs
ausschusses und seine erlolgrelChe Arbeit nicht bange. 

Die allerbesten Glückwunsche lur die nächsten Jahre 
und Jahrzehntel 

100. Tagung des Strafvollzugs
ausschusses der Länder vom 
15.-17.09.2004 in Lübeck 

Belnd Maelicke 

Der Strafvollzugsausschuss der Länder hat am 
22.02.1951 Im Bundeslustizmimslenum in Bonn seine ers
te Tagung durchgefUhrt. Ihm wurde damals als Aufgabe 
vorgegeben, ..als beratendes Organ bei den Vorbereitun· 
gen gesetzgebenscher Maßnahmen auf dem GebIete des 
Strafvollzuges mitzuwirken. Ferner soll dadurch den Fach
referenten der Länder Im Interesse einer einhelUichen Ent· 
wicklung Gelegenheit zu gegenseitigen Anregungen und zu 
einem gerade auf dIesem Gebiet besonders WIChtigen 
Erlahrungsauslausch gegeben werden.~ Der Ausschuss 
haI seit 1951 1m ROlatlonsverfahren Jeweils unter der jähr
lichen Federlul,rung eines Bundeslandes Insgesamt 100 
Mal getagt. Er hat damit als kontinuierlicher Faktor In den 
Ländern und auf Bundesebene ganz wesenllich zu eIner 
ständigen Verbesserung des BehandlungsvotIzuges m 
DeutSChland beigetragen. Beispielhafte ArOeltsschwer
punkte waren: 

Zuarbeiten für das 1977 In Kralt getretene StrafvolI· 
zugsgesetz. 
Mlndeststandards für den Bau von Vollzugsanstalten, 
BundeseinheitlIche Verwaltungsvorschrilten, 
Weiterentwicklung des Behandlungsvollzuges zum Bei
spiel In der SOZIaltherapie. im Frauenvollzug, im Ju
gendvollzug, in speZiellen Angeboten fOr Drogenabhän
gIge oder für Sexual- und Gewalttäter, 
länderübergreilende Zusammenarbeit im Umgang mit 
Gefangenen der RAF. 
Aufbau eines demokratischen und rechtstaatlich orien
tierten Strafvollzugs nach der Wende In den neuen 
Landern, 
Förderung der europäiSChen Aktivitäten auf dem Gebiet 
des Justizvollzuges. 

Dies alles Sind und waren Fragestellungen, die ohne ei
ne gründliche Beratung im Ausschuss nicht bundeswBII 
weitgehend einheitlich eingefUhrt und entwickelt werden 
konnten. 

Der besonders wichtige Erfahrungsaustausch im Aah· 
men dieses Ausschusses hat Sich In den letzten Jahren und 
Jahrzehnten außerordentlich bewährt. So konnien kntische 
Situationen auch deshalb gemeinsam bewältigt werden, 
weil ZWischen den Ausschussmitgliedem länder- und par
teiOberyreifend vertrauensvolle KooperationsbezIehungen 
mit langjähriger Dauer entstanden Sind. 

Die 99. und 100. Tagung des Strafvollzugsausschusses 
wurde durch das Land Schleswig·Holslein durchgefuhr1 (aUf 
dessen Anregung auch 1951 der Ausschuss berufen wurde). 
Am 16.09.2004 fand in Lübeck In Anwesenheit der Bundes· 
mln!slerin der Justiz. Frau Bngine Zypnes, eine Felerslw1de 
statt. Abends wurde zu einem geselligen Vollzugsfest einge· 
laden. an dem ca. 250 MItarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
dem gesamten deutschen Strafvollzug, aus europäischen 
Nachbartändem wie auch zahlreiche frühere Mitgneder des 
Slrafvol!zugsausschusses der Länder teilnahmen. 

Der Dank clesAusschvsses gilt insbesondere Herrn Pro
fessor Dr. MOller-Dietz, der sich bereil erklart hat, im Rah
men der Zeitschrift für Strafvollzug und Straffänigenhilfe die 
Grußworte und die Fachvorträge zu dokumentieren und ei
nem breitelsn Leserkreis -zur Verlugung zu slellen. 



Zum humanen und liberalen 
Strafvollzug 

He/ga Emsele 

Ich wäre geme zu Ihnen gekommen, um in Ihrem 
Kreise auch meine Stimme noch einmal fOr unser gemein
sames Ziel, die Humanis1erung und LiberahSletung und 
Reakllonen aul ein nach den Gesetzen slrslwOrdlges Ver
halten - sei es durCh Gerängnis- oder andere Strafen - zu 
erheben. leider verbielet mir das mein zurZ 611 schlechter 
Gesundh6llszusland. Und so schicke ich Ihnen meine für 
mich selbst gemaChte AufzeiChnung . FürvIele von Ihnen ist 
es eine Wiederholung von Vertrautem. Trotzdem hoffe ich, 
Sie nicht zu langwellen. Es handelt Sich Ja um unser ge
meinsames Anliegen. 

Gerne wäre ich noch einmal In diesem Kreise von Mit· 
streitern für einen humanen und liberalen Strafvollzug ge
wesen, hans mich auch persönlich tOr die Einladung be
dankt. Leider erlauben es die Gesundheit und vor allem 
auch die Stimme zUILed niCht. Doch belde er1auben we
nigstens auf diesem Wege. auch meinen Hinweis darauf, 
wie notwendig noch immer das zurzeit offenSrchttit:h ge
fährdete Ziel einer Humanlsierung und Uberalislerung des 
Strafvollzuges erscheint, wie zurückhaltend mein Verdienst 
am bisher Erreichten elnzusctlätzen ist und in welche Rrch
tung der kookrei noch nicht voU uberschaubare Weg wohl 
gehen soll. Was bisher lfotz allem erreICht wurde. hai uns 
gemeinsam ghlckllCh gemacht und verdient ein gemeinsa
mes Fest Zu mir selbst nut SOViel: Die Talsache, dass da 
eine trotz longeschnltenen Alters nach dem Ausscheiden 
aus der PraxIs noch einmal hierher kommen woUte, soille 
von Ihr aus deutlich machen. Der Einsatz für erne humane. 
zIelangemessene Weiterentwicklung des Strafvollzuges Ist 
ein so wichtiges Anliegen. dass es auch eigentlich aus der 
rnl twlr\(enden PraxIs Ausgeschiedene noch hmter dem 
Ofen vorlockt. 

In der Aufk:lärung wurde auch die staatliche Strafe be
dach\. Da rückte Vemunlt In den Mittelpunkt, an die Stelle 
einer mluelalterhch dumpfen AbhängIgkeit von Religion. re
gieren sollten vemunlUge Zwecke Wllhelm von Humboldl 
ging es dabei VOI allem um Menschlichkeit Nur aus dem 
FInden der Ursachen konnle nach sotch rat ionalen Vorstel
lungen Fehlverhalten Oberwunden werden 

StaU solcher Immer mal wieder vergessener und wie
der vorgebrachter Zielsetzungen erleben wir zurzel!. was 
wir als Rückschntt ansehen müssen . Zunahme des Verget
tungsdenkens. das dem Bemuhen um Überwinden enlge
gensteht und die Knmlnalltät bei Betroffenen eher verstärk;t 
als vermindert. Denn bei den Betroffenen weckt es Hass 
und also dIe NeIgung zum RuckfaJl. und bei denen auf der 
anderen Sene zielt poPulistlsches Drängen Im Grunde 
mehr aul Wahlerlang als auf Uberwlnden von Knmlnahtät 

Humanislerung und liberalisierung Sind meines Erach
tens die Sterne für den gesuchten Höhent!ug in der Über
Windung der Kriminalität durch das alte. noch Immer vor
handene Millei der .Strale· Sie verlangen Ernsthaftigkeit 
und Im Bemühen um Real isierung das ~Bohren dicket 
Brettet'" 

zrSlrVO 1 105 1 1 

In den USA. wo man zurzeit wohl glaubt, den Stein der 
Welsen mrt der schlicluen Antwort des Vergeltens gefunden 
zu haben, platzen die Strafanstalten aus allen Nähten und 
Obersteigen In einzelnen BundeSländern die Kosten lur 
Slrafansta!tsneubauten und Ähnliches die Gesamtkosten 
IDr Erziehung und Bildung_ Auch bei uns kommen durchaus 
Bestrebungen auto dies nachzuahmen. Horribile dlctu. 

Dabei kann die Zunahme des Negativen nicht seilen 
sogar ohne große Anstrengung des Geistes SChoo durch 
bloße freundlIChe GrundelnsteIlung verhInden werden . Das 
mag ein schlichtes Beispiel aus dem Vollzugsalltag zeigen. 
Hilde X. ein Jugendhcher Schrecken nicht erst In unserem 
Hause, mit Bärenkräflen begabt. wurde bei uns in U-Haft 
eingewiesen. Sie fOhrte sich so auf, dass nicht wenige Mlt
arbeiterrnnen Angst vor Ihr hatten. Immerhin hatte sie In der 
Nervenklinik eine Mltpatienlin umgebracht Sie war ver
rüCkt, aber intelligent. Jeden Tag fiel Ihr Neues ein, womit 
sie ihre Umgebung in Schrecken verselzte. Schließlich teil
te ich mit nut Wenigen den Umgang mit ihr. Da trat sie dann 
einmal als HIUer zUlechtgemacht und ausgestattet aus der 
Zelle , dann wieder warf sie dem Leiter emer Kommission, 
die sie auf Ihren GeIsteszustand unterSuchen sollte. eine 
Hand von Reinigungspulver Ins Gesicht (niemand wusste. 
woher SIe das hatte) ~ die dunkel gebliebenen Augenhöhlen 
In dem weiß gepuderten Gesicht walen ein urkofmscher 
Anblick. Doctr das Ganze war fur uns äußerst peinlICh. Wir 
ließen uns aber nICht entmutigen und die Klinik nahm Sie 
uns ohnehrn nicht menr ab. Die halle SChon bei der Ernwei
$Ung -Ich glaube sogar schnfllich - zum Ausdruck gebracht, 
dass dl8 sozl8Jpädagoglschen Methoden des Strafvollzu
ges der Behandlung dieser Person angemessener selen 
als dIe PsychIatrie So hielt sIe sich Hllde vom leibe 
Manchmal hall eine kleine Katze In der ZeUe. die Hflde lie
bevoll pflegte zur Ruhe 

Doch dann Wieder brachte sIe das Haus aul Touren 
durch dröhnendes Gescttrei, das e,nmal so schlimm war. 
dass WIf sie In eInen abgelegenen Raum brachten und dort 
beobachteten Da bot der morgendliChe Zellenautschluss 
ein erschreckendes Bild. Hllde saß auf Ihrem BeU, mit ge
schlossenen Augen , herunter hängenden, zerzausten 
Haaren - In keiner Fauslaufführung habe Ich ein trostlose· 
res Bild des Gretchen gesehen. Dis Zelle um sie herum war 
kotvefSchmiert, der Boden nass vom umgestürzten Kübel. 
Als Ich kam, waren gerade die gefangenen Hausarbeltenn· 
nen zum Putzen gerufen worden. Mir fiel spontan ein: Dass 
es hier so aussah, hatten flicht dIS Hausalbeiterrnnen. son
dern Ich verschuldet. Also schICkte ICh sIe weg und putzte 
selbst die Zelle. Am nächsten Morgen das gleIChe Bild 
Wieder karnen gleIChzeItIg mIt mir die Hausarbeitennnen 
Doch nun sagte Hllde zu Ihnen: ~Das musst Ihr nICht ma
chen . Die Chefin macht das.~ Deren Antwon .Neln. Hilde. 
die hat es gestem gemacht Heule tun S,e es~, halle Erfolg. 
Hilde putzte WIderspruchSlos und verhielt Sich bis 2um 
Abend so. dass sie In den eigenen Raum zurückverlegt 
werden konnte 

Und so ruhig verhielt sIe SICh weiter, bis sie die U-Haft 
durCh eine Haltunterblechung verlassen konnte Einmal 
noch bat sie miCh In Ihre Zelle, ~um mir etwas zu zeigen". 
Sie wies unter Ihren TIsch. wo In einer Ausbuchtung eIne 
RaSIerklinge lag - woher? Ich hob sie auf; dazu musste ich 
mich - mcht ungefährlIch - untel den TIsch bUcken. Wal das 
das Ende der Fehde? Vom kurzen Hallurlaub kam sie vel 
ändertzunlck SIS halle Sloh draußen In einen amerikanl' 
schen GI verhebt, dessen Brief sie aber nrchtlesen konn
te. So wandte sie SICh an mIch. Als ich Ihn Ihr vorlas, zll1erte 
Sie so, dass der TIsch zWischen uns beble Dann wurde sie 
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entlassen; sie haI auch draußen keinen Wirbel gemach!. 
Doch nach der Entlassung aus der Haft war nochmals 
"Unterbringung" angeordnet. Sollten wir dagegen Gnade 
beantragen? Wir talen es nicht. Doch bald bekam ich einen 
Anruf von Hilde. Der leiter einer Männeranstall war von ei· 
nem Gefangenen ermordet worden , Das habe sie doch 
auch gemacht. Dann wurde sie auch aus der Klinik entlas
sen: am gleichen Tag schickte sie ein Sträußchen mit 
Strohblumen Damit lud sie mich zu Blner Tasse KaNee In 
ihre Wohnung ein. Ich ging mit etwas weichen Knien und 
wir verbrachten eine Stunde in ruhigem Gespräch. Einige 
Jahre später starb sie Ihr Verhalten blieb unauffällig. 

Einen der erslen Sonderwege mit spezifischer Behand
h.lng schlug der Strafvollzug bei Jugendlichen In SondereIn
richtungen ein. Junge Menschen reagieren anders. vor al
lem flexibler als Erwachsene. Sie brauchen dazu gewisse 
Sonderbehandlungen. Gelegentlich wird im Zuge der Ent
wicklung übers Ziel hinaus geschossen. oft aber verlien die 
besondere Behandlung die grämliche Kleinkarienhell des 
oft notwendig angstvollen Umgangs mit Erwachsenen. 
Aul's Ganze gesehen konnte in den eigenen Jugendanstal
ten auch fröhlicher Optimismus ausgelöst werden. Heute 
wird \,fon vielen Seiten das Nachlassen der einst lebhaften 
öffentlichen Anteilnahme am Bemühen des Strafvollzuges 
um Rehabiritation der Betroffenen beklagt. Da wird kaum 
noch ein möglicher Fortgang von WeilerentwIcklungen dis
kut iert . 

Auch Wird PraxIs zurzeit durch zu viele Gutachten nlchl 
selten blocklen. Da geht es ja mehr um verminderung von 
Verantwortung stall um Inhaltliche Weiterentwicklung von 
Praxis. Die für Gutachten und Ihre ErmögliChung einge
setzte Zeit muss Ja dem Behandlungsprozess entzogen 
werden. und das dient eher dem Nutzen der Betreiber als 
dem der BetroHenen. Wichtiger wären hingegen ernsthaf
te demokralfsche Kontrollen des Gesamtvorgehens Sol
che Kontrolle gehört Indes zum Einsatz größerer Freiheit 
und Flexibili tät im Fongang der Behandlung. wenn es nicht 
zu Schematlsierung und damit auch zu Gleichgültigkeit 
I(ommen soll Das aber ließe unter anderem sogar Freiräu
me für Korruption wachsen. 

Wer so weil wie Beseitigen des JugendvoUzuges im 
Ganzen meht gehen Will . sucht wemgslens seme Ein
SChränl(ung: Ab 18se! der Mensch nicht mehr Jung und un
fertig (Er Ist es Obrlgens umso mehr, wenn er I(eine guten 
EntwIcklungsbedingungen hatte .) Und so bleibt das Stre
ben danach. den Jungen Menschen als Erwachsenen in die 
Zwangszange zu nehmen. wohl noch bestehen 

In Hessen wurde kOrzlich angekündigt. das Fralganger
haus in Groß-Gerau zu schließen. Sinn und Art dieses Hau
ses müssen nichl beschrieben werden. Es handelte sich 
um ein besonders renommiertes Haus und es haNe gute 
Erlolge. Die bisher dort untergebrachten JugendliChen sol
len - naturfIch zahlenmäßig eingeschränkt. wenn über
haupt - In ein größeres Haus für Heranwachsende mit Viel 
weniger Ertolgsausslchten gebracht werden. Interessanter
weise I(am die öffentlich geäußerte Kritik von einem ehe-
maligen Bewohner. der sein Leben offensichthch von Groß
Gerau aus neu aufgebaut haUe. Hessen, das Im Fortschritt 
ZU freieren, humaneren und auch entwicklungsangemes
seneren Formen mal vorn lag, fällt zurzeit offenbar zurück. 
Der Stern von Freiheit und Humanität leuchtet offensicht
lich an wechselnden Orten und mal heller, mal schwächer. 

Wer. vielleicht anmaßend. für bestimmte Personen
gruppen günstigere lebensbedingungen schaHen und die 
bereits Abgesunkenen daran hindern will. noch weiteren 
Schaden anzurichten. darl nicht vergessen. dass er es 
nicht mit abstrakten Situationen zu tun hat. sondern mll ein· 
zeinen Menschen. deren Verstörungen und Fehlentwick
lungen oft nicht mal ihnen selbst zugerechnet werden kön
nen. Zurechtgerückt werden kann aber immer nur mit 
langem Atem . unter erheblichem Zell- und KraHaufwand. 
mil viel Geduld und entsprechendem persönlichem Um
gang. In einer Zelt, In der sich das Wissen um FehlenIwick
lungen und den Möglichkeiten. sie aufzuheben wesentlich 
verbessert, fällt das Nachlassen der MOhe um praktische 
Konsequenzen besonders auf. 

Ist unsere Geduld Jür Änderungen erschöpft , unsere 
Freude an neuen konkreten Erfahrungen und daraus ent
wickeltem Einsatz: zu gesellschaftlichem Nulzen unwiChtig 
geworden? Ist uns das Bohren dicker Breiter. das allein Be
dingung für den Erfolg ist, zu mühsam geworden? Wehren 
wir uns dagegen. finden wir. alles müsse rascher klappen. 
sonSllasse man lieber die Finger davon? WoUen WII vor al
lem raschen Ruhm und ErfOlg? Ohne zu viel Einsatz; es 
gibt ja so viel anderes, das reizt 

Zurzeit erinnert dieses Thema an ein ähnliches Beispiel. 
Lange haben entwickeltere Gesellschaften um Demokratie 
und gesellschaftliche Betelligung mit hohem. n1cht selten 
sogar lebensgefährlichem Einsatz gekämpft und dabeI 
Mauern umgelegt. Doch nun. da eIn Teil der Menschen das 
schon gewonnen hai . nun schetnt das breite Interesse zu 
verfallen, wird die relativ schwere Wahlentscheidung mnlh
ren Konsequenzen gefürchtet und also oft nicht getroHen. 
Selbst die. die am langsten um ihr Wahlrecht kämpfen 
mussten, die Frauen, verzIChten zurzeil zum Teil auf das 
mühsam erstrittene Recht. Nun. da es In fortentwickelten 
demokratischen Gesellschaften quasi allen zugefallen und 
also kaum noch zu erkämpfen ist. missachten sie das hohe 
Gut der Mtlgestaltung Dabei fällt mir ein früher Chaphn·Film 
ein. Verzeihen Sie die grobe Abschweifung: Fast alles ging 
Im Leben des Handlungsträgers schief. Schließlich ging es 
Ihm nur noch darum, die Straßen vom Dreck zu befreien 
Doch als er dann mit Wagen und Dreckschaulei komm!, 
bleibt die Straße leer. Die erwarteten Aeifer mit ihren Pfer
den kommen nicht Verzweifelt sucht sein Blick den leeren 
HOfllonl der sonst so febendlgen Straße ab. Plötzlich Wird 
In einer SeUenslraße eine ganze Herde von Kamelen (nach 
meiner Erinnerung waren es diese nere) vorbelgetrieben 
GIOckllch Ist da der Zuschauer mit dem Wartenden Doch 
was tut der? Er dreht ab und geht oHenbar nach Hause. 
Denn das hier bnngt keine Befriedigung. da wird es zu leiCht 
gemacht. Vor sotcher Banalität Hüchtet er. 

Die nun zur Außenseiterm gewordene soll te sich nicht 
einmischen , soUte nicht als Scheinwissende reden wollen. 
Es Ist Ja mchl so, dass Eingefahrenes nur noch fortgesetlt 
werden muss. Begonnenes wetter zu verfolgen ist schwe
rer. als es am Anfang Im Sturm allgemeiner Zustimmung zu 
beginnen. Sie sollte Sich also VOI allem still am Weiterbau 
!reuen. der schwerer ISt als das Beginnen. Sie lut es aus 
ganzem Herzen und mit vielen Glückwünschen. 



Die Entwicklung des deutschen 
Strafvollzuges von 1951 bis 2004 ~ 

Helnz Mul/er-Dr8lz 

Der StrafvoHzugsausschuss der länder absolviert nun· 
mehr seine hundertste Tagung. Ein derart rundes Jubiläum 
ist gewISS hinreichender Anlass !Ur einen Rückblick auf die 
Entwicklung des deutschen Strafvollzugs während der bis
herigen Tätigkeit des Ausschusses 

Dass dessen hundertste Sitzung hier In LObeck stattfin
det, gibt gewiss Anlass, an den genius tOCI zu erinnem 
Schließlich Ist die Hansestadt die Geburtsstadt zweierGeis
tesgrOßen , die man Dei einer Veranstaltung wie der heuti· 
gen schlechterdings nicht Obergehen kann. Beide stehen tur 
die kulturelle Bedeutung und Weltoffenheil lObecks. Sind 
sie doch auf ihle Weise jeweils Weltbürger gewesen. 

In LObeck Ist am 6. Juni 1875 der SChriftsteller und No
be!preislräger ThOmas Mann geboren Er hai seiner Ge
burtssiadt in einer Rede von 1926 Übel .Lübeck als geish
ge Lebensform- ein hebevolles und gedankenreiches 
Ponräl geWidmet. Zwar hat er zum Thema des Strafvoll
zugs wohl nie eine nähere Beziehung unterhatten Wohl 
aber haben ihm zetllebens - wie nichl nur sein essayisti
sches Werk erkennen lasST - die Gefährdungen des Men
schen, namentlich des KOnstlers - auch und gerade In kri
mineller HinsiCht - siets vor Augen gestanden Ein kleines 
Zeugnis davon legl die Figur des Direktors Wein schenk im 
autObiografisch Insplr.erten Frühwerk .Buddenbrooks' ab 
Der Geschäftsmann hat demnach überaus fragwOrdiger, 
wenn aUCh durChaus WirtschaftsüblICher Transaktionen we
gen eine GefängnIsstrafe von drei Jahren verbüßen müs
sen, nach deren Ablauf er - wie es Im Roman heißt -
.morallsch vollkommen gebrochen" war, DIe ungeheure 
SelbstdiSZiplin und Selbsluberwlndung, die Themas Mann 
In seinem Schaffen und in seiner lebensführung an den 
Tag gelegt hat Sind beispielhaft geworden, 

Exemplarisch erscheinen uns nIcht minder Gestall und 
WJrken Guslav Radbruchs, der am 21 November 1878 In 

lübeck geboren ISt Er Ist bekannthch als bedeutender 
SlralrechHer, Recnlsphilosoph und zeuwelhger ReichsJus
hzmlnisler In die RechtsgeschIChte eingegangen Ein gOIl
ges GeschICk mag es gelOgt haben . dass die Gesamt
ausgabe seiner Werke In Gestalt von zwanzig Bänden Im 
Zellpunkt dieser JUbiläumssItzung abgeschlossen vorhegt 
Sie Ist wiederum der Beharrlichken und KrealfVItät seines 
5chulers und nachmaligen MunChner Rechtsph.losophen 
Arthur Kaufmann zu verdanken 

Guslav Radbruch Ist zeitlebens ein keineswegs unkriti 
scher Verfechter eines ebenso humanen WIe effekhven 
Strafvollzugs gewesen. Die am ErzIehungsgedanken ori· 
entlerten AelChsratsgrundsätze von 1923 haben jedenfalls 
auch seine Handschfllt getragen Seine lanQjatlnge freund
schaftliche BeZiehung zu Albe" Krebs, der SICh vor 1933 In 
der thünnglschen Landesstrafanslalt Untermaßletd und 
nach 1945 In Hessen gleichfalls gewlchhge Verdienste um 
den deutschen Slrafvollzug erworben haI Isl hinreichend 
dokumenllel1 (und hoffentlich unvergassen) 

" UngekUrzlo Fassung EJntga Pauagan!labe teil tMtlm rTlunU.tMn 
Vortnlg.m 16.9 2004 ~115 Zt!'lgl\JfI(I8J>WC!g!IOIIl$SIlI\ O.e ImMtcNu.~s 
an den Ta~t w.adergegeoene lJIora'u, SleHI nu, "Mt! "'-'lI111 der lai, 
Y Chhtn VIl ..... l:rfIOeIcrn d.:J1 
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Dass Strafvollzug nicht zuletzt eine Sache des Perso
nals und seiner Personlichkellen iSl, belegen geschichth· 
ehe Erfahrungen ZUI Genüge, Davon häng! entSCheidend 
ab, was aus Ihm wlfd, wie er sICh einer stets kntlschen Öf
fentlichkeit prasenhert. Das gilt auch dann, wenn mehr oder 
mmder verlässliche gesetZliche Grundlagen vornanden 
sind. Denn erst in seiner konkrelen Anwendung zelg! sich, 
welche und wie Viel Realität ein Gesetz erlangt. Wobei der 
VoUzlehung eines Gesetzes nicht selten der negative Haut
gout eines. Vollzugsdetizits· anhaltet, Der Im Falle des 
Strafvollzugs nicht nur sprachliche Assozialionen hervor
zurufen vermag, 

Gustav Radbruch und Albert Krebs haben als Wegbe
reiter eines rechtsstaallichen und SOZialpädagogischen 
Strafvollzugs dessen weitere Enlwicklung nicht mehr -
oder jedenfallS niCht mehr ganz - erleben können. Doch hat 
eine Schülerin Radbruchs dies alles miterlebt und mllge
stallet, die sich In seinem Geiste um die Reform verdient 
gemacht hat. Sie kann leider nichl unter uns sein Das Wir
ken Helga EinseIes als LeiterIn der Frauenstrafanstall 
Frankfurt a.M., als Mitglied der StralvollzugskommisSion 
und In einer Vielzahl anderer gesellschallhcher Rollen Isl 
aus den prakllschen und theoretischen BemOhungen um 
eine menschengerechle und knminalpoliUsch smnvolle Ge
staltung des Vollzugs mcht hinwegzudenken Millhrem von 
plOfunder Faehkenntnis und Viel praktiSChem lebenssInn 
getragenen Engagement hat sie ein Beispiel dafür gege
ben, wie eine sperrige Wn1dlchke,t tür Veränderungen - rm 
WortsiMe - aufgeschlossen werden kann . Das alles Ist 
naChzulesen In einer Festschrift, die 1990 zu Ehren Helga 
EInseies erschienen Isl und dIe den Ihr leben CharakterI
sierenden Titel trägt. ~Schwlmmen gegen den Strom" Das 
Molla verwelsl aul die Erkenntnis, dass del'jenige, der ge
gen den Strom SChwimm\, eher zur Quelle, zum Ursprung 
zuruckfindet Davon leg! auch das t994 erschienene auto
biografisChe Werk .Meirt leben mit Frauen In Haft" beredt 
Zeugnis ab. 

Wir alle sind, WIO der glOCkllch-unglückllche Sohn Tho
mas Manns, Klaus, bekannt hat, Kinder unserer Zeit, ihr 
verhaftet Was dem Weimarer AltmeiSTer Goeme zu der 
Einsicht verholren haI . Innerhalb einer Epoche gibt es kei
nen Slandpunkt, elOB Epoche zu belrachlen· Das Zieht 
allen Versuchen - natOrllch auch dem melnlaen - unwei
gerlich Grenzon In der Wiedergabe und Beurteilung zeitge
schiChtlicher Phänomene 

Die Gesch.chle des Sirafvollzugs m Deutschland wah
rend der letzten hlnfzlg Jahre Ist noch nicht geschneben , 
Sie kann auch In einem Vortrag nicht dargestellt werden , 
Was rn diesom Rahmen m6gtfch rst, ist eine Sklzze mehr 
oder mmder markanter Weichenstellungen und Entwick
lungstrends. Dem Kenner der Verhältnisse WIrd ohnehIn 
daslenige aullallen das - entweder aus Zeltgrunden oder 
wegen der subJel<tlven GeWichtung des Referenten - aus
gespart geblieben Ist 

Immerhin eXistieren einige Orienllerungsdalen , d'e zur 
Oblekl!vierung des zeIlgeschichtlIChen Befundes beitragen 
können Das sind namentlich : 

Refomworhaben, die SIch .n gesetzlichen Regelungen 
und in Konzeplen niedergeschlagen haben, 
Beflchte amtlicher Stellen - soweIt sie veröffenilichl 
Sind -, ErfahrungsberIChte aus der PraxIs und Stellung
nahmen gesellschaftltch relevanter Organisaiionen; 
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der krimInal· und voIlzug5P01itiSChe DISkurs. wIe er et· 
wa In empmschen Untersuchungen und rechlspollli
sehen Beflrägon semen Ausdruck gefunden. mchl zu-
1011:1, wIe Et/' sich In einSCf'1lägigen Penodika - Wie z 8 
der ..leltschnlt lür Strafvollzug" - widergespiegelt hat; 
Inhalle und Verlauf massenmedIaler Benchterstallung 
und KommenllOrung 

Natürlich stellen auch die Protokolle des Siralvotlzugs
ausschusses ein bedeutsames Quellenmalenal dar, SIe 
sind ,ndessen eine, öffentlichen prasentation nicht zugäng-. 
heh Doch wurde Immerhin iJber die Täligkeu des Gremi
ums biS zu seiner 30. SItzung vom 23. bis 26. Apnl 1968 In 
der . ZeitSchrift für Strafvollzug" berichtet. Edmund Duck
Wllz gab In einem ebenlalls an d1l3ser Stelle erschienenon 
Be1trag von 1979 einen Überblick Ober die ersten fünfzig 
Tagungen. 

Im RuckblICk aul den Zeitraum von 1951 bIS heute las· 
sen sich mehrere Phasen der Vollzugsentw,cklung vone.n. 
ander unterscheiden. die namentlich Akzente im rechts· 
und sozialstaatlichen S.nne gesetzt haber'!. Sie Sind rredieh 
nicht scharf v()llelnandel zu trennen , sondern haben SIch 
Ylelmehr .n zE!1thcher WJe Inhalthdler H.nsicht überschnitten 
Manches davon wllkt noch bIS In Clle unm.ttelbare Gegen. 
wart hmCln 

Am Anfang hat dl6 Phase des WlBderaufbaus In einem 
dIe äußere Wt8 die konzepllooelle Gestallung umfassenden 
SInne gestanden. Ihr ist die Phase der Konsolidierung ge. 
Iolgl. Deran nal SICh dIe Relormphasa angeSCtllossen. die 
- ansatzweise - bere.ts vor der Tätigkeit der Strafvollzugs
kommiSSIOO begonnen haI. S,e Ist-nach dem Inkrafureten 
des Gesetzes - durch die ImplementlenlflgSphase abge. 
löst worden, In Ihr haben SICh bereits Faktoren des llefgret
lenden gesellschaftlichen Wandels abgezeichnet, dessen 
Auswirkungen der Strafvollzug heute mehr denn je zu spü
ren bekommt 

Fruh sehoo hat SICh der StrafvollzugsaUSSChUSS als 
BIndeglied der Landesjuslizverwaltungen und als Clearlng
SleUe 101' I1berreg.onale VOllzugsfragen erwiesen . In ver
SChiedenen Formen und Phasen hat er maßgebenden E.n
lIuss sul die Gestaltung des Strafvollzugs genommen 
Zentrale, Ausgangspunkt für seine Beratungen haben von 
leher der Austausch prakt.scher Erfahrungen Ober aktuelle 
Entwicklungen und neue Ansätze gebildet. D.es ist schon 
In der ersten S.tzung 110m 22 2 . 1951 deUUd1 geworden, als 
er - neben der Arbe.tsgemelnschaft fOr d.e Reform des 
Strafvollzugs - SICh IOr eine bundesgesetzlIChe Regelung 
des Strafvollzugs ausgesprochen hat NOCfl Im salben Jahr 
hai er filr dIe fachlIChe und organlsatonsche Ausnchtung 
des VoIIZl>QS am .zIel der Resozlahsl9rung des Gefange
nen- plädIert . 

FreiliCh haben einer alsbaldIgen gesetzlIChen Regelung 
- EIInmal mehr - zwei geWIChtige Hemmntsse m Wege ge
standen, die bis heUle FolgeWIrkungen zetligen Zum einen 
ist dIe AusgestaJlung des Strafvollzugs allemal von der 
le~lgen des strafrechtlichen Sankt.onensyslerns abhängig , 
se.ne Relorm dam!! vom Schicksal der Stralre<:hlsrelorm 
Der Zusammenhang zwtschen Irelheltsbeschränkenden 
und -entzIehenden Rechlslolgen hat s,ch etwa bei der 
Einführung neuer Aect,lsmshtute wie der Strafaussetzung 
zur Bewährung und der bedingten Entlassung Im Jahre 
1953 gezelgl Zum anderen lag d.e Zuständigkeit 'ur die 
yerwatlung und Organlsallon des Strafvollzugs - lIon der 
Ara des .Dnllen Reiches· und der DDA abgesehen - stets 
bei den ländem, Das haI aber zur Koosequenz. dass sie 
es Sind, die ein einschlägiges Bundesgesetz _ (1'1It allen 
Kostenlolgen - reahsleren müssen 

Da der Abschluss der Stralrechtsreform lange Ze.t hal 
auf SICh war1en lassen und dadurch die gesetzliche Rege
lung des Strafvollzugs blockiert haI. haben die Landesjus
hzverwallungen - nach bekannlem Muster • durch die 
DI90St- und VollZugsordnung von 1961 dem 8cdurfms nach 
bundeselnhelUIcher Normierung Rechnung getragen Die
ses Regetwetk hat - w18 1mmer man es bewenen mag -In 
mancher HinSIcht an tradierte Versatzstücke - etwa der 
Weimarer zelt - angeknüpft. Im M.llelpunkt haben die O~ 
enllerung des Vollzugs an den allgemeinen Stralzwecken 
und an Slchemelt und Ordnung gestanden: der Gelangene 
sollte menschlICh und gerecht behandelt werden 

Schubkraft hai das Vorhaben einer gesetzlIChen Rege· 
lung des Stralvollzugs Im Sinne des Aesozl8lisien.mgsge
dankens durch verschiedene teils aufeinander folgende, 
teils s.ch übertappende EreIgnisse erhalten. In der PraJlis 
haben sich gewiChtige ReformbedOrfOlsse geltend ge~ 
macht. Der Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm lIon 
1967, der dIe Menschenwürde durch die Unterbringung 
dreier Gefangener In einer Einzelzelle ohne abgetrennte 
Toilette verlelzl gesehen hat {NJW 1967, 2024), 1s1 dalür nur 
zu symptomatiSCh gev.esen Frelhch stellen sich Unterbnn
gungsprobleme - wie auch heutige Erfahrungen zelgen
In Zelten der Uberbelegung rasch, nur allzu rasch eIn 

Oie späten sechzlgBr Jahre SInd auch durch Gefängms
skandale - wIe z.B. dIe Vorgänge In der Hamburger ~Glo
cke- und Im Kölne, KlIngelputz -gekennzeichnet gewesen, 
dIe entsprechende par!amentanscha Untersuchungen aus
ge~ haben . Noch während der Beratungen des Bundes
tags-5onderausschusses tür cUe Slralrechtsrelorm Isl die 
vom BUndesJusllzm.nlSter eingesetzte StralvoHzugskom
mlSSKlO tAtig geworden Sie hat 1971 - mcht zuletzt auf der 
Grundlage rechtsverglelCtlender und verfassungsrechlh
cher Vorarbeiten - einen am ResoZlalislerungsgedanlten 
onsntienen Gesetzentwurf vorgelegt. 

D.e e.nSChI3g'Q9 Entwicklung iSI ferner durch WiSsen
schaftliche Impulse - namentlich den Alternahv-EnIWUrf eI
nes StrafvOllzugsgesetzes von 1973 - sow.e durch das In
kralurelen der Siralrechtsreiormgesetze geförden worden , 
d.e wesentliche VorentscheIdungon fur den Straf· und Maß
regelvollzug geiroHen haben. Exemplariscn dalOr sind et· 
wa erschienen; d.e Einführung des Tagessatzsystems Im 
Rahmen der Geldstrafe, der Einhellslrelheltsslrafe und der 
neuen Maßrogel der Unterbnngung In der soziailherapeu
tIschen Anstalt-an deren Stelle 19851relhch dIe sog , VOII
zugSlösung treten soilie. Insgesamt haben die Neurege
lungen auf der lime dar ZUruckdrängung vor allem kurzer 
Freihet1sstrafen gelegen. DJe Reform hat denn aUCh in den 
frOhen s.ebzlger Jahren einen beachtlichen RClCJ.(gang der 
Gelangenenraten zur FOlge gehabt. 

Der elgentllCtle AnstoO für eine bald.ge gesetzliche 
Regelung des Strafvotlzugs auf der Grundlage des Redlts
und SozialstaatspnllZlPS ISI Indessen von der Rechtspre
chung des Bundesverfassuogsgenchts ausgegangetl, das 
1972 das sog besondere GewaJlllerhältnts verabSCtlledet. 
1973 den Resozlalls.erungsgedanken in den Verfassungs
rang erhoben und Ihn' 975 zum Maßstab für die inhaltliche 
Ausgestaltung des Gesetzes erklan haI FreilICh ist d19se 
EntwlCktung zugleich von elnergesetlschaflJlChen Reformbe
rettschaflgetragen gewesen, w.e SI8 später in vergleichbarer 
Welse mcht m&hr zutage trelen sollte. Jedenfalls ist damit der 
Weg der Strafvollzugsgesetzgebung, wenn auch nicht im 
Detail, so doch In Grundzugen vorgezeichnet gewesen. 



Bereits vor Ink;ralttreten des Gesetzes Sind eine ganze 
Reihe von Entwicklungen - natürlich lorciert durch die Re
formarbeilen - In Gang gekommen. Vernchiedentllch Sind 
die Infrastruktur der Vollzugsanstalten und ihre Ausstattung 
- etwa im personellen und baulichen Bereich - verbessert 
worden. Die soziale lage dos Aufsichtsdienstes ISt ange
hoben worden; die Auswahl und Ausbildung der Anwärter 
haI eine neue Oualität erhalten. Freilich haI das jahrelang 
verfolgte Ziel, eine zenl rale StäUe der Ausbildung und 
Fortbildung - nach dem Muster der Polizeiführungsakade
mie In Hlltrup - zu schaffen, bis heule nicht reatisler1 wer
den können Werkhöfe haben Arbel lsbetrieben zu einer 
moderneren Struktur verholfen. Das Angebot an Beschäfti· 
gungsmögllchkellen sowie an schulischer und beruflicher 
Bildung Ist erweitert. vor allem stärker ausdlHerenZlert wor
den. Das System der Vergunstlgungen Ist durCh die Maß
nahmen der Betreuung und Förderung ersetzt worden. Im 
Gefolge ausländischer Modelle und der Strafrechtsrelorm 
sind sozialtherapeuUSChe Anstalten und Ablel lungen ent
standen. InWieweit von neuen Regelungen . z,B. dem 
Sexualstraftätergosetz von 1998, und der heutigen Evalua
tionsforschung weitere Impulse fQr die Behandlung rOck· 
lallgelährdeter und gefährlicher Täter ausgehen, bleibt noch 
abzuwarten. Freil ich ist eine hektische Zeit dem langen 
Atem und der Beharrlichkeit nicht eben förderliCh, die ein 
adäquater Umgang mit schwjerigen Menschen erfordert. 

Der Abschluss dei Arbeiten am StrafvoUzugsgesetz und 
dessen Inkralnreten Sind jedOCh berells durch verschiede
ne Probleme übe/schaUet gewesen, die ihre Ursachen 
wIe last immer in der Geschichte des Strafvotlzugs - In vor
gelagerten Bereichen , vor allem im gesellschattlichen 
Raum, gehabt haben , Schon damals haben die Länder an· 
geSichts des Anspruchsniveaus des Gesetzes Finanzl8-
rungsschwiel igkeiten auf sich zukommen sehen Das hat 
maßgeblich zur Zurückstellung kostenträchtiger Innova
tionen und zum stulenweisen Inkrafttreten beigetragen 
Wobei IreHich olfen ist. wie sich das Schicksal noch aus
stehender SchOlte gestalten Wird. 

In der Insassenstruktur der VoUzugsanstaUen haben 
sich Veränderungen , namentlich in Geslall der Zunahme 
suchtabhängiger und nichtdeutscher Gefangener, abge
zeichnet. Untersuchungshaft- und StrafVOllzug sind - in 
Form fanatischer Gewalttäter - mit dem Problem des Terra
(Ismus konfrontiert worden. Sie haben den Vollzug vor 
neue Fragen der Behandlung und Sicherung gestellt: nicht 
seilen hat das negative Auswirkungen auf das Anstalts
klima gehabt. Als genngeres Hemmnis haben sich hierzu
lande allerdings wissenschaf1liche Bedenken erwiesen, die 
Im Zuge ausländischer Untersuchungen gegen Behand
lungskonzepte erhoben worden sind und In der bekannten 
,,nothing-works·-These Maninsons von 1974 gegipfelt ha· 
ben. Sie konnten denn aUch - ungeachtet der bekannten 
Probleme sozialintegrallven Umgangs mit Gefangenen -
von der späteren Behandlungs· und Evaluationsfofschung 
In dieser Form nicht bestätigt werden. längst hai sie ja den 
Weg differenZierterer Fragestellungen und Ansätze elnge
schlagen. 

Die achtZiger und naunzlger Jahre haben unter einem 
wenigstens zweifachen Vorzeichen gestanden. Au' der el· 
nen Seite Sind sie durch Anstrengungen auf allen Ebenen 
gekennzeichnet gewesen, die Vorgaben des Strafvollzugs· 
gesetzes zu konkretiSieren, praktikabel zu machen und 
womöglich auch einzulösen. Au! dei anderen Seite Ist es 
darum gegangen, die wachsenden Auswirkungen des e,n· 
schneidenden gesellSC!1altlichen Wandels in den VOllzugs· 
anstalten bewältigen 
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Die relativ großen Spielräume des Gesetzes haben die 
landesjustizverwallungen im laufe der Zeil durch eine FOlie 
admlnlstrahver Regelungen. InSbesondere durch die bun· 
deseinheillichen Verwaltungsvorschriften, ausgelüllt. da und 
dort modlfizien_ Beiträge zur AUSlegung des Gesetzes hat 
neben der Wlssenschafl - natürlich auch die Rechtspre
chung In Strafvollzugssachen gefielen - wenngleich die ver
fassungsrechlilchen Garantien und verwallungsrechlhchen 
Kategorien erst allmählich Eingang in die Judikatur gefunden 
haben. Wesentlichen Einfluss aul die RechtsentwIcklung hat 
einmal mehr die Rechtsprechung des Bundesverfassungs· 
gerichts genommen. Hat sie doch - gleichsam in mehreren 
Wellen, von den siebziger Jahren bis in die unmillelbare Ge
genwart hinein - die rechts- und sQzialstaatlichen Maßstäbe 
herausgearbei tet. welche du~ Praxis an die Interpreta\lon 
und Anwendung des Gesetzes anZulegen haI. 

Inzwischen haben aber auch die Plobleme des lJefgrei
fenden gesellschaftlichen Strukturwandels - der sämtliche 
staatlichen InstitutJonen Und privaten Lebensbeleiche er
fasst hat - den Strafvollzug in Mitleidenschaft gezogen. 
Und tun es heute mehr denn le. ArbeJtsmarktprobleme und 
winschaflliche Krisen haben die Beschclftigungsmöglich
keiten in den Vollzugsanstalten und die berufliche Integra
tion HaftentJassener erheblich erschwert Ohnehin lfeHen 
die Folgen von Automation und Rationalisierung diejenigen 
zuerst und am härtesten, die Sich - aus weIChen Gründen 
Immer - auf der untersten Schwelle der sozlaten Stufen
leiter befinden. Die Schere zwischen Nachfrage nach 
menschlIChen Dienstleistungen und realen. vor allem finan
zIerbaren ArbSitsangeboten hai Sich unter dem Kosten
druck und unter Sparzwängen weiter geöffnet. Wobei man 
hinzufügen muss: Wenn auch an Vielem gespart werden 
darf und muss. so gerade nicht an Engagement, Einfalls
reichtum und KreatiVität. Unter den Zeiterscheinungen, die 
sich nachhaltig auf den Strafvollzug auswlli(en. spielen 
auch Migrationsbewegungen lIeme geringe Rotte. Nament
lich die Zuwanderung aus Armulsländern mit fehlenden 
EntWJCklungsperspekliven hinterlässt In der PraxIS Ihre 
Spuren. 

Die anhaltenden Probleme der öffenllichen Haushalte 
haben dazu geführt. dass kostenträchtige Vorhaben enlwe' 
der nicht mehr oder ledenfalls niehl in der ursprünglich vor· 
gesehenen Weise realislen werden können. AUSWirkungen 
auf die Gestallung des Vollzugs haben auch NeuorienUe
rungen der Kflminalpolltlk - unter den VorzeIChen von Kri
minatitätsentwlcklungen und Ihrer öffentlichen Wahrneh
mung - gezeillgt. Aspekte der Generalpravonuon und der 
negahven SpezIalprävention, also der Sicheren Unterbnn
gung von Straltätem. Sind starker akzentUiert worden. Nicht 
zuletzl ISt das Bemühen deutlich geworden. dem lange Zell 
vernachläSSigten Strahatopfel gerecht zu werden. In der 
Summe habel1 die Entwicktungstendenzen zu vermehrtem 
und längerem FrClheilsentzug gefOhrt Zumal Rechlsfolgen 
wie die Geldstrafe !Jnd die Strafausset2ung zur Bewährung 
ansCheinend an der Grenze Ihrer MöglIChkeiten angelangt 
Sind und sog. ambulante Reaktionsformen den StrafVollzug 
bisher noch nfcht in ausreichendem Maß zu enllasten ver
mocht haben. Die Folgeprobleme manifestieren Sich na
mentlich in der Überbelegung der Vollzugsanstalten und in 
einer erheblichen Veränderung der Insassenstruktur - vor 
aUem In Gestall hOhen Ausländeranteils sowie dei Zunah· 
me drogenabhängiger und gewaltbereiter Gefangener. So 
hat denn auch die Justizminislerkonferenz 1997 krillsch 
angemerkt, dass die ~Belaslungsgrenz9 der JlJshzvollzugs· 
bediensteten" erreicht sei 
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Dieses negative Bild soUle indessen die Fortschnlle 
nicht iibersehen lasser'!. die ungeachtei bestehender 
Schwierigkeiten In den letzten Dezennien auf der Grund
,age eines In vieler HinSIcht wegweisenden Stra1vollzugs
gesetzes erzielt worden SInd . Das gilt etwa fOr die Berßlche 
schulischer und berulUcher Bildung. die nicht zuletzt mit 
UnterstOtzung externer Träger weiterentwickelt worden 
Sind. Schwerpunktelnrichlungen der Ausbildung und Fort
bildung sind entstanden. Soziales TrainIng. das zu einem 
angemessenen Umgang mit AUtags- und Lebensproble
men befähigen soll. hat Im Vollzug Platz gegnffen. Kultu
relle FreizeitangebOte bis hin zum Spon sind - oft dank der 
Mitwirkung einschlägiger Organisationen und von Vollzugs
heilem - ausgeweitet worden Der Wotlngruppenvollzug 
hat Emgang in die Anstalten gefunden Die Außenwelt
kontakte - namentlich In Form des Besuchsverkehrs sowie 
von Voltzugslockerungen und Hafturlaub - sind teils inten
SIviert. teils stärker ausdifferenzlerl worden. Oie Teilnahme 
Gefangener und Angehöriger an Eheseminaren sowie 
lang zelt besuche sollen dem Erhalt und der Stabilisierung 
famillarer Beziehungen dienen. Konzeptionelle Ansätze Im 
Hinblick auf eine adaquate Vorbereitung auf das Leben In 
oer freien Gesellschaft Sind vor allem im Jugendstrafvoll
zug entwICkelt und verwirklicht worden. Der Frauenstral
vollzug nimmt sich gleichfalls trotz seiner besonderen 
Probleme. die sich mcht zuletzt aus der relalN kleinen Zahl 
InhaftKlrtor ergeben. der spezifiSChen Bedurlnrsse welbh
cher Gefangener durch qualifiZierte sozl8l1ntegratlVe All-
gebote an. 

Bitdungsmaßnahmen und sozIales Training im umfas
senden , alle lebensberelche einsctrließenden Smne sollten 
sich - Im Verein mll sctult!W61ser, sorgfältig kontrollierter 
lockerung des VOllzugs und vor dem Hintergrund eines Ins
gesamt soziat konstruktiven Anstallskllmas - als Eckpfeiler 
einer aul gesellschaltllche Emgllederung gerichteten Be
handlung des Gelangenen erweisen Zur EntwICklung SOZI
aler Verantwortung vermag mcht zuletzt die Auseinander
setzung mit der Tat und dem Straftatopfer beizutragen -
wenngleich dIe indiViduellen und Institutionellen Probleme 
solcher Aufarbeitung nICht verkannt werden dOrlsn . Diese 
Erfahrungen wurden nament1lch durch eine zunehmende 
Evaluatlons- und InSllfUlJOOsforschung bestAtigt. die niCht 
nur die Interaktions- und KommumkattonsstruktLor von 
Vollzugsanstalten. sondern auch die EnlwlCklung Gefange· 
ner wAhrend des Freiheitsentzugs durch Verlaufsuntersu
chungen In dan Bhck nahm (und dies weiterhin tut) 

Ein zentrales Moment Im Prozess dor Modemislerul'lg 
haben von jeher sorgsame Auswahl sowie qualilrzrerte Aus· 
bildung und Fortbildung der Mitarbeiter gebildet. Stets ging 
- und geht - es darum, Anwärter auf ihre psyChOlogisch 
und pädagogisch schwienge tätigkeit hinreichend vorzu· 
bereiten und sie späler bei der Wahrnehmung ltlrer Dienst· 
aufgaben durch Motivlerung. fachlIChe Berat'mg und Be
gleitung Zu unlerslGtzen. Ein gewichtiger Anteil kommt in 
diesem Zusammenhang einer verlrauensvollen Zusam
menarbell (§ 154 StVollzGj sowie den vom SlrafvollzugS' 
gesetz gleichfalls vorgesehenen Instituten der Delegation 
von Verantwortungsberelchen (§ , 56 Abs. 2) und der Be
handlungskooferenz (§ 159) zu. Dadurch dass Mitarbeitern 
mcht nur die Chance eingeräumt WIrd. Sich beruflich weiter 
zu quali fizieren. sondern auch die Gelegenheit geboten 
Wird. auf die Gestallung der Arbeitsabläufe und die Be
handlung der Gefangenen Einfluss zu nehmen. können 
Engagement und Arbeitsfreude gefördert werden. Nicht zu
letzt durch den Ausbau der sog. Fachdienste haben die 
Aspekte der Kommunikation und der Delegation von Auf
gaben zusätzlrCh an Bedeutung gewonnen Unterschied· 

liehe SOZIale Rollen und berufliche SIchtweisen Innerhalb 
der Vollzugsanstalt halten umso mehr zu laufenderZusam
menarbe!t und ständigem Erfahrungsaustausch an. 

Oie Ausbildung. Fortbildung und fachliche Begleitung 
der Mitarbeiter werden auch und vor allem zunehmend Im 
Kontext des OrganIsationswandels gesehen und ausge
stattet. In dem Maße. in dem Vollzugsanstalten Sich an 
neuen Steuerungs· und ManagementmOdellen orientieren. 
werden auch TäIJgkeitsmerkmale und Berulsrollen auf den 
Prüfstand gestellt. Bekannt!ich hat nicht nur die Technik -
etwa in Gestall der elektronischen Datenverarbeitung -
tängst lhren Einzug in Organisation und Verwaltung der An
stalten gehalten . Vielmehr sind - im Gefolge der Modeml
sierung. aber auch von Sparmaßnahmen - zugleich be
tnebswn1schafthche Konzepte realrsierl worden. In ienen 
Kontext gehören nati)rllch auch (Tell-)Pnvatisierungen des 
Anstaltsbelriebes, 

Diese EntwicklungsprOlesse Sind gewiss mchl abge
schloss~n - und können es auch angesichts des Tempos, 
In dem Sich gesellschaftlicher Wandel heute vollzieht. auCh 
gar niCht sein, Ganz abgesehen von den FernWirkungen 
der vleJberufenen Globahslenmg. die inzwischen nicht nur 
öffenlllChe. sondem auch pnvate Haushalte Zu spuren be
kommen. Für don Strafvollzug gilt freilich wenigstens eben
so sehr wie IOr Staat und Gesellschaft SChlechthin. dass ei
ne weitgehende oder gar ausschließliche Orientierung am 
Diktat des Ökonomischen mit einem humanen Zusammen
leben mcht zu vereinbaren wäre 

Oamil lst zugleich ein Shchwort gegeben. das auf den 
ösUichen Teit Deutschlands zurückverweiSt. Oie jahrzehn
telange Teilung des landes hat naturlich Im Strafvollzug 
gleichfalls tiefgreIfende Spuren hinterlassen So isl denn 
auch die eInschlägige EnTWicklung in der DDR gänzliCh an
ders 'Jerlaufen als In der Bundesrepublik. Erste hoffnungs
volle Ansätze In den zeitweilig Wiederhergestellten Län
dem, die an die Weimarer Epoche angeknOpft haben, Sind 
alsbald an der Ideologtschen Ausnchtung des SED-Re· 
glmes gescheitert Oie weitere EntwICklung des mIt Wir
kung vom I 1 t95t dem Innenministerium unterstellten 
StrafvOllzugs Ist In verschiedenen Phasen verlauten, Zu
nächst hat eine vOrläufrge Sirafvollzugsordnung die nor
matNe GrunCIlage f(Jr die Unterbnngung und Behandlung 
der Gefangenen gebildet. Häufigen Oberbelegungen der 
fOr westliche Verhältnisse Vielfach auch unzureichend aus
gestatteten .Strafvot1zugselnnchtungen" hat der Staatsrat 
Immer wIeder durch Amnestien zu begegnen versucht . 

Im Minelpunkt des Umgangs mll Gefangenen hat stets 
die .Erzlehung" im Geist des .sozlalistrschen StrafrechiS· 
gestanden. Als Mittel hierzu haben namentlich die an 
höchslm6ghcher ProduldJVItä! ausgerIchtele Arbeit und die 
tndoktnnierung im Sinne der herrschenden manusllsch-lenl' 
nlstlschen Weltanschauung gegolten. Besonders harlen und 
repressiven Haftbedingungen Sind Insbesondere Rückfall· 
tater und polibsche Gefangene ausgesetzt gewesen. 1968 
Ist der Strafvollzug durch das sog .Stf3fvollzugs· und Wie
derelngliederungsgesetz- erstmals auf etne gesetzliChe 
Grundlage gestelll worden. 1977 ,st dieses Gesetz durch ern 
neues abgelöst worden. das die .Erzlehung" entsprechend 
der maßgebenden Doklnn noch stär1ler akzentuiert hat So 
haben schfießllch etwa ein Drillei der gesamten Gefäog
ni.skapazität sog .,Arbeltselnsatzbetnebe- ausgemaCht. dIe 
wiederum von.volkselgenen Betneben" unterhalten worden 
Sind Von der - wie Immer verstandenen und gehandhab
ten- .Erziehung" ISt in diesem Gefängmssystem. das von 
ArbeitSprodUktIVItät und BeSPItzelung politischer t-lällllnge 
beherrscht gewesen ist. wenig übng geblieben. 



Oie grundlegenden Unlerschiede zWischen dem Slraf· 
vollzug der DDR und demjenigen der alten Bundesrepubhk 
erklären denn auch zur Genüge die gewichligen struk· 
turellen , namenUich organisatorischen und personellen, 
TransJormationsprobleme, die nach 1990 mit der Über. 
nahme des Strafvollzugsgesetzes in den neuen Bundes
Iandern entstanden Sind. OHenkundlg können diese 
Schwierigkeiten nur im Zuge allmählicher Implementle· 
rungs· und Anpassungsprozesse überwunden werden. zu· 
mal sie auch noch vor dem Hintergrund des einschneiden
den gesellschaftlIChen Wandels absoN.en werden müssen. 

In den vergangenen drelundlOnlzlg Jahren hai sich der 
SlrafvollzugsauSSChuss der Ländel als ein bedeutsames, 
wenn nichl als das zentrale Forum für den Erfahrungsaus· 
tausch und für Weichenstellungen Im deutschen SIrat· 
vollzug erwiesen. Dabei hm sich seine Tätigkeit - von 
aktuellen Ereignissen und Vorfällen abgesehen - schwer
punktmäßIg darauf erstreckt. die Entwicklung des Strafvoll· 
zugs mCht nur aufmerksam zU verfOlgen und zu begleiten, 
sondem aUCh Jeweils die 10r erforderlich erachteten Ver
linderungsprozesse einzuleiten. Sie haben SICh namentlich 
entweder aus normalNen Vorgaben, neuen rechUlChen An
lorderungen oder aus FOlgen des gesellsChaftlichen Struk· 
twwandels fUr die Vollzugsanstalten ergeben. Das betnffl 
nicht allein neue Erscheinungsformen der Knmlnahtat, die 
entsprechende Tätergruppen im Sirafvollzug nach sich zie, 
hen. sondern auch die wtnschaftbchen und SOZialen Versn
derungen. die sich gleichfalls in einschneidenderWeise auf 
den AlUag Im Vollzug und seme Orgamsation auswirken. Als 
eine Ar! .Bmin·Trust" wird der Strafvollzugsaussenuss auch 
künftig eine zentrale Aufgabe hinsIChIlICh der Gestaltung 
und FOf'tel'ltwlCklung des deutschen Strafvollzugs wahmeh
men müssen Der Strafvotlzugsausscnuss derLänder -das 
1St diejenige Adresse und II'ISlltution, die gleichsam fur den 
Silafvollzug In Deutschland sieht, lenes Gremium, In dem 
lIber knmulaJpohtische Unterschiede hInweg die Gemeln~ 

samkellen Sichtbar wer'OOn. die den Strafvollzug hierzulan
de prägen, tragen und vorantreiben 

Heuhge Rechtsgrundlagen . praklische Erfah rungen 
und wissenschaftliche Erkenntnisse tassen sIch zu einer Art 
Resümee zusammenfassen, das - wie alle Thesen dieser 
Art - knllscher Prüfung und Würdigung bedarf· 

Verfassung sowie einschlägIge internalionale Vereinba
rungen und Deklarationen rechtfertigen eine Konzep
tIon des Strafvollzugs, die SICh Im mdivlduellen Interes
se des Straftäters und Im sOZJalen der Gesellschaft am 
Ziel Oflentlert. nach Kraflen den Rück!allzu vermelden 
In dem Maße. in dem der Strafvollzug dIesen spezial~ 
präventiven Auftrag erfüll!. Wird or - Im buchstäblichen 
Sinne - den In den Vollzugsanstalten untergebrachten 
und dort töllgen wie den tn Freiheit lebenden Menschen 
gerecht tragt also den Menschenrechten von Täler und 
Opler Rechnung. Aul dieser Llme hegt grundsätzlich 
auch der rechls- und sozIalstaatlIChe Ansatz des Straf· 
votlzugsgesetzes. 
In welchem Umlange der Strafvollzug seinen spezial
prfl:venhven Auftrag zu erfullen vermag. hängt zum e ... 
nen von seinen InstltullOnellen Rahmenbedingungen. 
zum anderen VOfl der Bereitschaft und Fähigkeit des 
Gefangenen zur MItarbeit ab Dabei fant aber auch der 
Grad tällger Beretlschaft der Gesellschaft ins GeWICht, 
diese BemOhungen zu unterstOtzen. Ein Beispiel In die· 
sem Sinne stellt etwa die Tätigkeit VOlizugselClerner 
Inslllu\lonen und Kratle. von ehrenamlhchen Vollzugs· 
hellern, AnstaJlsbelfäten und Trägern freier SlraHälh· 
gcnhllfe dal 
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Beim Umgang mit Gefangenen - namentlich Ihrer Vor· 
bereitung auf eine verantwortliche LebensfOhrung In 
Freiheit - sollte die empIrisch gesicherte Erfahrung ge
nutzt werden, dass Lebensläufe einen dynamischen, 
prozessförmlgen Verlauf aufweisen. Dies ersCheint vor 
allem 10r die Gestaltung und Änderung des Vollzugs· 
plans bedeutsam. der IOr die Behandlung des einzelnen 
Gefangenen maßgebend ISL Insofern Sind statt stati
scher Festschreibungen dynamische - oder vielmehr 
dynamisierende - Konzepte getrag\. Darauf verweisen 
LangzSllstudien der letzten Jahre Sie zeigen nicht zu· 
letzt. wJe Inlegrallonschancen durch Einflussnahmen 
auf die NachentiaSSungsslluatlOfl verbesser! werden 
können 

Der Strafvollzug .erbt" gleichsam - unter zudem ver
schärften Bedingungen - die IndiViduellen und sozialen 
PlOblerne. die von den pnmären gesellSChaftlichen und 
staatlichen InstllullOflBn - wie z.B Familie und Schule
nlent zureichend bewältigt werden konnten. Das lässt 
sich beispielhaft an Phänomenen wie der Suchtab
hängigkeit, des gesellSChaftlichen Gewaltpotenzials und 
Wirtschaftlicher NoUagen festmachen. Die vorgelagenen 
sozialen Probleme sind etner Elnf1ussnanme durch den 
Strafvollzug weItgehend entzogen, Diese Erfahrung 
muss denn auch bei der Bewertung setnes Beitrags zur 
ROcklallverhütung in Rechnung gesteIlI werden 

In der Perspektive der Aligemetnheil ligutiert der Straf· 
und Maßregelvollzug \liellach als ~letzte Instanz·, wenn 
",chi gar als _Endstatlon-lür$ChWIenge, wenn nicht gar 
als hoffnungslOS elngeschälzle ~FaUe· Dementspre· 
chend hoch ist der geselischailliche Erwartungsdfuck. 
der auf ihm lastet. Daraus erklären Sich - zumindest 
teilweise - Diskrepanzen ZWischen massenmedialer 
Darstellung und Kritik aul der eInen Seile und dem 
Selbstverständms des Strafvollzugs auf der anderen 
Eme faktengetreue, die InSlllullonellen Bedingungen 
und PrObleme des Stralvollzugs In Rechnung stellende 
Berlchterstanung vermag einer reallsflschen und dlffe
renzJerenden Beurteilung seiner tatsäChliChen SlluatlOfl 
und Mangel vorzuarbeiten. Dazu kann auch eine akti
ve Öffenthchk8llsarbelt des Strafvollzugs beitragen, dIe 
sich nIcht auf Stellungnahmen zu sog. besonderen 
Vorkommlllssen beschränkt. FreilICh lJehen auch In et~ 
ner Med>engesel1schaft Individuelle Wahmehmung und 
Verarbeitung von InformatlOf'len einer sachgerechten 
Einschätzung eies Strafvollzugs durch das Publikum 
Grenzen 

Wie alle anderen Institutionen 151 der Stratvollzug In 
wachsendem Maße In die Internatlonallslerung.}EI Glo
bahslerung der gesellSChaftlichen und staatliChen Ent~ 
wicklung eingebunden Das lässt Sich namenlllcn an 
der Zunahme nichtdeutscher Inhaftierter, aber auch an 
anderen Veranderungen der Insassenstrulclur ablesen 
Dies legt es nahe, langst vorhandene Ansätze Intema
tlonaler Zusammenarbeit weiterzuenlwlCkeln, vor allem 
zu IntenSIVleien Beispielhaft dafür erscheinen mcht nur 
der einschlägige Erfahrungsaustausch - etwa auf eulO' 
pll.lscher Ebene ., sOfldem auch Maßnahmen, die der 
besonderen Situahon nichtdeutscher InhaftIerter Rech· 
nung tragen Dazu gehören z.B die VOllStreckung von 
Freiheitsstrafen Im Heimatstaat des VeflJrteillen sowie 
die kulturelle AusdlHerenzlerung von Behandlungsan. 
geboten In den Vollzugsanstalten 
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Dass die kulturelle und zivllisatonsche Verfassung eI
nes landes auch am Zustand seiner Gefangnlsse zu er
kennen ist, belegen geschichtliche Erfahrungen. In der Ge
genwart wird diese Erkenntnis durch das weltweite Gefälle 
In Ausstallung und Organisation dar Straf- und Unter
suchungshaftanstalten eindrucksvoll bestAhgt. Exempla
"sch dalur ersCheinen mcht zuletzt Länder mit defizitärer 
WirtSChaft und großer sozialer Armut, die auf die Hil fe der 
Internationalen Slaatengemeinschaft angewiesen sind. 

Gleichwohl - oder gerade deswegen - ist zum Schluss 
an das Wort Winston Churchilts zu erinnern: MOor Umgang 
mit Verbrechen und Verbrechern ist der eigentliche Ziviltsa
honSlest jedes landes: 
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Der Strafvollzug im internationa
len Vergleich 

Sy/via Casale 

Ich freue miCh sehr dariiber, an der hundertsten Sitzung 
dieses wIchtigen Ausschusses teilzunehmen. Für die 
freundliche Einladung dazu bin ich dem Ministerium lür 
JustIZ, Frauen, Jugend und Familie des Landes SChleswig
Holstetn sehr dankbar. Ich möchte diese Gelegenhiet be
nutzen, um mit Ihnen über die Erfahrungen unseres Komi
tees im Bereich der europäischen Strafvollzugsentwicklung 
zu sprechen. wobei ich Sie vorweg um Ihr Verständnis bil
ten muss. Deutsch habe ich vor vielen Jahren geleml.und 
daher habe Ich viel Zei t seitdem gehabt, alles was ich ge
lernt habe. wieder zu vergessen Übrigens hatten meine 
Studien mehr mit Walter von der Vogelweide als mit Straf
vollzug und Folter zu tun'l. 

Eingangs möchte Ich nochmals lesthalten, dass es das 
vorrangige Ziel des CPTs'l ist. den Schutz aller Personen, 
denen die Freiheit entzogen Ist, vor Folter und unmensch
licher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe zu ver
stär1<en. Gemäß unserer Konvention Ist das CPT berech
tigt. alle Orte In unseren lünfundvlerzlg Vertragsstaaten zu 
besuchen. an denen Personen durch eine staalliche BehOr
de die Freiheit entzogen ist oder sein kann. Gefängnisse 
und Jugendgelängnisse gehören dazu, wie auCh Polizeire
viere. Haftelnrichtungen für Ausländer. psychiatrische KIIOI
ken und Helme lür ältere oder behinderte Menschen 

Deutschland gehört zu den ersten Vertragsstaaten. Uno 
ser allerletzter Vertragsstaat war Serbien und Montenegro. 
der am Anfang dieses Jahres die Konvention ratlfjziert hat 
und mll dem wir unsere Arbeit bereils begonnen haben. 
Seit dem Jahr t987. In dem unsere Konvention in Kralt ge· 
treten ist. hat SIch unser Wirkungskreis weil ausgedehnt. In' 
dem eine steigende Anzahl von Vertragsstaaten aus Millel· 
und Osteuropa die Konvention ratifiZiert haben. in der gro· 
ßen eUlopäischen Region bleiben nur noch Belarus 
(Weißrussland) und Monaco außerhalb des erweiterten 
Tätigkeitsfeldes unseres Komitees. und Monaco wird näch· 
sten Monat die KOnvention lahfizieren 

Diese Region hat während der letzten IOnfzehn Jahre 
große Veränderungen erlebt, unter anderem auch Im Be· 
feK:h des Strafvollzuges. WObeI poSitive und negahve Ent· 
Wicklungen zu Tage getreten sind. Als positive EntWICklung 
Ist anzuerkennen. dass dIe Todestrafe fn allen Vertrags· 
staaten abgeschafft worden 1St. infolgedessen rst aber die 
Anzahl von Gefangenen. die tebenslängllche Frelhertsstra· 
fe abSitzen. bedeutsam höher ges1legen. was auch eine 
negative Wirkung auf die Gefängnisuberfüllung jilehabt hat. 
Ich werde etwas später auf das Problem der Uberfullung 
zurückkommen. 

Die Privatisierung gehört zu den jüngst erschienenen 
EntWICklungen im Bereich des europäischen S\Jafvolizugs. 
Das CPT nimmt keine prinzipielle Stellung zur Privatisle· 
rung. WIf besuchen allerlei Haftanstalten und haben mit al· 
len Inhaftierten zu lun, wo auch Immer SIB sein mögen. Es 
kommen gute und schlechle Beispiele fOr Privatllaftanstal· 

' } Of(! Le~tor\cl na, die u'sprvngld>e Fassung des VOl1'895 IlOChmals 
I.lbe~ft. JI&~' $ICtI da"',," bem<lnr. !&IlfllCnllChe Unebenhelterr ohne 
grOßere El!'IgoHa In die Te~rgeslanur.g zu berIol'lllllffi. 

2\ CPT . EUTopeiIn Comlnee 101 ltr8 Pre\lBnllon oITonure err InIlurnarr 01 
Degllld'ng Tra81menl 01 P1.onl5lrme<1t (EU'opä,scr.e5 Kom,tee lur Ver· 
h-uruog vor\ FolIe<' und Ul'lmenschhctler ode< erniedngende, Behandlung 
oder Slra!e 
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len. ebenso wie fO, siaatlichen Haftanstalten, vor. Häufig 
scheint es. dass In Privathahanslalten der Personalbestand 
In gerrngerem Verhältnis zu deI HaftpopulatIon steht als in 
den staallichen Haltanstalten. Bei der Privatisierung gehört 
die Verantwortlichkeilletzen Endes Immer noch dem Staat. 
wobei das Konlrollsyslem , wetches der Staat den Pnvatge· 
fängnissen gegenüber aufstellt. von großer Wichligkeitlsl. 
Der Kontrollbeamte muss In der Lage sein, alle Aspekte der 
Prrvatanstalt genau zu untersuchen, wozu gehört , dass im 
voraus strenge Maßstabe im Venrag ZWISChen der Privat· 
anstal!sleitung und dem Staat angelegt werden mOssen. 

Aus der praktischen Erfahrung des CPTs kann man 
sagen. dass sich Im allgemeinen in Europa die materrellen 
Zustande in Haftanstalten für Gefangene allmählich ver· 
bessert haben. Wie Sie wohl wissen, bestehen die Insas· 
senunterlo;(mlte In vielen mittel- und osteuropäischen Län
dern aus großen Schlafsälen . wobei Säle mit sogar achtzrg 
bis hundert Personen zu finden sind. Das CPT hat pllnzi· 
pielle Einwände gegen diese Art der Unlerbnngung In ge· 
schlossenen Haftanstalten In dieser Hinsicht IS\ die jüng· 
ste Entwicklung in der TOrke! von großem Interesse. Dort 
hat man mit einem umfangreiChen UmbaUplan begonnen. 
wobei Viele von den allen. auf der Struktur von großen 
Schlafsälen basierenden, Gefängnissen durch neue auf 
kleine Einheilen gegrOndete, sogenannte F-Typ Gefängms· 
se ersetzt wurden. (Wenn WJ( Zelt hälten. konnten wir die
ses Interessante Beispiel weiter besprechen.) 

Mit der Zell haben WJ( andere wiet,tige Veränderungen 
bemerkt: Die Melaltfensterläden und ähnliche Vorrichtun
gen. die In vlSlen · einschließlich einiger westeuropäischer 
Länder · den Gefangenen den Zugang zu natürlichem licht 
versperren und den Zustrom fnscher Luft verhindern . wer· 
den allmählich beseitlgt. Demgemäß hat der rUSSische 
JuSllzminlsler belohlen, dass alle derartigen Einrichtungen 
abzuschaffen Sind. 

Trotz der alimahllchen Fortschfille erreichen manche 
Gefängnisse immer noch nicht die grunasätzllchen vom 
CPT empfohlenen Standards: Zum Beispiel. dass Jeder Ge
fangene sern eigenes Bell haben sollte. Dass dies noch 
niCht In allen europäischen JusUzvoltzugssyslemen der Fatt 
iSI. IS\ auf das Phänomen der Gefängnisüberlüllung zu
rückzuführen. welches dIe Bemühungen, die Haftbedingun
gen zu verbessern, in schwerwiegender Weise untergräbt. 

Heute steht in nur zwei Staaten der Weil die Anzahl der 
Personen, denen die Freiheit entzogen wIrd, im Verhältnis 
von fUnfhunden pro hunderttausend der Bevölkerung, und 
zwar in Russland und In den Vereinigten Staaten von Ame
nka. Dazu die Zahlen in GrossbrdaOlen mit 1 00 bls 150, und 
In Deutschland mit sogal weOlger als hunden pro hunderI · 
tausend der Bevölkerung. In den letzten drei Jahren haI 
Russland angefangen. die GelängnispopulallOn durch eine 
Reihe von Altematlven zur Haftstrale zu venTundem . Ob
woht diese Gegenstrateg!en auch teilweise gelungen Sind, 
bleibt die rUSSlsctJe Gefängnispopulahon wegen des äu· 
ßerst hohen Ausgangpunkts sehr zahlreich. 

RUSSland, die Ukraine , Estland, litauen und LeiHand 
haben verhältnismäßIg die größten GelängnispopulaUonen 
m Europa. tn Deutschland dagegen ist biS jetzt die Überbe· 
legung zu keinem Crberwaltigenden Problem geworden. 
Man muss Sich aber ständig vor dIeser Möglichkeit schüt· 
zen. tn dieser HinSicht isl bemerkenswert. dass In Deutsch· 
land nach dem Slrafvollzugsgesetz Jeder Gefangene 
grundsätZlich während der Ruhezeit ein Recht auf Unter · 
brlngung In einem Elnzelhahraum hat und das Bundesver· 
fassungsgericht berßl\S 1994 entschieden hat. ledern 
Gefangenen stünden mmdestens Sieben m' lebensraum 
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zu ErfreulICh ist, dass in Deutschland in Anlehnung an son
stige Mindestgarantlen bei dem Neubau von Jusllzvoll· 
zugsanstalten mittlerweile zehn mt Lebensraum fCrr jeden 
Gefangenen Mindeststandard Sind. 

Die Uberbelegung WlrKl sICh mehl nur negauv aut die 
matenellen Haltbedingungen, sondern auch auf alle Aspek:
te des Lebens der Gefangenen aus. Das CPT fordert. dass 
den Gefangenen eine große Bandbreite sinnvoller Aktivitä
ten unterschiedlicher An dargeboten wild. Für Jugendliche 
Gefangene sind solche Aktivitäten um so wichtiger, als die
se A!tersgruppe wegen ihrer Unbeständigkeit besondere 
Behandlungsprobteme aufWirft, Indem sie die Emschrän
kungen des lebens in der Halt bosonders schwer erträgt. 

Die Fähigkeit eines Haftsystems, ein wertvolles AkUvitä!s
programm zu entwickeln und fortzuführen, hangt nicht nur 
von hinreichenden Geldmtttein (einschließlich eines hinrei
chend slarken Personalbeslandes) ab, sondem auch von der 
Hallung des Gefängnispersonals. Eine traditionelle Haltung, 
die heute noch zu beobachten ist, besteht In der reglemen
tierenden und distanzierten Haltung des Personals den Ge
fangenen gegenüber. Das CPT hat olt für eine derartige 
Haltung sympiomatische Praktiken wahrgenommen' Zum 
Beispiel Gefangene, die mit dem Gesicht zur Wand stehen, 
wenn Besucher vOrbeigefühn werden, oder die mit gesenk
tem Kopf und Händen hinter dem Rücken innerhalb der 
JusUzvolizugsanstalt herumgehen, VielleiCht hat man einst 
gedachl., dass solche Praktiken etwas mit 001 Sicherheit des 
Lebens In Gefängms zu Tun hätte. Heute weiß man aber. dass 
die Sicherheit eher mit poSitiven BeZiehungen ZWischen 
GefängmspersonaJ und Gefangenen zusammenhängt. 

In Jeder Justizvollzugsanstalt Wird üblicherweise die 
Anzahl der Gefangenen die Gesamtzahl des Personals 
übersteigen. Die Sicherheit von allen beruht gewisserma
ßen darauf, dass Sich ein kritischer Anteil der Gefangenen 
kooperativ zelgl. Darüber hinaus müssen die Beamten die 
Gefangenen einigermaßen Individuell kennen, um das Um
gangsnslko zu verringern. Dies gilt nlchl nur lür den rei
bungslosen VOllzug, sondern auch für das konfliktfreie Zu
sammenleben der Gefangenen unlereinanderin der engen 
WeU des Gefängnisses. Die Berufsausbildung sollte daher 
jeden Beamten In die lage setzen, abschätzen zu können , 
wer unter den Gefangenen das größte Risiko darstellt, 

Ein anderes Problem, mit dem siCh das CPT besonders 
beschäftigt, betrj tlt die Zwischenfälle unler Gefangenen, 
die In allen Gef<1ngmssystemen regelmäßig auftreten . Sie 
umfassen eine große Bandbreite an Phänomenen von sub
tilen Formen der Beläsllgung bis hin zu unverMllter Ein
schi.lchterung und schweren körperlichen Angritlen. In die· 
sem Zusammenhang ist das Faktum des Drogenhandets 
unter Gefangenen als erSChwerender Umstand anzuse
hen . Das Gefängnispersonat muss aufmerksam auf Anzei
chen für derartige Probterne achlen und sowohl entschlos
sen als auch adäquat ausgebildet dafür sein, il 1 Bedansfall 
einzuschreiten Jeder Beamte muss sich ernsthaft ver
pfhchtet fOhlen, mit Festigkeit auf Jedes AnzeIchen einer 
Feindseligkeit oder VerlOlgung zwischen Gefangenen zu 
reagieren 

Die FOrsorgepfhcht des Wachpersona!s gegenüber den 
Personen In Ihrer Obhut schließt auch die Verantwonung 
ein, sie vor sich selbst, wie vor anderen Insassen, zu schüt
zen. In diesem Zusammenhang sollte berücksichtigt wer
den. dass die Zeiträume kurz vor und nach dem Geneht$
verfahren ein höheres SuizIdrisIko mit sich bnngen, Das 
CPT hai sich mit dem Phänomen der Selbstbeschädigung 
oder des Selbstmords von Inhahienen Intensiv befasst und 

dIe verschiedenen Formen von Maßnahmen, die in Reak
tion darauf von den Anstaltsverantwortlichen getroUen wer
den, untersucht. 

Häufig Wird die Lösung gewählt Gefangene, die von an
deren gefährdet werden, vom Rest derGefängnisll1sassen 
zu trennen . Öfter bringt solche Absonderung ein Viel be
grenzleres Akt ivi tätsprogramm mit sich als unter dem nor
malen HaUregime Auch diejenigen, die sich selbst zu schä
digen lIersuchen, werden zumindest vorläufig abgesondert. 
wobei sie auch meistens streng überwacht und In schwe· 
ren Fälten sogar geIesseIt in einer Sicherungszelle umer
gebracht werden. Solche Maßnahmen müssen In allen 
Fällen genau dokumentien werden. Um das Risiko von sol
chen Ereignissen zu vermindern , bedan es auch eines 
sachgeredlten KlaSSifizierungs· und Plazterungss.,.stems 
für Gefangene. ObWohl das CPT konkrete Beispiele dalOr 
gefunden hat, waren diese meist noch wenig entwickelt. 

Für das CPT Ist die Gruppe von Gefangenen von be
sonderer Bedeutung. von der angenommen wird, dass sie 
ein äußerst hohes SICherheitsrisiko darstellt und deshalb 
bestimmte Haltbedingungen enordert. Denn die außer~ 
gewöhnlichen Maßnahmen, die gegenüber solchen Ge
fangenen angewendet werden, bringen ein größeres RiSiko 
unmenSChlicher Behandlung mit sich 

1(1 Europa fängt man jetzt an, das nordamerikanische 
Musler der Einrüstung von "maJ:;imum securit.,. unils" zu 
übernehmen. Sowie wahrscheinlich viele unter Ihnen, ha
be ich im Rahmen meiner anderen Tätigkeiten manche 
Hochslcherhehstrakte besucht. Als Beispiel möchte ich 
kurz den Hochsicherheilstrakt in einem Frauengefängnis in 
Kalifomlen heranZiehen. wo jede Frau in einer Emzelzelle 
wohnt, welche durch ein Gitter ständIg vom Wachpersonal 
beobachtet wird. Rund um die Uhr steht ein Mitglied der 
überwiegend männlichen Wachmannschaft im zweiten 
Stock des von kugelfesten Fenstern geschützten Turmes, 
welches In der Mille des Zellenhalbkreises liegt. Der Wäch
ter muss ohne Unterlass das geladene Gewehrbel Sich ha· 
ben Wann auch Immer eine Frau aus der Zelle gehen soll, 
WIrd sie körperliCh durchsucht und an Händen und Füßen 
gefesselt Unler diesen Bedingungen silzen die Frauen jah
relang ihre Strafen ab. 

Dagegen vertritt das CPT die Meinung, dass Gefange
ne, dIe ein besonders hohes Sicherheitsrisiko darSletten 
Innerhalb der Begrenzungen Ihres Gelängnistraktes ein re
lativ gelockenes Regime genießen sollten. Besondere An
strengungen sollten darauf velWendet werden, eme gute 
Interne Atmosphäre innerhalb von Hochsicherheitstrakten 
zu entwickeln, und zwar mit dem Ziel, positive Beziehungen 
ZWischen Personal und Gefangenen aufzubauen. Dies ISt 
nicht nur der menschlichen Behandlung der Bewohner des 
Traktes förderlich, sondern auch der AulreChterhaltung 
wirksamer Kontrolle und allgemeiner Sicherhelt , sowie vor 
allem auch der persönlichen Sicherheit des Personals. 

Ich darf diesen kurzen Bericht über ell1lge Entwicklun· 
gen, auf die wir häufig in europäiSChen Gefängnissen stie
ßen, mcht beenden , ohne einige wone über die physische 
Misshandlung von Inhaflienen durch das Gefangnisperso
nalzu sagen. Das CPT findet Fälle von Misshandlung quer 
durch Europa. ZuerSt mÖChte ich betonen , dass, nach der 
Enohrung des CPTs, das Risiko lIon körperlicher MISS
handlung und ElnschOchterung im Zeitraum unmittelbar 
nach Beginn des Freiheitsentzugs am größten ISI., das heißt 
wenn Personen zuerst In Polizeigewahrsam geraten . Je
doch kommen Fälle von physichen Misshandlungen auch 
In europäiSChen Gefängnissen vor. 



Die schändlichen Bilder der MIsshandlung von Gefan
genen Im Iraq, eile in Jelzter Zeit zu Tage gekommen slncl, 
sollten uns als emste Mahnung vor Augen blelben_ Meiner 
Erfahrung nach hat der Kampf gegen den Terrorismus den 
Kampf tür die MenSChenrechte schwerer macht indem er 
zu einer Aushöhlung bisher strikt gewahrter Grundsätze zu 
führen droht. Aber das absolute Foilerverbot lässt keine 
Ausnahme zu . Jeder Staat, der als demokratischer Rechts
staat geiten Will , muss den wesentl ichen Menschenrechten 
Ireu bleiben, 
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Europaaktivitäten der Länder auf 
dem Gebiet des Justizvollzugs 

Bemd KOnecke I Jorg Troika 

tm Mal 1997 hat der Sltafvol!zugsaUSSChuss derLlinder 
beschlossen, zur Koordlnlerung der europäischen Aktivltä· 
ten auf dem Gebiet des JustIzvollzugs eine slandlge 
Arbellsgruppe einzurichten Seil Bestehen dieser Koordi
nlerungsgrtJppe waren eine Vielzahl von Kontakten aul n'lt 
nisleriel!er und behördlicher Ebene zu verzeichnen 

Durch diese Kontakte konnlen rn den letzlen Jahren 
vlellätllge, zur Umgestaltung der VoHzugss~sleme in den 
Slaalen Mittel- und QSleuropas (MOE-StaaTen) anstoßge
bencle AktiViTäten realisiert werden. 

Die wachsende Anzahl dieser Aktivitäten tcrhrte zu dem 
Erfordernis, die Konlakle systematisch zu erfassen, um so
mll einen GesamtUberblick zu erhallen. Die Koortlinie· 
I\Jngsgruppe, welche von den Vertretem der Bundesländer 
Berlln. Sachsen und Schleswlg.Holstein gebIldet wurde, 
erhielt über die jeweiligen Meldungen der länder die Mög
lichkeit. Schwerpunkte festzustellen und wblindc Flecken" In 
der Zusammenarbeit genauer zu erkennen . Die sei' 1999 
durchgeführte Erfassung der Europaaktiviläten erfOlgt seil 
2002 auf verändener, elek1rOntscher Grundlage. die auch 
die Auswenung der Informationen vereinfacht, Dabei wer· 
den särnlliche Europakontakte der länder halbjährlich 
abgehagi Auch Kontakte zu ntcht unmittelbaren B6IInlts
kandidaten zur EU aus dem Kreis der mittel· und osteuro
päischen länder werden so zusarnmengelragen_ 

Die Uste der seIt 2002 erfassten länder 151 umfang
lekh: 

Albanien 
Aserbaldschan 
Armenlen 
Bulgarien 
Estland 
Georgien 
Großbntannlen 
Uallen 
Kirgisistan 
Kroatien 
lettland 
Utauen 
Niederlande 

Norwegen 
Österreich 
Polen 
Rumänien 
RUSSische Föderal;on 
SerbIen 
Schweiz 
Siowakel 
Tschechien 
TOrkel 
Ukraine 
Ungarn 
WetßrusSland 

Aus den 170 bisher eingegangenen Meldungen lassen 
Sich SChwerpunkte abletlen. So verdeutlichen die nach 
mehreren Kriterien diHerenzlet1en Meldungen (V91 Schau· 
bild 2. Mehrfactlf'lennungen waren möglich), dass rOr die 
MOE-Länder neben dem Erfahrungsaustausch besonders 
Im Bereich deI Fortbildungsmaßnahmen eIn Schwerpunkt 
der Zusammenarbeit zu !Inden [s\. Ein weiteres Schwerge
wlchlliegl bet deI'! Aktivitäten aulg(Und von Anstaltsparlner
schaften oder Partnerschaften der Justizverwatlungon. Ge· 
rade diese Partnerschaften bilden otfenslchUich eine 
stabUe Quella gegenseitiger Kontakte und poSlltver Hilfe
stellung durCh die beteIligten deutschen Verwaltungen und 
JUSUlVol lzugsansrarten_ 
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Schaubold 2 Ullterscheoduog (10, EU'OPaaklivitäl~ , HI.2002-1 HJ:rotl4 
i'I pro.tentl;B~ VilrlOllung 

Im ersten Halbjahr 2004 wurden 22 AnstaltspaMner
schallen und vergleichbare KOf'llakla der JustizverwaUun
gen gemeldet (siehe Schaubild 3). Die Partnerschaften 
wurden fast ausschließlich als .gut" oder .sehr erfolgreich" 
von den meldenden ländern klassifiziert. Schri ftliche Ver
einbarungen zur Partnerschall wurden nur In wenigen 
Fällen geschlossen, z.B, in Bayern und Niedersachsen mit 
der rschechlschen Republik bzw. ZWischen den beteiligten 
Vollzugseinricl1tungen. 

Bel den Fortbildungsmaßnahmen selbst lag der 
Schwerpunkt Im Bereich der Qualifizierung von Lehrkräf
ten, so dass hier von einer VefVlellälligungswirkung im Hei
matland ausgegangen werden kann. 

JVA Bruchsal Saaen· 
v/ürnemberg 

V001zugsIlll'lnchlung In Yelels RUS 

JVAHaI ..,.,., '«IIIzugseinridlllJng In K6!l1gsbe1'g elf 
.NA Suaubtng ""', VoIIlugselllllChlung In Vald.ce Cl' 
JVA Acnach ..,. .. VoIIzugsellll'lChtUng In K.!ilocsa HUN 
JVA Kalshern ",." VoIIzLJgSell1l1chlung in vac HUN 
JVA Neubul\l' 
"",.-", 

",." \bIzugsell1f1ctuung In MISOOIc HUN 

NA BayreUlh BayerOJ Vol!zugsernnchll.lng In ~ POl. 
,NA Bemau .. "", ~rictllung in SlE!fiIdz POt 

JVARegensburg ",." \tJIIzugselnnchlung Wllodz POl. 
NA SlIlIubrng ""', VoRzugsel/1l1chlUng In Lodz POl. 

(U.HaIl~ 

.NA AlChach ""', \o\:lIIzugserrlncnwng rn N~la· 
Ch""", 

SV, 

NATegel ,,,., VoRzUgsell1f1ctllung 10 Butsd'la UKR 
BaduogwlsllWl 11 
nl~~ 

Ntedersachsen Päda9CllllSChe Hochschule MIJlSk Bl1l 

Justrz'<'OlllllgS 
JVA Hot!eshelm Nte<lersacn~en \\:rltzugselMClltung lI'l Kunm CZE 
J{A Braunsdlwe.g NreOersachsen VoIIzugselnficIrung In hlau POl. -- No<"""" Reetltsll1StrlUi Wladim~ '." Ball MünSlereJlel Westfalen 
JuS1IMlugsschule Nordmern-
IIlWuppertal Westtalen 

RecI'It:srnsr~ul Wladom~ RU' 

N A """'" """""'-
Westlalen 

G81angnlS Nr , 2 1 Wla4imtr RU' 
,NA Heins!)e(g NortImem-1",,,,,.,, _S_ f.JS 

sachsJSClles .!usbl- Sadlsen Get\Elralduelulll!'l des slowa~· 
m.ntSlenum scf'Ie(I Slra~tes SV< 
SAchstsches Jvstrl' Sachsen Am\el'llsct\8s Jusbzmlnisl8fium AR" 
mll1lSlerum 
JVA NeumOnslel l """"< VoIIllIgswlWilllung Im Bebfk RU' 
Jusblfllll\lSleI'Ium HoISlffI'I """""'" Scnleswog.HoI!t8lO 

SChaublld 3. Gomektere PllrlllllFKMhon 

Von den Aktiviläten wurde knapp ein Dnttel als durch 
den Europarat finanziert gemeldet. Ein wei teres gules 
Drillei der finanZiellen Aufwendungen wurde jedoch durCh 
die beteiligien Länder oder auch durch die Teilnehmenden 
selbst getragen. Auch dies machl das Engagement der 
länder und vor allem der belreffenden Elnze!personen 
deuliich. 

Künftig wird zu betrachlen sein, ob alte zum Seitri" in 
die EU vorgesehenen oder an einem Beilritt interessierten 
Länder durch Partnerschaften oder andere Formen der 
Zusammenarbei t die Möglichkei t arhaUen, ihre Vollzugs
strukluren westeuropäischen StandardS anzugleichen. 
Dafür soll ten In Deutschland noch weitere Bundesländer 
und Vollzugsanslallen als Inleressenten für Partnerschaf
ten gewonnen werden. Zusätzlich könnle eine vermehrte 
Anzahl von Partnerschaitsverelnbarungen die Qualitäl der 
bestehenden Konlakle erhöhen. Durch den RÜCkgriff auf 
die vorliegenden Erfahrungen und Vereinbarungsmusler 
sollten neue KOnlakte jedenfalls einfacher geknüpfl werden 
können. 

Als Beispiel tUr eine langfristige Partnerschafi sollen an 
dieser Sielte exemplarisch für vergleichbare Erfahrungen 
und Aklivilälen anderer Bundesländer die In Berlin beste
henden Konlakte zu einer Vollzugseinrichtung der Ukraine 
kurz beschrreben werden. 

Seit 1999 beslehl l wischen der JVA Tegel in Berlln und 
der Slrafkolonle In Bulscha I Ukraine eIne PartnerSChall im 
Rahmen des Europaprojekl s "PartnerShip In the penilan
Ilary fjeld" Oie Maßnahme wird finanziell vom Europarat 
unlersWlzl. 

Ziel ist durch Entwicklung und Reahslerung gemein
sam erarbeileler Projekte, die ukrainischen Anslalt bei der 
Erreichung europäiSCher VollzugsstandardS zu unlerstut
zen. Zu diesem Zweck fanden seil Dezember 1999 durch 
die AnslaJtslei tungen und Fachmilarberler regelmäßige Be
suchskonlakle zwischen den Anstallen stalt Zulel.zl be
suchte Im Dezember 2003 eine Tegeler Delegalion dIe 
Ukrame. 

Vorrangig Im gemeinsamen Austausch Sind die The
men VOlilugsgesiallung, Entlassungsvorberellung. Oro
genproblematik. aber auch PerSOnalauswahl und Perso
nallührung. 

Im Rahmen der PartnerschaflSbezlehungen haben bel 
den Aufenlhallen in der Kolonie auch regelmäßig Kontakle 
sowohl zum Ministerium als auch zur Gebletsverwanung für 
Strafvollzug sta"gefunden. Dabei wurde nicht nur dIe 
aUgemeIne EnlWlcklung des Vollzuges in der Ukraine ange
sprochen. sondern es erlolgte auch ein reger Gedanken
austausch bel der Vorbereitung von Geselzgebungsver
lahren wie dem Strafgeselz und dem Stra fvollzugsgeselz. 

Parallel zu dieser Partnerschaft wurne Im Zei traum '101'1 
2000 bis 2002 In Berlln fOr Mitarbeiler der Psychologischen 
Dienste der Ukraine und die dortigen SicherheliSbeau1trag
ten der Vollzugsanstallen Seminare durchgeführt, 

Neben dei Wissensvermltuung war es immer Wichtig. 
die praktische Aufgabenerledigung vor Ort in einer Anstalt 
europäiSChen StandardS sichlbar werden zu lassen. Gera
de das war lur die ukrainischen KOlleginnen und Kollegen 
die Wichtigste Erfahrung. Der gegenwärtige Wunsch des 
Europarats, ane Partnerschaftsaklivltälen In die Ukraine zu 
verlagem, stünde diesem bedeutenden LerneHeki entge
gen. Deshalb werden seitens der Berliner Juslizverwaltung 
BemOhungen unlemommen. den Europaral zur Aufgabe 
dieser HallUng zu bewegen . 



Fur die beteiligten Mitarbeitennnen und Mitarbeiter des 
Berliner Justizvollzugs waren die Besuche in der Ukraine 
vie!fach Anlass, uber die eigene Situation Im JUS\lzvolizug 
nachzudenken und damit verbundene Einstellungen zu re
lativieren. Ebenfalls war es eine bedeutende Erfahrung, Im 
interkulturellen Spannungsbereich einen guten mensch
lichen Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen aus der 
Ukraine herzustellen und zu festigen. 

Zu hoffen 1st, dass sich noch weitere Bundesländer im 
Bereich der partnerschaftl ichen Aktivitäten engagieren. 
Dabei ist der Erfahrungsgewinn durchaus keine Einbahn
straße, wie die Pannerschaft der JVA Teget mit der Stra'
kolonte Butscha zeigt. 
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Zwei Jahre Landesjustizvollzugs
amt NRW - eine Zwischenbi/anz 

Delle! Wenzel 

Nordrheln-Westfalen hai eine Besonderheil. Es ist das 
einzige Bundesland, In dem es für den JustlzvoUzug eine 
Mittelbehörde gibt. das landesiustizvotlzugsamt (LJVA) 
NAW in Wuppertal. Es ist mit dem Gesetz uber die Errich
tung des Landesjustizvollzugsamtes NAW vom 01 .08.2002 
aus den ehemaligen Justlzvollzugsämtem Aheinland In 
Köln und Weslfalen-Uppe in Hamm hervorgegangen. Im 
Vorfeld der Entstehungsgeschichte des WVA NAW hat es 
durchaus Stimmen gegeben, die sich fur die gänzliche Ab
schaffung der Mittelinstanz ausgesprochen haben. Seine 
weit verzweigie tnlrastruktur und der Im Vergleich zu den 
anderen Bundesländern hohe Koordinierungsau1wand im 
bevölkerungsreichslen - auch was die Bevölkerung im Jus· 
tlzvollzug betrifft - Bundeslandes, hat den LandesgeselZge
ber NAW letztendlich bewogen, zumindest eine zentrale 
Millelbehörde beizubehalten. 

Damit sind dIe anfallenden operativen Steuerungsauf
gaben an einem Ort konzentriert worden. Im Einklang mit 
den GrundsalZzielen der Verwaltungsrelorm in NRW sind 
Synergieeffekte durch 

eine Verschlankung der Verwallung. 
VerkOrzung der Entscheidungsprozesse ZWischen JVA, 
LJVA, JM, 
geringeren Koordinierungsbedarf fur das JM, 
eine bessere Aufgabenabgrenzung zwischen dem JM 
und dem LJVA 

erzielt worden, Die ErreiChung dieser Gnmdsalniele wird 
durch die im Folgenden näher da rgestellte Behörden
struktur unterslUlZl. 

Welche Aufgaben hat das Amt? 
Das landesjustlzvollzugsamt ist eine aufsuchende Be

hörde , das weniger auf schriftlichem, sondern mehr auf 
persönliChem Wege AufgabensteIlungen lÖSt. Es steht auf 
den drei Säulen 

Planung und Entwicklung (Abte1tung I) 
Voltzug (AOleilung 11 ) 
Zentrale Dienste (Abteilung 111) 

Hinzu kommf eine neu eingerichtete Stabssfe lle IUr 
Presse- und ÖtfenUichkeitsarbeil Alle Abteilungen aroMen 
zunehmend auf der Grundlage neuer Steuerungse)emente 
wie l .B. Zielvereinbarungen 

Die Ablellung Planung und Entwicklung hai die Fortent· 
Wicklung des Vollzuges im Blick Sie untersWtzl, begleilei 
bzw. Inilllert beispielsweise Personal- und Organisations· 
entwickJungsprozesse und steuert die Aus- und Fortbildung 
In den Justizvo)lzugsanstaUan. Zu dieser Abteilung gehört 
auch ein Dezernat für Datenverarbeitung (IT-Oezemal) . 
Das JustizministerIum Wird bei seinen Aufgaben. vollzugli
ehe Zielsetzungen zu entwickeln und die parlamentarisch
poli llsche Verantwortung zu tragen , durch Bündelung, Auf
bereItung und kommentierte Weitergabe von Informationen 
und Erkenntmssen unterstiltzi. 

' \ verg1~dle M!arnl die A~1U1l1l11 lnlormall0fi1O dll!5er Zf!llS(;hnh 2003. 46 
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Die Vollzugsabteilung unterstützt die VoUzugs8lnrich. 
lungen in der Erreichung des VoUzugslieles und der Ge
währleIstung des Schutzes der AHgemelnt1e11. Ober das 
traditionelle Selbstverständnis einer dienstaufsichtlich 
orienllerten Mittelbehörde und die damit verbundene 
sChwerpunktmäßlge SaChbearbe'llung von besonderen 
Vorkommnissen, Eingaben. Beschwerden pp. und zuslim
mungspfllchligen Lockerungsenlscherdungen hinaus bera
ten und unterstützen die VoUzugsdezementinnen und -de
zernenten die Anstalten In voUzugllchen Elnzel- und 
Grundsatzangelegenheiten. In der Fortentwicklung des 
Vollzuges sowie In der Erstellung von Vollzugs- und Sicher
heitskonzepten, letzteres im hierzu eigens eingerichteten 
Dezernat fur Sicherheit und Ordnung. Hierbei stehen mög
lichst niCht nur schnftliche Erledigung, sondern Präsenz 
vor Ort sowie dlalog- und konsensonentlerte Entschei
dungsflndung Im Vordergrund. Oie Weiterentwicklung der 
Zusammenarbell dahingehend, dass VOllzugSdezernentIn
nen und -dezernenten der AnstaUsleitung in geeigneten Ar
beitsfeldern als zentrale Ansprechpartner zur Verfügung 
stehen, ist erklänes Ziel. 

Der Abteilung .zentrale Dienste" Obliegt neben der 
Fachaufslchl m den Bereichen Medizin. Pädagogik, 
PsyChologie und Sozialarbeit die UnterstOtzung der nach
geordneten Vollzugseinrichtungen durch beratungs- und 
dlensUeistungsorientierte Angebote weit über die vorge
nannten Beretche hinaus, Eine Wichtige zentrale FunktIOn 
ist neben der Personalsteuerung durCh Zuweisung von 
Siellenkontingenten auch die Ausübung der Ernennungs· 
befugniS fur die SpItzenkrähe des allgemeinen Vollzugs
und Werkdienstes sowie für die Angehöngen der Laufbahn· 
gruppen ces gehobenen und höheren Dienstes. Außerdem 
151 die Abteilung zentrale SIelte fOr die Verwaltung und Ver
leilung Von Haushaltsmlt!eln. Angelegenheiten der allge· 
meinen Verwaltung, der Art>eilsverwaltung und der beruf· 
lichen sowie schulischen Bildung der Gefangenen , der 
Bauverwallung und der Wirtschahsverwallung mit umfang· 
reicher zentraler Beschaffung von Wirtschafts- und Versor· 
gungsgütern sowie VerbrauchsmilleIn und DlensUeistun
gen. Femerwerden zentral Rechts-. Schadensersalz- und 
Dlszlplinarangelegenheilen einschließlich der gerichtliChen 
Verfahren bearbeitet. 

Die Arbeit der Abteilung slaht Im Spannungsverhältnis 
von Aufsicht und Dienstleistung. Dabei wird die Oualität dei 
dienstleistungsorientierten Beratung durch konsequente 
EInbeziehung fachlicher und methodischer Standards bei 
der Umsetzung ministerieller Vorgaben, Austausch mit der 
FachöffenUichkeil , verstärkte steuernde TäUgkeil und Ent
wicklung von Handlungsiniliativen weiter gesteigert. 

Welche Stellung hat das Landesjustiz
vollzugsamt zwischen JM und JVA 'en? 

Der Landesgesalzgeber NRW hai entschieden, strate· 
gische und operative Aufgaben Im Juslizvollzug klar zu 
trennen. Strategische Aufgaben (wie zum Beispiel die Fest
legung von Standards mit jusllz- unctlOder flnanzpolltJscher 
Bedeutung oder die Wahrnehmung von Kontakten In den 
poli tischen und parlamentarischen Raum) werden vom 
Justizministerium wahrgenommen: die operativen Aufga' 
ben (dies sind in der Regel Aufgaben. die sich auf die Frage 
der Umsetzung von volfzugspohtlschen Entscheidungen 
beZiehen) werden vom Landesjushzvollzugsamt wahrge· 
nommen, soweit sie nicht den Justlzvollzugsanstalten über· 
tragen werden Konnten Das Landesjustizvol1zugsamt 
NRW entwirft Konzepte und bearbeitet Grundsatzangele· 
genheiten unter größtmöglicher Beteiligung der Praxis. 

Das Amt Isl nach den bisherigen Rückmeldungen auf 
einem guten Weg. Es entwickelt sich zu einer starken 
MIt1elinstanz. indem In den Justlzvollzugsanstallen auf ein· 
heitliche Standards hlngewlfKI und ein offener Dialog ge
pflegt Wird. der krillsche Töne zulässt Auf dieser Grundlage 
sind Kooperationsformen zwischen Mitlelbehörde, den An
stalten und dem Justizministerium entwickelt worden. die 
SiCh von den überkommenen hierarchischen Strukturen 
vergangener Tage deutlich entfernt haben. Heute werden 
Lösungen in hierarchieübergreifenden Workshops ziel
orientiert und auf ein fur die Anstalten umsetzbares Niveau 
gebracht. das im All tag von den Betroffenen auch gelebt 
werden kann. Die Konzentration der Fachkompetenz an ei
nem Ort hat sich In der bisherigen Praxis als sinnvoll und 
eHiZJenzsteigernd erwiesen Insbesondere das - oft auf
grund äußerer Faktoren sehr kurzfristig erforderliche -
Arbeiten in Projektstrukturen (wIe etwa bei der Fortbil
dungsptanung oder der Planung sozlallherapeutlscher Ab
teilungen) ist durch die Neustruktuflerung spGrbar erleich
tert worden. 

Verändert hat sich auch die Wahrnehmung des nord
rhem-westrälischen Justizvollzugs in der Öffentlichkeit. 
Dank der begleitenden Arbeit des Dezernates für Presse
und ÖHentlichk,eitsafbelt und zunehmender UntefStutzung 
der Anslaltsleilungen. wird der Justizvollzug nicht mehr 
ausschließlich fiber speKtakuläre besondere Vorkommnis
se wahrgenommen. KommunlZlert werden der Facellen· 
reichtum und dia solide Arbeit in der VOllzugslandschafl. 
Das nimmt den BOrgerinnen und Bürgern diffuse Ängste 
und fördert das Verständnis, wenn trotz aller Bemflhungen 
einmal ~etwas schief geht~. 



Teilprivatisierung im Strafvollzug 
von Nordrhein-Westfalen 

Auswirkungen, Konsequenzen, Erfah
rungen, Chancen 

Thomas Bonganz 

Zu melner Person: Ich bin seil Einrichtung der JustiZ
vollzugsanstall BOren Im Jahre 1994 als Beamter des All· 
gemeInen VOllzugdienstes In verschiedenen Bereichen der 
Anslatllälig. Dabei konnte ich die EntwiCklung der Tellpri. 
vatisierung im Abschlabehaftvot!zug beobachten. In dieser 
Zell war Ich mehrere Jahre Personalratsvorsilzender und 
aktuell Ortsverbandsvorsitzender einer Berufsorganisation. 
Dieser Aufsatz ist meine subjektive Meinung, die sich 
durchaus von der gewerkschaftlichen Sicht untersCheidet. 
Vor dem Hintergrund meiner persönlichen Erfahrungen will 
ich die Auswirkungen, Konsequenzen und möglichen 
Chs(I(;en von TeUprivallsierungsmodelle" darlegen In der 
JustizvoHzuganstalt BOren werden private Sicherungskräfte 
zur Zelt in den folgenden POSitionen eingesetzt (nicht ab
schließend). 

Im Abteilungsdienst Sind die pnvaten Helfer lür die Es
senausgabe, den Wäschetausch und den Vorführdienst zu
ständig. Auf der Kammer verwalten die Sicherungskräfte 
den Bestand an Material und Bekleidung. In der Pforte sind 
die Mitarbeiter lür die Personen- und Fahrzeugkontrolle so
wie die Schlüsselausgabe verantwortlich. Im Fahrdienst 
wird jeweils ein Beifahrer von der Privatflrma gestellt Die 
Monlto/überwachung und die TelefonvermlnJung wird In der 
Zentrale von einer SIcherungskraft durchgehJhrt. 

Die Begleitung, Kontrolle und Überwachung von Besu
chern wJrd von pnvalen Kräften übernommen. Bel der 
Arbertsaufsicht werden die Werkbeamten von den privaten 
Aufsichten unterstützt Im Nachtdienst steUen die pnvaten 
Kollegen die überwiegende Anzahl des eingesetzten Per
sonals Der beamtete KrankenpHegedienst wird von Kran
kenpflegern und Röntgenassistenten einer Privat/irma bel 
der Betreuung erkrankter Gefangener unterstützt Dei Eln
saU aller SicherungskrAfle erfolgt Oberwiegend Im Team 
mit einem Beamten als HOheitsträger, der auch die Veram
wartung trägt. 

Die derzellige Situalion Im Strafvollzug Im land Nord
rhein-Westfalen ist gekennzeichnet von einer sehr hohen 
Belegung der Anstalten - bel gleiChzeitiger räumlicher Be
grenzung und einer nicht ausreichenden, aufgabengerech
ten Personalstärke. Zusätzlich zwingt der Finanzhaushall 
zu drastischen Einsparungen in allen Bereichen, aber be
sonders im Personalhaushalt. Etwas Entspannung hat. aus 
Sicht des landes als Arbeitgeber, die Einführung deI 4t 
Stundenwoche ohne lohnausgleich bei den Beamten ge
bracht Um nun neu zu bauende Anstalten mit Personal 
auszustatten, will das land auch m anderen Vollzugsan
stalten, als nur In der Abschiebehaftansta1t BOren, private 
SlCherungskrärte zum Dienst einseUen. Die AUSWirkungen 
smd vielfältig und sollen in diesem Bell l ag lIon möglichst 
vielen Seiten beleuchtet werden. 
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Vorteile für das Land als Arbeitgeber 
Für die landeskasse ergibt Sich ein erheblicher Kosten

vorteil, weil für einfachere Arbei ten nicht gut bezahlte, spe
ziell ausgebildete Beamte ertorderlich sind. Durch die 
Einstellungsmöglichkei \ VOn Benachteiligten auf dem At
beitsmarkt (hohes lebensalter, Auslander, SpätaussIedler, 
Menschen mit nur einfachem Schulabschluss oder ohne 
Abschluss) gibt es rOr diese Menschen wieder Arbeit und 
Perspektiven Gerade die Spataussiedler haben spraChli
che Fähigkeiten, die dem Vo!!zug nutzen können 

Da das Personal der Sicherungskrälte nicht aus dem 
Personalhaushalt, sondern aus dem Sachhaushall bezahlt 
wird, ist für das land die mlnelfristige Planung einfacher 
und überschaubarer. Durch die Vertragslänge ergibt sich 
die KapItalbindung und damit die Belastung rOr den Haus
halt. Da keine Folgelasten durch Pensionen anfallen, Sind 
nach Vertragsende kelnerfei Verpnichtungen mehr vorhan
den, Durch entsprechende Venragsgestaltung kann man 
kurzfnstigen Personalbedarf realiSieren 

Vorteile für die Anstalt als Arbeitgeber 
Personal kann nach Bedarf, natürlich im Rahmen eines 

festen Stundenkontingents, angefordert werden. Spitzen 
werden so abgefangen, Das Personal kann gezielt nach 
den benötigten sprachliChen Erfordernissen vom Untemeh
mer angefordert werden. So 1St die EInstellung von ruSSisch 
sprechenden MltarbEutern mögliCh, da gerade diese 
Sprachgruppe bel Häftlingen verstärkt Im Vollzug vorhall
den ist. Auch smd ältere und In den unterschledJrchsten 
Berulen erfahrene Menschen gezlel1 einzustellen, so zum 
Beispiel fOr den WerkaufslchtSdiensl. 

Die privaten Arbeitnehmer unterschreiben bei der Ein
stellung einen VerZICht auf die Teilnahme an Demonstra
tionen zum Zwecke von Arbeitsniederlegungen Sie werden 
als so genannte Verwaltungsheller eingesetzt und handeln 
nur nach direkter Anweisung oder nach Dienstanweisung 
Ihres Arbeitgebers. Auf diese Dienstanweisungen kann die 
Anstalt bzw. das Land direkt Einfluss nehmen und diese In 
Ihrem Sinne gestallen. Arbellnehmer, die sich als nicht ge
eIgnet tor das Objekt StrafVOllzug herausstellen , müssen 
nicht entlassen werden. sondern können an anderer Stelle 
Im Unternehmen zur Beaulsichtigung \Ion Gebäuden oder 
ähnlichem zur Arbeit eingesetzt werden. 

Nachteile für die jetzigen BeSChäftigten 
Da die Mitarbeiter der Pnvatuntemehmen zur Zeit niCht 

auf den Personalstamm der Beamten der Anstalt ange· 
rechnet werden, fehlt dieser Anteil für die Berechnung von 
BeförderungssteUen. Gerade !m Bereich der Spltzenämtef 
WIrd sich die Tellprivalislerung negaliv aUSWirken. SteUen, 
die jahrelang mit einer Zulage versehen waren. werden 
nun zulagefrei tnsgesamt wird sich die Beforderungsstruk· 
tur einer Anstalt nacnhaltlg ändern, denn In dem Moment, 
da die Tellpnvatlsierung eingeführt Wird, Ist ein Anteil von 
Bef6rderungsstellen zu viel In der Anstalt. Dieser Mehran
teil wird langsam uber Jahre hin abgebaut werden mussen. 
Die Beförderungsstellen von ausscheidenden Bedienste· 
ten werden so lange nicht ersetzt. bis der SteIfenkegel wie
der den Vorgaben entspricht, Je nach Anzahl der gewan· 
delten Stellen Kann das emen Beförderungsstopp über 
mehrere Jahre bedeuten . Da für jeden DIenstposten durch 
AnreChnung von Urlaub, Freizell und Krankheit grob ge
rechnet 1,5 Vollzugsbedlensletc erforderlich sind, wird der 
EInsatz von pnvaten Krälten durch die geleistete Stunden~ 
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zahl noch Interessanter für die Landesregierung. leIstet 
doch durch die um die Hälfle größere Stundenzahl der Pri
vaten (ZwOllstundenschlChl), jeder der Sicherungskrafte 
das 1 ,Sieche dessen, was ein Beamter zeillich feistet. Aus 
der Zahl der Stunden und dei Diensisiundenbewertung er· 
gibt SICh die Formel: 1.5 x 1,5'" 2.25. Diese Formel besagt. 
dass elnB Sicherungskralt einen E,nsparfaklor von 2.25 
Bediensteten hervorruft 

Da die privaten Arbeitnehmer ja nicht In den Bereichen 
eingeselzt werden sollen, wo sie mit Gefangenen in Kon
takt kommen (Haflhäuser) oder wo von der SchusswaHe 
Gebrauch gemacht werden muss (Türme). werden die 
.ROckzugsQeblele~ 10r ~angeschlagene· Bedienstete mit 
Pnvaten zu besetzen sein. Je nach Anzahl der einge
schränkt emselzbaren Kollegen Wird man einen Teil anders 
einsetzen oder schlimmstenfalls in den vorzeitigen Auhe
stand Ireiben. Es sollen ja gerade die Tätigkeiten, die einfa
cherer An bzw. nicht hohei tsrechUich erheblich sind, durch 
Private ersetzt werden. Das islzum Emen ein PrOblem für 
das Personal (Verdrängungsprozessl, zum Anderen aller
dings blelet SICh auch hier die Chance, das Berulsblld des 
Vollzugsbeamten zu verändern. 

Nachteile für die Gewerkschaften 
Nach dem Im Stellenkegel vorhandenen Personal wird 

aer FrelsteUungsantel' fur Personalräte errechnet. Es WIrd 
hier zu Veränderungen kommen, da die FrelsteUungen 
nach dem Landespersonalvenretungsgesetz berechnet 
werden und dafür die PersonalstärJo;e maßgebend ist. Per· 
sonalratsvorsrtzende müssen daher um ihre volle Freistei· 
lun9 fürchten . Nur durch eine Anrechnung von _Pnvaten· 
auf den SIellenkegei wUrde diese negatrve AUSWirkung ver· 
hindert. Da durch GewerJo;schaftsbeschluss eine Aufnahme 
von privaten Arbeilnehmern als Mitglieder der Gewerk
schalt Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands in 
NAW (8SBo) n!cht mögl1ch 1st, Wird le nach dem Pnvalisle· 
rungsgrad auch die Möglichkeit zur Gewinnung neuer Mit· 
glieder eingeschränkt werden. Die Gewerkschaftsführung 
des BS8D Ist durch den Auftrag Ihrer Mitglieder, die Pnva· 
lIslerung mit allen Mitteln zu bekämpfen, an einen Ge· 
genkurs gebunden. 

Trotz dieser strikten Ablehnungshaltung der Gewei1<· 
schaften und Ihrer Mitglieder Wird den einzelnen Anstalten 
die Teilpnvahsierung ubergestülpl. Nur durch Gesprächs· 
und Verhandlungsbele,tschaft wird sICh die SItuation ent· 
schärfen lassen Es ist also höchste Zelt. die alten Stand, 
punkte zu uberdenken und zu verfassen Ziel müsste sein. 
dem Justlzm,ntster einige Verbesserungen abzutrotzen . 
denn er haI Ja auch erheblIChe Einsparungen. Eme gleICh· 
ble,bende Abwehrhaltung der Gewerkscharlen WIrd Sich In 
den einzelnen Anstalten nur schwerlich aufrechtertlallen 
lassen Der Druck aul die Anstaltslelh.mgen und damit auf 
das Personal, die Tellpnvatlslerung erfolgreM.:h e,nzufüh· 
ren, wtrd sehr hoch sein. 

Vorteile für private Arbeitnehmer 
Ältere und S()(Ist nicht gesuchte ausländische Arbeit· 

nehmer I,nden einen relatiV sicheren Arbei tsplatz, Durch 
Inleme Fortbildungen steigt das Selbstbewusstsein und ale 
altgemeine Anerkennung Im pnvaten Umfeld. Da es Slc!' 
um einl ache Tätigkeiten handelt findet kerne Überforde· 
rung statl. 

Erfahrungen mit der Privatisierung 
In deI JusllzvoUzugsanstall BGren smd gerade die 

DIenstposten, die beim Personal geschätzt waren (Plorte, 
Kammer, Zentrale) durch SIcherungskralle besetzt wor· 
den Es bleIben also fasl nur Dienstposten auf den Abtei' 
lungen der Halthäuser übrig, also In den strafvoltzugtichen 
Kernbereichen, in denen der Beamte ständig Kontakt mit 
den Gefangenen hat. 

In der JustizvolizugsanstaJt 80ren gibt es keine bearn· 
leten SoZialarbeiter. In diese Freiräume Sind Beamte des 
Atlgemelnen Vollzugsdienstes eingedrungen und haben 
dIese Posi tionen erfOlgreiCh besetzt. Allerdings gibt es 
durch die Pnvatislerung bel der Betreuung durch eine wei· 
tere private Firma (European Home Care) auch hier etnen 
Verdrängungs prozess. Wenn auch diese POSitionen kom· 
plell an .Pnvate" abgegeben werden, ist das Argument und 
die Anerkennung einer höl'lerwertigen Tatlgkeil lUr den All· 
gemeinen VOllzugsdiensl nicht mehr vorhanden. Wertere 
Positionen Im Bereich der Tel1prlvatJsiefung werden im 
Krankenpllegedlenst besetzt. Die Pnvatflrma liefert auch 
hier das gewun$Chte FachpersonaL SInd In Zukunft beam· 
lete Krankenpilager noch notwendig? 

Im Ubngen hat der Sparzwang auch Auswll1<Ungen auf 
das Personal der Pnvaten. Durch den Abzug einer globa· 
len MInderausgabe mussen nun auch hier Geld und damit 
DIenststunden eingespan werden. Das heißt, dass D,enst· 
posten nteht mehr besetzl werden können, da es keine 
Mehrstunden gegenüber dem Im Vertrag festgelegten 
StundenkonIIngent gibt Da dieser Sachverhalt erst im 
Laufe des Jahres bekannt geworden Ist, sind nun fur den 
Aest des Jahres entsprechend mehr SleHen einzusparen. 

Durch die Einstellung VQfl Ausländern durch die Pnval· 
firma hat Sich gezeigt. dass durch deren SpraChkenntnIsse 
und die KenntniS der kulturellen Hintergrunde der Getange
nen In Abschiebehaft der Umgang mit den Inhaftierten er· 
heblich erlelchten wird Ein .Unterforderungssyndrom" 
durcn aas MissverhältniS ZWischen zu hoher Ausbildung 
und Zu einfachen Tätigkeiten entsteht nlChl , da die Slche· 
rungskräfte Wr diese schlichten Aufgaben eingestellt wor· 
den Sind und das persöntlche Antorderungsprofll darBut 
ausgeriChtet werden kann. Missgunst und Neid durch die 
unterschiedliche Bezahlung zwischen Beamten und Slche· 
rungskräflen gibt es nicht. Jede Gruppe erkenn! die Leis· 
tungen und Anforderungen der anderen Gruppe an, und 
daraus resultierend auch die unterschiedliche Bezahlung 
SchließlICh bekomml der Anstaftsleiter Ja auch mehr Gehalt 
als der Vollzugsbeamte Im Abteilungsdienst Die Zusam· 
menarbert der Sicherungskräfte mit den Beamten eröffnet 
vielmehr den Vollzugsbeamten die Möglichkeit, ungeliebte 
Tällgkelten abzugeben und sICh selbst der Betreuung von 
Gefangenen vermehrt zuzuwenden Sie sind nun nicht 
mehr In der unterslen hierarchischen Stufe der Anstalt. son· 
dem In einer Verantworttmgsrolle. Die Verantwortung und 
ale LeIstungsanforderung an den einzelnen Bediensteten 
wlfd höher und die Arbeit des Beamten erlOlIl ihn mit we· 
sentllch mehr beruflicher Befriedigung. Der Beamte macht 
nun das. wofilr er speZIell ausgebildet wurde. Das wiede· 
rum soUte sich auf die Arbei tsirelide auswlfken und Sich am 
geringeren Krankenstand ablesen lassen 

Einfluss auf die Bedingungen der Teilpri
va tisierung 

Bereits bei der Ausschreibung von Arbeiten Im Strafvoll· 
zug durch Privatl lrmen nImmt die Justlzverwallung direkt 
Emlluss aul die Qualität der späteren Arbeit. Es muss be· 



rellS Im Vorfeld ein Anforderungsprofit der von der Firma zu 
erbringenden Leistungen erstellt werden. Nur anhand eines 
Anforderungsprofils Ist ein Vergleich von verschiedenen 
privaten Firmen möglICh. Auch wlfd durch spätere Kon
trollen auf die Einhaltung der Ausschreibungsbedingungen 
nach erfolgtem Zuschlag geachtet werden müssen. Die 
Leistungsfähigkeit der beaultragten Firma Ist der aus
schlaggebende Faktor Für die Beurteilung muss es daher 
prüfbate Knterien geben. um Vergleiche anstellen zu kön
nen. NICht der PreIs pro Stunde Ist allein maßgebend. son
dem die Leistung der Firma und damit die Leistung des Bin· 
zeinen Arbeitnehmers Auch dafür benöhgt man ein 
Anforderungsprofil des einzelnen Mitarbeiters. Fesl2ulegen 
Sind z.um BeispIel Mlndesl - und Höchstaller sowie die Über
nahme von tarillfchen Mlndestbedingungen. Da die Schu· 
lung der Mitarbei ter ein wIChtiger Faktor fur die Arbeilsqua-
1113t Ist. so ist auch hier ein Mlndeststandard bei der Aus
und Fortbildung bereits in den Ausschreibungsbedingun· 
gen festzulegen. 

Chancen für die Zukunft ? 
Fur die problemlose ElnfOhrung der Pnvalisierung ist 

entweder der Personalaufbau In einer neuen Vollzugsan
slalt notwendig oder die Akzeptanz des Personals in einer 
berells taufenden Anstalt. Um die Akzeptanz zu erhöhen, 
ist möglIChst der Vertust lIon Status (eigener Stelle) und 
Beförderungschance zu vermelden. tm Gegenteil sogar 
müsste die AllraktlVltäl der verbleibenden Arbeitsplatze er
höht werden. Leider sieht es mchl danach aus. Die Anzahl 
der zu leistenden WOChenstunden wird ertlöhl. das Ur
laUbsgeld gestrIChen und das WeIhnachtsgeld redUZlen. 

Es bietet SICh Jedoch durch die Einführung der Tellpn· 
vallsierung die Chance. das Berufsbild des Vollzugsbeam
ten zu verändern. Durch die Ubemahme voo Aulgaben. die 
zur Zell noch von den Fachd;ensten ubernommen werden 
(neue Formen der Betreuung). kann sich der Anspruch auf 
eine h6herwertlge Tätigkeit und damit auch auf die Zuer
kennung von Aufstiegsmöglichkeiten in die Laufbahnen des 
gehObenen Dienst ablei ten lassen Nur eine quali tatiV 
hochwertige Tällgl(ell bieTet die Gewähr rur die Anerken· 
nung einer höherwertlgen Laufbahn Das bedeutet, dass 
HilfslätJgkeiten aus dem Berufsbild weitestgehend verbannt 
werden müssen und hOherwertlge Aufgaben der Fach· 
dienste mit Obernommen werden mOssen. Ein Tell der 
durch die Prlvatlslerung erwirtschafteten Einsparungen 
wird SO an diejenigen zurückgegeben. die erst die Einspa
rungen mit ermöglICht haben. Insgesamt scheinen die MOg
hchk6llen von Tellpnvatlslcrungen im .Offenen Vollzug· ge· 
ringer zu sein als Im .Geschlossenen VOllzug-. Der Anteil 
VOf\ Bewachungs· und Begleltungsaufgaben ist gennger. 

Als Fotge von Tellpnvallslerung Ist auch uber eine vel 
änclette AUSbildung Im AligemelOen Vollzugdlensl nachzu
denken. EIne Erweiterung mit einem entsprechenden an
e,w,annteo Abschluss Isl erstrebenswert. Uber eine andere 
BerufsbezeiChnung ISI nachzudenken, denn wer kann Sich 
unter der Bezeichnung -Allgeme;ner Vollzugsdienst' schon 
etwas vorstellen? 

Auch Ist zu prufen, ob es eine andre Form von staat· 
Ilcher Beschäftigung geben kann, die dann möghchst alle 
Vorteile der Teltpnvatlslerung In Sich vereint. Die Pnvallsle· 
fung kann allenfalls verzOgert werden. sIe Wird jedOCh wohl 
nICht aufzuhalten sein. Aber ohne den Vollzugsdlensl als 
speziell ausgebildete Berufsgruppe wifd Strafvollzug nicht 
durch!Ohrbaf sein. aller Pnvatislerung zum Trotz 
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Weg in die oder weg mit der 
Resozialisierung? 

Ketzerische Bemerkungen anlässlich eines 
Einzelfalles - zugleich eine Besprechung 
der 9_ Auf!. des Kommentars von Calliess / 
Müller-Dielz, Sirafvollzugsgesetz" -

Helmul G6Iter 

A. Zwei Kommenlaloren an einer ehren
vollen Schwelle: Kurz vor der 
Zweislelligkeil 

Wie kein anderer Kommentar haI der CalhessIMuller
Dielz das Sirafvollzugsgesetz von seiner Enlstehung bis 
zum heutigen Tag kontinuierlich begleitet Als Sachver
ständige berBl\S am Zustandekommen des Gesel2es maß
gebhch beteihgt. erschien Ihr Kommentar in der ersten 
Aullage schon zum Jahr des Inkraltlrelens des Gesel2es 
(1977) und stehl nun· wei terhIn In derselben personellen 
Besetzung - nach jeweils neu bearbeiteten Auflagen (1979. 
1983. 1986. 1991 . 1994. 1998. 20(0) an der ebenso mar· 
kanlen wie ehrenvollen Schwelle zur Zweistelflgkelt (9. 
Auflage 2(02). Diese dOme im Verlaufe des Jahres 2005 
Oberschnlten werden .' Die ErforderlIChkelt Jeweiliger Neu
auflagen in durchschOllthch unter drCl Jahren belegt die uno 
gebrochen breIte Akzeptanz dieses In Wissenschaft und 
PraxIs durchgängig hochgelooten Werkes' Im HInblick aul 
eigene fruhere Besprechungen des Kommentars'. denen 
ich außer den aktuellen Ergänzungen wenig Neues hInzu
fügen könnte. habe Ich fur die Besprechung der 9. Auflage 
eine über die Vorstellung der Neuauflage hinausgehende 
Aahmung gewählt. Mltursächhch sind dafür auch gewIsse 
DeslliuStonierungen. die mit elfl9f andauernden Tallgkell In 

der Atltagspraxls des VOllzuges VIelleicht zwangsläufig ein· 
hergehen. Indes keinesfalls allein aul die Gefangenen zu~ 

rückzufuhren smd. 

B. Trauerrand ums Jubiläumssilber 
Der Bundesgesetzgeberebenso wie die den jeweiligen 

Etat festlegenden Landesgesetzgeber und damit nahezu 
zwangsläufig auch welle Tei le der slrafvotlzughchen PraxIs. 
die das auszulöffeln hat. was von jenen angenchtet wurde. 
haben sICh die emgangs geschIlderten Komphmente wenl ' 
ger verdIent Denn sowohl vom Strafllollzugsgesetz als 
auch von dessen konsequenter Umsetzung in die PraXJS ISt 
- zumindest · der erste Lack ab Das StrafvoHzugsgesetz 
zählt beileIbe mcht mehr zu den Jüngsten. Am 1. Januar 
1977 In Kralt getreten , hat es sein Sllberlubiräum längst hin
ter Sich gelassen" Genaugenommen fuhrwerken wir biS 
heute Immer noch mit einem In wesenHlChen Teilen nlchl 
fertiggestellten Modell Denn gerade dIe kostenintenSIVen 
Teile der 1977 modemen Gesamtkonstruktion ~Slralvoll. 
zugsgeselz~ glaubte der Gesetzgeber sich bis heute nicht 
leisten zu kannen. Dies beJegen nicht nur das .ProVISO
num"" des § 198 StVotlzG, sondern aUCh die anscheinend 
für eine gewohnheltsrochtliche Unaufhebbafkelt vorgese-

'f TlllliAcnlor;!l "'I die 10 Aurlag4 (JfJm ErschllInen doesesAul$alZeszwor· 
I/llkomn'W!In ""as an ue.. h>el beh~ndelt/ln ProbIomal.\o: )edDcIll'loCh\!l ~". 
~rt 0'11 SI;;ilnttlellul1g 
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hElnen "Ubergangs~-Vorsctlrllten der §§ 199 und 201 
StVollzG", Aktivität herausfordernde Mahnungen, auch sei
tens der Kommenlatoren '1, werden seil Jahrzehnten ausge
blendet. Senon das sagl - lobhudelnden Allgemeinplätzen 
beI FestveranstaUungen zum Trolz - viel Ober die Wenigkeit 
bzw. Wertschätzung sowohllnhaltierter als auch im Vollzug 
arbaUender Menschen In unserem Staal aus. Verstärkt wird 
dieser Eindruck dadurch, dass zum Tell erSI Obergerichte, 
sogar das Bundesverfassungsgericht. anzurufen sind, um 
zB. dis menschenwurdlge Elnzelunlerbnngung Gefange
ner hierzulande zu erreichen" . Dass die Verletzung des 
Grundsatzes der Einzelunterbnngung • zumindest bei nur 
kurzfristiger Dauer· keinen Schmerzensgeldanspruch zur 
Folge haI, mag ob einer Haftentschädigung für Immateriel
le Schäden von lediglich 11 täglich (§ 7 Abs. 3 StrEG) lür 
einen unschuldig Eingesperrten nachvollziehbar sein 
Einen Druck auf gebotene Veränderung der Zustände in 
Geselz und Praxis"l baut man so indes nicht auf Weitem1n 
aussagekrällig Ist. dass erst das Bundesverfassungsge
richt, eine der wenigen Institutionen, die das Strafvollzugs
gesetz und seine Konzeption auch heute noch ernst zu 
nehmen scheInt. den Gesetzgeber hartnackig Ober eine 
Fnstsetzung zu eIner angemesseneren Flegelung der Ar
bellsentlohnung Gefangener zwingen musste"". Und dass 
Ober die Frage der Fortdauer einer Sicherungsverwahrung 
sIels zwingend vor dem Ablauf von zwei Jahren zu ent
scheiden 1St. die ausdrücklich vorgesehene Fnsl aucll n,Cht 
mit dem Argument der Arbeitsüberlastung hinausgescho
ben werden darf. hat erst jüngst - Wiederum - das Bundes
verlassungsgencht Idalstellen müssen" . 

Diese wenigen Beispiele verdeutlichen den Umgang 
des Slaates mit eingespernen Menschen Gefangene. die 
Sich derartige LeIstungsverweigerungen leisten wurden, 
hAtten im Slralvollzug Ihre AeSOZlalislerungschance künl
tig schon verspielt. Bezogen aul diesen Personen kreis hie
ße das nämlich ~mangelnde Mltarbelt-, .Resozlalisierungs
unwflllgkOll- oder ,ResozIalisierungsresistenz' . In der Folge 
kOnnte sIch der Vollzug aus dem mitunter muhseligen, per
sonal- und damfl kostentr1lchtigan Bereich der UnlerstOt
zung der Arbeit am VOllzugsziel des § 2, S. 1 StVollzG zu
rückZiehen. um sich atleln seiner welleren Aufgabe, der 
SicherungslunkllOn. dem Schutz der Allgemelnh011 (§ 2. 
S 2 StVollzG) zu widmen Die argumentativ anderweitig 
verbramten. In Wahrheltl1:!lztlich ökonolTlisch lllll.nerten Ver
suche. jedenfallS die Gleichstellung der ~welteren Aufgabe' 
mit dem ~Vollzugszler gesetzlICh fest zu schreiben" . spre
chen eine mehr alS deuttiche Sprache Wie Sich die daraus 
zwangstäuflg resultierende Devise _$cholten dicht~ auf die 
SIcherheit aller Innemalb des Vollzuges Lebender - Mltar
beller wie Gefangener - auswirken wurde (StlchWOT1: Gei
selnahmen) unQ mit welchen Sicherheits riSiken die Bevöl
kerung nach der - letztlich irgendwann doch enolgenden -
Entlassung aus der Haft zu rechnen hAlle. bleibt wohl
weislich unausgesprochen. Das Problem win.. , wie so olt. 
nicht gelOst, sondern In die Zukunft verbannt Dabei Wird 
die Problematik durch langere Haftzellen und In der Folge 
dauemah überfullte Anstalten sogar nOCh verschhmmert_ 

BerellS bel der heutigen Gesetzeslage ISt es unter den 
aktuell In der PraxIs herrschenden Bedingungen fur einen 
Gefangenen - sogat für einen äußerst gutwilligen - mitun
ter durchaus schWierig. die zu seiner Resozialisierung 
gebotenen Unterstützungsmaßnahmen Im Vollzug zur 
rechlen Zell zu bekommen Ein Einzelfall mag das e)(em
plansch umreißen. 

c. Der Fall S.: Peinliche Ausnahme oder 
symptomatisches Abbild heutiger 
Vollzugswirklichkeit? 

1, Die Einzelfaff-Geschfchte 

Beiläufig meiner Tätigkeit für emen freien Träger der 
Stralfälligenarbeil, den Maßstab e.V in Köln '''. sprach mich 
HefT S"'lm Frühjahr 1999 In der JVA Köln an Nach ersten 
Kontaktgesprächer'l habe ich ihn In der Folgezeit dort be
treut und dann durch andell! Anstalten biS zu seiner Ent· 
lassung Im Mai 2002 begleitet Der Kontakt dauert an. 

Herr S. ist in der frühen Mitte der 70er Jahre in einer 
Großstadt der DDR in eine weitgehend Intakle Familie hin
eingeboren worden (Vater: Bäckermeister, Mutter; Kaul
frau . ein älterer Bruder) . Altersgerecht eingeschult. absol
vierte er die PolytechnrSChe Oberschule erfolgreich biS zum 
Abschluss im Jahre 1987. Die anschließend aufgenomme
ne und weitgehend absolVierte AuSbildung zum Betriebs
schlosser ließ er au/grund der Umstande zur Zeit der 
Wende ohne PrOlung enden . In seiner FreIzeit war er sport
Ilch Sla", engagiert, übte RIngen und Elsschnetllaul aus. je
weils aul LeistungssportnIveau. Im Jahre 1991 verzogen 
seine Eltern In die wesldeutsche Gebunsstadf der Muner. 
Er bUeb - selbslgewähll • mit 18 Jahren tm OSlen. amMe
te '" der Folgezeit bel elnerTrockenbaufirma und war wirt
schaftlich ordentlich abgesiChert. Nach Differenzen mil 
seinem Arbeitgeber, der einen Urlaub zu seiner lebensbe
drohlich erkrankten Mutter velWetgert halle. verlor er seine 
Arbeitsstelle Tätigkeiten als Trainer In einem Sponstudio 
und als VersJCherungsverkaufor schlossen SIch an. Später 
war er für die Einkäufe eines Gastronomiebetriebes zu· 
sländtg und fand zunehmend, gerade nach dem Tod der 
Muller im Jahre 1994, gewIssermaßen eine neue .Famllie-
1m örtlichen Türsteher- und Rolhchlmilieu. Auffällig wurde er 
in der Folgezeit wegen OrdnungslierslOßen Im Straßenver
kehr bis Nn zu zwei Geldstrafen wegen Fahrens ohne 
Fahrerlaubnis Im Sommer 1996 kam er wegen eines 8tM
Deliktes (festgenommen auf eIner Transportfahr1) IOr weni
ge Wocl1en In Untersuchungshaft Das 1m Juli f 997 aus
gesprochene Urteiltautete aul 16 Monate FrelhetlSSlrafe, 
dIe das Gencht zur Bewährung aussetzte Bereits In der 
Untersuchungshaft hatte er sich innerlich \/01'1 seinen ver
meintlichen Freunden gelOst. sicl1 aul seine frOheren Oua
litäten zu DDR-Zeiten besonnen und nach seiner Haftent
lassung damit begonnen. auf redliche Welse elwas Neues 
aufzubauen. Diesen Neubeginn stopple jedoch neuerliche 
Untersuchungshaft im November 1997, als Ihn seIn bereIts 
abgeschlossenes froheres Leben in der TürsteMr- und 
RothctllSzene nochmals einholte. Wegen BIM-Delikten. die 
cr vorseiner Abkehr aus der Szene Mille der 90er Jahre be
gangen halle, wurde er . nunmehr wegen Mitgliedschaft In 
einer Bande - nach fortdauernder. lediglich zur VerbOßung 
VOn Ersatzfreih9ltsstrafen unterbrochener Untersuchungs
haft Anfang 1999 unter EInbeziehung des vorgenannten 
Urtells von 16 Monaten zu eIner FreiheilSstrafe von 6 Jah
ren und 6 Monaten' verurteilt . Rechtskraft Irat Anfang 
2000 ein. 

SM Ende 1997 aus Trennungsgrunden in der JVA Köln 
elngesperr1. war der Erslinhaftrene Herr S. im Ver1aufe des 
Jahres 1998 als Hausarbeiter eingesetzt worden . bis er Im 
Sommer 1999 in der Untersuchungshaft seine schulische 
Ausbi ldung begann. die er nach vier Semestern Anlang 
2001 mit dem Fachabitur (schulischer Teil) erfolgreich be
endete wegen der fehlenden abgeschtossenen Berufs
ausbildung benO\Jg!e er zur Aner1<ennung det Fachhoch-



schulreife noch ein einjähriges gelenktes Praktikum in ei· 
nem Betrieb. Da das In der JVA Köln oder von dort aus nicht 
möglich wa r, arbeitete er in der Folgezeit bis zu seiner 
Verlegung in die Einweisungsanstalt Hagen im späten 
Frühjahr 200 1 in einem Arbeitsbetrieb der JVA Köln. Nach 
knapp drei Monaten in Hagen wurde er Mille August in den 
oHenen Votlzug der JVA Euskirchen eingewiesen. um Ihm 
\Ion dOrl aus die Absolvierung des zur Fachhochschulreife 
erforderlichen gelenkten Praktikums in der Schreinerei des 
Maßstab e, V, in Köln zu ermöglichen. Dieses Praktikum 
schloss Herr S .. im Mal 2002 zum zwei Drittel·Zeitpunkt auf 
Bewahrung aus der Haft entlassen · erfolgreich ab. Er hält 
seitdem den Kontakt zum Bewährungshelfer, hat die 
Auflagen des Bewährungsbeschlusses (z.B mehrere 
Drogenscreenings. ein aul ein Jahr nach der Entlassung 
befristetes Ausreiseverbot in die Niederlande) bisher alle 
eingehalten. verzichtet wegen der entzogenen Fahrerlaub· 
nis auf sein geliebtes Autofahren (zur Erlangung einer neu· 
en reicht sein Einkommen nicht aus), bewohnt eine schö· 
neo preiswerte WOhnung, ist fesl befreundet und macht zur 
Zelt eine Ausbildung zum Burollaufmann. Im Frühjahr 2005 
durfte Ihm vermutlich der Rest seiner Strafe nach Ablauf der 
Bewährungsfrist erlassen werden. Seine schon im Verlauf 
der ersten Untersuchungshaft im Osten im Sommer 1996 
VOllzogene Abkehr von früheren Freunden halte er konse· 
quent fortgesetzi, indem er . zufälligerweise damit auch 
dem Wunsch dei Staatsanwaltschaft entsprechend - im 
nordrheln·westfäUschen VOllzug verblieben wal Seinen 
Wohnsitz wähtle er später im Aheinland. 

2. Der Resozialisierung in diesem Einzelfall för· 
de/liehe und hinderliche Gegebenheiten 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit möchte ictt an ver· 
schledenen Stellen dieses Falles kurz einhaken, um ins
besondere eiruge SchwaChstellen zu umreißen, die meines 
Erachtens einer zügigen und damit kostensparenden Ae· 
sozlalrSlerung wenig förderlich sind Ohne dort einen 
Schwerpunkt anzusetzen. will ich allerdings auch vollzugh
che Positiva nicht Ubersehen. 

a Vom emseltlgen Nutzen der AnSlrengung im VOllzug 

Dazu gehört ganz sicher, dass Herr S. Im Verlaufe der 
sonst - JedenfallS unter dem Blickwinkel einer persönlichen 
und beruflichen ZUkunftsperspektive • ofl vertanen Zelllän· 
gerer Untersuchungshaft die Moglichkelt ertllell , Sich schu· 
IIsch weiter zu entwiCkeln und sein Fachabitur zu machen. 
Dre persön!ichkeltsfördernden Wirkungen dieser Schulzeit 
hinter Gittern. mit Höhen und TIefen und naturlich auch 
dem tllSZlplinfert era/beitelen Erfolg lassen Sich an dieser 
Stelle nur andeuten. Positiv zu vermerken ist auch , dass es 
Herr S zuvor trotz des Makels ~orgamSlerte Kriminahläf 
dennoch zum Hausarbefler halte bnngen können Zwar 
war er, obwohl Hausbeamte Sich stalk lur Ihn eingeselZt 
hallen zunächst abgelehnt worden Aufgrond der Hartnä· 
Cklgkert der Beamten. die generell Ober gravierende 
SChWierigkeiten ktagen, rähige und vertrauenswOrdige 
Hausarbeiter zu finden , bew,tllgte die zuständige AbteI
lungSleitung naett einem intensiven GespräCh mU Herrn S 
Jedoch seinen Einsatz. Ein VertrauensbeweiS seitens der 
Anstalt. der nicht enttäuscht wurde. 

Mehrfach enttauseht wurde rndes Herr S. Trotz lange· 
rer und unbeanstandeter Tätigkeit als Hausarbeiter wäh
rend der Untersuchungshaft· zuletzt im wesenthch arbeits
intenSIVeren Zugangshaus " trotz erfolgreich verlaulender 
Schule, trotz fCgelmäßlger Gespräche, v a auch der regel. 
mäßigen Terlnahme an einer Paargruppe. durch die kon-

ZISlrVO 1 l OS 29 

slante lebenspartnerschalten auch wahrend des Vollzu
ges aufreCht erhalten werden sollen, weiterhin der Be· 
treuung durch mich. lehnte die Kölner Anstalt Ende 2000 
seinen ersten Urlaubsantrag . er wome über die Weih· 
nachtstage zu seiner Partnerin· ab. Die Flucht· und MISS' 
brauchsgefahr wurde auf die Art seiner Straftat sowIe die 
länge seiner Strafe gestützt. die eine Teilnahme am Ein· 
weisungsverfahren In der JVA Hagen verlange. wegen der 
schulisch bedinglen Betassung in Köln aber noch niCht hät· 
te durchgefOhrt werden können Zudem sei Herr S. BtM· 
Konsument, werde sei t geraumer Zeit von einer Drogen. 
hilfe betreut und haoe Interesse an einer stat ionären 
langzeUtherapie. Diese gehe vor. Erst aufgrund der Be· 
handlungsunlersuchung In Hagen erfolge die weitere voll· 
zugliehe Planung. 

Zu diesem Zeitpunkt lag die Tat von Herrn S. bereits 
über vier Jahre zurück. Der Erstverbüßer hane bereits drei 
Jahre seiner Strale hinter siCh. In 17 Monaten stand bereits 
die Zweidrittel-Entscheidung an. Zwischen diesem Zeit
punkt und dem vorgesehenen Ende der Belassung In Köln 
tagen gerade noch neun Monate. Im rechtskrä ftigen Uneil 
war ausdrücklich vermerkt, dass He" S. nicht drogenab· 
hängig sei Zudem harte er im Vollzug das Rauchen aul· 
gegeben Von seinem in der JVA verdienten Geld zahlte er 
aufgrund einer ausgehandelten Ratenzahlungsveremba· 
rung regelmäßig frühere beim Finanzamt aufgelaufene 
Schulden ab. 

Die Urlaubsablehnung setzte Sich weder mit den Im 
Unell aufgeführten poslUven Bewertungen von Herm S. 
noch mit seiner während der Hat! feststellbaren , hier ledig
lich unvollständig Wiedergegebenen EntWicklung ausein
ander. ArbeItsersparend und Jedes A!siko ausschließend 
wurde die Ablehnung rein auf allen und zum Tell Überhol· 
ten Aklenrnhall gestOtzt. Die angebliche Therapievorberel
lung war nämlfch berei ts M+tte 1999 einvernehmlich 
abgebrochen worden. da der Drogenberaler aufgrund zahl
reicher und uberprOfter Merkmale davon ausging. dass 
Herr S. ohnehin außerhalb des Vollzuges nicht mehr mit 
Drogen In Berührung kommen würde. 

Es mag auch eIne gewisse Aussagekraft tlaben, dass 
zahlreIChe Gefangene ihre Interessen nicht unbedingt ge
richllich wel terverfolgen, weil Sie ob emer bloßen Chance 
des Obsiegens anderweitige NaChteile Im Vollzug befürch· 
ten'" Herr S Jedenfalls - zunäChst spürbar enlläuscht ob 
der unausgewogenen, nichtssagenden, seine massive Ver· 
änderungsarbeit völlig ignorferenden Ablehnung - wagte 
erst Mille März 200 t nach einer schnftJiChen Einladung zu 
ernem Vorstellungsgesprach in die Schreinerei des Maß
stab e.V .• Köln einen neuen Anlauf. Er beantragte nunmehr 
einen Ausgang dOr1hin, da der zuständIge Meister und der 
Geschäftsflihrer des Vereins vor Ort sehen wollten, ob Ih· 
nen Herr S. von Fähigkeit und Persönlichkeit her geeignet 
erschien, das einjährige gelenkte Praktikum Im Betrieb zu 
absolvieren, das er zur Anerkennung seIner Fachhoch
schulreife zWingend benötigte. Trotz des schrlltJ!chen und 
belegten Hinweises auf die be, der Ablehnung des frühe· 
ren Ur!aubsantrags nicht oder gar Irrig bewerteten Um· 
stände folgte dIe erneute , nahezu Identische Ablehnung 
Auch erne AusJuhrung zum Betrieb, die Ober eine Be· 
schwerde zum Anstaltsleiter Ins GespräCh gebracht worden 
war, wurde unter HInweiS aui die zuvor erforderliche Per· 
s6nHchkeltsbewertung Im Hagener Einwelsungsverlahren 
abgelehnt - nach 3'1, Jahren verbüßter Haft, rund ein Jahr 
vor der Zweldnttel·Entscheidung. 
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Das Aesollalisierungspotenllal von Herrn S. sch,en der 
Anstalt anscheinend gut genug. um seine Qualitäten als 
disziplinierter. sorglältiger. sauberer und vertrauenswürdi
ger Hausarbeller (aus) zu nutzen. Umgekehrl Jedoch 
weigerte sich der Vollzug, die durch zahlreiche Fakten be
legte, von verschiedenen Personen festgestellte. zukunfts
gerIchtete sowie prognostisCh günstige Veränderung von 
Herrn S zu honorieren und so seine EntWicklung resozia
hslerungsfördernd zu unlerslülzen. Stall dessen war bei 
den letztlich für die Vollzugslockerungen Verantwortlichen 
folgendes auszumachen: ein ausschließlich rückwärtsge
wandtes. von bloß allem Akteninhalt geprägtes. um forma
le Abslcherung bemühtes, nur la jeden femen Hauch eines 
Risikos vermeidendes Verhalten. 

b. Vermelden pers6nlichen KontakfS 

Selbst bel gebotener Zurückhaltung wird man es wohl 
als resozlslislsrungswidrlges Verhalten des Vollzuges be
zeichnen dürfen , wenn er • wie geSChehen - die ErstenI
scheldung uber resozialisierungsfördemde Maßnahmen 
tnff1. ohne sich einen eigenen persönlichen Eindruck von 
dem Gefangenen zu verschaffen, Ober dessen Antrag zu 
befinden ist. Zumindest jedOCh hälle der persönliche Ein
druck anderer abgefragt werden müssen 

Nur Im persönlichen Eindruck tässt sich die Enttäu· 
schung der Gefangenen zur Kenntms nehmen, die eine 
derartige Handhabung der resoziahslerenden Instrumen· 
tarien des Strafvollzugsgesetzes zur Folge hat. Mit diesem 
gärenden Frust und seinen zerstörerischen Folgewirkun. 
gen bleiben die meisten Gelangenen Indes allein. Im gün· 
stigen Fal1 gelingt es. aulkommende Resignation im Elluel
gespräch produktiv zu wenden: Verweigen sich der Vollzug 
sogar schon der bloßen Wahrnehmung einer über Jahre 
hinweg kOl1llnuierhch erfolgten Arbeit an der eigenen Per
son, muss man eben sehen, ob diese positive Veränderung 
an anderer Stelle zur Kenntnis genommen, vielleicht gar 
hononert wird. 

Die deshalb von Herrn S. beantragte Pr(jfung einer 
Aussetzung seiner Reststrale nach Halbverbüßung ver
langte dem Vollzug auf Aufforderung des Genchtes hin el· 
ne Stellungnahme ab. Dass diese negaftv ausliel, verwun
dert nach den zuvor geschilderten Erfahrungen kaum. Zwar 
äußCr1e slch der Abteitungsbeamte des Hatthauses über 
sem Verhalten ebenso posit iV wie die Arbellsverwaltung . 
die zusätzlich seine Leistungen hervorhob. Der zuständige 
Betreuer jedoch. e,n SOZialarbeiter. weist auf die bisher 
noch nicht erfOlgte intensive PersönlIchkeitserforschung In 
der JVA Hagen hm und zitiert ansonsten ausschließlich für 
Helfn S. nega1ive Passagen aus dem gerichtlichen Urtell 
betrel1end eine rund fünf Jahre zurückliegende Tat. Er siehl 
deshalb die Voraussetzungen für die Halbstrafe nicht er· 
IOlit Zu kritiSieren isi kaum, dass dieser Betreue, den Ge
langenen während der gesamten Unterbring In9 in Straf
haft nicht em einZiges Mal gesprochen haI (auch vor 
Abfassung seiner Stellungnahme zum Halbslrafenantrag 
nicht). wohl jedOCh , dass er vor Niederschrift seiner ableh~ 
nenden Worte keinerlei NaChfrage ber mir uber die Entwlck· 
lung von Herrn S. während der Halt stellte. Schließlich war 
Ihm die Übernahme der Betreuung mOndlich und schnltlich 
mitgeteilt worden. Dass diese Betreuung gegenuber der 
SlrafvoUstreckungskammer jedOCh nicht einmal erwähnt 
wird, die Anstalt ihre Ablehnung vielmehr allein mit den 
Worten des ...zuständigen Betreuers~ stOtzt, kommt bei dIe
sem Hintergrund durchaus einer versuchten Irreführung 
des Gerichts nahe. Der Gefangene legte gegen die Stel
lungnahme der Anstalt denn auch eine Beschwerde zum 

Anstal!slelter ein und bat mich außerdem um einen Texl fOr 
die Strafvollstreckungskammer. Die Entwicklung des Ge
fangenen während des Vollzuges - und dazu war einiges 
zu sagen - übermittelte ich dem Gencht mithin In einer eI
genen Stellungnahme, die ich mit einem Begleitschreiben 
ebenfalls der Anstalt zur Kenntnisnahme zukommen ließ" '. 

Die Strafvollstreckungskammer. die mir gestattete, bel 
der Anhörung des Gefangenen dabei zu sein. verneinte 
zwar nach ausführlichem Gespräch mit Herrn S. das Vor4 

negen der Voraussetzungen für eine Aussetzung der Strafe 
zum Halbslrafenzeitpunkt. Jedoch aUeslierte das Gericht 
dem Gefangenen eIne ~Obe'durchschnluhch gute EntWick
lung Im Vollzug". Außerdem hleU es die Kammer .allerdings 
für erwägenswert. dem Verurteilten Vollzugslockerungen 
zu gewähren, um ihm den Abschluss semer AUSbildung zu 
ermöglichen und Ihm im Hinblick auf eine Strafaussetzung 
zum ZweidnUel-Zeltpunkt wei tere Chancen einzuräumen, 
Sich im StrafvollZlJg zu bewähren". Anders als die aktenla
geges!Dtzte Ablehnung seitens des vOllzuges hane das 
GeriCht Im persönlichen Kontakt immerhin die IntenSiven 
Bemühungen des Gefangenen zur KenntniS genommen 
und positiv bewertet. Damit halle es trotz der ablehnenden 
EntSCheidung für die Förderung der weiteren Aesozial isle
rungsanstrengungen des ourch die vollzugllche Ignoranz 
gegenuber seiner EntWicklung maßlos enttäuschten Ge
fangenen einiges getan, an das Ich in den GespräChen mit 
ihm wieder anknuplen !\onnte. 

c. Durchgehende Betreuung? -Andere Ans falt - andere Weil 

Dazu blieb jedoch nur noch wenig leit, da Herr S . nach 
3'/~ Jahren Haft und elf Monate vor seiner Zweidfillel
Entscheidung schließlich In die Einweisungsanstalt nach 
Hagen verlegt wurde Dort sollte erstmals die intenSive 
Persönlichkeitsermilliung, deren Fehlen in Köln Jede VOll
zugslockerung verhindert halle, stattfinden Meine Betreu
ung des Gefangenen wome ich In der JVA Hagen fortsetzen. 

Bei der Abktärung des erslen Termins tn Hagen wurde 
mIT Jedoch mitgeteilt. Ich hälfe mangelS Eintragung In der 
dortigen BetreuertisIe nicht den entsprechenden Status. 
Deshalb kämen nur normale Besuche In Betracht"', Eine 
Beschelnigung der Sozlaldienst·Koordlnatlon der JVA Köln , 
die meine langlähnge Betreuung des Gefangenen bestä· 
tlgte , ermöghchte ebenso wenig die Anerkennung meines 
Betreuerstatus wie der Umstand meIner längst abgeschlos
senen SichemeitsOberptüfung und meiner SchlOsseibe· 
rechtigung in der JVA Köln. So mussten Herr S. und ich un
sere Gespräche eben im allgememen Besuchsraum und 
zum Tei l vom AufSichtspersonal abgehört oder doch ab· 
hörbar führen. Nach Ober zwei Jahren der regelmäßigen 
Betreuung in Köln bekam auch ich das allgegenwärtige 
vollzug!iche Misstrauen wieder zu spüren. ein behand· 
lungsbedürfl iger Zustand. 

Trotz zweier Anträge auf von mlf begleiteten Ausgang 
zur Schreinerei des Maßstab In Köln, um Clen Praktikums
platz von Herrn S. abzuklären, kam es daz.u auch von Ha· 
gen aus nicht. Nachdem der erste Antrag nach Angaben 
der JVA anscheinend bloß zum Vorgang genommen wor
den war, um vollsländlge Enlscheidungsgrundlagen fOr die 
Elnweisungsentschheßung zu haben. lief auch der zweite 
(gestellt nach der dem Gefangenen günstigen EinweI
sungsentscheidung) Ins Leere. da Herr S nach 2'1, 
Monaten Einweisungsverfahren • 8'1, Monate vor seinem 
Zweidrillel-Termln - kurzfristig In die JVA Euskirchen verteg! 
wurde. Von dort aus erfolgten dann die erforderlichen Maß· 
nahmen hilfsbereit und zügig. Dennoch' Die eingefahrene 
VOl!zugsmaschinerie in Köln und Hagen hatte sich ohne je-



de Rücksichtnahme auf die Gegebenheiten und erforder· 
lichen Planungen bel anderen routiniert durchgesetzt. Ob 
das sowohl das soziale Handeln zu Resozialisierender als 
auch die UnterstUtzungsberellschaft an der Resozialisle· 
rung mitwirkender Dntter latsächlich fördert? 

HlnsichUich meines im Hinblick aul eventuelle künft ige 
Fälle ausdrücklich aufrechlerhaltenen Antrages, als Be· 
Ireuer auch In der JVA Hagen zugelassen zu werden, ha· 
be ich bis heule übrigens nichts mehr gehört. 

d. Was scheren uns noch Geserze? - Eine DNA-Abnah
me im Vollzug 

Helll sieh· wie eingangs angesprochen. niehl einmal 
der Gesetzgeber an seine eigenen Vorgaben. brauchen wir 
uns über einen zunehmend lässigen Umgang der PraxIs 
mit dem Gesetz nicht zu wundem. Zu diesel rechtsstaat· 
lichen Sittenverwilderung tragen im übngen auch an Ge· 
setzgebungsverlahren beteil igte Politiker bei, die sich 
selbstbewusst in "retat·c'sst·moi"·Manier In eigenen Ange· 
legenheiten über Gesetze hinwegsetzen. Vergleichbares 
glll ebenfalls Wr unsere sog. Eilten, die in undurchsichlJgen 
Grauzonen ihre unsauberen Spiele treiben. Den massiven 
Erklärungsnotstand, 10 den solche unseren Staat und un
sere WIrtschalt tragenden Figuren die Menschen stürzen, 
die sich berufllch oder ehrenamtlich um die Resozialisie
rung Gefangener bemühen , soillen diese Eli ten im Vollzug 
einmal selber wahrnehmen. 

Aufgrund des DNA·Feststellungsgeselzes von t998 
kann seit der 1999 erlolgten Novelle die Entnahme von 
Körperzellen sowie eine molekufarbiologlsche Untersu· 
chung auch in sog . Altfällen angeordnet werden , also bei 
bereits rechtskräftig Verurteilten. Voraussetzungen Sind 
allerdings das Vortiegen emer Katalogtat und eine Gefah· 
renprognose Das heißt Der Verurteilte muss eine Straftat 
von e,heblicher Bedeutung begangen haben, insbesonde· 
re ein Verbrechen, ein Vergehen gegen die sexuelle Selbst
bestimmung, eme gefährliche Körperverletzung, einen 
Diebstahl In einem besonders schweren Fall oder eine Er· 
pressung und wegen der Art oder AusfOhrung der Tat, der 
Persönlichkeit des Verurteilten ode, sonstiger Erkennt· 
nisse muss Grund zu der Annahme bestehen, dass gegen 
ihn künftig erneut Strafverfahren wegen einer der vorge· 
nannten Straftaten zu fOhren se,n werden. Problematisch 
war Im geSChilderten Fall von Herrn S. nicht das Merkmal 
der Katalogtal. Wohl aber hätte die Gefahrenprognose im 
Beschluss begründet werden mOssen Dazu findet sich je
doch - fasl 10ni Jahre nach der Tal und seitdem leststeU· 
barel und belegter Rückbes,nnung des bereils 3',. Jah,e in
haftlerlen Erstverbü{3ers aul sein zuvor 'echtschaHefl8s 
Leben In der DDR - nur de, Satz: ;Zwar hat sich dei Belrof· 
fene in der Hall intensiv mit seine, Verurteilung ausein
andergesetzt, jedOCh reicht dieser relatiV kurze Zeitraum 
nicht aus, um die Feststellungen der o.g Verurteilung, die 
von einer nlchl unerheblichen Schuld des BelroHenen aus
gehen, auszuräumen. ~ Die Begründung erSCheint allein 
deshalb unlogisch, weil der Zeltraum des straftatenfreien 
Lebens des BelroHenen wesentlich langer währte als sein 
durch den Zusammenbruch der DDR und dessen Folgen 
bedingtes kriminelles Intermezzo. Schon die verurteilende 
Slrafkammer hatte im Urteil nämlich festgestellt. dass ~ ... 
el dllrch den Wegfall der lesten Rahmenbedingungen In 

der frOheren DDR von seinem gradhrngen Lebensweg ab· 
gekomllien .. " sei In vergleichbaren Fällen war deshalb 
auch bereits die Unzulasslglcell einer DNA-Identl tätslest
stellung mangels Gelahr künftiger Straltalen gerichtlich 
festgestellI worden Dass das Im Beschluss zum Aus-
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druck kommende - dort indes unbegrlindete - Misstrauen 
In die belegte und seit Jahren belegbare Wandlung eines 
Erstverbüßers in Verbindung mil den im Vollzug' erlebten 
und vorstehend geschHdorten Enttäuschungen eine erfolg
versplechende Resozialisierungsarbeit nahezu unmöglich, 
zu einer depnmierenden Sisyphusarbeit macht, dürfte 
selbST eingelieischTen SIcherheitsfanatikern einzuleuchten 
beginnen. Rechtsslaatllch bedenklicher Wird der Fall darü
ber hinaus noch dadurCh, dass dieser im Februar nach 
schriftlicher Stellungnahme von Herrn S. ergangene ge· 
richtllche Beschluss dem Gefangenen erstmals Im Sommer 
des Jahres zur KennTOiS kam, als nämlich die Polizei im 
Vollzug erschien, um Ihm die Speichelprobe abzunehmen. 
Nact, dem Hinweis darauf, dass seine eventuelle Be
schwerde ohnehin keine aufschiebende Wirkung habe. ließ 
er Sich die Speichelprobe entnehmen. 

D. Bloß Einzelfälle eines Einzelfalles? -
Der Versuch einer Verallgemeinerung 

Die Fülle von zu beanstandenden Verfahrensweisen 
bei DNA-Feststellungen ist bereits früher an anderer Stelle 
zusammengestellt worden"", darl mithin als eine Art 
Massenphänomen aposl1ophlert werden . Aber auch die 
weiteren Mosatksteine des auszugsweise präsentierten 
Einzelfalles lassen zumindest ein Bild erahnen, dass die 
Resozialisierung im Vollzug in einem dringend förderungs· 
bedürltigen Zustand zelgl'''. Die Allgemeingültigkeit des 
BeriChteten wurde mir deutlich, als ich - w!iefst enttäuscht 
von den routinierten und damit potcozlell unmenschlichen 
Mechanismen im Vollzugsalltag - einem sehr erfahrenen 
langjährigen Mltarb8ller des VOllzuges meine Wahrneh
mungen schilderte und er darauf antwortete: "Es wundert 
mich, dass Sie Sich noch wunderni Sie sind doch reIzt auch 
schon einige Z8IIIm Vollzug tätig · Und In der Tal faut eI
nem mit fortschreitender Erfahrung hinter Gittern Immer 
mehr aul, was den Inlentlonen des Strafvollwgsgesetzes 
zuwider lauft. 

Uber die eingangs" geschflderten Versäumnisse und 
Praktiken hinaus elWelst SiCh die großenteils populistlsch 
bedIngte Zunlckdrängung von VOllzugs lockerungen"'" als 
resozialisierungsfeindliche Maßnahme. Der Bevölkerung 
wird einmal eine abzustellende - indes unzutreffende - Un
sicherheilslage suggenert, zum anderen· und ebenso 
falsch - eine nach Elnfuhrung der restrlkt1ven Regeln ge· 
gebene Sicherheit. Oeraniger Aktionismus verkauft die 
Bevölkerung für dumm, weil er nämlich das Problem ledig
lich in die Zukunft IranspOrllert Künftig treten Immer mehr 
nicht hinreichend erprobte und stabiliSierte Gefangene den 
Praxlstesl erstmals nach Ihrer Haftentlassung zum End
srrafenzellpunkt an Eine Handhabung des Slrafvollzugs
gesetzes, die dazu beiträgt , dessen ResozialisIerungs
gedanken zur VerflOchtlgung zu bnngen 

DurCh die Kumulation höherer Strafen und einer länge· 
ren VelWelldauer Im Vollzug anwachsende Gelangenen
zahlen verlangen in KombinaUon mit dadurch bedingten 
ErschwerOissen sowie elnel veränderten Gefangenenpo· 
pulaUon den Mitarbeitern des Vollzuges einiges ab. Inzwi
schen ist zu hören, dass auch Bedienstete. die lange Jahre 
zuverlelssig dlenstberen waren und auch für kurzfristiges 
Emspflngen siets hilfreich zur Verfügung standen, ob der 
andauemden Belastungen auszufallen begännen, Über
lastete und erschöplle Mitarbeiter des Vollzuges werden 
unter dem Fallbeil sensationslüsterner Medien. die von an
deren dIe Garantie absolljter SicherheIt erwarten immer 
weniger die MuhsaJ und das RISiko resozialiSierender An-
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stöße und Unterstützungen auf sich nehmen. Es verlangt 
ohnehin eine gewisse Stärke, sich von manchen Kollegen. 
die berells einen bequemeren Verwahr- und Sicherungs
vollzug prakbzieren, ob solcher HilfesIellungen spöttisch 
als .Welche!" oder .der Herr SozIalarbeiter" titulieren lassen 
zu mussen. Selber sind manche Medien indes weder an 
Resozialisierung noch an Sicherheit, sondem ausschließ
lich sensationslüstern an jedem Krawall mleressien und 
verrmlleln ständig genau das ihren lesern. So benannte 
10ngSI ein Kölner Boulevardblalt Haflhaus und ZellennlJm
mer eines als ~Top· Terrorist"' bezeichneten Inhaftienen 
Wem und wozu sollte diese Information dienen? 

Massive Kürzungen im sOZlalen Bereich In den lelzlen 
Jahren lassen bei anhaltender Tendenz die Zahl bzw. An
wesenheHszelten exlerner Mltarb9ller Im Vollzug weller 
schrumpfen und beiasien insbesondere die Fachdienste. 
etwa den SozialdiensI, mit w9lleren Aufgaben. Dort aber 
werden Stellen zum Tell gestrichen, zum Tell nicht mehr be
setzt: andere Bedienstete sind mll 2ukunltsbezogenen 
Sonderaulgaben betraut, die sie von der aktuellen Aufgabe 
der Förderung der Resozialisierung Gefangener fernhalten 
Oie nur noch geringe Anzahl von Sprechräumen - viele 
sind zugunsten neuer Haltplätze verSChwunden - verdeut
licht den gesunkenen Stellenwert des persönliChen Ge· 
spräChs mit dem einzelnen Gefangenen. 

Zahlreiche Gefangene empfinden sich als medizimsch 
nicht mehr hinreichend versorgt. Oie Richtigkeit Ihrer Wahr
nehmung erweist sich, wenn Ärzte von Ihren IntenSiven. 
indes vergebliChen Bemühungen berichlen, weiteres Per· 
sonal zugeleilI zu bekommen Obwohl vom Ergebnis her 
unbefriedigend, müssen Sich Gefangene schon glücklich 
schätzen. wenn Ihnen derartige Auskunfte Im Vollzug über
haupt erteilt werden , So wird die Gefangenenmilverant
wortung (GMV). em Instilul. das Gefangenen die Mag
lichkeil bielen soll, ber9lls im Vollzug ein leben in sozialer 
Verantwortung zu erproben·', von einer erheblichen Anzahl 
von Vollzugsmitarbellem völlig Ignorlert, von anderen we
nig ernst genommen und/oder als laslig empfunden'"'_ Die 
Mühe, Fragen der GMV fundiert begrOndet zu beanlwonen, 
machen sich nur ganz wemge Es dürfte kaum Resozlall
slerungsertolge zOlllgen, wenn die Mllarbel!er der AnstalT 
dIe GMV mit Ihren Anliegen In der AlitagshektJk oder sogal 
bewusst Übersehen""" 

D!ese Auswahl an Belegen mag genügen, den vorge· 
stellten Einzelfall nicht als peinliche Ausnahme, sondern als 
symptomatisches Abbild heutigen Vollzuges zu klassifizie
ren, der dem Aesozlallsierungsgedanken nicht mehr das 
gesetzlich festgeschriebene GeWICht belmissf'l 

E. Sollte diese Entwicklung tOr den Cal
liess/Müller-Dietz Folgen haben? 

Zunächst einmal bringt die um 44 SMen ~ 1gewachse
ne Neubearbeitung den Kommentar hinsichtlich der ge
setzlichen Bestimmungen sowie der Entwicklungen in lite· 
ratur uno Rechtsprechung auf den Stand vom Herbst 2001 . 
Eingearbeitet Sind Insbesondere die Beslimmungen des 
5. Gesetzes zur Änderung des Stratvollzugsgesetzes vom 
1 1.2002 mit ihrer Neuregelung des ArbOllsentgelts, des 
Arbeitsurlaubs und der Anrechung der Fre/stellung auf den 
Entlassungszeitpunkt des Gefangenen. Bezug genommen 
wird außerdem auf die vom Europäischen Rat am 
B. 12.2000 In Nlua proklamierte Charta der GrundreChte 
der Europäischen Union. 

OIe 9 . Auflage dieses SlrafvoJlzugsgesetz-Kommentars 
"vertolgt nach wie vor das Ziel. die vollzugsrechtlIche Dis
kussion sorgfältIg zu dokumenlieren, sie für eine plaxisbe
zogene Aechtsanwendung systematisch zu ordnen, und 
sIe weiterführend zu beglellen-. 

Mir scheint es den Kommentatoren vo(schlagenswert, 
ihre wenerfuhrende Begleitung künftig verstärkt - wenn 
nichl zum Ausbau so doch zumindest· zum Erhalt noch 
vorhandener ResoziahslerungsbemOhungen eInzusetzen. 
Meines Erachtens sind deutliche Worte der renommierten 
Autoren hier dringend erforderlich, um die Erosion des auf 
Immer breIterer Front abbröckelnden Einsatzes fur Reso
ZiaUslerungsmaßnahmen zu stoppen. CaUlesslMüller-D!etz 
vermögen nämlICh durchaus einen deutlichen Ton anzu
schlagen. Mir scheint es zur Rettung des Resoziahsie
rungsgedankens im VoUzugsalilag allerdings InZWischen 
dringend nötig, diesen häufiger und vielleicht auch hettiger 
zu vernehmen . Obwohl der gesamte Strafvollzug auf das 
Ziel der ResozialiSierung hIn aUSZUrichten ist' , wIrd auf 
breiter Front an der Unlermimelung dieses Ziels gearbei
tel. Oie oben im benchlelen ElnzeUall wie In den Erläute
rungen zu seiner VeraJlgememungslählgkelt aufgezelg1en 
Aushöhlungen der Resozialisierungsarbeit im VOllzugsali
lag dOrtten das ansatzweIse verdeullicht haben. Da sich, 
abgesehen von engagierten Exolen, weder Staatsanwälte 
noch RIchter vor On einen inlensiveren Einblick In den Voll
zug verschaffen, nICht einmal - anders als seinerzell vor
gesehen - die Strafvollstreckungskammern Im Vollzug ta
gen, ist es vielleIcht notwendJg geworden . den über dIe 
Gefangenen und Ih re Resozialisierung entscheidenden 
Junslen uber den von den Genchten meistzJtlel1en Kom
menlar zum Strafvollzugsgesetz das Nötige zu vermitteln. 
Auch mit äußerst I(laren Worten, die Juristen im Ubrigen ja 
selber gerne führen. 

Es hat AUSWirkungen auf die Resoz!allsierung, wenn 
auf dem Arbeitsmarkt oll nur schwer vermitlelbare Strafenl
lassene In Freiheit kaum mehr ArbeitsmöglichkeIten linden, 
weil z_B. freie Träger der StratfälUgenarbeil Ihre Arbe!tsbe
tnebe wegen der weggebochenen FInanzierung schließen 
mQssen. Das gilt etwa auch fUr die Schreinerei, in der Herr 
S sein einjähriges geienkIes Praktikum absolvIeren konn
le. Im BereiCh der Arbell mit Siratfälhgen ohnehin traditiO
nell niedrig bemessene Zuschüsse des Staates wurden In 
den letzten Jahren massIv gekürzt. Gleichzeitig unterliegt 
die ZuweIsung von Bußgeldern durch Staalsanwälle und 
Richter erheblichon Schwankungen. die im AngeSicht drän
gender Rechnungen zu erheblichen VerunSIcherungen füh
ren. DrastiSCh ausgewe!lel werden musste der persönliche 
Einsatz zur EInwerbung derartiger Gelder. Um die Unter
stützung durch Stitiungen kämpfen immer mehl Interes
senten. Oie Zahlungsmoral pnvater wie öffentlicher Stellen 
Ist beträchtlich gesunken Derartige Fakten scheren rein 
marktwirtschaftUch ausgerichtete Banken nicht, selbst 
wenn diese ein "sozialM Im Namen fOhren. In der FOlge 
mussten Mitarbeiter, die Im Votlzug resozialisIerende Maß
nahmen anboten, entlassen werden, alle anderen schon 
seIt Jahren auf ihr Weihnachtsgeld ganz vefZlchlen und 
darüber tllnaus ber8lls mehrfach auf ihr Gehalt warten .... 
Derartige Zusammenhänge sind in einem zwangsläufig 
nach den Paragrafen des Slra!volizugsgeselles geordne
len Kommentar sicher nur schwerlich unlerzubringen , soll
ten Jedoch wegen ihrer AUSWIrkungen auf den Vollzug an
gemessene Erwähnung finden 



Aber auch dia Angebote des Vollzuges selber schrump· 
fen , weillmrner mehr Arbeiten auf eIne mIt den Gelange
nenzahlen nichl Schr!U haltende Mitarbeiterschar verteilt 
werden müssen. Dennoch werden auch wellerhIn SIelIen, 
z B. von Soziatarbeitem und PSYChologen, m ir dem ~kw"
Vermerl( versehen. Wer weiß, Vielleicht trAgt auch das Voll· 
-zugszlel deI Resozialisierung bereits diesen ~kann-weg·

Vermerk. Nach den bisherigen Erfahrungen sllmmt es 
jedenfalts eher mcht hoHnungsvoll. wenn man aktuell hört ' I, 

dIe FöderaUsmuskoolmlsslon , die die Verteilung deI Ge· 
setzgebungszuSl3ndigkeilen ZWISChen Bund und LAM ern 
neu ordnen WIll , habe Sich daraul geelr\lg l, küntllg den 
Ländern die GeselzgebungskompeteltZ lür den BereiCh 
des Strafvollzuges zu geben Sicher zu Recht beiurenleI 
oenn aucn der Vorsi tzende aes Deutschen Rlchteroundes, 
dass beI einer ü bertragung des Slrafvollzuges auf die 
Länder die ReSOZIaliSierung der Stralgefaf1genen elOe im· 
mer genngere Rolle spielen könnte. Es seI furchtbar, wenn 
jedes l and sein eigenes Sirafvollzugsgesetz erlassen wür· 
de Einen . Schäblgkeitswettlaur' der GelängrtlssYSleme 
der Bundesländer könne man dann nichl mehr ausschlie· 
ßen. Schon ~etzt selen aber die Zustande Im Ge1ängniswe· 
sen wegen Ubetbelegung bedenklich"l 

S tatements aus manchem Bundesland verheißen nlenl 
erst seit dieser aktuellen Nachricht rar d,e ReSOZialiSierung 
nIChts Gutes" Den AUIOren wären klJr-z vor ihrem Jubiläum 
zur 10 Auflage bessere NachrIChten zu wOnschen gewe
sen Es dOrf te \!fel Arbeit aul sie zukommen 
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Kriminalprävention jetzt - oder: 
nach uns die Sünd-Flut? 

2. Kriminafpräventives Forum des Landes· 
präventionsrates Nordrhein·Westfalen" 

Wonne Wdms 

Knmtnalpräventlve Anstrengungen entwICkeln Stch zu
nehmend ZU einer ~nmlnalpohtischen Notwendigkeit. In 
ZeHen knapper Kassen steigen einerseits die Haillahten 
und damit auch die Kosten, während andererseits die 
kontraproduktiven Auswirkungen von Freiheitsstrafen ver
meM I<ntlslert werden. Empirische UntersuChungen bele
gen höhere AOcklaliquolen nach dem Vollzug auch kurze
rer Irethellsenlzlehender SankHonen als nach ambulanten 
Maßnahmen , wie 2.B. gezletlen therapeutischen Behand
lungen BezlIghch langfristiger KrimlnalpräveottQn erwie
sen sich vor allem IntervenltOnsprogramme, die möglichst 
Im 'ruhen Kindesalter ode, bei ganz bestimmten Auffällig
k8llen anselzen, als erfolgreich' , Bere.ts vor i.lber 100 Jah
fen stellte der Krlm.nalpohl.ker Franz von usztlest. dIe be
ste Kr.mlnalpolit.k sei eine gute Sozialpolitik , Während 
d.ese Aussage vor dem Hintergrund des aktuellen For
schungsstandS zu der Wirksamkeit von strafrechWchen 
Sanktionen aktuelle Bedeutung gewinnt, vefdeuUicht 
gleichzeilig der zunehmende Soziatabbau in unserem 
Lande , dass wir uns derze.t konträr zu der Usztschen 
RIChtung bewegen. Dies erstaunt lnsorem, ars SICh gerade 
heule aJleron5 verstarkt um die _Innere Srchertleir bemOht 
Wird 

Der Frage MKnmrnalprävenlron Jetz1- Oder: nach uns die 
Sund-Aut?· WIdmete sich das 2. Knmlnalprliventlve Forum 
des LandesprAventlonsrates Nordrheln-Westfalen (LPA 
NAW), das am 06,07,2004 In DOsseidorf unter der &:turm
herrschaft des Justizministers des Landes NAW Wollgang 
Gerhards stattfand. Das Forum behandlo, so der Vorsitzen 
de des lPA. Professor Dr, Michael Waltor, eine .Gretchen
frageH

, .Wie hältst Du's mit dem umgang mit sozial be
nachte.ligten. schwachen. gefährdeten und schließlich 
gefährlichen - meist jÜflgeren - Menschen?" Denn d.e W,
dersprUchlichkerl der gegenwärtigen Sparpohtrk dränge 
SICh auf Zunächst wiirde durch dre vermehrte Schheßung 
z B voo Klildergärten, Jugendlagesstänen oder Famlhen· 
beratungsstellen das Heranwachsen sog, .Problemll,lnder" 
In Kauf genommen. um dIese (knmlnahtäts-) gefahrdelen 
Jungen Menschen spater durCh knmlnalpräventlve Projekte 
wIeder elnzuglledem. Schließlich kanne die Lösung, die 
drOhende "Sund-FlutM aufzuhalten, niCht dar rasanta Aus
bau das Gelängnrswesens und die langlrrstlge Verwahrung 
junger Männer sein, 

Auf dIese Uberlegungen durfe aber kern .bllnder AktiO
nIsmus· lolgen , Vielmehr. so Waller, mUssten prävenhve 
PrOjekte erhalten und welterentwlc"elt werden, dIe aul 
durchdachten Plänen fußten und einer kfltrschen Bestands
aufnahme standhIelten. letzteres betonte auch Gerhards 
Es dOrfe nIcht der AnscheIn Ofweckt werden, man . tue 
IrgenowasM• um In ersler lIme dIe Verbrechensturchtln der 
Bevölkerung zu mlndem Die g9trof1enen Maßnahmen 
ml.lssten dem Nachweis Ihrer WirksamkeIt zur VerhInde
rung von Straftaten und damit fOr die objektive SICherheit 
dar BeVÖlkerung zugänglich seIn Der Beigeordnete der 
LandcshauptSladt DUsseldorf Werner leonhardt wies Ins· 

besondere darauf hin. dass bei knapper werdenden öf
fentlIchen Mitteln Geld nur noch lür Projekte ausgegeben 
werden durfe, deren Elfektlvitäl erwiesen sei, 

Das von JGrgen Hoppe, WDA-Landeskorrespondent 
I A. und Mitglied des LPR, geiMete KriminalpräventIve 
Forum gliederte sich in vier AbschnItte ' Zunächst ging es 
um KriminalpräventIve Projekte, sodann wurde zu Proble
men der Erfolgsmessung Stellung genommen , Im Weiteren 
lOlgten Vorträge zu dem Verhältnis von Knminalprävention 
und Medien. In einer abschließenden Podiumsdiskussion 
kamen Verlreter aus Pohhk, Wissenschafl und Pralus zu 
WO<1. 

I. Kriminalpräventive Projekte 
Der erste Themenabschnitt des KrimlnalprävenHven 

FOfUms widmete siCh _KriminalpräventIven Projekten· In 
NAW Dr. Helmut Gelter steille beisp,elhalt die Arbeit des 
.Maßstab e. V.· (Verein für eine soziale Zu"unft)In der JVA 
Köln vor (s auctl.Gefangenenm.tverantworlung· M,tarbeit 
Im Vollzug ZWischen Frust. Problemen und (Scheln-)Erfot
gen·, ZfStrVo 2004. S. 330 tI .), Dieser Verein berät und be
treut erwachSene - meIst männlIChe - Stratlälhge Inner
und außemalb der Haft. Letzteres z.B. durch dIe VermItt
lung von Wohnungen oder Wohngememschaftsplätzen. 
Aufnanme In ArbeItsbeIrreben Oder die Ermeghchung eIner 
AusblIdung, D,e Ausfuhrungen Getters kOnzenlnerten SIch 
jedOCh auf dIe . Krimlnalprävent lon hinter Gluern-, dIe Halt
vermeIdung, Nicht seilen würden verhängte Geldstrafen 
nrcht beglichen An ihre Stelle trete dann die vom Gesetz 
so genannte ErsalZfreiheitsstrale Dabei seien die NIcht
zahler letzthch häufig durchaus solvent und zahtungswllhg 
Jhre generelle Struktur- und Ordnungslosigkeit habe sIe in 
Ihre m.ssllche Lage gebracht Sie realisierten zu späl, erst 
wenn sie sich bereits In Haft befänden, dass hinter den 
schnftlichen Zahlungsaufforderungen Im Rahmen des 
StrafbefehJsverfahrens nICht nur ein ~Paplertrger" lauerle. 
DamIt dIe In SOlchen Fallen unnOllge Halt und Koslen ver
mieden und stalldessen dIe EInnahmen durch dIe Zahlung 
der Geldstrafe kasslerl werden könnten , bedOrfe es per
sönlicher HaItkontrollen Über dIverse verwalfungstechni
sche Umwege sei es beispielsweise gelegentlIch möglIch 
mittels der Scheckkarte des Gefangenen den noch offenen 
Betrag durCh einen Bevollm chI/gIen von der Bank abzu
holen. bet der Vollzugsgeschäftsstelle einzuzahlen und da~ 

mll die Sache zu erleellgen. In den Jahren 2000 - 2003 seI 
den Mllarbertern von ~Maßstab e V· golungen, In 945 FäJ.. 
len dIe Haft zu verkürzen und dumh ersparle Haftkosten 
und EInnahmen aus Geldstrafen 1310 finanzrelles Gesamt
volumen von uber 4.3 Mio. € zu beeinflussen, Trotz dieser 
beachtlichen Erfolge. so beklagte Goiter elndrrnglich , 
kämple der VereIn zunehmend ums Uberleben, Dte ver
schiedenen Säulen der FInanZierung (Kommune, Agentur 
illr Arbeit , Land und l andschaftsverband) beschnItten die 
MIttel. AUch selen HaltvermeldungsprOtekte In lediglICh drei 
Jusllzvollzugsanstalten In NRW (Aachen, Bielefeld und 
KOtn) nICht ausreichend 

Pnvatdozent Dr Michael Kublnk, ReferatSleIter In der 
Strafrechtsableilung des Justtzmlnisteflums NAW, äußerle 
Sich zu .Auswahlkntenen der Justlzverwaltung fur Haftver· 
meKlungsproJekteM

• EI hOb zunächst hervor. dass unser 
Strafrechtssystem durchaus eIner . krtrntnalpohlischen Ver
nunlt der Haftvermeidung· folge Auch In der Strafpraxts 
spiegle SIch dIes WIder: Der Antetl der Verurte.lungen zu el 
ner FreIheI tsstrafe an den verhängten Sanktionen betrage 
In NAW 200/0 In Dreiviertel der Fälle würde die Vollstre· 
Ckung der FreIheItsstrafe ZUI Bewährung ausgesetzt, dIe 



Erfolgsquote der BewährlJngshil fe habe sich In den letzlan 
Jahren auf durchschnl,tlich knapp 70% belaufen. Die übri
gen 80"10 der verhängten Sanktionen ' wurden maßgebUcl'l 
durch die Verhängung von Geldstrafen ausgelü1!1. Im Be
tetcll der Efsatzfreihei tsstra fen sei durch die Vermittlung 
gemeinnütziger Arbeit im erheblichen Umfang die Haft ver
mieden worden. 

Kubink wies ledoch auch auf DefiZite hin: Während die 
Justiz gut auf den Vollzug der Freiheitsstrafe vorbereitet 
sei, könne sie ein entsprechendes Netzwerk !ur Alternati
ven noch nlchl ausreichend .... olWeisen . Zwar gebe es die 
BewährungshiUe, die Gerichlshl!le und die Rechlspfteger. 
Um Krimlnatpräventlon In ausreichendem Maße sicher zu 
stellen, sei Jedoch in erster Unie ein verstärktes Bürgeren
gagement notwendig. Es bedürfe einer Kooperation von 
Staat und Gesellschaft. Kubink betonIe die Fortsetzung der 
Förderung der Freien $traffalligenhilte durch das Juslizmi
nlsteflum. Im Jahre 2004 betrage das Fördervolumen 3,4 
Mio. €. Gefördert würden : die (ehrenamtliChe) Straffälligen
hilfe. derTäter-Opfer-Ausgleich. die gemeinnütZige Arbe,!. 
ambulante Therapiemaßnahmen für SelCualslrafiäter so
wie die Haftvermeidung. Schließlich vermerkte auch Ku
bink, dass eine Qual,tätskonlrolle und Wirtschaftlichkeits
prüfung (Controlling) der einzelnen Projekte unerlassllCh 
seI. Dies erfOlge über jährliche Tatigkeitsbenchte. die die 
Etnhaltung von Mindestslandards nachweisen sollen . Ne
ben der bOl riebswlrtschaltJichen Frage der Kostenrationa
llaI seien aber allch die .volkswirtschaftlichen Kosten von 
Kriminalität frn Sinne von sozialen Gesamtiasten" zu be+ 
achlen Wenn vor dIesem Hintergrund der Ruf nach "Mehr" 
verständlich sei. so sei er gegenwärtig doch unrealistisch 

11. Probleme der Erfolgsmessung 
Am Beispiel der Behandlung von Sexualslrattälern be

richtete Prof. Dr. Fnedrich Lösel vom Instftut fur Psycholo
gie der UniverSItät Er1angen zu Beginn des zweiten Tha
menkomplelCes der Tagung über aktuelle Erkennlnisse der 
internatIonalen Evaluationsforschung und Probleme, die 
siCh bei der Evaluation ergaben. Obwohl, statIstisch gese
hen. der Anteil der Sexualdelikte lediglich ca. 0 ,8% der Ge
samlkrimlnaHlät ausmache und In den letzten Jahren 
(1 997-2oo2) eine weitgehende Konstanz in diesem Delikts
bereich zu verzeichnen sei, reagiere die Bevölkerung hier 
ffil' besonderer SenSibilität. JnSbesondere ( medlaltranspor~ 
tlarte) spektakuläre Einzelfälle hätten Insofern letZIlieh die 
Geselzesreform Im Jahre 1998 forciert Eine FOlge des 
.Gesetzes zur Bekämpfung von Sexualdelikten und ande
ren ge1ahrltehen Straltalen" war die obligatorisChe sozlal~ 
therapeutische Behandlung von SelCualstraltlltern gern. § 9 
Abs. 1 SIVoIiG. Dies zog. so Löset. deutliche Änderungen 
In der Behandlungsszene nach sich. Soz,altherapeutische 
Anstalten oder Abteilungen könnten seit t 998 einen Zu
wachs von insgesamt ca. 35'% verzeichnen; insbesondere 
bei Sexualstraflälern sei die Anzahl der Behandelten von 
23% Im Jatne 1997 auf 45% im Jahre 2002 gesll8gen. Ins~ 
gesamt selen posihve Behandlungsetfekte über verschie· 
dene ROcklallbereiche hinweg zu beobachten. 

LOsel stützte seine Aussagen auf zweI Meta-Analysen 
Zunächst wies er auf praktische Probleme hin, die sich bel 
der Evaluation Im Rahmen einer auf 20 deutschsprachige 
Studien gesiOtzten Meta-Analyse aus dem Jahre 2000 er
geben hallen. Insbesondere hällen lediglich vier Studien ei
ne mehr oder wemger äquivalente Vergleichsgruppe auf
gewiesen Auch zeige sich eine große Bandbreite bei den 
Studienmerkmalen' sowie eIne breite Streuung der ein· 
schlägigen Rücllfälle (0 - Ober 40"10) Immerhin ergebe ein 
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Vergleich der behandelten Sexualstraftäter mit den kombi
nierten Kontrollgruppen einen positiven Effekt bezügliCh 
eInschlägiger Rückfälle von ca. 4% zugunsten der behan
delten (19.3%) gegenüber den unbehandelten Delinquen
ten (23.3%). Bel seiner Analyse unterschied Lösel auch 
ZWIschen verSChiedenen Behandlungslormen'. Als be· 
sonders erfolgreich hinsichtlich der ROckfallvermeidung 
sollen Sich insoweit weniger persönlichkeits- als fertigkeits
bezogene Konzepte erwiesen haben. mil Hilfe derer der 
Täter lernen könne, sich selbst zu kontrollieren. Gute Erfol
ge hätten diese Ansätze vor allem bei pädophilen Tätem er
zielt. Auch in einer derzeit laufenden Meta-Analyse von 
neue ren nallOnalen und internationalen Studien!.! kamen 
Lösel und Mar11n Schmucker zu dem vorläufigen ErgebOis. 
dass im Schnitt eine geringere Rücklallquote bei behan
delten $exualslrallätern als beI unbehandeJlen zu verzeiCh
nen seI. Hier hMen sich die Untersucher an deutlichen 
.Einschlusskrltenen" orienll8rt: So seien beispielsweise nur 
Untersuchungen mit einer bestimmten Stichprobengröße 
berücksichtigt worden. bel welchen der Rückfall als Ergab
nismaß angelegt werden konnte und die sowohl Kontroll
als auch Vergleichsgruppen auswiesen. Insgesamt zeige 
die Behandlungsgruppe 6% (1/3) weniger Rückfälle als die 
Kontrollgruppe auf. Als signifikant wirksam saHen Sich kog
nitive und behaviorale Methoden sowie hormonelle Be
handlungen mit einer ROckfallquote von 0-20% erwiesen 
haben. Auch sei zu beobachten, je spezieller eine Maßnah
me auf Sexualstraftäter zugesChni tten seI. desto geringer 
sei die ROckfallquote Ambulante Therapien hätten besse
re Ergebnisse als solche im Strafvollzug erbracht. Löseis 
FaZit lautete , dass die WeiterentwiCklung der Behandlun
gen für Scxuatstraflater niCht nur aus Opferschuizgeslchts
punkten , sondern auch aus Kosten-NUllen-Erwägungen 
Sinnvoll sei 

Im Anschluss steille Dr. Jörg HupteId. Vorstandsmlt· 
glied des arpos Institut e. V .. einen vom LPR entwlckellen 
.Leitraden zur Planung. Durc\1führung und Evaluation kri
mlnalpräventiver Projekte" vor. Er unterstrich noch emmal 
die Wlchligkel1. die vorhandenen Mittel möglichst !Ur 
Maßnahmen einzusetzen. die eine Gewähr fOr knmlnal
präventive Wirkungen böten und in emer vernünltigen 
Kosten-Nutzen·Relation stünden. Notwendig seien daher' 
Erfolgkontrollen . Wirkungslorschung und Dokumentatio· 
nen. Die derzeitige Realität der kommunalen Kflmlnatprä
venlion welse insoweit graVierende Missstände auf. Vor eI
OIgen Monalen habe der LPA eine Umtrage zu derzeit 
laufenden Projekten zur kommunaJen Krimlnalpräventlon 
durchgeführt : LedigliCh die Hälfle der Befragten habe an· 
gegeben. dass eine Wn1tungsprOfung durchgefllhrt wurde, 
über 80% aerleOigen ohne Wukungsprürung hälten am 
Ende des ProJokts nichl wIssen wollen. ob das behandelte 
Problem noch besteht"'. Daneben belegten erste systema
tische Evaluationen. dass In den wemgen dokumentierten 
PrOjekten klare Angaben zu den jewelligon Präventions· 
maßnahmen und den angestrebten Zielen feMen bzw. die 
ErreiChung der Ziele Oberhaupt mcht - oder nIcht angemes
sen - Oberpf'Ü1I werde. Es sei folglich erforderlich, das Be
wusstsein für die Notwendigkel1 der systematischen Pla
nung, Durchführung und Evaluation kommunaler PrOjekte 
zu stärken. Der genannte Lei tfaden bleIe beispIelsweise 
vier ArtJeitsschnlte zur Evaluation: 
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Feststellung der Notwendigkei t des Pfäventionspro
takts (Problem- und u rsachenanalyse), 

2. Design des PrävenliOl1sprojekts (z.B. Festlegung der 
Ziele, der Prävenlionsmaßnahmen und der Indikatoren 
zur Messung der Zielerreichung), 

3 ProjekldurchrOhrung (z B. Feststellung der Ressour
cen, der Zuständigkeiten) und 

4. Abschluss des PrävBntlonsprojekts (ProjektbenchI. 
Verwertung der Ergebnisse)". 

111. Kriminalprävention und Medien 
Im dnnen und letzten ThemenbereICh des Forums ging 

es um das· wie sich zeigte konträr dlskutlene - Verhällnis 
zwischen ktlminalpräventivcn Bestrebungen und der Krimi· 
nali tätsberichterstaUung. Seil eintgen Jahren befasst sich 
die kriminologische Forschung verstärkt mit dem Zusam
menhang zwischen Medien und Kriminal ität So venrill bei
spielsweise Waller die These, die Kriminahtätsberichler
stallung diene aulgrund der ökonomischen Zwänge. In 
denen sich die Medien in unserer Ireien Marktwirtschaft be
länden, in erster Unce dem Verkaul des Produkts und 
somit nicht der Information Sie bilde die Kriminahtätswlrk
IIchkelt nur begmnzt ab. MedJen seien keine Kriminalitäts
fotografen, sondem Krlmlnalitätsschöpler, sie produzierten 
MedienkriminalI tät. Insbesondere durch die stele Belo
nung, die Kriminalltalssituation habe sich verschlimmert -
sei es durch die vornehmliche und Intensive Berichterstat
tung über besonders spektakuläre Gewalttaten oder durch 
das Hervorheben der steigenden Jugendkriminalität - ent· 
stehe in einem Teil der Bevölkerung ein Vor- oder Falsch· 
urteil, das bis zu gesteigerter KrtmlnalitAtsfurct'it führen kön· 
ne Oie Medien förderten, wenn nicht gar erzwängen 
solchermaßen eine unslnntge Knmlnalpolltik. die dadurch 
gekennzeichnet sei. dass an die SteUe sinnvoller Präven· 
hon Ständige Gese12:esverschärfungen und Immer hartere 
Strafen trAlen". 

Mn der Frage .Krimlnalberlchterstattung uno Knmlnal· 
prllventlon - Kooperation oder Konfrontatlon?- beschäftig
te sich Prof Dr. Udo Branahl vom Institut für Journalistik der 
Unlversilät DOrlmund, Er bewertete die erwähnte .Medien
schelte durch Kriminologen~ als unsachlich bzw unange
messen, solem der Eindruck entsteht. .dle" Medien behm
derlen die Krlminalprävenuon Zumindest Erwachsene 
könnten ZWischen liklJonalen Angeboten und Berichterstat· 
tungen differenzieren Zudem sei der tnhalt f,klionaler Dar
stellungen uberwlegend an NormbeSIAtrgung und sozialer 
Integration ausgerichtet. AUCh wisse das Publikum, dass 
die Krimmsltätsberichterstattung kein repräsent8hves Ab
bild der WlIl:llchkell liefere. Als prOblematiSCh hIngegen be
urteil t Branahl Formen von . Aeallty-TV" wie z B. Gerichts· 
shows. Hier fa lle dem Publikum die Unterscheidung 
ZWischen fiktionalen und realen Anteilen schwerer, was zur 
Desonentlerung führen kOnne. Werter sei die UrsächhchkSll 
der Medien für die Furcht vor Kriminalität noch niCht aus
reichend geklärt Zudem musse d,e Erzeugung von Krimi
nahtätsfurcht nlChl genereU kontraprodukhv sem, sondern 
könne auch präventiv Wirken, wenn sie dazu verantasse 
Schulzmaßnahmen ZU ergreifen , Schheßlich Wies Brana"l 
auf methodische Probleme bezGgllCh der Interpretation von 
Umfrageergebmssen zu Knmlnahtdtselnschällungen hin 
Zum einen könne die Fragesrellung beelnltussend wirken 
zum anderen die Befragten mit Schätzungen uberfOrdert 
sein, da sie metst nur sehr vage Vorstellungen von absolu
ten Mengen oder prozentualen Haullgkellen bestimmter 
Delikte hätten. Insgesamt zeige SICh ein Goflecht wechset· 

seifiger Abhängigkeiten, so dass lraglich sei, welche Fak· 
toren Sebastian Scheerers gern Zit ierten .polltlsCh·pUbll
zlstlschen Verstärkerkreislau'" beeinflussten . 

Dennoch räumte Branahl ein, dass die Medien kein re· 
präsentatives Abbild der Real itä t lielerten. Zum einen rich
te sich die Auswahl der Nachrichten nach den Informations
und Unterhaltungsinteressen des Publikums. Zum anderen 
müsse jede Info/TTlatlon .unterhaltsam verpackr sein. An
ders wären die Medl8n, Insbesondere ,n AnbetraCht der zu
nehmenden Konkurrenz. nicht überlebensfähl9. Der Um
stand, dass Journalisten nach ökonormschen Prinzipien 
arbeiten müssten, begrenze also die Handlungsspielräu
me Auch sei die QualitAt der Berlchterstatlung tn Ilohem 
Maße davon abhängIg, aul weIChe Quellen zurückgegriffen 
werden könne, über welches Sachwissen der einzelne 
Journalist In bestimmten Feldern verfuge und inwletern er 
seine Rolle ats Beobachter (und nichl als Teilnehmer oder 
gar Propagandist) respekllere. $0 steme Branahl bel einer 
Untersuchung der KnminalitätsberlChterstallung in der 
Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAl) und der Süd, 
deutschen Zellung eSZ) fest, dass Beochte schwerer Strat· 
taten, die entweder geeIgnet sind, besonders intensives 
Mitleid mit den Opfern oder den Hinterbliebenen auszulö
sen (2.B . KlnClefschänderfälle-) oder ber welchen die Mo
live der Täter besonders ungewöhnlich oder verachtens· 
wert selen (z.B . KannlbaJenlaU"), besondere Beachtung 
fänden und sich z.T über Wochen hinzögen. Quantltatlll 
nähmen Straftaten, die z B von aufwendigefl Fahfldungs
maßnahmen begteitet werden (: ,B Geiselnahmen) oder 
politische Bedeutung haben (z B. WJrtschatlskrimlnahtät), 
einen größeren Tell der Kriminamätsbenchlerstatlung ein 
018 Medien leisteten aber duretlaus auch einen BeUrag ZU! 
Krrmlnalprävention. Erfolgsmeldungen der Pohzel Oder 
Berichte über Strafverlahren oder -urteile beispielsweise 
stärkten sowohl die positive (Normbestähgung) wie auch 
die negatIVe (AbschreCkung) GeneraJprällention Ebenfalls 
selen durCh Medienbenchte Ober PrOjekte zur Kflminalpra· 
venfion Erfolge zu verzeiChnen. Dies konne durch etnen in
tensiveren Inlormafionsaustausch verbessert werden, wIe 
es ber8llS bei eInem Journalisten-Seminar des LPA Im 
Mftrz dieses Jahres geschehen sei 

Der SOZiologe Prol Dr. Karl Helnz Reuband von der 
UnIVersität DGsselciorf kam In SOinem Vortrag zu dem The
ma .KflmrnahtälSenlWlCklung und Medlenbenchterstanung 
- Stand der Forschung· zu einer anderen Einschallung 
Obwohl nur eine beschränkte Zahl von Personen als Täter 
Opfer oder Zeuge eigene Erlahrungen mit Knmlnahtät ge
mactll habe, helrschten Ifl der BeVÖlkerung feste Vorstel
lungen Ober diesen Themenbereich. Diese nlcllt selbst er
lebte, "sekundäre· Knmlnahtätswlfklichkelt weide durch die 
Massenmedien geSChaffen Dabei sei die Darstellung lIon 
Knmlnahtäl selekUv und verzerrt. 

Zu den Fragen, wie Kriminalität SICh In den Medien dar. 
stellt und welcher Zusammenhang ZWischen .objek!lller" 
KnmlnaJltär und der BerlChtefstanung besieht untersuchte 
Aeuband von 1999-2000 die KnmlflalitatSbenchterstattung 
lf1 den Tageszeitungen der Städte Hamburg. MUnchen. 
StUitgart und Dresden. Es finde sich eine Uberpräsentle
rung von schweren Delikten, wobei kOln Zusammenhang 
zwtschen der .ob/ell:hven" Knffi,nahtätsbelastung und der 
.subJektlVen- BenchterSlattung erkennbar sei . Die Berichte 
bezögen Sich zu ca. 400'0 auf Gewaltstraftaten, während die 
HAu!lgkeit dieser Delikte unter BerückSichtigung der PKS 
und des DunkelIeIdes bei unter 10"";" anZUSiedeln sei Es 
bestehe die Gefahr dass der Burger die BeriChterstattung 
und die tatsächliche BedrOhung gleIChsetze und sich Jen· 



seits aller registrierten Formen eine Hysterie entwickle. Ein 
Indiz dafür könnte die Überschätzung des Anteils der Ge· 
wa!tdeUktein der Bevölkerung sein . Umfragen lulolge be· 
liefen sich Schätzungen auf 30 - 32%. Beachtlich sei auch, 
dass sIch die meisten Berichte auf Straftaten außerhaJb 
des Wohnortes bezögen, nur 36% beträfen lokale Fälle. 
Dabei nehme die Tendenz zur Dramatisierung mit Entfer· 
nung des Wohnortes zu. Dies, so Reuband, könne erklä· 
ren, warum Menschen sich meist in ihrem eigenen Wohnort 
sicher fühlten und BedrOhung durch Knminalität eher au· 
ßerhalb ihres Erfahrungs· und Alltagsbereich angesiedelt 
werde. 

Es sei jedoch nicht auszuschließen, dass der Bürger 
Übenreibungen seitens der Medien berückSIchtige. So kön· 
ne In dem Schätzwert (30 - 32%) Im Gegensatz zu dem er· 
wähnten Anteil der GewaUkrimlnalltätsberichlerstattung 
(40%) ein Korrekturfaktor erblickt werden. Auch sei zu be
obachten, dass das Sicherheitsgefühl der Bellölkerung ab
weichend von der Medienberichterstallung vMlere. Wahr· 
schelnllch könne lIon einer Kombination zwischen der 
"obiektlven~ Lage, der Berichterstattung und offiziellen Mit· 
teilungen ausgegangen werden. Dennoch selen punktuel
le MObilisierungen durch die Kreation von Krtminatitätswel
len möglich. Beispielsweise sei es 2001 Ronald Schilf 
gelungen. mit dem .Kampf gegen die Krlmlnalität~ als (ein
zigem) Wahlkampf thema die Hamburger Bürgerschafts· 
wahlen zu gewinnen. obwohl die Krimlnalltalslage Sich "ob
jekhv~ mcht wesemlich verändert hatte. 

IV, Podiumsdiskussion 
In der abschließenden, lIon dem Journalisten Jurgen 

Zumeide moderienen Podiumsdiskussion zeigten die Ver· 
treter aus Praxis. Wissenschaft und Politik In den wesent
lichen Punkten Einigkeit. 

Deutlich wurde, dass Kriminalprävenlion bel den Kin· 
dem und Jugendlichen bzw. in den Familien ansetzen 
muss. So berichtete Thomas RDth vom Jugendh,Ue·Netz
werk Essen·Katernberg des AWO Kreisverbands Essen 
über den Versuch, In einom sozial problematischen Raum 
mit einem hohen Ausländeranteil ein tlächendeckendes 
Netzwerk autzubauen. Hier gene es, Mlgrahon POSI!JV zu 
besetzen, sei es z.B. durch eine blkulturelle Erziehung In 
einer Interkulturellen Kindertagesstätte oder das gemein
same Feiern kultureller Fesle. Zu den Problemen überwle· 
gend turkisch·stämmlger JugendliCher äußerte Sich Ma
thias Madenleid, Leiter des Helms der oHenen Tür (Don· 
Bosco·Club) in Köln·MUlheim Der Schwerpunklliege hier 
aul dar Freizeitpädagogik. Die Jugendlichen bräChten Viel 
Ballast mit sich und seien aus Unsicherheit angstvoll und 
unfleKibel Im Hi!'lb!lck auf ihre Zukunft dominierten Phan· 
tasieloslgkelt und ReSignation Eine Bewerbung mit einem 
Zeugms der ansäSSigen HauptSChule sei nahezu aus
Sichtslos. So ergebe sich fur sie der Drogenhandel eis lu· 
kratllle Alternative. WichtIg sei, diesen Jugendlichen neue 
PerspektIVen außerhalb der uns geläufigen geregelten Ar
beitswelt zu schaffen, z 8. als Tagelöhner oder durch die 
Förderung der engliSChen Sprache, um einen Arbeitsplatz 
Im Ausland zu bekommen. Über ein InteNentlonspro!ekt in 
Hannover gegen Männergewalt In der Familie sprach Prof. 
Dr. luisa Hanwig von der Fachhochschule Münster, Fach
bereich Sozialwesen, Hier werde versucht, Prävention 
durch alternalilIe Hilfe für die gewalttätigen Männer zu 
erreichen Verschiedene Disziplinen (Sozialarbeiter. Poli· 
Zisten, Therapeuten, MediZiner) arbeiteten daran, Jugendli· 
chen und erwachsenen Gewalttätern andere Handlungs· 
mögliChkeiten zu geben, um erfüHtere BeZiehungen zu 
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führen. Zwar sei eine Einsichtsfähigkeit nur bedingt zu er· 
reichen, GespräChe .lIon Mann zu Mann- hälten sich Je· 
doch als erfolgreich erwiesen. Die Politik müsse erkennen , 
dass die Familie ein wichtiger Ort der . inneren Sicherheit", 
sei und die häusliche Gewalt stärker In den Bliekpunkt nJ· 
cken. Das Angebot niedrigschwelliger Hilfen müsse aus· 
geweitet werden. 

Auch bezuglich der Art und Weise des Vorgehens deck· 
ten sich größIenteiis die AnSichten. Zusammenfassend 
SChlug Monika Düker, InnenpolitisChe Sprecherin der 
.BÜndnis 90· Die Grünen" . Landtagsfrakt ion, als ein knml' 
nalpolitisch sinnvolles Vorgehen ein Modell vor. das auf drei 
Säulen beruht: Prävention - Repression - Oplerschutz. Sie 
kritisierte, die Sicherheilspolilik lebe zu sehr von RelleKen. 
Beispielsweise werde bei Meldungen über einen Krimina· 
!ilätsanstieg SChlicht der Polizeietat erhöht. Dies reiche 
nicht aus. 

Kriminalprävenlion aul Bundes· und landesebene sei 
nicht unbedingt eine Frage des (durchaus vOfhandenen) 
Geldes, sondem der Priontätensetzung, betonte Horst En· 
gel (Innenpolitischer SpreCher der FDP·LandlagsfrakUon). 
Es fehle das Signal einer ressortGbelgreilenden Zielsel' 
zung . Gefordert wurde insowell die Stärkung stabiler kom· 
munaler Strukturen und nicht nur kurzlristig wirksamer 
Projekte (ROth). Prof. Dr. Wollgang Bllsky vom Institut für 
Psychologie der UnlverSllät MOnsler wies in diesem Zu
sammenhang auf den Umstand hin, dass knmlnalpravenh· 
ve Projekte freier Träger häufig der SChwlengkelt ausge· 
setzt seien, Ihre Dasemsberechtlgung nachweisen zu 
mGssen. EvaJuationsberichte würden geSChönt. Der Fon· 
bestand von Projekten dürfe jedoch mchl von einer dau· 
emden Rechtfertigung abhängig sem. Gudrun Hengst vom 
Kreis/ugendamt Seesl (Forum Jugendkriminalität) zu/olge 
ist es problematisch, Im Rahmen kommunaler Kriminat· 
prävention zu motiVieren. Strukturen zu schaffen und _mit 
anzupacken~. Die Verantwortungsträger Eltern. Klndergar· 
len, Schule, Jugendamt, Polizei und Justiz müssten Sich 
zusammenfinden. Die Wlchugk6ll. Netzwerke vor Ort zu 
schaHen und den Dialog der Beteiligten zu rördern, belon· 
le auch JOrgen Jentsch, Innenpolitischer Sprechel der 
SPD·laf1dtagsfraktion AngeSIChts der Parspel<\ill!oslgltell 
In den Schulen sei weiter lIaglich. so Theo Kruse. Innenpo· 
IIlIscher Sprecher der CDU·landtagsfraktion , ob die 
Welchen in wirtschafts· und arbeitsmarktpolitischer HIn· 
sicht flChtig gesteUt seien 

In repreSSiver Hinsicht sei. so Ruth. bei den von Ihm be· 
treuten Jugendlichen insbesondere durch spontane Reak· 
tionen auf AbweiChungen em deutlicher RÜCkgang der 
Kriminalität zu verzeichnen. Für die Jugendlichen werde 
die Justiz erlebbar, sie legten eine veränderte Hattuf1g an 
den Tag , da ihnen verdeuUlchl werde, dass sie Sich nicht In 
eInem rechlsfrelen Raum befänden. 

Schließlich wies BUsky auf den WIchtigen Ansatz des 
Täter·Oplar·Ausgle1chs hin. Der TOA habe nichl nur einen 
poSitIven Symbol charakter, wie In unserer Gesellschaft mit 
Konflikten umgegangen werden könne (Walter), sondern 
zeige auch gute Erfolge, Irlsl>esondere bei jungen Gewalt· 
straftätem (Hengst, Wauer) . Maßgeblich sei, so Bllsky, aber 
auch hier die Elnbindung der BasIs . Er berichtete von ei
nem PrOjekt in Braunschweig, bei welchem die Polizei 
Empfehlungen ausspreChen soUte, welche Fälle für den 
TOA geelgnel seien. Hier habe Sich deutlich gezeigt, dass 
deren MotillallOn und Engagement In erster Linie von 
Rückmeldungen abhing, wie die Fälle letztlICh lIerlaufen 
selen . 
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V. Ausblick 
Schon aus verfassungs rechtlicher Sicht sollte der So

zialstaat als Gestaltungsgrunds8u lungieren, wie mit ge
lährdelen und gefährlichen MenSChen umgegangen wird. 
Nicht nur aus Koslen- und EHekllvllAlsgnJnden dürfen da
her Frelhel!SSllalen ausschließlich dann vollzogen werden, 
wenn alle anderen Millei versagen. Die Ersalztreiheitsslra
fe fungiert Insofern als ein Sinnbild unnötiger Haft. Es zeigt 
sich zunehmend, dass Knmlnalprävenlion besser durch 
andere Maßnahmen zu erreIChen 151. Zu nennen sind hier 
nicht nur die aufgezeigten positiven Effekte in Folge ge
lIelter Behandlungen von Straftätern. Eine ~nothing works·· 
Elnslellung scheint auf dieser Ebene verfehlt (Walter). Als 
hil freich erweist Sich auch die auf kommunaler Ebene ge
leislete Präventionsarbeit. Hier kann die Entwicklung 
durchaus ~vorsichlig op"mistlsch~ eingeschätzt werden 
(Düker). Neben der Bereitstellung weiterer Mittel für sich als 
wirksam erweisende Prolekte Ist aber auch ein verstärktes 
Engagement von uns allen erforderlich . Unsere Gesell
schaft muss SICh von einer Kultur des Wegsehens zu einer 
solChen des Hinsehens bewegen (Engel). Dies gilt insbe
sondere schon für das Vorfeld der StraffällIgkelt. Der beste 
Schutz vor Knmlnahtät Sind Kinder und Jugendliche. die in 
einer Atmosphäre von familiärer und gesellschaftlicher 
Geborgenheit aufwachsen und die Förderung emalten. 
welche notwendig Ist. um selbstbewusst einer ges;chenen 
Zullunll entgegensehen können 
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Slrafvollzugsrechl als Ländersache? 
Hemz MOllaf-Dl8tz 

Bundestag und Bundesrat haben eIne . KommiSSlon zur 
Modemlslerung der bundesstaalilchen Ordnung', die sog. 
Föderalismus-Kommission, elngaselz!" , um VOrschtage lur 
eine ~grundlegende Reform des deutschen Föderalismus 
,an Haupt und GlIedem' . eIne klarere Kompetenzvenel lung 
zwischen Bund, LAndem und Gemeinden" zu erarbeiten" 
Aufgrund ihres Auftrags haI die Kommission eine Neuord
nung der Geselzgebungszuständigkellen von Bund und 
Ländern in Abweichung von der bestehenden Verfassungs
lage (Art. 70 ff . GG), also Regelungen angestrebt. die ent
sprechende VerlassungsAnderung&n zur Folge gehabt hät
ten. Im Rahmen ihrer Beratungen haI sie unter anderem 
den Vorschlag entwickelt, anders als es derzeit Art. 74 
Nr. 1 GG fOr das Gebiet der konkurrierenden Gesetzge
bung vorsieht, die Geselzgebungskompetenz IOr den Slraf
vollzug den Ländem zuzuweisen". 

Zwar sind die Kommissionsarbeiten am 17.12.2004 oh
ne ErgebniS beendet - oder auch abgebrochen - worden, 
weil sich Bund und länder über die ZuständIgkeit IOr die 
Bildung nichl haben einigen können' Doch ist damit das 
letzte Wort in der Sache keineswegs gesprochen". VIel
mehr rst damit zu rechnen, dass · ungeachtet kritischer 
Stimmen. die in einer solChen Neuordnung nicht unbedingt 
den ~KOnlgsweg· zur Behebung des vlelkntisierten ~Ae
formstaus· erblicken' - die einschlägigen Refof'Tl'larbe1ten In 
welcher Form und zu welchem Zeitpunkt auch Immer wie
der aufgenommen werden Dann ist aber auch keinesfalls 
auszuschließen, dass der Vorschlag zur Übertragung der 
Gesetzgebungskompetenz für den Strafvollzug auf die 
länder erneut zur DiSkUSSIon slehen wird. Dies gilt umso 
mehr, als er In der Kommission selbst, sowei t bekannt ge
worden ist. nICht die Kntlk erfahren hat, die ihm Fachleute 
aus PraxIs und Wissenschaft haben zuteil werden tassen' 
und die auch die schleswlg-holstelnische Justizministerrn 
Anne lutlles geaußert hat .. In der Öffentlichkeit Sind denn 
auch, soweIt ersichilich, kritische Stimmen - vom Deut· 
schen Richterbund'''' und den erwShnten Strafrechts- und 
Strafvotlzugsexperten" - eher In der MInderheit geblie· 
ben .. ·. So halt elwa der renommierte Staatsrectrtler Rupert 
Scholz die fragliche Kompelenzübertragung Im Hinblick aul 
.klare Vorgaben des Bundesvertassungsgenchts· - na· 
mentlich zum VollzugszIel der Resozialisierung für uno 
problematIsch' . 

Oie Kritik am Vorschlag der Föderalismus-KommiSSIOn 
kann und muss - ganz Im Sinne des erwähnten Aufrufs < -
an die Feststellung von Chrislian Bommanus In der . Berlt
ner Zeltung~ anknüpfen: . Wenn die Föderalismus-Kommis' 
slon den Strafvollzug zur Landersache e/1()ärt, opfert sie ei
ne der respektabelsten Leistungen ihrer bundesdeulschen 
Rechtskultur."'- Wurde der Vorschtag der KommiSSion vom 
Bundesgesetzgeber - oder vlelmenr Verfassungsgebel 
ernsthaft welterverfolg t und fände sICh gal noch die erfor
derliche Mehmelt von zwei Drrtteln der Mitglieder des Bun
destages und des Bundesrates (Art 79 Abs 2 GG) dafur, 
dann wäre damit das Ende der RechtseInheit aul dem Ge
bIet des Strafvollzugs In der Bundesrepublik DeutSChland 
gekommen Das wurde dIe RechtsentWIcklung, wie sie Im 
Verfaule von Ober hundert Jahren stattgefunden haI, buch· 
stäbllch auf den Kopf slellen. Die seit dem letzten Drillei 
des 19. Jahrhundens wahrenden BemOhungen. sowohl 
aus rechtsstaatlichen Gründen als auch um der Rechlsein· 
helt Willen eme reichs- odel bundesgeselzliChe Regelung 



des Strafvollzugs herbelzufünren, wären damit illusorisch, 
weil vergeblich geblieben, ja im Nachhinein torpediert WOI
den , Der einstigen Aechtszersplitterung wäre damit wieder 
Tür und Tor geöffnet. 

Auf der Ebene der Gesetzgebungszuständigkeit und 
gesetzlicher Regelung würde der Strafvollzug in die Zeiten 
dei Kleinstaaterei , in die geschichUiche Ära des Deutschen 
Bundes, also in die Epoche vor der Entstehung des Deut
schen Reiches im Jahre 1871 zurückfallen, Das ist be
kanntlich jene historische Epoche gewesen , In der die 
MitglJedsstaaten des Deutschen Bundes die uneinge
schränkte Befugnis. weil Souveränität. besessen haben, ih
re öNenllichen AngelegenIleiten - WOIU neben JustiZ und 
Polizei natürlich auch der Strafvollzug gehört hat - selbst, 
ständig, ohne Einwirkung des Bundes und ohne Rücksicht 
auf die anderen Mitgliedsstaaten, gesetzlich zu regeln, Ein 
Beispiel dafür hat im damaligen Großherzogtum Baden et
wa das .Gesetz, den Strafvollzug im neuen Männerzucht
hause zu Bruchsal betreffend~ vom 6, März 1845 darge.. 
stellt. Diese Rechtsentwicklung kann längst an Hand einel 
Fülle einschlägiger literatur zur Rechts-, Insbesondere zur 
SlrafrechlsgeSChichte zUI'Üd<varfOlgt werden. Sie ist z B, In 
der aus dem Jahre 1912 stammenden .Einführung in die 
Gefängniskunde" von Hermann N. Kriegsmann nachzule
sen, In der zugleich geschildert Wird, welchen Anklang nacll 
der Gründung des Kaiserreichs ~der Ruf nach reichsge· 
setzticher Regelung des Strafvollzugs" gelunden haI'''. Das 
Badische Gesetz VOn 1845 ISt überdies - ungeachtet allel 
Zugeständnisse an zeitgenössische Vorstellungen· ein be
merkenswerter Relormschnll gewesen, dessen Ursprünge 
aus den USA über England nach Deutschland gekommen 
waren. Ziel Ist die intensivere .Behandlung" der Gefange 
nen bei verkOrzter Strafzeit gewesen Die (leidenschaft
lichen) Vertreter der Einzelhalt haben seinerzeit bereUs die 
Vision eines eInheitlichen Strafvollzugsrechts In den .zlvill
sierten" Slaaten gehabt. 

An dieser Entwicklung wie überhaupt an der einSChlägi
gen Uteraluf wird darüber hinaus der Innere Zusammen
hang ZWISChen den einzelnen Mateden des gesamten 
Kriminalrechts, dem materiellen Strafrecht, dem Strafver
fahrensrecht und dem Strafvollzugsrecht, Sichtbar, Er ist 
seil Schaffung der sog Reichsjustlzgesel2e das gemeinsa
me Credo von Praxis und WissenSChaft auf dem Gebiet der 
Slialrechtspilege. Spätestens seit dem tnkrafflrelen der 
sog. Reichsjuslizgesetze, des Reichsstrafgesetzbuchs, der 
Aeichsstralprozessordnung Und dem Genchtsverfassungs
gesetz''', Ist es gemeinsame AuHassung der Fachvertreter, 
dass die wechselseitigen BeZiehungen und Abhängigkeiten, 
die das strafrechtliche SanktIonensystem, das Strafverfah· 
ren und den Strafvollzug kennzeichnen, auch die Zuständig
keit des Relchs- oder Bundesgesetzgebers erlordem, Nie
mand wäre deshalb seither auf die Idee gekommen. eine 
dieser Matenen aus dem Gesamtzusammenhang auszu
gliedern. in dem sie Ihrer Inneren Verbundenheit wegen 
steht. Würde man die gesetzlIChe Regelung des Strafvoll
zugs in die Zuständigkeit der Länder legen, dann würde das 
unweigerlich die gewIss absurd erscheinende Frage nach 
siCh Ziehen, weshalb man nicht auch das Strafprozessrecht 
und das materielle Strafrecht in die Kompetenz der Länder 
verweist. NaIDrhch hegt der Einwand nahe. dass flIemand 
auch nur auf eine solche Idee käme. Doch hat vor den ein
SChlägigen Beratungen der Föderallsmus-Kommtssion wohl 
auch kein einziger Strafvo(lzugsexperte • seI er nun Prak
liker oder WissenSChaftler · ernsthaft erwogen , man könne 
das Strafvollzugsgesetz des Jahres 1976 in einem ganz an
deren Sinne verabschieden, als es der Bunaesgesetzgooer 
se!nerzelt getan hat 
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An den sachlichen Zusammenhang. in dem die ver
schiedenen Materten des Kriminatrechts Im Verhälinis zu
einander stehen, hat auch der Vorsitzende des Deutschen 
Aichterbundes in seiner Kntik am Vorschlag der FÖderalis
mus-Kommission erinnert 'OI. Was aus der Zuordnung des 
SlIafvolizugs zum malenetlen Strafrecht und zum Strafver
fahrensrechtlolgt, hai übrigens der Gesetzgeber des Groß· 
herzogtums Baden seinerzeit sehr wohl erkannt, indem er 
die Strafgesetzgebung, die Strafprozessordnung , die Ge
nChtsverlassung und das erwähnte SlrafvoUzugsgesetz im 
Jahre 1845 als ~Gesamtpaket· geschnürt und verabschie
det hat'''. 

Dass der Vorschlag der Föderalismus-KommiSSion zu
gleich jenen knminalpolltischen Bestrebungen entgegen
kommt, die eine grundsätZlich andere lmie als das Straf
vollzugsgesetz verlolgen, liegt auf der Hand. Wer das 
Aesozlaiislerungsziel hintel der Sicherungsaufgabe ganz 
oder wenigstens teilweise zurücktreten lassen oder den 
Strafvollzug auf ökonomischer Grundtage 8emfneren" 
mOChte"', muss notgedrungen an einer anderen gesetzli. 
chen Regelung interessiert sein, Lässt diese sich wegen 
parlamentarischer MehrheilsverhäUflisse im Bund flicht 
durchsetzen, so böte Sich jedoch dem landesgesetzgeber 
Im Falle einer anderan Verteilung der Gesetzgebungskom
petenz eine SOlche Möglichkeit. 

Die Rechtsentwicklung, die Sich aus einer derartigen 
Verlagerung der GesetzgebungszuständigkeIl bundesweit 
abzeichnen würde, wäre indessen nicht nur Im Blickwinkel 
der mühsam erreichten Rechtseinheit verheelend. AUch 
dia rechts- und sozialslaallichen Errungenschaften, die erst 
In emem langwiengen Prozess gegen manche Widerstän
de gesetzliCh verankert werden konnten, gingen vertoren, 
So könnten fortschrittliche EntWICklungen, die SChOn vor 
Jahrzehnten elngelellet worden Sind, um den Strafvollzug 
dem heutigen Stande prakhscher Erfahrungen und theore
tischer Erkenntnisse entsprechend auslugestallen, wieder 
In Rückschnlle verwandelt werden. Die aufopferungsvolle 
Tätlgk.eit Vieler Mitarbeiter. die im Dienste von Recht und 
Gesellschalt In den Justizvollzugsanstalten Ihre schwieri
genAufgaben erfüllen , könnte SIch als IllusoriSCh erweisen , 
weil ein einziger Federstrich des vertassungsgebers die 
Voraussetzungen dafür geschaffen hälle dass sie durch 
landesgeselzgeber zunichte gemachi werden könnte, Da
bei ISt der Schaden, derdem Strafvollzug aus der Möglich
keIt erwachsen könnte, dass wechselnde parlamenlarische 
Mehrheiten auf länderebene noch eher ats auf Bundes
ebene In mehr oder minder kurzen Zeltabständen zu einer 
unterschiedlichen Ausrichtung führen können, gar nicht ab
zuschätzen. 

Der Vorschlag der Föderalismus-KommissIon, der ja 
nlchtluletzt vor dem Hintergrund der ZIelsetzung gesehen 
werden muss, die - wiederholt in Zweifel gezogene - Re· 
form- und Handlungsfähigkelt der Politik zu erweisen, ist 
obendrem ausgerechnet In einer Zelt zustande gekommen, 
In der die europäischen Perspekbven und Aktivitäten ver· 
stärkt an Bedeutung gewonnen haben " Auch Insoweit 
lauft er eUler Enlwlcklung ZUWider, die gerade auf die Ver
ständigung und praktische Verwu1<UchUr'lg gemetnsamer 
menschenrechtl icher und kflminalpohhscher Grundsätze 
ausgeflchtet Ist, OHenSlchtllch 1st dieser Aspekt gleiChfallS 
mchl- oder jedenfallS nICht hinreIchend - bedacht worden. 
Denn sonst wäre alsbald deutlich geworden, dass der Korn
mlssions-Vorschlag schwerlich mit den Bestrebungen IU 
vereinbaren wäre, im Rahmen der Mitgliedsstaaten des 
Europarates auf dem Geolet des StrafVOllzugs gemeinsa
me Zielsetzungen und Standards zu realiSIeren, die mo-
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demen kriminalpolitischen Er1<enntnissen entsprOChen Die 
uberarbei telen Europäischen Strafvollzugsgrundsätze von 
198],,1, die im Gleichklang mit anderen Internationalen Ver· 
elnbarungen und DOkumenten eine zUkunftsorientierte. 
dem Resozialisierungsgedanken verpflichtete Gestallung 
des Strafvollzugs zur Grundlage haben, liegen insoweit 
ganz aul der LInie des deutschen Strafvoll zugsgesetzes. 
Könnte dieses Gesetzeswerk durch abweichende oder gar 
gegenläulige Ländervoll:wgsgesetze konterkariert warden . 
dann würden auch jene europäischen Bestrebungen und 
Zielsetzungen in Mitleidenschaft gezogen werden. Nicht 
auszudenken wären die Auswirkungen einer solchen 
Rechtsentwicklung auf die neuen Mitgliedsstaaten der Eu
ropäischen Union, die unter großen Anstrengungen und 
gegen erhebliche Widerstände sich darum bemühen, we
nigstens ansatzweise die Standards der Europäischen 
Strafvollzugsgrundsätze zu verwirkl ichen, 

Man muss keineswegs die starken Worte gebrauchen, 
die Heribert Prantl formuliert halo als er in einem Leitart ikel 
den Vorschlag der Föderalismus-Kommission als .gefährll
chen UnSinn" gebrandmarkt hat:l3l, um die JUristische O U8-
lität und die rechtspraktischen Konsequenzen jenes Ge
dankens ad absurdum zu fahren, Einige wenige Hinweise 
darauf. was die Verwirklichung des Vorschlags im LIchte 
sowoht der deutschen als auch der europäischen Rechts
entwicklung bedeuten. ja anrichten würde. reichen völlig 
aus. Sie lassen Sich wie fotg t zusammenfassen"': 

Das Strafgesetzbuch drOht einheitlich für Deutschland 
die Knminalstralen an , 

Die Stra fprozessordnung regelt einheitlich für Deutsch
land den Gang des Verta t1fens. 

Das Strafvollzugsgesetz regelt einheitlich für DeutSCh
land die Ausgestaltung der Freiheitsstrafe. Das Gesetz ist 
In einem rund hundertjährigen wechselvollen Prozess ent
wickelt worden, Es hat sich in dor PraxIs bewährt und iSlln 
der Wissenschaft in Deutschland wie 1m Ausland als rechts
staatUch vorbildliches Gesetzeswerk anerkannt. 

Die Europäische Menschenrechts-Konvention und an
dere internationale Rechtsnormen sichern in den drei Pha· 
sen der Stralrechtspllege die Menschenrechte. Europä· 
ische Gerichte Oberwachen die Anwendung dieser 
Rechtsnormen. Es wäre äußerst problematisch, wenn die 
Bundesregierung künft ig die in DeutSChland entstehenden 
partikularen Rechtsnormen der LandesvoUzugsgesetze 
verteidigen müsste. an deren Genese sie nicht beteiligt 
war. 

Der VerzICht auf ein Strafvollzugsgeselz, das einhel!llch 
tür Deutschland gilt, wäre der Verlust eines wichtigen 
Stücks von Rechtskultur. 
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Aktuelle Informationen 
Künstlerisches Schaffen in der Justizvoll
zugsanstalt Laufen-Lebenau 

In der JustllvoUzugsanslalt Laulen-lebenau naben SICh In der 
!elzten Zell dreizehn junge InsaSS8fl an kOnsU8rischen PrOJe«ten 
l)eleiligt und bQmeri<:enswone Werllegeschaffen. Das orste Kunst· 
projeln hai unter der l8ltung von Stemmetz und BlldhauemlBISler 
Dielet Schmidi 8US Fridol fing gestanden. Fünf Pro,ektte~nehmer 
haben 8US Draht und Modente'masse Modelle tUr Bronze-Sand
gOsse gefertigt Die Bronzellgurerl In Menschengröße. welche .018 
f(ln! Watsen" darstellen, SInd für den Hof des Finanzamtes Traun
SIel" beshmml. Acht Teilnehmer einer Well&fetl KunSlgrupoe ha· 
ben unter der Anlellung dos Steinmetz- und BIldhauermeisters 
Audolf 5ö!lner aus Ascnau Stelnskulpluren aus P,aua l eccese, 
eInem sehr weIChen Kalksl(lIn aus SUdrtallen, geschaHen. Die bei· 
den Melstor waren vom Eller und künstlerischen Eonfühlungsver
mögen dar lungen KurSleilnetulJer sehr angetsn. 

(Nach oom Bericht Kunst Im Knast scnatll Selbstvertrauen 
Junge Insassen In Laufen·lebenau als fsn tas!ellOlie Bildhauer 
In Fre,ISSSlnger Anzeiger und Reichenhatler TagblaU vom t8 
August 2004 1 

Pilotprojekt für Gebäudereiniger in der 
Juslizvollzugsanslalt Niederschönenfeld 

VOI neunzehn Jahren hai die JustJZvotlzugsanstatt Nieder· 
schörlen/eid Lappen und Schrubbe. durCh Relmgungsmaschmen 
ersetzt und ml! der Geb8vdereIOlger·Ausb!ldung begonnen . Das 
PrOJekt hat sdI bewährt. Dem Vernehmen nach Ist nICht nur d~ 
Anstalt sauberer geworden. vretmehr haben etrrche Ge/angene 
dIe sICh lur eine Berufsausbildung nicht argnen. mrt der Teilnahme 
an $(lichen Kursen elOe wertvolle StarthIlfe lur das leben In 
Frelhelt erhalten PraktISChen Erfahrungen zulolge bietet der 
Albettsmarkt trotz oer schlechten Zelten nlChlzulew Chanceo IUI 

Gebauderelnlger Das PilotprOjekt der JVA NledelSChÖllenfeld Ist 
zum Vorbild rar bayerisChe Jus\Jzvollzugsanstalten gewordefl. Es 
hai darüber hUl&U$ \Wtllele KrelS9 gezogen Auch andere Anstalten 
3ußematb des FreIstaats waUen Kurse lur Gebäudarelnlger ein· 
rühmn. Küntreh haben die ersten sechs Ausbilder aus dem baden· 
wOrltemberglschen und hamburglschen Juslizvollzug In 
NIederschOrlenfeld ein entsplechendes Pllot·Seminar aOSOMert 

(Nach dem Berictll. PutzauSbildung als Starthilfe lOr die leit 
danach Gefangene lemen Gebiluderelnlger • PIlotprOjekt In 

der JVA Nledersc"önen'eld WIrt! letzt doulschlandwelt zum 
VorbIld In OooouwÖfthor Zeitung vom 13. August 2004.) 

Ehrung von Werner Nickolai 
Warne. Nlckolal. oer als Professor tUt $ol l(lle Arb8rt mll dem 

Schwerpunkt StrellälltgenhlHa an der Katl"ooli$CheO Fachhoctlschu· 
le Frerburg tätig ISI (und auch In cler ZfStrVo mIt etrretlen BeluAgen 
• namentlICh zum Jugendwaf'lOllzl.l9 • I'Iervortrllt). 1$1 Im Jahre 
2004 mit dom letu'Prars des Landes ßaden·WOrttemberg ausge
zeIchnet WQI'defI. 019 AuszeIChnung Wird fur Unte.nchtslel$tungen 
verliehen •• die geelgnel sind, StudlUf!1, Prufungen und lehre 
UIlfIltllelbar zu lIerbessem~. NlCkol81 hat den PrOtS tü. seIne ge· 
fTl8Insam mn dem Christopnonrs-Jugenowerk Qbernmsrngen ent· 
WICkelte LenrveranSlaltung .FÜf die Zukun" lernen • Geoenksiät· 
tenpadagog,k mll sozl3l benachteiligten JugendlIChen" erhalten 
Dieses Kompaktsemlllllr halt Nlckotal seIt zehn Jahren In Ausch· 
Will aD Im Rahmen der Gedenkstatlenpadagoglk geht es na· 
mentllCh um den Erwerb von Grundtährgkollon In der Sollaiarbeit 
durch direkten Umgang mit der iWnftlgen Klientel (vgl nur Nlckolal 
Art)elt In Auschwltz • oder aus der Geschrehte lernen. ZfStrVo 
1988. 2t3·217, Nlckolal. Naben Schelwe [HI$Q.I. Auschwrtz· F(rr 
dl9 Zukunlt lernen. Eine Projektdo!lumentaUon, t995. Nlckolai. 
GedenkstAnenpädagoglk mit SOZial benachleil!glen Jugendlichen. 
' 996) 

(Nach dem Beflcht. landes lehr preis !Ur Werne, Nlckolal 
In; BadISche ZOltung Nr 250 vom 27 Oktober 2004. S. 35.} 
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Sexualstraftäter und elektronische Fußfessel 
PresseberiChten zufolge Wild In Großbritannien seil dem 

2 Septembei 2004 Im Rahmen eines Projekts gepnlft ob und 
IIlWieweit dIe elektronische Fuß fessel anstelle von FtBlhettsentzug 
bei SelluoJstraltiUem. namenUich bei padophiten Htem. ange· 
wendet wetden kaM Das salelhteng8Slutzte System soll an 120 
Probanden in drei Regionen gelestet werden Falls es sich be· 
wllhn, kann es später auf mehrere tausend TIUor ausg-edehl"!t wer· 
den Es ISI in erste. LrnJ9fur HaftenUassene gedacht 016 Prooan· 
clon erhalten ein Band mit einem Sender um den Knöchel und eine 
Arl Moblltele/on. BeIdes müssen sie sländig mit Sich tragen DIe 
Daten wemen lfOf1 eInem Kontrollzentrum Oberwacht Alarm wlfd 
ausgelOst, wenn ein Proband eines derbe'den Geräte ablegt. aber 
auch uann. wenn et SICh einer Schule oder einem Klnderspielptatz 
nahert 

(Nach oom Bericht; FUßlessei lur KmOOrscttänder. England 
testet KOI'IIroilsystarn In' Badische leItung vom 3. September 
2004.) 

Untersuchungshaft im Ausland 
Einer dpa·Meldung zulalge hai dIe Europäische KommlSSlOfl 

In BrCrssel am 1982004 elO Straleglepapler vorgelegt , daS Vor· 
schlAge zur Vermeidung von Unlefsuchungshaft '1011 EU·Borgem 
Im Ausland enthalt Nach Auffassung der KommISSIon ,st die Haft· 
ZOll VO( dem Une\! eIner der HauptgnN1de IUr die Uberrollung Cler 
GelangnISse Ote Erlahrung zeIge. dass ein EU·Bürger In semem 
Hellftatland oft von Untersuchungst"lalt 'l8rschont bleibe. aber bei 
Blner Festnahme 1ft elf\em anderen EU·Staat mIt seiner Inl'laftte· 
rung rechnen musse Deshalb will die KommISSIon auf eIne recht· 
IIChe Gesla!!ung hlnWlrXen. die auch Im Falte eines Strafverfahrens 
gegen einen EU·Bllrger lfTI EU·Austand 58me Uberwachung tm 
Helfnatstaat sICherstellt. 

(Nach e'l"!8m BerlChi 10 Ne~ Junstlsctoe Woct\enschnft . Helt 
37 / 2004. S XVI.) 

Junge Russlanddeutsche im NRW-Justiz
vollzug 

Ab Man 2002 wumen die Aussiedler unter dem GesIchtspunkt 
.Gefangene deutscher StaalsangehÖrigkell. die Im Ausland gebo· 
ren wurt!en", erstmals erlasst. Zu diesem Zeitpunkt befanden Sich 
Insgosamt 1592 Im AuSland geborene Deutsche In den JUSllZ' 
lIolizugsanstalten In Nordrhein·Wesllaien. das entsprICht einem 
Anteil von 8.6"1" 

Im Män 2003 waren es mIt t 770 Gofangenen 9.6"0, ein Jahr 
spate, 1792 Gefangene bzw 9,8'1;,. Größer Ist der Ante ,1 Im 
Ausland geborener Deutscher Im Jugenclstrafvollzug Hier war 
2003 eIn Anlell von 18.7". zu verzeIChnen. 1m Man 2004 betrug 
Ihr Anted t 5.6..,.. 

WI8 reagl6r1 08r Vollzug? 
Das Vollzug5personal Ist In der- Wahmehmung 111eser- Gelan
genengf1.lW8 hoctt senSibIliSIert 
Radals/uhr8r werden 'IOITl Rest der Gruppe getrennt 

PfltChtverstOße werdon konsequent gtlEihndet 
In jeder Jugendanslalt WIrd versucht. mindestens e,nen rus· 
Slsch sprectrenden BocIlensteten zu beschäftigen 
Sprachkurse zum E.le.nen der dootschen Sprache werden 
\l8l'sllirltt angebot!!n 
In einigen AnSIallen sind sozlal lntegnena AUSS'edjer alS eil' 
renam!l!Che Betreuer aktIV. 

Neben den oben dargestellten Maßnahmen nahmen die Ge
fangenen hIer an oinem IntenSIven Verhallenslrainlng m,t den 
SCh ..... erpunklen AnllaggreSSlOns· und Konltlktl,alnlng lell Nehmen 
die Gefangenen dIe aktIve HilfeStellung an, kennen sie schllttWel' 
se eIne lock.erung Ihrer HaftslluallOfl erreiChen, bIS hin zur Integra· 
11011 In den allgemeinen Enlehungsvollzug 

Oie bIshe. gewonnenen Erlahrungen welsen auf eine Ve.beS· 
serung der KooperatlonSberellschaft hin, Insbesondere auch bei 
den Gefangenen. die jetzt nicht mehr durch subkultureHe Führer 
bedrängt werden 
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Eine Partnerschaft von Kindergarten und 
Gefängnis 

Der Sprachheilkindergarten des Caritasverbandes Geldern
Kal/sleel hai einen regi0l'l910n Auftrag und belfeut Insgesamt 24 
sprach- und entwicklungsverzOgerte Kinder aus dem gesamten 
SQdkr91s Kleve. Er ist seit 1995 im Gebäude der ahen Ponler 
Schule untergebracht. Durch die direlc:lo Nähe zur JVA 151 über Jan· 
re hinweg ein intensiver Kontakl zwischen Kindergarlen und Inhel
!lenen entstanden 

Inhaftierte der JVA Slehen dem Kindergarten Immer wieder 
freIwillig zur Verfügung. wenn Reparaturen durChzuh)hren SInd 
oder SIB bei besonderen Veranstaltungen aushelfen kOonen. Diese 
Pannerschaft begann ursprllnglich mit einer Spende. Nach einem 
Sommerlesl In der JVA hane man em Ende noch einen schönen 
Betrag übrig behalten. Nach rerlhcfler Überlegung beschloss man. 
diesen Betrag dem SprachhelIkindergarten am Ort zu spenden. 
Eine sehr gule Entscheidung, w.e sich im Nachhinein h.erausstel
len sollte Noch bis heUle werden iedes Jahr kurz vorWelhnachlen 
In dei JVA bel der Nikolausfeier unter allen Häl1 lingen und 
Bedienstelen Spenden gesammell. Diese worden zu Nikolaus im 
Rahmen einer Feier Im Kil'ldergarten übefleichl. 

Das Hlghllghl und den Abschluss eines jeden Jahres bildel 
diese NIk.oIausleier, zu der wir uno alle Ellern regolmäßlg eillgela· 
den werden. Dabei vol'kleidet sieh slets ein H!iNllng ul'ld spielt für 
die Killoer den Nikolaus. Im Rahmen dieser Felel Wird zusammen 
gesungen. die Kinder führen ein SIOCk auf und der Nikolaus be
schenk.t alle reichlich. AbschließeI'ld bleiblzu hoUen. dass diesos 
Projekt In seiner ganzen Art noch lange emalten bleibi . damll noch 
viele Inhailierte in den Genuss kommen können. lalle KIndei und 
Angestelile des Sprachhellkilldelgartens Ponl keM en zu lemen. 

(Aus' Posaune · Megezlll der JVA Geldern, Juli 2004.) 

Privatisierungspläne im baden-württember· 
gisehen Justizvol lzug? 

Aus Kostengründen werden dem V!mehmen nach Im baden· 
wGrtlembergisct1en Justizministerium Uberlegungen ZUI Privati
sierung Im Strafvollzugsdienst angestellt Von 2006 an soll In 01-
fenburg ein neues Gefängnis lür 500 Gefangene gebaut werden. 
Dalür wlfd weiteres Personal benötigt - was aber angesichts dei 
prekären Haushaltslage auf ScuWlerigkelten stOßt Nunmehr soU 
fOr die neue HaftanSlall deshalb der Einsatz VOll pnvalem Persona! 
geprült werden. Dabei soll YOr allem an Bereiche wie die Wasc:he· 
rel und die Kantine gedacl1 l werden Aber auch die MOglichkeot Wird 
erwogen. einen TeU des Wachpersonals durch pnvate Wach- oder 
S,chems,tsclienste stellen zu lassen. 

(Nach dem Bericht: Privatisierung im Gerangnls? Golls Pläne 
rur Olfenbulg In: Badische Zeitung Nr '93 vom 21. August 
2004. S G) 

Beiträge zum Jugendstrafvol lzug und zur 
Haftvermeidung 

HerI3l2004. t5 Jatltgang. der .zei\SChnrt tur JugelllJkrrmlnal. 
re<:ht und Jugendhilfe" (ZJJ) enlhall rolgende Beiträge zum Ju
genoslralvollzug ul'ld wr Haftvermeidung: 

Phdipp Walkenhorst: leben ,n der . schwlengen Freiheit"': 
Skizzen zum elgenUichen Fluchtpunkt pAt1agogiset'lar Arbeit Im 
Jugendstralvollzug (Tell 1) (5. 250·259); 
Kai-D Bussmann, Peter EIIgland Vermeidung von U-Halt an 
Jugendlichen und Heranwachsenden. Eine kfimlOologische 
Analyse unter besonderer BerückSIChtigung der Sttuatlon In 

Sachscn-Anhall (S. 260-289); 

Katnn Banilla: HatlvermeiduflQsprojekle rlir jugendliChe Slral· 
tater als Alternative. Am BeiSpiel des KOlner Vereins .Maßstab 
e.V." (S. 290-293); 

Stellungnahme zum Aeletenteoentwurf eines Gesetze~ ZUI 
Regelung des Jugendstrafvollzuges (GJVoIlz) (5. 3 14·322). 

Zum Problem des Schadenersatzes wegen 
menschenunwürdiger Unterbringung 

Am 4_ November 2004 hat der Bundesgerichtshof (BGH) In 
lelzler Instanz eine Klage auf Schadenersatz wegen zeitwoIligel 
menschenunwürd'ger Unterbringung eines l rilheren Getangenen 
aDgewl(!sen. Das Landgerlch / Hanno~el hat in erster Instanz 
200 Euro Schadenersatz lür angemessen erachtet. Das Oberlan· 
desgericht Celle hat das Urteil aulgehoben und AnsprOcne ver· 
neint. Diese Entscheidung hat der BGH bestätigt Der BGH hai 
zwar ebenso Wie die VorinSlanlen die menschenunwürdige Unter
bf'Ingung des Ktägers bejaht. Er haI sie darin gesehen, dass 10ni 
• Transponhättlinge' in einer sechzehn Ouadratmeter großen Zelle 
untergebracht gewesen sind. In der sie sich ZWischen den Belten 
SpIllden und einem Tisch kaum haben bewegen kOnnen. während 
die To,lelte nur durch elneo Vomang abgetrennt gewesen ,st Der 
BGH hat ledoch ein ,Mindestmaß an Schwere· der unzuläSSigen 
Behandlung vernelllt, da diese Art der Unterbringung nUI zwe, 
Tage gedauon habe. Der Kläger sei .nlcht nachhaltig lo;örparllCh 
oder seelisch belaste!" gewesen. Der Staat habe auch nicht in 
schikanOser Absicht gehal'lde!t, ~Ielmehr sei die Haftanstall akut 
überbelegt gewesen. Für aen Kläger reIChe es aus, dass gericht· 
Ilch die Verletzung der Menschenwürde festgesteUt worden se,. 
Weiter heißt es Im Urteil: Menschenunwürdig untergebrachte 
Gelangene Io;Onnten mit einer Klage die sofortige Beendigung des 
Zustandes erreIchen. Die Frage. von welcher Dauer menschen· 
unwürdiger Unterbnngung an Schadenersatz geieislet werden 
muss, hat die Enlscheidung offen gelassen. 

(Nach dem Bericht von ChrlslJan Ralh: Kein Schadenersatz lur 
Haft in drangvoller Enge_ Urteiloes Bundesgerichtshofs ' Zwei 
Tage 111 einer Oberlüllten Zelle verleizen dIe Menschenwürde 
aber nichl nachhaJltg In: Badische Zel/ung Nr. 257 '10m 5. No· 
vember 2004 . S. 2.) 

Beiträge zur (nachträglichen) Sicherungs
velWahrung 

Franz Streng: Das legilimallons-Dilemma sIchernden Frei
heitsentzugs - Überlegungen zur neue ren Rechtsen/wicklung. 
In: Jus humanum. Grundlagen des Rechts und Strafrecht. 
Festschnlt lür EIOst-Joachlm Lampe zum 70. Geburtstag 
Hrsg. von Dieter Dölling. Berlln 2003, S 61 ' -642, 
Jochen Goerdeler Die Sicherungsverwahrung wird ausge
wellet . In. ZeilsChrift für JugendknrnlOalrecht und Jugendh,lIe 
(ZJJ)212OO4. S. 191-194, 
Chnsllan Pestalozza: Die widerWillen sperrende BundeslQcke 
bei der Sicherungsverwahrung_ In; Ju!istenzellung (JZ). 59. Jg 
2004 . S. 605-610; 
Manhlas Kruge •• Nachträgliche Sicherungsverwahrung -
Nachrul und AusblICk. In: Neue JustiZ (NJ), 58. Jg 2004 
S. 295-299. 
Monlka Frommei ' Nachträgliche polizeiliche Sicherungsver
wahrung - GeschIChte eilles bemerkenswerten Tabubruchs In' 
Kritische JUSIIZ (KJ). 37 Jg 2004, S. 8t-85; 
Toblas Mushofl: Sichenmgsverwahrung und Rück.Wlrkungs
verbot· Gesetzesdelinitonsche oder wll1<ungsoflentlerte Be
trachtung? Plädover IUf eine wit1(ungsorientiene Interprelallon 
grundre<:htsglelcher Rechte Im Bereich des Siratrechts In 
Kritische VlerteJjahressscnrift IOr Gesetzgebung und Rechts
wissenschaft {KritV), 67 Jg. 2004, S t37·149. 
Heldrun Merk. Ländergesetze ZUI nachlräglichen Sicherungs
verwahrung BeispIel IUI verfassungSWidrigen SVmbolischen 
Aktionismus In KritV 87_Jg. 2004. S 150-152: 

Mlrlam Gruß: .Wegsperren. und zwar t[lr Immer"? In' Betnlfl 
Justiz Nr. 79, September 2004. S 329-331 ; 
Hans·lUdwlg KrOber Psvchlatrische Aspekle der Sicnerungs
verwahrung In: Monatsschnlt IÜf Knffilnotogle und Stra lrechts· 
relorm (MschrKrim). 87 Jg. 2004, S. 261 -272: 
Klaus leubenthat· Die Renaissance der Sicherungsverwah
rung In Zelt sehrt!! lur die gesamte S\ralrechlswl$sensehafl 
(ZStW). 116, Bd. 2004 . S. 703·750. 



37. Tagung der Arbeitsgemeinschaft der 
Anstalts· und Besonderen Vollstreckungs
leiter und -le iterinnen in der DVJJ 

Vom 25. bIs 27. Mal 2005 IIndot die 37. Tagung der Anstalts
und BeSOflderen VoIlstreckur'lgslellOI und ·18IIo" "nen in der Deut. 
schon Vorelnlgul19 fUr Jugendgef'ichle und JugendgenctushtUen 
(DVJJ) In RassMz (SaChen-Anhalt) statt. Ein detailliertes Pro· 
gramm WIrd an alle leiter der JIJ99fIdstra1all$tanen und Besonde· 
ren VoIlstreckUtlgSle,'er verschlCkl. Es kann auch bel der Ge
schäftsstelle del DVJJ Lulzerooest, 9. 3016\ Hannover 
(FilJI-Nr 05 11 1 31806 60: E·Mail Tschertl'l8rOOVJJ de) ange
fomen weIden. AnsPfechpartner I Anmeldungen ~a"us Fiedler 
Jugendstrafan!!alt Be,I;n, Fnoonch-Olllnch\·Damm 40. 13627 
Bef1ln (Fax. 0 30 / 9 01 44 , E·Mall. Menus F~ler@Berlin.del 

3. Praktikertagung der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen im Jugendstrafvollzug 

Die 3 Tagung IDr PraktIker und Prakhkeflnoet1 oes Jugend
strafvollzugs. die vom 26. bis 28. Oktober 2005 stanfindet, steht 
unter dem Motto , ResoziatlSteruog Sparen? Stehern? Chancen 
nutzen'· Sie wird den aktlJellen Zustand der Resoziahslenmgs· 
arbeit Im Jugendstrafvollzug In den MittelpunkT stollen Der Reso
zlallsierungsansatz des Stmfvol~s steht von zwei Seiten unter 
erheblichem Druck. Im politischen Raum werden FOfderungen 
nach einer sl8rkeren SICt'IerheUsonentl8rung erhoben. In deren 
Folge s"XI vlEllerorts die Vollzugslockerungen spürbar zu/uc!0.ge
gangen Zum anderen sorgen die s.ch vorschlecntornden Rah· 
menbedlOgungon (jaf(ir, dass sinnvolle Projekte gestrichen wer· 
den_ Aber ' ZOllen knapper Ressourcen sind auch Zeiten der 
Innovallon und Neuorientienmg Gibt es Chancen In der Knse? 
IntenSIV Wild slChdie TaQ1.lng mildem lU)mmenden .Gesetz zur Re
gelung (lOS Jugef\CNollzuges" belassen und die Folgen dlskutie<en, 
die dieses lur die praktische AtbOll lm JugendslralYol1zug IrTlplrziert. 
Wie die vorangegangenen. erfreulich POSitIV aufgenommenen 
P,akt,kertretfen auch WIrt! die Pra~ls dem Erfahrungsaustausch 
und der Velfletzurtg dienen Das Progmmm wird Helt 2 der ZJJ 
(Zeitsc1mn lur Jugelldknmlnalrechl und Jugeodhille) oei!iogen 
ulK1 kann ab Mal 2005 bei der Geschliltsstel1e der DVJJ, 
LOtzerooestr. 9, 30161 Hannoyer (Fa~-Nr 05 11 1 3 \806 60, 
E-Mail: Tsct.1ertnerODVJJ.de) angefordert werden 

Zielgruppe Mitarbeiter und MltarDeltefinnen im Jugendstlal
vollzug, In Kooperahon mit der JugendstrafanstaU Hahrlöfersand 
und der UntverSI!ät Donmund Tagungsleitung ' Mlchaet Szymans· 
kl, Leiter de, JSA KahMle/sand. Hamburg, Or. Phl"pp Walken· 
horst, M,tarbelter (ler UnIVerSität Oortmund. Fakultät Rehabt l,ta
uonswissensch.alten; JoChen Goeraerer, GeschälTsfuhrer der 
OVJJ Tagungsorte Hamburg I JSA HahnOfersaod Term,n' 26 10· 
28 102005 Anmeldung WIld b.s spätestens 149 2005 erbeten. 

Qualitätssicherung in der freien Straffälligenhitfe 
BezIrksverein FreJburg stellt ~Leitbitd und Konzeption 
2004~ vor 

.,JaGer Wandet fordert aDer auch Wachsamkeit , staodlges 
Fragen; Wo siehen WIf? Was Sind unsere Ideale?"' Mit diesen em
Iellenden Worten halte der Bez,r!tsve/ein f(ir soziale Rechtspflege 
Im Oktober 2001 das damals neu erartleltete Leitbild und die I<on
zept.on salner Arbe,t vorgestellt Nach anfänglIChe, Unterstulzuog 
durch IIlnen OrganlsatlOf'lSberater waren In zahlreichen Sltzu.ngen 
8!rler aus Mlta,bartern und Vorstandsmrtglledern bestehenden 
~OIJ8S1-Gruppe' (Oua~lrtAlSSICherungs-Gruppe), In gellenn"'n M" , 
arberter- und VorslarldssitziJOgOfl und gemeinsamen Arbeitswo
chenenden sämthche ArDeltsberetChe des Vereins hlnterlr8gt und 
In frage gestellt soWIe ZIele und Methoden neu Ins Bewusstsein 
geruten worden. Es wal die Reaktion 8uf die verändenen Rahmen
be<flngungen Insbesondere hinsichtlich des KOSlendrucks. der 
auch an dam FreIburger 8ezllksvereln nicht vorübergegangen wal 
Ell'le Elnrrchtung. doo Sich aus einer InitiatlVe der 70er Jahre zu ei
ner anerkannten Qrganrsarlon entwk:keU hatte, haue darmt Neu
land betrelen Albe.rsbereoche wurden flicht nur mittelS Zielset
zung Beschreibung der Zielgruppe und melhodischen Vorgehens 
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sondern auch unter konkreter Benennung des ben01tgten Perso· 
nalelnsalzes defrniell. GleIChzeitig wurde die erlorderlrche Trans· 
parenz fur Außenstehende geschatfen. 

Nach nur drei Jahren liegt die QberalOOltete Fassung von 
Leitbild und Konzeption VOf. DeI zunehmende KoSlendruck. ins· 
besondere der weiterhin anhaltende Ruckgan9 bei den Geldbu· 
ßenzuwolSungen, zwang den Verein, noch stärker als biSher 
Schwerpunkte 10 seiner ArbeIt zu setzen So Wird gegenwärtig 
elllt! Entlassg,uppe 11\ der Jus\JzvoIfzugsanslalt Freiburg nicht an
geboten Im Gegenzug W\lrden aberdie Sprechstunden rn der Jus
hzvoilzugsanstallzul Entlassvorbereitung inltmslvtert. Diese wer
den mittlerweile von rund 30'" Gefangenen mehr wahlgenomme1\ 
als noch vor drei Jahren. OIe rela\1ve Entspannung auf dem Woh
nungsmarkt eröffnete dIe MöglichkeIt, sich rm WohnungsbereICh 
etwas zurückZUZIehen , Aktuell stellt der Belll1tsverein insgesamt 
19 Wohnplätze (stan 26 PlAtzen Im Jahr 20(1) IOr Halturfauber. 
zeItlich befristetes sowie betreules Wohnen zur Verfügung. GleICh
zeitig konnte aber das ArbeltsproJektlm Vollralh-Hermisson-Haus 
we,ter ausgebaut werden. in dem mimerwolle zehn BeSChäftigten 
die MOglrchkelt zur berullrctlen Wiedereingliederung angeboten 
Wild 

In dem tur dle Klienten so WIChtIgen Frerzellberelch Im Voillath 
Helmlsson·Haus getang es dem Vetern, trotz gewisser Kurzungen 
lfTl Abendbererch Gas v,eHällige Angebot Im Wesentlichen aulrecht 
zu erhalten Oer vonniltags mit der ca!etena angebotene offene 
Bel"e\ch WIrd mlnlerWeile naupls.AcflltCl'l von den Klienten belOOOen 
,.Nrchts ISI beständtger als der Wander hreß es bereits 11\ dem Im 
Jahr 200 t vorgestellten _leilbtld und KonzeptIOn- Die nunmenr 
VOrliegende, Obera/beltete Fassung bestätigt diese Einschätzung 
SI8 Delegl (lie Fähigkeit des Vere ins, seine Arbeit veränderten 
RahmenbedlOgungen anzupasson Gleichzeitig macht s,e aber 
auch deutlich. dass angesichts des wachsenden Kostendrucks 01' 
ne Qualitalsslchorung in dOI lrelen Stratflliligenhilfe zunehmend 
schwieriger WIrd. 

Johannes Gebauer 

lAus Kurzonof 09f Mltghoosyereone deS Baolsct'len lanaos
verbandes 10/ soZIale RechtsplIege Nr 7 t 1 September 2004.) 

Intensivtäter in Schleswig-Holstein 
Anlässllch der Abschlussveranstaltung des schlesw!9·ho/stel

nIschen Modellprojektes .KOO98ratlon 1m Fall von jugendlichen 
Mehrfach· und Intens'lvtätem" sprach Sich JUStiZ- und Jugendml
nlstenn Anno LutKes lOr 81ne stärkere Varnetzung von B tern. 
Schulen und Behörden aus Jugen<tllche Mehrfach· und IntensIV
tAtel wurden schon Illih auffaliig Da FehlentWICk!ungen Im 
Kindesalter später nur schwer komg,ert woroen kOnnten mOssten 
Jugendhilfe. Schule. PoII2e<. JU$tl.l und Psychratne tnfomtatronen 
huher und umfassendef weitergeben uod rhr Handeln besser aol· 
elflBnOer absDmmen. Bedarf Wild gesehen, da dre kieme Gruppe 
der l\J98oolrchen Mehrfach- und Intens.vtAter, zu der nur ca fool 
Prozent der mannlIChen stlaffaUrg gewordenen Jugendlichen zahl· 
ten, biS zu 75 Prozent aller ,eglsllleflBn Straltat8f'l begingen 
lCrtkes hält In diesen Fällen ein siandardisrenes FtiJhwarnsystem 
!Clr notwendig So solle beIspielsweise die Scnule bestimmte Ver· 
halloosau!f<illrgkellnl1 dem Jugendamt mlttallon. damit dort die Zu
sammenarbeit mit weiteran Inslrtut,onen koordiniert werden kön· 
neo Außertlem sej eine schnelle staalllCho Reak.1lon not .... enCIlg In 
der Prruus habe Sich jedoch gezeigt. dass es rur die Jugendämtor 
schWieog 581, Elnncntungen zu linden, clte aul dle IrldNlduolle Er
l letlungsnotwondlgkeit betroffener KInder und JugendlICher zuge
sdv'unen sei. Deshalb .... rII Schleswrg·HoIsl9ln beim landesJugend
amt eine Cleariongstolle Clnnchten um Iur Jeden Jugendlodlen In 
kClrzesler Zelt eine olozeltaDadAouate Elf'lnchtung zu benennen 

Lutke$ spmctl s.rch gegen eine VerschArfung des JugeOOshal
TocnlS aus, Insbesondere Q090n den Vorscnlag. Unterbnngungs
mOgllChkelten In geschlossenen Helmen zu schaffen. BaISPIele 
aus aoderen Ulndern hallen gezeigt Gau Kinder und Jugendhcho 
Ihr Vorhalten doll n[chl Andellon (gs) 

Duolle: Pressem!Ueliung des MiniSteriums tur JuS!!z. Frauen, 
Jugend und Famlhe Schleswrg·Holsteln vorn 16. Septomoor 2Q04 

(Aus InformollonsOJenSl StTal1altlgenhllle BAG-S, 12, Jg 
Helt3/2004 S 6,\ 
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Nachträgliche Sicherungsverwahrung 
Das Komitee lur Grunarechte und OemoiIrat,e hat unter dem 

Titel.Nachträgltehe Sicherungsverwahrung odor W,e Freiheit und 
lolognlill der BOrgonnnen und Bürger prAvonhvtpräempw zu Tode 
ges!chOf1 worden" lMO BroschOre V1IrOlfenUlctll, 'n (101 sich dar 
ÄUlOI Wolf·Diele, Narr kmisch ml1 dcr Gesotzgobungzur nachträg
lIChen Sicherungsverwahrung cuseinande<'selzl Thematisiert wer
den die aktuellen EntSCheidungen des Bundesver1assongsgenctlls 
und die daraus gezogenen gesetzgeberischen KonseQuenzon 
Die nacl'l1rllgllche SICherungsverwahrung WIrd aus grund- und 
mens.chenrechtltchef PerspektIve analy818r1 und als lieler Ein· 
sdlMilt ,n die Grundrechte und schwet'Wl8g&l'lde Vertetzung rechts
staatlicher PrinzlptEln gesehen (9S) 

Bezug uber Komitee für Grundrechte und Demolu'alie. E-M8il 
InloOgrundrechtekom,lee.de Preis. 5" Euro 

(Aus Info/rnationsdlensl Sttalltlihgenhille SAG·S. 12 Jg .• 
Hof! 312004, S. 28.) 

Japan: Erstes "Altersgefängnis" 
Kell16 Bevölkerung eines Incluslnestaales all8f1 so schnell WIO 

doe Japans Eine staf1l;gesunkene Geburtenrate (1 ,29 ;n2003J uoo 
die weltweit höchste Lebenserwanung (Frauen 84 Jahre. Manner 
78 Jahre) werden YQ(aussoChtlich - dalu fuhren. dass 2050 jede/r 
drille Japaner/in 65 Jahre und All&!' sein Wird. Schon helJte lassen 
sich Veränderungen In der Japanischen Gesellschaft beobachten, 
die sIch 8US der Umkehrung der Alterspyramide ergeben . Ein 
Phänomen Ist eine ztJnehmende AltersKr!mlnahtat. 

Steigende KnminallU!tsl8ten unler Rentnem und RenlrlElrln· 
non· SOlt 1994 Ist die Zahl der Festnahmen um 320 Prozent ge_ 
stIegen· haben dazu gefuhl1, dass In 001 wesllapamschen Präfek· 
lurHuoshuna das e<'3le GefängniS tUI l'Iliere Strafta.ter eingerIChtet 

~"'. 
KelOe NOtSl'ual101'1, sondem EinsamKeit is' vermullich das 

HauplmotN für die mehr als 30 000 $enlOl'en, dl8 aneln Im letzten 
Jahr wegen DIebstahls und anderer Baga,elldetikte festgeroommen 
wurden 

Eil"! Großtetl der Täterllnnen gemoße die AufmerksamkeIL die 
Ihnen zuteil wOrde, äußerte Kurzllch ein Prolessor der Universitat 
Fukustuma Er erklärt SICh die hohe Zahl der WleoorholurlQs!äte,' 
Innen auch damit. dass das geregelte Leben Im Gelängnis stelle· 
rer und einfacher seI als das Ifl Freil1ell O-b) 

Quelle Neue Zürcher Zeitung (NZZ Online) vom 22 
August 2004 

(Aus~ In'orma'loosdlenst Stralfalhgenh.Ue BAG·S, 12 Jg 
Heft 3J2OO4 S 16 I) 

Gesetzentwurf zur Sicherung der Unterbrin
gung In eInem psychiatrischen Krankenhaus 

Das Bundesmlnlslerium der Justiz hat am 19 Mal 2004 eInen 
.Enlwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Un,erb,ingung In ei· 
nem psychls!rlschen Krankenhaus und Jn elilor Entziehungsan· 
sIelt" vorgelegt. Dabei hallOelt es SICh In elster Unle um eine An· 
def\Jng 001 §§ 63, 64 ces StralgesotzbuCh05 (StGB) und III zweiter 
lil'lle um Anderungen der §§ 1268 und 463 der Slralpro
zessordnung (StPO). 

Dei Entwurf SOlZt Vo.gaben lW8lllr EntScheidungen des 
Bulldesverlassungsgeochts aus dem Jahr 1994 hlnSlCllll1ch der 
AbhAngtgk81t der Unterbringung In einer EntZlehllf'l9S8n5tal1 VOll 
llmem zu erwanenden Behandlungserlolg und de. Anforderungen 
an die SachvelhaltsatJ'lItarung bei wachsender Dauer der Unle.
bringung In einer psychiatrischen Anstalt geselzeslechfllscn um 
Andererse"s reaglerf derGesetzgebe' damit auch aul die SituatIOn 
des unter wachsendem Belegungsdruek leidenden Maßlegelvoll· 
zugs Da die AulnahlTlekapazllät ln allen BundeSländern erreICht 
sei , selon sowohl dJe Behandlungsm6gliChkeiten als auch dIe 
SleMmel, del Anstalten gelährdet 

Daller sl8ht oer Enlwurl unter anderem VOI. 

Die NOUf890lung der Vollstreckungs reihenfolge Im Falle 001 
Unlerbringung In einer Entziehungsanstalt· 

Oie Vo1lstreckungsreihenlo1go bei gtelehzeitlQ ve.hAnglel Halt· 
SI/ale und Unterbringung Wild durch angepassten Vorwegvoll· 
zug von Hall dergestal t verändert werden, dass nach Ablaul 
dOl Unterbnngung In der Regel9lne Bewähl\illgS8ntscneldung 
ermöglicht Wird, 

lf'I Fällen der demnächst erwarte/on Auslieferung odcf AusW81· 
song des Oller del Verunailten Wild dem Genchl dIE! MöglICh
keit gegeben. bei Ul'lte,brmgung in elllOr Entziehungsanstalt 
anZlJOfdnen, daSS d!e Strafe vor 00' Maßregel zu voIIZiehefllSl, 
cIIe MOgliChkelt der nacht,ägl!chen Anderung der VoIlslfe
Ckungsreihenlolge Im Falle der Unterbnngung Im psychiatri· 
senen Krankonhaus belthe,apeu!isch d~lrzert nicht erreichba
ren räterlInnen; 
die regelmäßige Hinzuziehung a_lernel Gutachterlinnen bel 
dei UberprOfung Oel Fortdauer der Umerbnngung in (linem 
psychl8trischen KranKenl\aus; 

Der Deutsche Aictlterbund !liußer1e SICh zu dem Entwurl da
hingehend. dass der Gesetzgeber rrut diesem Entwurl In die nch. 
t'98 RIChtung gehe. Er begniß, U.8 ausdtUCklich das Gebot. bei 
bevorstehender Auslieferung oder AusW'9ISUng den Vollzug der 
Strafe vor der Maß/egel anzuordnen Suchtlherapoen s_n '" der 
zur Verlilgung stehenden Zeit bei dem in Erwartung dar batd~en 
Ausll8!of\Jng Oft nlCh. emsthaft motiVIerten Verurle~ten häufig noCht 
SInnvoll und dnngend benötigte Therapoeplätze würden bIock>en, 
so dar RIChterbund In seme' Stellungnahme vom August 2004 

Aus der SICht der SuchtK,ankenhilfe mag es wüsd'lenswen 
soln wsnn es durch die v8randert8 Vo1lsIreck.ungsrelhenlo1ge In 
ZuKlJf11t In Anschluss an die Maßregel möglich 1St. SICh In Freiheit 
hewahran zu lloonen und keine erneute Un,erbnngung In elnel 
JusllzvollZugsanstalt geschleh, DIes kann !UI den Behandlungs
erlolg eine wlchlige Voraussetzung SOln. 

Oie Kathol!SChe Bulldesarbeltsgem8l1lschaft Stranä!ligenhttle 
hingegen äUßert Sich zu dem Gesetzentwurf abletmend, da er 
nk"'.ht geeignet 581 , die Situation Im Maßregelvollzug nachhalllg zu 
verbessern. da er Slall an den Ursact1en nur an den Symp.omen 
ansetze. (siehe oazu .Aus den MIIgllGdsvel'bänden"/ (}-bl 

Quellen Entwurf eines Gesetzes ZlJr SICherung derUnlerbflO' 
gung In einem psyctJlatnscnen KranlIenhaus und In einer Emzle· 
hungsanslaU des BMJ vom 26. Mai 200<1, Stellungnahme des 
Deutschen Aichterbunaes vom August 2004, gelunden unter 
Stellungnahmen auf der websile WWW. drb. oe, Stellungnahmeder 
Katholischen Bundesalbeltsgemeinscha't S'rollälligenhille vom 
4 Oktobei 2004 

( Aus ~ InformalionsdIenst Strafta,lhgcnhllle SAG·S, f2. Jg 
kell 3f2004, S. \ I f.) 

EnglandlWales: Zunahme ethnischer Min
derheiten im Vollzug 

018 Zahl der inhafl,enen Menschen aus ethnischen Mlndor11ej-
1&11 sei Im Slralvollzug von Englana und Wales Innerhalb ae' letz_ 
!en fünf Jahre achtmal schneller gostlegen als die Zahl weißer ln
haftlorter Nach einer Pressemilleilung der Kampagne ' Sman 
Just,co" belr1lg1 dei AnslIeg de' Gelangenenzahlen bei elhnlschen 
Minderheiten In oen letzten zehn Jahron \24 Prozent, währond die 
Getangenenzahl Iflsgesamt um 55 Prozenl angestiegen set 
"Smart Jushce" vermu'et , dass dei Unlerschied aul eooa diskrimi· 
flIerende PnnlS bei der Gewähnmg von Strafaussetzung ZU! Be
währung lUrOck gehe 1992 habe dlft Zahl cler Inhaftierten bei ca 
42000 gelegen, heute liege sie bei ca 75.000 (nur in Eng!and und 
Wales!) Zw6If Pro.zent da, Gelllngl\l5lnsassen seien Schwarze Ihr 
AnteIl In der GesamlbevOlkerung betnlge oogegen nur Zwei Pro
zent DIe Zahl der Gelangenen mll schwafzerHaut/albe sei um 34 
Prozen. gestiegen . die Zahl der ChlrwtSen um 64 Prolent die ZOhl 
der Gofangenen aus SQdaslOn um 34 Prozent, die Zahl der wel. 
ßen Gefangenen um 4 Prozent (wo t) 

Quelle: integrale·newsletter Nf t04 vom 16 Juli 2004; 
smartjustlce orgl1aqs.shtml 

(Aus: Info,matlOllsdlenst Stral1ilhgenh,lIe SAG·S, '2 Jg 
Helt 3f'2OO4 S 6 I) 



Großbritannien: Mehr Selbslmorde in Haft 
Der sich In den I'tltgangenen Jahrsn abzeichnende Trend ei

nes Ansllegs der Se1bslrnQfclraie Itl engllscllen Gefängnissen hai 
Im August einen vorläufigen Höhepun~ erreicht Oie BBC zltJerle 
die Organisation ·Prison Ae fonn Trust", wonadl sich 14 Gefange
ne das Leben nahmen, so Ylele wie se,t 20 Jahren nicht mehr Auf 
sehen erregte Anfang Seplember em Doppeiselbsimord im einer 
Vollzugansratt in Mal"lCheSler, der wie alle SUlz,dfätle dUlen den lur 
Gerangnlsse zustMdlge Ombudsmann untersucht werden soll. 
(j-b) 

Quelle dLQ tageszenung vom 4. September 2004: Integrale
newslener No. 131 vom 6 Seplember 2004 

(Aus. InformalionsdlenSI Simtfälligenhilte ßAG·S. 12. Jg. , 
Hell 312004, 5 8.1 

Großbritannien: Steigende Zahl von Frauen 
in Untersuchungshaft 

ZWischen den Jahren 1992 und 2002 151 - laul Inform8Uonen 
der Organisation .Pnson Reform Trust' - die Zahl der sich in Un
torsuchungshaft befindenden Frauen um 196 Prozent auf 12.000 
Frauen In 2002 gestiegen. Zwei Dnttel der lnhahlerten Frauen wer
den mll der Hauptverhandlung enllassen. da sie hauptsächlich 
wegen der SlrahalbeStände Diebstahl und Hehlerei verha flet wur
den . 

Problemausch ist diese Entwicklung. da mit der Inhafllerung 
zahlreiChe ProOleme verbunden Sind, die zu lIermeiden wären, 
wenn Alterna~lIen zur Hatr \lQrhanden bzw. angeboren würden. 
O·b) 

Quelle' integrate-newsleHer Nr 132 110m 7 Septemb;er 2004 

(Aus. Informationsdienst Suaffälllgenhilfe BAG-S, 12. Jg., 
Heh3l2004, S 71.) 

Wir sind anders als Sie denken ." 
Unter dieser Überschnh steHt Sich die Juslll\lollwgsanstalt 

BLiren mit einem schon im Janre 2002 erschienenen Fanblan auf 
zwei DIN A 4 Seilen lIor. Einleitend heißI es: Unser Aurt rag Ist die 
kurzfristige Verwahrung von Ausländern zur SICherung der Ab
schiebung im Autrrag der AuslanderbehörClen 

Es folgen neunzeM knapp gefassle Abschnlue. In denen die 
Leser, insbesondere die Angehöngen lIon Ge1aflQenen, iiber das 
Wesenlliche rnformlert werden . DIe Anslan lIerfOgt Ober 500 
Hartplatze und ist wie IoIgI mit Personal 3usgestanet 

Insgesamt stehen fiir die BewllJIIgung dar Vielfältigen Aufga· 
ben 180 Personalkratre zur VerfOgung. dallon 65 M,tarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des allgemeinen Vollzugsdienstes und 80 Siche
nmgskrafte eines pnllaten Unternehmens. 

Außerdem: 
AfLt und Krankenptlegedlensl , 
PsyChlatnscher Dienst durch VerfragsArzte, 

PsychologIscher Beratungsdienst. 
SeelsorgeriSCher DIenSI, 

SozIaldienste durcn 50zialberater des DRK. 
Technischer Dienst. 

Verwallungskralte. 

In unseren Reihen haben wir IIlele Kolleginnen und Kollegen 
mit auständischer Herkunft, was rur unsere Arbeit sehr hitrrerch 1St 

Es bestehen folgende BeratungsangeboIe 
MediZinische Beratung auf besonderen Problemfeldern (ao
steckende Klankhelten. Versorgung Im Heimatland. Folte. · 
nac/"1wlfkungen, EntzugspfOblemallk, 
Psychlalnsche Begutachlung und Behandlung, 

Seelsorgerische Gespräcnsgruppen, 
Psychologische Einzelbemtung. 
SoZiale El fIl elhllfen, 
Beratung bei Drogenproblemen einschi SubstllUtlon 
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Aulnahmegruppen tOr neu inhaltiefle Gelangene 

Beratung durch Recntsa'lwälte, 
Beratung durch das Jugendamt, 
BeraTung durch Zentrale AuslAnderbehörden, 
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Beratung m Asylangetegenhei ten durCh das Bundesamt rUI die 
Anerkennung ausländischer Fllknt!inge 

Den Insassen stehen Hlr alle Rechtsfragen In der Anslall 
Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen zur Verlugung. Die Bera· 
tung ist unentgeltlich 

Die BesUChsffiÖgllchkelten sind großzOgig geregelt: 

tnhaltierte können nach Ireiem Belieben ohne zo,l!,che Be-
schrankungen beSucht werden, BeSuchszeiten sind ' 

Montag bis Freitag 10:00 - 16:30. Ende 17.30 Uhr 

Sonntag 10:00-16.30 Uhr 

Nur am Sonntag ist der Besuch wagen des Andrangs aut eine 
Stunde begrenzt. Sonnabends und an Wochenfeiertagen lindet 
kern Besuch statt. 

Sie kOnnen auch gem zu emem InformalJonsbesuch In die An· 
stall kommen, als Groppe Oder als E,nz.elperson, Rufen Sie den 
Anslaltsle.tel an, Tel.: 0 29 51 19 71 - 1 0 1 

WIchtig Ist dle Betreuung der Gelangenon durch ehrenamtli
che Heller und durch den Fürsnrgeverein: 

DurCh ehrenamtliche Helfer werden die Insassen in ml1 -
menschllcner Welse unterstützt_ Veflrauens~olle Gespräche. glJle 
RatSChläge, tröslendes Mllgefllhl Sind sehr wichtig. Auch Sie kön, 
nen ehrenamtlicher Heller werden Fragen SIe uns: 
Tel : 0 29 5 1 1 g 7t - 1 60 (Herr Schumacher). 

Das Personal der AnSlalt hai emen Getang6flen·FOrsorgeller
ein gegrCrndet, der aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden solche 
Gelangene unterstülzt, die rn Notlagen sind und keine Hilfen von 
anderen ert>a!ten Auch über Ihre Spende wurden wIr uns Im 
Interesse der Gefangenen sehr freuen. 

Außerdam unterhalt die Anslalt Kontak te Zu dom Verein .Hlile 
für Menschen In Abschiebehaft BOren e.V.", dem FlüchUingsrat 
NAW, (le! moslem Ischen Seelsorge , der Mennoniten- IJf\dTamllen· 
Seelsorge und den Zeugen Jehcl\las. 

Die Anschrift (Jer Anstalliaulet. Stöckerbusch 1, 33142 Bilren. 
Tel.. 0 29 51 197 tO, Fax: 0 29 51 / 971 1 33, 
E·Moll postslelleOjva-bueren nrwde 

Zur regelmäßigen Überprüfung der Siche
rungsverwahrung 

Oie 3. Kammer des ZweIten Senats des Bundesller1assungs
gertehIs hat in einem Beschluss vom 16 NOliember 2004 . 2 BvR 
2004104 ·Iestgeslellt. dass im Falle des Überschrellens der Zwel 
jahresfrist bei der tumusmäßlgen ÜberprCrlung der Fortdauer der 
Sicherungsverwahrung (§ 67e Abs t Satz 2 und Abs. 2 SIGB) das 
Grundrecht des Belrollenen auf FreIheit der Person (Art. 2 Abs. 2 
Satz 2 GG) lIerletzl 151. Da die Sicherungsverwahrung einen er
tleblichen Eingritlln das Freiheilsgrundrecht darSlelle, dienten lIel
fahrensrechtliche Sicherungen und inhaltliChe Ausgestaltung des 
Vollzuges der FreihellsenlZiehung dazu, die Verhällnlsmäßigkelt 
des Erngrltfs Zu wahren Zu dan verfahrensrechllichen Sichenm· 
gen zAhlten auch die VorschriNen über die regelmäßige ÜberprO
lung der weiteren Vollstreckung im Rahmen der geselzlich lIorge· 
sehenen Fristen Deshalb mOsse dIe Slta!votlstfecktmgskammel 
eine FnstenkontrOlle vorsehen, die gewährleiste, dass die Ent· 
scheidung Innerhalb dei ZweljahreslnSI ergehen könne Dabei 
müsse berQckSlchtigl werden, dass lür die Vorberellung einer 
rechlZeltlgen Entscheidung genügend Zelt fur die Anhörung des 
Verurteilten - die in der Regel persönlICh zu erfolgen habe - und 
die sachverständige Begutachtung z ur VerfCrgung stünde. Im kon
krelen Fall halle die Strafvollslreckungskammer den BeSChwerde· 
fOhrer zwei Monate nach Fristablauf angehört. Auch danach hat sie 
ihro Entscheidung weller hinausgezögert. Doch har die darin Ire
genOa VeflelZung des Freihellsgrondrechts nach dem Kammer
~schluss niclrt zur Folge. dass der Beschwerdeführer sofort Zu 
entlassen 151 Vielmehr trote das mir der Srcherungsverwahfung 
verfolgle Ziel des Schutzes der Allgemeinheit nicht zurCre\.;. wenn 
Sich das lIerfassungsrechtlich gebotene Verfahren um einige 
Monate ~erzögem wurde 
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Zur Sozialtherapie in Hamburg 
In deI IcOnfligen Soziallherapeulischen Ansta!! VieflanOe Wird 

es möglich sem, bis zu 200 Haftplli lze das sozlallherapeLflischen 
Vollzugs rUf mannliche Gefangall8 anzubieten, Zum VergleICh: Die 
Ifltzrgen SoZl811herapeutlschen AnSTalten Allengamme und Berge
dorl sowie die Obergangseinrichtung Montz-Uepmann·Haus ha
ben zusamme" eiNt Kapazität \100 134 HaftplätzentOrmännllche 
Gelangene 

Mit der Zusammenluhrur'lg der SOllallherapetJllSCflen Angebo
te tur männlIChe erwachsene Strafgefangene werden organlSalo-
11sch8, atruklurelle und konzepitOOelle Nactllelle, dlO sich aus den 
blsnengen dezentralen Zuslämhgke'len erltSben. aufgelöst Die 
bisnOf1gen Konzepte de, Soziallherapeulischen Anstallen Berge
clon und Altengamme werden Im Zuge einer bedarfsgerechten an
stallSlniernen DllierenZlenmg zusammengeluhrt und welterentwi· 
ekelt. Elnel der Schwerpunkte der n8Uen Sozlaltherapeutlschen 
Anstalt Vierlallde wird eina BohandlUf\gSmOglichkeit 10, Sexual· 
straf tatar sein DabeI wird an die btsher In Bergedorl entWICkelten 
konzepllonellen Grun<lsfl1ze. insbesondere das aus England slam
mende Und gemeinsam mll dem UKE In den hiesigen Vollzug 
Obertragene SOTP (Sex olfendel treatment pro(Jram). angelmOpU 
Oie Aufgaben des MOrrlz-LJepmBllIl·Hauses werden In ein sozlal
Ih9rapeUllsches Gesamtkonzept der neuen SoZJalthempeUtLSChen 
Anstalt VJerlande .ntegnert. Auch W9rteltNn weroeo Gefaflgene, 
Insbesonoere nach langen Freiheitsstrafen, In den letzten 6 bts t 2 
Monaten vor Ihrer vorausSIChtlichen Entlassung auf daS leben In 
Frelhe.t intensIV vorberOllel 

Fur welc!rehe Strafgefangene Wird elf'le sozlaJth-erapeutlsch 
ausgeriChtete Ablellung des oHenen VoIlzl)QOs in der JVA Glas· 
moor mll voraUSSichtlich 20 HaitpUltzen eingerichtet, die auch 
ubergangsvollzug ermöglicht. Zum VerglOlCh Bislang standen lu. 
t3 Frauen Haftpl!itzeinderSozial theraple und Im Ubergangsvol'
lug zur Verltlgung. Oie SOZlaltherapouIJsche Abteilung !Cir lunge 
Strafgefangene In der.NA Hah!lÖfersand bleibt als elgef'lsUindige 
Einochtung von den Änderungen ebenso unberOhrt wie die SOZIal· 
lhelapeutischa Abte~ung in Haus IV der JVA FuhtSDuUeI. 

MII der Aul9ilbe der Staf'ldOlte Altengamme. Bergedor1 und 
Mootz-l.Jepmallll·Haus wird der bereIts angakund-.gte Spatbellrag 
., HOhe von JährlICh 0.7 MIO E durch ersparte Betnebskos!en und 
stnlkturone Einsparungen Im Be,9!ch der leltungs- und VelWsl· 
lungsorganlsaltOfl erreICht werden. 016 genaue H6he der erfOlder
hchen e,nmallgen InVe51>11on5- und Renovlenmgskosten Im 
Rl'Ihmen deI Umgestaltung Wild noch Im Zuge der konkreten Kon
zeptenlW!Cklung ermittell MII der Umsellung clet Maßnahmen und 
der konleptfof'lellen Feinarbeit wird eine PrOjeklgroPOO unter dem 
VorSIll des künltigenlellers der l'\9uen Soziallherapeu!ischen An
staU Vier1ande betraut 

(Nach ell'\9r Pressemilteilung der Staatlichen Pressestelle der 
FrelOn und Hansasladt Hamburg vom 26 AugtJ51 2004 ) 

10. Deutscher Präventionstag am 6. und 7. 
Juni 2005 in Hannover 

Der sm 6. und 7 Juni 2005 in Hannovel s tattfindende 10 
Deutsche PräventJOnstag stehl unter dem Schwerpunknhema 
,Gewaltpraventron Im SOl.alen Nahraum" VorgosohenSlnd Vorträ 
ge zu den ThemenDerelChen Frühpravor1 tkln, Gesunoheit. gewalt· 
frQje Erziehung. Gewaltschutzgeselz. Internet, Kindergarten, Mo
dien. Migration, Parmert6tungcn pnego Schute und Stalklng 
Vorgesehen Sind lerner entsprechGnd dem BeIsptEl! Inlherer ver
anstaltungen; ein Offenes Forum. das Kunvortr.1ge zu verschie
denen aktuellen Themen der PräventIOn bieten soll , eine kon. 
gressbegleltenQe Ausstellung, .n dOlen Rahmen PrOjek.te und 
InShtutlOl'\9ll UDel ihre Arbeillnlormoeren, sowie KlnderunlVersdAt. 
Eventbuhno, P'Ojektprl'lsentationen und Fitmvorführungen Das 
aushlhrllche Jubil3ums·Programm zum 10 deutschen Pr;\ven
Ilonstag Wird ab FruhJahr 2005 zur Verlugung stohen und 151 dann 
unter der Adresse er11alUlch 

DPT· Deutscher PrävenllOflstag,Am Walerlooplatz 5A, 30 160 
Hannover (Tel 05 11 /2 35 49 49, Fax 05 11 12 35 49 50 
E·MaII OPTOpraeventlOflstag cIe. w-NW praevent,oostagde 

Zum Neubau der Justizvollzugsanstall in 
Hünfefd I Hessen 

Am 2. Oezemller 2004 flal das Richtlest 10r d ie bUndeSwen 
ers te tOllprlValiSlerte Jusllzvollzugsanstalt in Hünleld StMgelun. 
den DleAnstan ist lüt 502 m3nnllche Gelangel'\9. d,e in der Regel 
ellle Voltzugsdauer biS zu 36 Mooaten haben, vorgesehen. OIe 
Baukosten sollen sich auf ca. 100 000 Euro pro Haftplatz betau
fen, die Planungs· und Bauzeit insgesamt wenrger als Vtef Jahre 
beansprucl'len Oie Fer1lQSlellungdel Anstalt ISt!Cir Ende 2005 vor· 
gesehen. Alle Planungen orien\lertcn SICh am bel, eine kompa~te 
unci baukostenoptrmrerte AnSlBlI zu omchten, die personalsparen· 
de und wlnschaftilChe ArbeitsablAufe ermöglichen und strengsten 
Sicherhellsanforderuogen Aochnu~ tragon solle. Unlerllunltsge· 
blIutIe Atbeltsstlitten und sonstige FunktionsberOtChe seien durch 
e,nKonzept der kurzen W9Q9" unter (tlf'lem Dach ml1einander ver· 
bunden. Rund 40 Prozont der Beuiebslelstungen sollen an ein pri
vatos Unternehmen öbertragen werden; dIes soll dem land Jähr· 
lich et ..... e 660.000 Euro Betneoskosten eInsparen Im Einzelnen 
sollen folgonde Leistungen In dor Anstell von Pnvaten ubemom
menW9t'den: 

Oie Wartung und Instandt!altung technISCher Anlagen, Maß· 
nahmen der Bauuntemaltl.ll'lg die Relrugung mnemalb def Ge
bäude (ausgenommen dlo HaltbelOlChe): d.e Pflege der Außen· 
anlagen: die Reinigung und Instandhal!ung der Oienstfahrzeoge 
der BelnOO der Anstallskuche und die Ve/'SOfgung dor Gefangenen 
mit Verplleguflg die Organlsallon des Gelengenenelol<auls, dlll 
Organrsatron und der Betneb der Werkstätten: die Organisation 
und OtJrchtuhrung der arbeltslOerap9UIISChen Beschä/tJgung und 
deI Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung der 
Getangenen; die medizlIllsche Versorgung der Gefangenen; die 
sozlaletbellonsche, psycnologlsche und padagoglschO Betreuung 
der Gefangonen. die BeratungsleiSlungen IOr d'e Gefangenen 
(Drogen·, Ausländar· und Schutdnorberatung). die OrgafllsallO" 
und DlJrchluhrung von Frelze'lVeranstallungen IOt die Gelange
nen, IIlsbesonder8 der Gelangenenspofl. Tede der Verwaltungs· 
tätlgkeoten (Zahlstelle Rechnungswesen. Versolgungswesan, 
PoststeIle. Tetelonzenltale, ScnrelbdlOllSf), Hlltsd ensle tür die Sta· 
llOneIl und den Besuchsbereren . UbelWachung der Monrtore der 
VKloouoorwacrwngsanlage der Anstalt 

Oie Ver.ul!Iwnung lur die SlChert'lelt soll allein In 00fI Händen 
staaUlChel Votlzugsoedienstetel verblOlben Oie MltaJ"belle. des 
prIVaten Belfeibers sollen naCh <lan vertraglichen Vorgallen sorg· 
fältlg ausgewählt und durch dIe JustiZ In gleicher Welse wie bei 
EfIlstetlungan 10 den ölfenthchen Dienst uberprull werden Ferner 
sollen sie ror ihre Aufgabe speziell geschult werden. 

(Nach dem Bencht der Pressestelle des HeSSlschen M,n,s· 
IDllums c;Ior Justiz vom 2 Dezember 2004 ) 

Untersuchungshaft wird neu geregelt 
Referentenenlwurf für Untersuchungshaftvol!zugs
gesetz liegt vor 

Nacl'ldem die Untofsucnungshafl bislang nur uber rune Gene 
laJklausol In der Strafprozossordnung soWIe die Untersuchungs
halIVollzugsordnung, einet von den l andern bundoselnhe1thch 
erlassenen VelWa!tungsvolSChfllt, geregelt ist. liegt nun e,n ter. 
neuter) Entwurf des Bundesmrnlstonums fur JUSIIZ zu einem 
Gesetz zur Regelung der Untersuchungshaft vor Neben dem 
SCh .... erpuf'lkt Gas Entwurfes. die ZuSl!ind'rglleiten "l'Nlschen Genehl 
und Vollzugsanstalt nau tu regetn, soU dUrch das neue Geselz die 
RochlSstelluog ocr Unlersuchungsgelangen velbessef'\ worden 
Im Vortlelgl'\.lOd sieht dabei der Ausbau hrnrelchender ArbeIts· und 
FrelZellmÖgldlkelten SOWIe von Angeboten zum Ausbau bzw zur 
StArkung deI soZlaler'l Kompetenz Der Entwurf SIeht allercfongs 
w8IIemin kelllOO Anspl\JCh von Untersuchungsget8f199llen auf Zu· 
teIlung einer Beschältr.gung VOI, sondern belAsst estnsoweot bei el· 
ner Soll·Vorschnft. Dio Entlohnung SOU nun aber In gleICher Welse 
WIe bei Slraigofaf'lgellen erfOlgen Das Entgeltstonl dem Untersu· 
chungsgofangenen zur fre leo Vttr1Cogung 

Wellernm ISI vOIgesohen, geeIgneten Gefangenen Gelegeo· 
helt zum ElWerb oder zur Verbesserung schulischer und berulti 
cher Kenf'llf'llSse zu geben, gedaCht ist dabei daran. durch eine 
kurzlnstige Vermittlung und Verbesserung grundlegender Kenot · 
1lISS8 und Fihlgkeoten IangtnSIlOO speZielle 61klungsmaßrtahmoo 



Intensl ... ,er1 werden sollen auch die Außenkontakte. Der 
Entwurt geht ... on einem Anspruch eines Untersuchungsgelange· 
nen aul mindestens Zwei Stunden Besuch pro Monat aus. Aus· 
driickltch Wild die Möglichkeit der Ertellung "'Ort Dauerbesuchser· 
laubnlsserr, z B. lür Famillenangehönge, hervorgehoben. Der 
Besitz von Lesestoff und Gegenstanden zur Fortbildung oder Frei· 
zeltbeschaltlgung rst niCht auf emen ,.angemessenen Umfang~ be· 
schfänkl 

Im Übngen Wild In dem Entwurl zwar darauf hmgewlesen, 
dass Geneh!. Staatsanwaltschaft und Anstalt auch im Hinblick auf 
mögliche Altemalrven zur Haftvermeidung zusammenwirken zu 
haben. Der Ge<!anke der Haftvermeidung bzw • ... erkürzung Wird 
allafdlngs nicht als Grundsatz besonders herausgearbehet Unter· 
suchungsgefangene sollen nun aber Im Rahmen einer .Aufnahme· 
beratung' auch Ober Stellen und Ernnchtungen Inlormlert werden, 
die s~h um eine Vermeidung der weiteren Untersuchungshaft be· 
mOhen oder die sie in Ihrem BemLlhen unterstiltzen können, einen 
Ausgle~h mtt einem Talopfer zu erreicnen. Den M'larbeltennnen 
und Mltarbe,lem dieser externen Sie lien und EinrIChtungen Wild 

aber Im Gegensatz zu MllarOOllennnen und M,larbe,lern der Be· 
währungs· uno GerichtshIlfe, kein Recht elngeräuml, O/lne Be· 
suchse,laubnlS und ohne Überwachung mit den Untersuchungs· 
gefangenen zu verkehren J C.G. 

lAus. Kurzbrief der MItglIedsvereIne des Badischen Landes· 
... erbandes far soziale Rechtspflege Nf. 72, Dezember 2004 .) 

Freiheitsentzug 
Unter diesem Rahmentitel steht eine Veröffentlichung, welche 

die Empfehlungen des Europarates zum F,eiheilsenlzug ... on 1962 
bis 2003 wiedergibt. AuS ihnen ragt namentlich die Empfehlung 
A (87) 3 des M.niSlCrkomilees des Europarales ... om 12. Februar 
1987 heraus, welche d,e (überart>alleten) EurOpäischen Slraf ... ol1· 
zugsgrunds8\2e zum Gegensland hat Oie PublikaHon Ist unter 
",lissenschaltllcher Mllwu,,"ung ... on Hans·JÜrgen Kemer und Frani!. 
Czernef (InslJtut1ür Knmlnologie derUni ... ersllät TGbrngen) zuslan· 
de gekommen und in deulscher überselzung ... om BundesmrnlS· 
lenum der Justiz Barlin, dem BundesminlSlenum für Justiz Wlen 
und dem EidgenÖSSischen JusUz· und Polizeldepar1emenl Barn 
herausgegeben worden. Sie Wi rd erngelellel durCh Geleitworte des 
Generalsekretärs des Europarates, der Bundesmimstenn der Jus· 
trz der Bundesfepubllk DeutSChland, dei Bundesmlnislenn für Jus· 
tlZ der Republik ÖsterreICh und des Vorslehers des Eidgenös· 
slschen JUstiZ· und Potlzeldepar1ementes der SchweiZ sowIe 
durch ein gemernsames Vorwort ... on ChristiSn Lehmann, Mlchael 
Neider und Prisk.a SchGfmann. Anschließend lolgt eine 27 S9llen 
umlassende Einlührung von Hans·JOlgen Kerner und Frank C.zer· 
ne, zum Thema· Oie Empfehlungen des Europarates zum Frei· 
he,tsentzug Im Kontext europäischer und lntcmationaler Instru· 
mentarien zum Schutz der Menschenrechte Den Schwerpunkt 
des Bandes blldon die 32 Empfehlungen des Europarates, die we· 
sentliche Aspekle und Problembcrelche des heutigen Slrafvoll· 
zUgs betrellen. Woe umfangreich und weitgespannt der Rahmen 
der Empfehlungen Ist. ISI an dem rund 100 Selten umfassenden 
Sach~erzeichnls abzulesen. dem Benulzungshinwe,se ... 018nge· 
stellt sind. Hans-Jurgen Kerner und Frank Czemer ISt auch die 
Zusammenstellung ausgewählter Qual len und neuerer Lrteratur 
aus den drei Ländern sowie ... on europäiSChen und Internationalen 
InSlJlutionen zu danken; deI Ut>erbtlck 'Si den Themen St/alrecht, 
Stralverlahren, StrafvOllstreckung und StrafVolIZ1.lg sowie Gn.rnd· 
und Menschenrechte geWidmet. Das Wer\( verd,ent das Inte,esse 
aUer In der SlralvoUslreckung und Im Strafvollzug Tätigen ode, da· 
mit Befasstcn. 

Die blbllogr3fischan Angaben des Bandes lauten: 

Freihei tsentzug Die Empfehlungen des Europarates zum 
Freiheitsentzug 1962 • 2003. Mil einer WIssenschaltlichen Einlei· 
tung und eInem SachverZ9lChms ... on Prof. Dr. Hans.JOrgen Kerner 
und Wlss. MIlaroeiier Frank Czemer. herausgegeben in Deutscher 
Übersetzung ... om Bundesminislenum deI Justiz Ber1m, Bundes· 
ministerium tOr JUSI!Z Wien, EidgenösSISChen JUSlJz· und Polizei· 
departement Bam. Forum Verlag Godesbcrg: Mönchengladbach 
2004. XVI, 369 S. € 20.-. 
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Der Golfplatz, der in Handarbeit entstand 
Angola , Loulsiana. Goi/Spieler, die den neuen Neun·Loch· 

Gelfplatz betreten, erwartet ein ungewötmllches Enebms Die 
Fairways (Sp,albahnen) smd von Hand angelegt und eingesät wor· 
den. Die Sand·Pits wurden von Arbeitem mit Schautein und nicht 
mit schwerem Gerät gegraben_ Noch uberraschender ist der 
Ausblick Des erste TEE (Abschlagpunlr.l ) am Mississipplule' er· 
laubt dCfl freien BlleI< Ober alle 7 300 Hektar des hier gelegenen 
Hochsicherheitsgefängnisses. Und das erklärt die Handarbeit, mIt 
der die Gefangenen den Golfplatz angelegt haben. Er ,st auf dem 
Gelangntsgelände gelegen. aber fur die Öffentlichkeit zugänghch 

oef Anstaltsleiler hatte die Idee dieses Golfplatzes mll dem 
Namen Poson Vlew enTWickelt. Bur! Caln betrachtet den Stra fvoll
zug mit einem gewissen Sinn ... on Humor. Besuche, können T· 
Sh,r1s kaulen mit der Aufschrif1.Angola: Blne geschlossene Gesell· 
scharr und ebenso eine Schane Soße. die nach dem von dem 
Gofängnis veranslalteten Rodeo - eInem berühmten Ereignis In 
oer GeQ9nd - Guts end Glory benannt ISt DIe TEEs auf dem Golf· 
platz SInd m" Handschellen marl(ier1. 

Der Im JunI cmgewelhle Golfplarz wurde m BIster Linie fur die 
Gefängmsbeamten gebaut, \>On denen lIIele aul dem Äl\Sta1lsge· 
lande in einer kleinen Kolonia wO/lnen. Anslalts!alter Caln 58g,
dass die zweI Jahre dauernde Umgestaltung des Gellindes don 
Gefangenen ein Erlolgserlebnls >lermil\elte und dass sie dabei 
nützhche FAhigkeiten auf dem Geolet ... on Gartenbau und Land· 
sctlaftsgeslaltung erlernten Der ganze Gollplalz wurde 10r 
80.000 S gebaut, dlB von dem Fre!Zeltcfub der Bediensteten uf'ld 
mll Spenden finanzler1 wurden. Or. John Ory, einer der Anstalts· 
zahnarzle, entwart den Plan, 6n vergletChbarer Gollplalz ,d,au· 
ßen' kostet 4 biS 7 Millionen Dollar. 

(SOctdeulsche Zel!ung/New Vorle limes, 7 9.2004 Aus dem 
Engl!schen.) 

Will they do it aga in? Angloamerikanische 
Untersuchungen zur Rückfälligkeit gewalt
tätiger Sexualstraftäter 

Der Velfasserdleser ... on der Knminologlschen Zenlralslelle In 
WtBSbaden herausgegebenen Untersuchung, Werner Sohn, be· 
schrelbl das Werk Im Vorwort wie fOlgt· 

In der zweiten Hallte der 9Oer·Jahre hat dIe Kflmlnolog!sche 
Zenlralstelle die IOr DeutSChland bislang umfassendste Unlersu· 
chung zur sanktJonlerten ROckfalilgkel1 ... on Sexualstraltatern 
durchge!Lihrt. Neben einel Analyse von Bundeszentralregister· 
daten wurdan zahlreIChe Strafakten ... on Personen ausgewertot, 
die nach der Bezugsentscheidung sechs Jahre In Freiheit walen 
D,e OOlaill.erten ErgebnIsse dieser Studie sowie begleltende Ta· 
gungsookumentatlonen WUfden In der Schrrflenterhe ,Krimtnologle 
und PraJ(is' sowie Aufsätzcn in Fachzeitschriften ... erMenlllcht. 
Alle bisherigen Publikationen zum ForSChungsp'olekt, das mll 
Sonderauswertungen fortgesetzt WIrd, sif'ld tn einer Blbl.ographle 
im Anhang zusammengestellt 

In Ergänzung zum empmschen Schwerpunkt wurden auch 
elnSChlilglge Rüc~alluntersuchungen aus anderen Ländern her· 
angezogen. Oie ... orliegende Arbeil legt Zwischenresullale einer 
Sekundäranalyse ... or AngeSlchls des nach wIe lIor sehr hetero· 
genen Korpus ... on EInzeistudien ... erztehtet die Auswertung auf eI· 
nen meta·analytlschen Ansatz und ... erfolgt die tradihOnelle 
Methode des synthetisierenden re ... iewlng. Im VordergrUnd stehen 
dabei Arbe.ten zu Sexualdelikten, die mll (phySischer) Gewall ... er· 
bunden smd (rapis\. sexually ... lOlent ollender, sexual assaul1er, se
xual predatorl. Der leser Wird um Nachsieht angesichts einer 
Vielzahl von AngHZlsmen und englischen Wef'ldungen gebelen. deo 
ren Verwendung dem Autol jeweils notwendig. angemessen und 
manchmal auch flUr· aus Gründen der Einfachheit · vertretbar er· 
schIen. Ein Glossar (S. 55·61\ kann ggl. als Hilfe herangezogen 
werden Im Haupll itel der Untersuchung verdlehtet sich mcht nur 
eine über die ROClefalllorschung hinausgehende prognosllsChe 
Zielperspekti ... e, sondem auch ein praktiSChes ErkenntniSInteresse 
krlmmoioglscher Forschung d,eser Art jenseilS von Zahlen, Pro· 
Zerllen und Wahrschelnllchkei ten_ Zwar zeigt die Darstellung me· 
thod,sche ' Aspekle wie ROckfallknteflum, Beobachlungszellraum, 
Ounkclleld u.a wllrum dIe Eroebnlsse der RQcklalllon;,chunn 8us-
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gesprochen vielschich tig und zum lell wlderspriichlieh SInd. 
Gleichwohl machen die . Zwischenrosul1ate" trotz aller nolWend,
gen Emschrankungen Holtnung, Oln besseres forensIsches Mann
gemenllm Umgang mit Sexuallätem entwickeln zu können. 

Zu beziehen YOO der Kriminologischen lentralsletle e.V., 
Viktoria straße 35. 65189 W,esbadon. 

Gesetzgebungskompetenz für den Strafvoll
zug muss beim Bund bleiben 
Dezember 2004 
Strafrechtswissenschaftler, Strafvolizugsfßchtier und 
Kriminologen sprechen sIch gegen die Anderungs
vorschläge der FöderaHsmuskommission aus. 

Mehr eis 100 Jahre musste Deutschland nach seinem Sllal 
gesetzbuch und der Strafprozessordnung But ein e,nheitlic:hes 
Stralvollzugsgesetz wanen, das 1976 mll den Stimmen aller 
Paneren nach Jahrzehnte langer DiskuSSIOn verabschoedel wurde 
Diese Rochtsetnhert Innerhatb Deutschlands. aber auch die sys
tematIsch sachlich gebotene Einheit von maleriellem Recht 
Verfahrens· und Vollzugsrochl sen nun aufgelöst werden. Das WIrd 
negall'"e Folgen haben - nicht zuletzt lur die Qualität des Strafvoll
zugs, die VerwllkJichung des Vollzugszl8ls der Resozlillisierung 
und damIt des ROckIaUrisikos. 

Das Str8fvo11zugsrecht betrifft einen Kemborelch staalllCher 
TilltgkClt, Im Rahmen derer dIe IntensrvSU:Ifl Elngnrte In dIe Rechte 
von verurteilten BOrgem stauhndet OIOse Elngnlle müssen grund
sätzlich gleichermaßen alJsgestallet worden IJnd dünen mcht zur 
OiSPO!lItlon unterSChIedlICher und wechsolnder landespolillSCher 
Onenllerungen gestellt werden. Der unsere Verfassung pragende 
Grundsatz. dass in den Landein möglichst einheitliche LebensvOf
hä"nlsse herzustellen SInd, muss '10 Strafvotlzug in besonderem 
Maße Beachtung linden. Es war erldärtes ZIel De' mehr ats IQO-
}Ahngen Gesetzgebungsa,beit, die 1976 zur Verabschoedung des 
SltafvollzugsgeseUes filhrte. der Auseu"landerantYoiCktung der 
lebensverMltnisse '" den eInzelnen Bundasländern entgegen zu 
wllken Deshalb wurden u.a zeitgleICh mIt dem StrVoIl4G bundes
olOhtllthche Verwaltungsvorschnflen erlassen DIe Aullösung der 
Rechtselnh8lllm Strafvollzugs/echt wurde dle.schon Jetzt erhebli
che UngleIChheIt der Lebensverhättntsse In Bereichen der Reso
Zlahslerung und InsbeSondere cler Entlassungsvorbelf:lltung (offe· 
ner Vollzug, Vollzugsloclterungen elC ) noch weilor vertle!en Es 
bastehl die Getahr, dass eInzelne Bundesländer den Strafvollzug 
auf einen remen Verwalrrvollzug reduzIeren und dIe fur eine er 
folgreiche ReSOZIalISIerung notwendigen personellen !JOd sach· 
lichen Mlnel weller kurzen, wahrend andere das aUemlge Ziel der 
Rosozlalisl8rung und damIt der VerhInderung welte'et Knmlnall-
18tsopler ernst nehmen. 

WIe weil wäre der Strafvollzug !n den neuen Bundesländem 
heute onne e-nhcltRcnes Slrafvoilzugsgesetz und wale es WI~lich 
wunschenswert . dass MInde$tstaN:latds dun:h VereInbarungen 
von 16 JusllzverwaJlungen und Entscheidungen der Bundesge· 
riChle erZielt werden? Soll das Jugenclslralvollzugsgeselz nach 30 
Jahren ReforrndlskUSSlQn wIederum kurz vor dei EinIgung ge. 
stoppt werden? 

LetZtlich gehl os darum, ob man bel erheblIChen Grundrechts· 
beschränkungen, WIe sIe der Strafvollzug mIt SICh Dungt gleIChe 
Rechte Und PlhCtllen filr alle Gefangenen mochte, die aufgrund 
gleicher Stralgesetze Y1IfUrTelll wurden oder ob man dl8 JeweilIge,., 
Ziele und Standards, das AUSSlallungsrweau uno die S!cherh8lt 
def"l woch$eInden Mehrheilen In den landtagen überlassen w,~ , 
WObel man zusAlZlch befiirchten musste dass In den Wahlkämp
fen voIllUgspolll!sctre Themen aus talcl!SChen U08negungen ab
gehandelt werden, Das gab es zwar auch ~ def VergangenheIt 
und aul Bundesebene - das wUrde SICh eber slChertich erheblich 
verstarken 

Sachlich tragfähige Argumente worden /ur die Auflösung der 
Rechtseinheil nIcht genannt. Es hat den Anschem. dass das 
Thema SlratvollzlJQ ZWIschen Bund ur'ld l!ndom nur Vemand
lungsmasse Isl, um SIch be, anderen Regelungsbe,elchen durch
zusetzen 

Wissenschafl, Pra.w:;is und PoIlllk waren Sich In den lellten 25 
Jahren einIg über dIe Bewertung eInzelner Regelungen des 
Stralvollzugsgeselzes uncl deren Umsetzung. aber die größere 
Rechtsslchemell und die bundesde-utsche Rechlselnheil wurden 
rogelm!lßlg von allen befOrwortet und SInd ern hohes Gut, das 
nlchl grundlos au/gegeben werdon darf 

PrOl . Or. Hernz Comel, Barlin 

Erstunterzeichnner: 
Prof. Or RoIf-PetEl1' Calliess. Hannovef; Prof Dr Fneder 

DUnkel, Grellswakt Prof Or. Bemd MaellCke. Luneburg: Prot Dr 
Helnz Müller·OIOU. SoIzbU'g~ Prof Dr Horst5chuler·Spongorum 
Munchen; Prol. 0 •. Bemd·Aildiger Sonnen, HamOurg, Prot Dr 
MIChael Walter, Köln 

Weitere Unterzeichner: 
Or. KaI Bammann. B,emen. Prof. Or e rina Bannenberg. 

Bieleleld: Or Michael C. Baurmann, Mainz; Dr. Mechthltd Bares
wIll , Hannover: Prof. Or Werner Beulke, Passau. Pro!. Or. lorenz 
Böllinger; Prol. Or Klaus Boels. Münstor, Or. AlI:el Boelhcher, 
Ka.lsruhe: Oftver BrOchert, Frankfun tim Maln; Or Burkhard 
Oammen, Wien: ProlO, D,otor 06l1ing. Heidelberg, Prol. 0, 
Mort,s Ourkop, Hamburg, Prof Or I-Ielga EioSele, Frankfun am 
Maln. Prol Or. JotIaf1t"l9S Feest Bremen; Prof Or Thomas FeItes , 
Bochum: Prol. Dr MonIIUl Fromme!. KIel ; Prof Dr Bngttle Gelsslef
PIIIZ, Berlin. Jochen Geerdeier, Hannover; Amm Golzem, Frank. 
lurt; Prol. QI' Ule Ingnd Haas. WollenbOltcl. Gemot Hahn Furth. 
Chnstoph Freiherr von HarsdcH1, Wien. Prof. Or, Anhur Haftmann. 
Bromen: Prol 01. Woligang HelnT Konstanz, Or. Qlaf HeIschet 
Bor"n. Prof Or. Peter Höllictl, Cottbus: Prol Or Frank H6pfol, 
Wien, Prol Or Herbert Jägor. Haml)Ufg: Prof. Or Udo Jeslonek, 
WIen, Prof. Or Heike Jung, Saartmx:ken: prol Or. Gunlher Kaiser 
Freiburg, Prol. Gabnele Kawamura·Relndl. NOmberg; Pro!. Or 
Hans-Jurgen Kerner. Tüblngen. Prol. Or Joach,m Kel5len. Vlllln· 
gen-Schwenmngen: Or Jörg KlnZlg, Freiburg: Prof Or Gord 
Ferdinand KIrchhof!. Mönchengla~ch. Prol Or. Olelnelm Kles
czewslo, LeIpZIg. P.of GerTrud KraUS5, Numberg; Prof. Or Anhu, 
Kret.rze/ , GI8ßen: Prot Or Hans-ludWlg Kr6ber: Pro!. Dr. TIm". 
Kunstr8lch Hamburg, Or bora warus, Oxford: Cr Werner 
Lehne. Hamburg. Prof Or MIChael Malzke, B8IIIn, Prof Or. Bemd 
DIoIEIf Meier. Hannover. Prof, [)( NO'ben Nedopil, München, Or 
Frank Neubacher KoIn: Prof Werner NlCkoial. Fretbulg: Pror Or 
Gerhard Nothacker. Potsdam, Prof Or Sabtne Nowara, Wallrop. 
Pro! Dr. Heribert Ostendon, Prof 01 Hans-Uwe Ono, Bleie/eid: Dr 
Worner PAckert, Taunusstein. Pro!. Dr Hans·Joact-tlm Plew'lg 
Luneburg, Or. Gemald Rehn, Hambutg: Pro! Or RlChard ROllldl, 
Nürnt>erg. Pro! Or Klaus Riokonbrauck, DusseldOll , Cr Dorolhea 
Rzepka. Frankfurt: Or Karl·Peter Rotlhaus. Schondorl, Prof Of. 
Alben Scherf. FreIburg, Prof 01. Ha.nz SchOch, MOnehen; Prof Dr 
LOI8flZ SchulZ. Franklurt. PrOI. 0/. Klaus Sessar, Hamburg; Pro! 
Wollhart Somrner\ad. Franktun am Maln. P.ot Or. H8\n.z Steinen, 
Frani(furt 3m MalO: Pro! Or Franz 511eng, erlangen, Prof Or 
Andreas Strunk, Wernau. Prof Or Thomas Treoczek. Jena Prot 
Of Bernha,d Vlllmow, Hamburg. Pro! . Dr. Klaus Volk. Munct\en: 0, 
JoachlfTl Waller, Adels.h9tm, Pro! Dr Thomas We.ge!1d. KeIn, Prot 
Or. Palel WetzeIs. Hamburg. PIO/ Dr Olete, Zimmermann. 
Oa,mstadt. 

Versöhnung bleibt möglich 
Unlerd,e58m liIel]S! ,m Selbstverlag der Evatlgelischen KOfI· 

IGronz fUl Gefangn,sseelsorge In Deutschland eine 190'58ll1ge 
Brosch{Jre mll Bneleo GelangCfl8f" erschienen D+e Dokumontalron 
gehl aul die Ffage zufÜClo: , dIe sICh die Vorbereitungsgru~ zur 
Velanstaltung anlässlich dM ökumenIschen KIrChentages EIn 
Segen. dass es Knaste glbl l7! (Wegsperren lur !filmer"? - ISI Ve,· 
sötmung ITlOgIIch?rgestelll hat. die am H"nmelSlahrtstag 2003 "n 
BerlIner Messegctände Slangefundcn hai ~WIe lcann man in e,nel 
611entlicnen Varanstaltung aoßemaJb der GefAngfllsmauem, bat 
00' es um den Strafvollzug gehl. auch Gefangene zu WOfl kom· 
men lassen7'" Daraus ISI dann dlO Idee erwachsen, Gefangene um 
Brlele an die Tellnehff1ef der Vefanslaltung zu billen Oie In der 
Broschüre wIedergegebenen Briefe sollen !nleressierten eInen 
Etnbllck In die meist fremde Lebens· und Eriahrungswelt von In
haftlerten vermutetn . DIe Broschure hai M8nlrod Lösch. der (IrQ. 
here) Beauftragte der Evangehschon K!fche tUt JVA.$eelsorga, 
herausgegeben 10 Zusammenarbeit mit der Evangelischen KOfIle· 
renz ti ll Gefangmsseel50rQ8 In DeutSChland. der KofIferellZ der 



kalllOlischen Seelsorge bei den JustizvollzugsanstaUen In der 
Bundesrepublik Deutschland, dem StlallälligenhilieprOjekl dllnnen 
und draußen der Bertiner Stadtmission und mit den Veremen Frei
ebonn.emenls lur Gefangene und Freie Hilfe Bertin, Die Kontakt
adressen der an diesem Projekt Beteiligten sind In der BrOSChÜle 
abgedruckt. Auf den seinenelt ergangenen Sctlreibaulrul hin Ist ei
ne solche Fune von Brieten eingegangen, dass kemEiswogs alle 
ZuschnUen haben berCickSlchtigl und manctle nur in gekOrzter 
Fassung haben wiedergegeben werden können, In die Bnele, die 
natOrlich anonymis1ert Sind, Sind gelegentlich auch Gedie/l te Ge· 
tangener eingestreut DIe erste, im Mal 2003 erschienene Aullage 
der Brosctlüre ISI derall rasch vergriffen gewesen, dass im Juti 
2003 eine zwei te notwendig geworden ist . tn diese tlaben auch 25 
Antwolten von Teilnehmern des Okumenischen Kirchentages Em· 
gang gefunden: sie sind· wohl auch der AnSChaulichke,t wegen· 
111 handschriftlicher Form w'edergegeben. 

Die Broschure ist In zweiter. erweiterter Auflage zum Preis VO/'I 
'I ,' € , zuzughch Versandkosten, zu bez,ehen durch: Evangelische 
Konferellz für Gefängnisseelsorge in Deutschland, Auguststr 80, 
0-10 11 7 Bertin (Tel. 0 30 / 2 83 95 - I 18, Fall 0 30 f 2 83 95 · \ BO) 

Die Würde des Menschen ist antastbar? 
Unter diesem RahmentUel steht das XXXIV Symposion 2005 

des Instituts tur Konlllk1!orschung e.V .. Köln. und der Vereinigung 
Deutsche Strafvelteldiger e.V, FlankfurtiM. Oie Veransta llUng l in· 
deI am 12. und 13. Miirz 2005 in Marla LaaCh stan. Sie begl(lnc am 
12.3 um 13.30 Uhr und endet am 13.3 um 14 Uhr. VOIgesehen 
sind neben einer BegrOßung durch Reglna Michalke und Ulnch 
Kamann sowie einer Einführung durch Günter Tondorl folgende 
Referale: 

Kristiane Weber·Hassemer Menschenwürde 1In booeth,sctlen 
Diskurs, 
Norben Konrad: Vorn Umgang der lorenslsctlen Psychlatne 
mit Grenzsituahonen; 

M,cI'Iael Sllels·Glenn. Die Wurde des Stralgefangenan ist an· 
tastbar; 
Marlln W SchnaU Zugänge zur Menschenwurde; 
Franz Saldin. Menschenwürde, Strafrecht. koUektive Shm· 
rnungslage. 

Die TagungsgebGtlrbetriigt € 90.·. tur Studenten und Aelerell
dare € 30,- Oie Tagungsgeböhr is' aut das Konto Nr 1000162 
733 (BLZ 370 501 98) Oer Stad,sparkasse Köln zu überwe,sen 
Das Symposion slellt eine anerllannle Fortbildungsveranstaltung 
für Rechtsanwälunnen ulld Aechtsanwälle, für Ärzllnnen und Arz
le fOr Psycholherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie tur fo
rensische Psychiatennnen und Psychia'er dar. Anmeldungen· dte 
schnftheh OCIer per Fax erlolgen sotlen - werden erbelen an' 

tnslllUllür KonfllkUorschung eV. Ostoor Str 18 , 51149 Köln 
oder Dr. Ulrich Kamann. BOdetk:tler Kirchstr, la, 59457 Wer!
Budench (Fax' 0 22 03 13 40 60 oder 0 29 22176 73; 
E-Mall.eschoepfnerOyahoode · Kellnwor1· Sympos,on 2005) 

Straffälligenhilfe in Zahlen bei Caritas und 
Diakonie 

Die Ergebnisse einer Erhebung zu Leistungen. Finanzierung 
und Träge/struktur 111 der StralfliJhga-nhilfe aus dem Zellraum Mai 
bis Jul i 2003 wurden letzI vom Deutschen Can\aSverband e V 
verÖlfenU(Chl. 

Von 182 angoSChrl8benen Trägem und El(lnchtungen haben 
107 geantwonet , von dieseIl Antwolten wurden 52 Fragebögen 
ausgewenel. OIe Ergebn,sse wurden m,t e,ner Studie aus dem 
Janr t998 verglichoo Zwe, Dnllel der Träger und EinnchlUngell, 
die In die Ausweitung eIngeIlossen Sind. slOd elItweder In Bayern 
(27) ode, Nord,hll,n-Westfalen (25) gelegen 

Fas! 94 Prozent dieser Trager und EinnChtungen arbellen ,m 
ambulanten Bereich, etwa zehn Prozefll ufllemielten elflO s'alio
näm und ungefähr 20 Prozent elOe teUstabOl'Iäre ElOnchtung Der 
Art>eltsumlang aller hauplam111etlen Mitarbei tern und M,tarbelteM
nen entsprtch! Insgesamt 243 Vo"zeltstellen. Wahrend etwa einem 
Onlte! <ku O,enSte und Einrichtungen gegenuber 1998 em $Iellell
ausbau um 23 ProzeIl! gelall9. muSS\ell 18 Prozent eineIl Stellen-
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abbau ve"',alten. Oie Tragerund Einnchtungengaben an, dass Ins
gesamt 554 Ehrenamtliche bei Ihnen aktiV smd. Nordrheln-WeSt· 
falen hall nie, eine Spitzenposition mit 232 ehrenamtlichen Milar· 
beitern bzw. Mttarbeitennnen. 

Das Profil des ambtJ!allten AlIgebOtes hat Sich zw'schen 1998 
und 2003 nlchl grulldlegend geändert. Oie Beratung von Inhaltiel
too und Haftentlassenen macht nach wie vor den großten Te,1 der 
Angebote aus ROckgänge bei der Schuldnertleratung und Dro
genbera,ung lassen SICh eventuell damit erklären. dass spezial]
Sielte Träger d,ese Angobote gegenüber früheren Jahl/3n auch fOr 
Straffällige vorhal' en. Dei Ruckgang bei speziellen Beralungell fU! 
Migranlen bzw. Migranhnnen ist möglicherweise darauf zuruckzu· 
fuhren, dass d,eseArbe,t hauptsächlich aus Eigenm,lteln flnanZlen 
werden muss und diese Ml\lel knapper werden. 

Auch das DIakonische We'" der Evangelisctlen K,rChe in 
Deutschland haI tm letzten Jahr eine Ertlebung, ebenfatls liinl 
Jahre nach der !elzten Befragung, durct1geliihrt 83AnIWOlten von 
Einrichtungen und Diensten In der S' ra lfäll,genhilfc wurden aus· 
gewertet. Danach werden 90 Prozent der Allgebole in den BUII
desländern Nordrhein-Westlalen. Sachsen. Bayern, Niedersach· 
sen, Hessen und Schleswig.Ho!Sle,n vorgehalten. M,t67,5 Prozent 
arbet!en die melslen von ihnen im ambIJlanten Bereich. tnsgesamt 
359 Ubernachtungsptll tze worden Im voUs'ationären Bereich von 
24,1 Prozenl der Elnnchlungen vorgehalten. Hinzu kornlYlen te,l· 
stalionAle Bllrlchlungen mit lnsgesamt322 Plätzen . D,e lest arr 
gestellten 474 M,larbOller(mnen (entsprich' mchl der Zahl der Voll· 
zo,tstellen) bieten Beratung, Unterstützung und Begleitung VOn 
lnhaltieMn JugendliChen ulld Erwachsenen, Hilfen zur Arbe" ulld 
gemeinnütZigen Arbe,t zu, Abwendung von Ersatzlrelh8llsstrafen 
aber auch S!JChlbetalung IJnd Hilfon für AngehÖrige. Wahrend 22.9 
Prozent der diakonischen Einrichtungen, die an dieser Erhebung 
teltgenommen haben, Itlr Angebolln den letzlen tünl Jatlren redu· 
ziert haben, berichten 61.4 Prozent von einer Erweiterung ihres 
HIl fsangebotes. 

In den diakonlsctlen Emnchtungen Sind Interessanterw81se 
ebenfalls msgesamt 554 Ehrenamthche, davon 50,9 Prozent 
Frauen engaglen 

An d,cse UntersuchUIIgen schlleßen SICh ... ,ele Flagen an Eine 
oa~on ISt ob die Erwel,erung der Angebote (da wo sie slangefull' 
den hall durch die Teilnahme an betnstef IlnanzlI-.rtell (Modell)· 
ProJek,an bed,ngt ,st und nach Ablauf der Projektzel,en wtedol zu· 
rOckgehl OCIer ob es sich um elnlln clauemallell TreM tlandell 
O'OS soll in tOlgenden Erhebungen erfasst werden. (i·b) 

Ouellen: ~Um"age: Lels,ung. Rnanzlerung undTragerstruktur 
aer Elflflchlut1gen der Stralfälligenhitfe In oor vert>ClfldllChen Can· 
laS" efMJlIlCh beim Deuischen Cari tasverband e.V. - Bas,sd,enSle 
und Besondere Lebenslagen. Tel : 07 61 / 20 - 01 2 \ ; FaIC 07 61 1 
200- 3 SO, E·Mail. comell!Js.wlChmarm@cafllas.deIlM .Angebo· 
te im Rahmen deI Stralfälhgenhilfe' , erschienen in der ReIhe .Sta· 
IIsttsctle IlIformallOllen - Infonnallonen und MatenaJlen aus dem 
DIakonischen Werk der evangelischen Ki,che In OeulschJand" 
Hell 03104, zu beZiehen über Zentraler Vertneb des Otakollischen 
Werk:es der EKO. KMsluher SIr \ I . 70771 Lemfold<:m·Echterdln· 
gen. Tel . 07 " 1 90216 SO. Fax 07 11 1 7977502. E·Mall 
vennebOdlakOll'e.de 

(Aus IlItormallOnsa,enst Straftälligellhlile BAG·S. 12 Jg . 
Hell 312004. S. 9 t.) 

Beiträge zur Behandlung von Sexualstraf
tätern 

Heft 2, 22. Jahrgang 2004. der ZellSChnfl.,Aecht & PSychlatfie" 
(R & P) enthal, namenlilch folgende Bel,räge zur Behandlullg von 
Se~ua ISl raftä'em; 

Jan MiKa' SeICualslrattalerbehanc1lung. KasUlsll1( atOer psycho· 
dynam,schen Einzellherap,e (5 . 51-56), 
RonaJd Gramogne Psycholheraple Im Spannungsletd zwI
schen Pat,enlenbehandlung und T<!ttertherep,e (5. 56-62). 

Daen van Beek und Ula Kröse/; Ein kogm"v·verhaltensthera· 
peulisches Behandlungsprogramm fur Se~ualstrafuiter In e,
ner forellsisch.psych,atriscnen Klinik (5 74·84). 
Chrisllall Kraus. Gerhard Oammann, Jomne ROlhgordl, WoIf
gang Bemer Persönl!chkeltss'örungen und Persönlichkelts
olgaOlsat,on bei Se~ualdehnquenten (5. 95-t 04) 
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Informationstreffen des Badischen Landes· 
verbandes für soziale Rechtspflege 

Unterdem Eindruck derv!Sltälllgen Veranderungen ,m BereiCh 
der StralfälllgenhlJle " alen sICh die Vertreteroer Bezirksv9r9m9 sm 
2Q 10.2004 In Aastet!, um Ober die AUSWlrkungen der PrjyatlsiEr 
rung der Bewährungs- und Genchtshille sowie der Au flösung des 
Landeswohlfahrtsvelbandes zu diskutieren. 

Der VO!'5ilZende (Ies Landesverbands, Dr. Karl·Mlchael Walz, 
berichtete VOll den umfassenden Aklivltäten cJer von den be,den 
Landesverbänden innerhalb der eigens lur die Übernahme der 
Bewahrongs· und Gerichtsh,'le gegf\lndelen .SoZlaldlenst lur (be 
Justiz 'n Baden-Wum9mberg gGmbH". Der VerwaUungsrat der 
gGmbH haue In kurzester Zell mrt Viel Engagem.ent, Fach· un.cl 
Sachk.enntnls ein Konzept für ein Angebot zur Ubernahme der 
ModeliblUirke Stungart und Tübingen erarbeJtet. Dieses Angebot 
wurde em 20_9.04 der Enlsche,dungskommlSSlon des Juslizmmls
lenums persönlich von Frau Hllde HOII und den HeHen Walter 
Ayass, Klaus PlI'egel und Kart-MlChael WalZ präsentiert 

Bel der Eralooltung dieses KQflzep\s hatte der VerwaJrungsrat 
auch d8fl Beschluss des Badischen Landesverbands zu berl/cl(
slChlJgen, dass die gGmbH zur Sicherung der eigenen Einrich tun
gen keIne Geldbußenwerbung betreiben darf, sondern vom ~Jllnls

tenum voller Kostenersatz bei der Übernehme dieser staatlichen 
Aulgabon durch die gGmbH erwartet wird Das Angebot gliederte 
sich U.3. wie lolgt· Fachliche Kompetenz des Anbleters, ProJekt
organisation. ZIelgrößenerreichung, Maßnahmen zur QualitätssI
cherung, Übertragbarkeit des Proiektplans In die Fläche, Kosten 
und FinanZl8rung. 

Mit Schreiben vom 28.9.04 wurde der gGmbH mitgetelll, dass 
das Jusuzmlnlsterlum beabsichllgt , dem Mitbewerber .Neustart" 
aus ÖSterreich den Zuschlag zu erteilen: .Neustart bietet bezogen 
aul die ausgesctmebene Leistung das giJnstigste PreIS/Leistungs
verh31\nls" 

Weil di. Sallung des Landesverbands und der Bezirl(svereine 
neben dem Belreiben VOll eigenen Emrlchtungen auch weiterhin 
die .Förderung dei Bewann.mgs- und GerlChtshi!!e" vorsieht, wur
de sehr mtenSlv über den we.teren Umgang mit dem neuen 
BetrelDer der staatlichen StraHal!lgenhllfe diskutiert . Insbesondere 
wurde die Boh}rchtung geäußert. dass .Neustart" ebenfalls um 
Geldbußen werben Wird, um die staatliChen Aufgaben zu Iman
zleren_ Deshalb wird von allen Anwesenden die Notwendigkeit ge
sehen, die , Freie StfOffä!ligenhme' als Jusllznahe. aber dennoch 
trele Hll1e für straffällig geWOfdene Mitbürger besser UM profes
slOOeUer zu posIIIQfl,eren. Hierzu wurden ",iel1ältjge VorschtAge 
gesammelt. Der Vorstand und Bellat des Landesverbands werden 
diese DIS zur näChsten Landesversammlung erörtem und Vor
schläge zur Realls,erung unterbreiten. Die sehr aufwändig ge
grilrtdele gGmbH sol! <tunächst ..... e'ter bestellan bleiben, zumal 
hierfür keine nennenswerten Kosten anfallen. 

Vor ein weiteres. &:hwerwleg8fldes Problem sehen siCh die 
Bezlrksveremo, die EinriChtungen der Stratlälligenhllfe betreiben, 
dUlch die Auflösung deI Landeswohlfahrtsvertlande gestell! Oa
Ourch lallt bei diesen Einnchtungen die Fillanzielung der sehr kos
lenträchtJgen IntenslvhiUen fD/ Straffällige nactl § 72 BSHG Ober 
die vom Landesverband mit dem LandeswohUahrtsvefband Baden 
getroffene Vereinbarung weg Oie e'rrzelnen Bez{rkS\I9lelne mOs
sen nun m,l den Jewemgen Landkreisen und Kommunen ODer 
Nachfolg6fegelungen verhandeln Dabei stoßen einige Bezllks
vereine angesIChISder leeren Kassen der öffenllichen Hand auf er
hebliche Widerstände, obwonl es SICh bei der Gewährung und 
Hll1e nacn § 72 BSHG um gesetzliCh lestgeschnebene Leistungen 
der Trager der SoZlathllie handen 

Hier mussen die betroffenen M,lgJ,edsveleine noch intenSive 
Verhandlungen mit den Kostenllilgern fuhren, gegebenenfalls 
auch unter Zuhll/enahme der örtlichen Mandatsträger. UfT} die 
FinanZierung der zu leistenden Arbe,t siCher zu stelJen 

Insgesamt wurde festgestellt , dass Sich (SIe freie StraHalilgen
hilfe des landesverbands UM der BezII'ksverelne einer bisher 
noch nie da gewesenen HerausfOfOerung stellen muss. um zu 
Oberleben Sie 1st deshatb mehr oenn le aul die Unte/slOtzung 
durch die örtlichen Staatsanwille und R,chtar angewiesen. 

HOlSt BeIz 

(Aus' Kurzbrie! des Badlscoen Lan<lesverbandes lur sOZlale 
Rechtspllege NI 72, Oezember2004.1 

Aus der Rechtsprechung 
§ 67d Abs. 6 Satz 1 5tGB (Erledigung der 
Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus wegen Unverhältnismäßig
keit der weiteren Vollstreckung) 

BeschlusS des 3. Slra!sell8lS des Hanseall&:hen Oberlandes
genchls Hamburg vom 2 t 92004 . 3 Ws 6\/0<1 -

Der 67-iähllge Untergebrachte 1111 berells In seiner Jugend un
(er Angstzustanden. Zur Behandlung selfles leidens wurde t97<l 
eine stereotaktische Leu~otolllie durcl1gefUhrt, die ein Fehlschlag 
war und zu semor dauernden Arbellsunlählgkeit führte. Zwei Jahre 
später vertor er selne Ehel rau. die Ihm Halt gegeben halle, durch 
einen Unfall In diesem Jahr beglnQ er eine Serie von Straftaten 
Er beschadigte u a. wertvolle Bilder von Rubens. Lucas Granacfl 
und Rembrandt. lm März \ 983 richtete er durch Beschädigung von 
Baugerat elnen Schaden von 130.000 DM an. Wegen dlesor bet
den Tatserien wurde er zu funf und zu drei Jahren Freiheitsstrafe 
~erurteill. d,e er voll vom(Jßte 

Im Jahre t988 kam der Untergebrachte zu einer negahven 
Beruhmth9ll, I1achdem 01 In der Allen Plflakothek In München drei 
Hauptwerke von Albrecht Durer - den ,Paumgal1ner AltBr '. die ,Be· 
weinung ehflst!' und ,Maria als SchmerzenSmulIer' fTllt Schwefel
säure schwer besctläd'gt hatte. EI wurde wegen gemelflschlidl1-
cher Sachbeschcidlgung, begangen Im Zustand verminderter 
SChuldfähigke,t, zu zwei Jahren Fre,hetlSSl rafe und zur Unter· 
bnngung lf1 e,nem psychlatnschen Krankenhaus verurlellt Die 
Unlerbnngung Im Klinikum Nord In Hamburg dauert an. Versuche. 
das leiden des UntergObrachten zu heilen, blieben erfolglos. In 
mehreren GutaChten Wird Ihm e,ne ungi:lnSlige Plognose gestellt 
Nach zehnJähfigem FreIheitsentzug ordnete die Stra!vollstre
clIungskammer t99B zwar die Fortdauer der Unterbflngung an, 
wies ledoch darauf hin, dass nunmehr die sich aus dem Rechts
staatsprinZIp ergebende EntSCheidung, die Maßregel aus Gründen 
der Verhällnlsmäßlgkelt für erfedigt zu erklären, hOChaktuell sei 
Sie sah davon Im wohJverstandcnen Interesse des Untergebrach
ton ab, da tler notwendige ,Empfangsraurn danach' von Oer psych
ialrisd1en Anstalt nocll nicht vorberMet .... al. Das Gericht Wies mi t 
aller Deutlichkeit daraulhm, d,e Enrlassungsvorberedung umge
hend 11'\ Angriff zu nehmen Nach mehreren walteren negahven 
GenchlSentscheldungen erkläl1e die Strafvonstrocllungskammer 
die Vollstreckung der Unterbrlngllng und d,e auf diese angerech
nete Freihellsstrale mit dem angetochtenen Beschluss vom 
30.4.2004 mit Wirkung ab t , 7.2004 fur erledigt, SIe ordnele FiJh· 
rungsaulsrcl1t von funf Jahren an. oesleilte etnen Bewährungs
helfer lur diesen Zeitraum und verband die EntscheKlung mit wel 
leren Aultagen Die sofonige Beschwercte der StaatsanwallSCha!t 
Milnchen, der die Generalslaatsanwaltsctlaft Hamburg belgotreten 
war, halle ,m WesentlIchen kemen Erfolg 

Aus den Gründen 

t Grundlage deI Entsdle+dung 1St der am 29 07 2004 In Kralt 
getretene § 67d Abs. 6 Salz t StGB (eingelugt durch Geselz zur 
Einführung der nachtrtiglIchen SicherungsvelWahrung vom 
2307.04 BGBI 11 BI, 1838) Nach dieser Vorschnff erklärt das 
GerICht die - gesetzlich nICht befnstete - Unterbringung in emom 
psychiatrischen Krankenhaus für erledigt. wenn die weitere 
Vollstreckung der Maßregel unvemättmsmäßlg wäre Der Gesetz
geber hat damit die PfiUUS d9/ Rechtsprechung festgeschnebEln 
(vgl Begründung zum Gesetzesentwurf vom 02.04.2004. Os BT 
\512887, S. 10, 15), naCh deI der GI\Jndsall. der Verhälllllsmaßtg
keit mcht nur bel der Prüfung der Aussetzungsreile der Maßregel 
nach § 67 Abs 2 StGB zu ber[lCks,chllgen Isl (grundlegend 
BVerFGE 70, 29711 siehe lerner OLG Dusselclorf NS1Z 1991 , 
104; Ql G Koblenz, NJW 1999, 876t ). sondem auch - trotz ne· 
gatlver Legatprognose des BeuoHenen - zur Erlodigung dcrUnter
bllngung ,n einem psychlatfisct1en Krankanhaus fuhren kann 
(BVerfG. NJW t 995. 30481. OLG Colle. NJW 1989.4911" lG Pa· 
derbem, StV t 99t . 73 t QlG Karlsruhe, NSIZ 1999, 37 SchÖnke· 
$chröc!er·Stree. 2t Aull 2001 , Rdz 3 zu § 62 StGB' SK-Hom , 
Rdz 12 zu § 67d m.w,N .• ablohnend TrondlolFlscher. 52. Aufl 
2004, Rdz_ 6 zu § 62). 



Das BundesVflrlassungsgoricht hat zur Prüfung deI VerhännlS
mäßIQkeli des w&lteren Vollzugs oer Umerbnnguog !Il einem 
psychia1rlscnen KranKenhaus folgende Grundsätze aufgestellt_ 

Det Grtlf'dsatz oer VemAllJIlsmäßlgkelt islln eile P,üfung der 
sogenanoten Aussetzungsr&lle oer MaOrege4 nach § 67d Abs 2 
SIGB eIflzube.ll9llef1 (IntegmtlVfl Betract'ltuog). OIe cem AJCflter 
aufe.logle Prognose erlorden eme wenende Enlschetdung. OIe 
darauf aulbauende GesamtwürdlQuog nal die von oem Tater aus
get1el'ld80 Gefahren zur Schwere des mit der Maßregel verbUn
denen ElngnHs ins VemAltrus zu setzen. AIlgcmerng:ültlgc. schar
te formeln hlerlÜf gobt es Indessen ndu Die Beurteilung 1"181 Sich 
demnach darauf zu erstrecken, ob uno wetche An rechlswidnger 
Taten von dem UntergebraChten drohen, WI& ausgeprägt c1as Maß 
der Gerahrduflg lst (Häullgkeit, AücldaUfrequenz) und welches Ge
wicht defl Dedrohten Aochtsgütem zukommt (BVerGE 70. 297. 
313) 

Je tAflQer oie Untomringung ", einem psychlatnschen Kran
kenhaus andauen, um so strengor werden die Voraussetzungen 
lur die Verhältnlsmaßogkelt des freiheitsentlllgs sein. Das Frel
heltsgrund'ocht gewinnt wegen des sich verschärlenden EIngriffs 
Immer sllirKeres Gewicht rur die Wertungsentscheidung des Slrat
vollstrockungsflchters Es liegt nahe, dass er ihm bei der Frage der 
Verafltwonbarkell einer 8\lentuellen Erpfobung des Untergebrach
len In freiheit Raum gibt Oie besondere Bedeutung die dem 
VsrMltnlsmaßlgkellSg8Slcntspunllt hier ZUkommt, lolgt bei lang
dauemdcn Untemnngurogen nach § 63 StGB nICht zulelzl daraus 
daSS der Gesetzgeber lurd,ese Maßreget im grundsätzbchen Un
tersctlleC zur SIrare eine abSOlute zeitliche Höchstgrenze Ihrer 
VoIlstrecltutItJ fliCht vorvesehcn hat Oer Im EIflzetfalie unter Um
SIAflden nachhaJttge Elnl1uss dcs geWIchtiger werOenden Frei. 
hellsanspruchs WIrd fSdOCh dOf1 an Grenzen stoßen. wo es Im Bleck 
auf eile Nt der \/on dem UmergebrachtOfl drohenden Taten. deren 
Bodeutung und WahrschelnlJchk8l1 vor dem staatllChoo Schulzaul· 
Irag ruf die AechtsgUlaf des Einzelnen und der Altgememhelt un
verlretbar ersche,nt, den Untergebrachten In die frelhetl zu 
entlassen BVerGE 70, 297, 3t5) . 

Die frage, wann eine Unterbfll1gung In eitlem pSyd"atnschen 
Krankenhaus (§ 63 SIGBI als langdauemd bezeIChnet werden 
kann, läßt sich nIcht allgemelngull.g beantworten Anl\alt hl9rfur 
mögen die Strafrahmen aorJOnlgen T&toostände get>en. die der 
Tater verwnllliCht hat un(! an die seine Untemnngung anknOptt, 
aber auch diejenigen der \/on Ihm dronendefl Debkte (BVerfGE 70. 
297, 316) 

liegen diese Voreusselzungen J(1f dlc Fortdauer der UntSI· 
b"ngun9 In alnem psych,aHl.$Chen Krankenhaus nlchl vor, rolgt 
ZWIngend, dass das Gerecht die Maßregel Jur erledigt zu erklären 
hat (BVerlG. NJW t 995, 3048. 3(49) 

2 Untel lugrundelegung dieser Maßstabe Ist bei der danach 
gebotenen AbwAgung dem Freiheitsanspruch des Unterge· 
brachten gegenOber dem Schutz der Allgemetnheit vor weiteren 
durch ihn drohenden Straltalen der Vorrang elflzuräumen. Oer 
Vollzug der Unterbringung Ober den Im Tenor des Beschtusses ge
nannten EntlaSSungszellpunkt hinaus ware unvelMltfllsmäßlg. 

8) Der JOIZt 61-rahnge Unlergebrachte t8ldet weltertun an 81-
ner schwefWIegenden PersOnbchkeetsstÖfung, 019 Ursache tür die 
in der Vergaflgermeit begangenen Straftaten war Es handett SICh 
um eme befrelchende cflrQmhZlerte PElf"SÖnlichkellSstorung rn<1-at!
arkastlschen Merkmalen und hetnOfgan,scher Beetllträchdguflg 
rn.m:h den In (!er Vergangenheit erfolgten stereotalctlschen Elngnff 
Die PersOnltCl"lk:ftIISSlörung umlass1 daneben eine gravierende 
<'Iat2lstlSCho Problematik, eine Bezlehungsproblcmalik. das Emp· 
finden. von der umgebenden Umwelt aulgrund mangelnden Ver· 
standnisses. Missachtung und BösartIgkeil gequä!l zu Werden. 
und eine ress.enlJmentbehaftete Haltung Diese Feststellungen be· 
ruhen Dul den Arztiechen Stellungnahmeo des Klinkums NOltf vom 
04 03.2003 und 10.12 2003. die sidl mll den Gutachlen Dr D. \'Offi 
19 01 1995 und ProlOt K vom 30 07 1999 docken 

b) Die Möglichkeiten einer Heilung d,eser PerSOllI!chkeltsslö· 
ruog Sind weitgehend Busgeschöptl . Der Sachverständige Or. 0 
hat berei ts t 995 ausgefuhrt, mit eenem IhelapeuIJschen Erfolg im 
SInne einer Heilung sei nicht zu rOChnen SeIne Einschätzung 
deckt sICh mit dor von Prot Dr K. und des Klinikums Nord. Auch 
das Ergänzuogsgutllchtlln von Prot. Or K vom 17 07 2001 , das In 
TeilbereIChen der durchgelüMen Tests eine gewisse StabiliSierung 
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lIll Sinne elnel Normahseerung ehemals auffällIger lOgo feststellt. 
IUhrt !lICht zu etner anderen EIIlSCf"I1! lzung OOr Benandlungsaus
sichten, 

cl Angesichts der auf der SelbstwerlprQblemalik tuf3enden 
Geltungsbedürfllgkelt besteht weilerhIn die Gelahr. dass der 
Unlergeblactlte Straftaten 'HIS die 1988, nämtlch Sliureattentale 
und andere Beschädigungen mOglichst wertvoller KUflStwe.ke. 
begehen Wird Oer Untergebrachte hal 1988 Kul!urt(unstwert(e von 
unschätZbarem Wef1( unWlooerbnnghet1 nahezu zerstört. 

Hingegen 'SI t\/Cht Z1.l erwanen, dass der Unrergebfactlle In 
Frelhe~ andere Sl rahalen als SaCf1beSChädlgungen begehen WIrd 
insbesondere nICht gegen Personen gerichtete Gewalttaten. Der 
Untergebrachte ist In der Vergangenenhetr ausschließlich wegen 
SachbescMdlglSl"lg bzw gemelnschAdJiCher SaChbeschädigung 
veruneUt worden Während der seIl t989 andauernden Unterbrin· 
gung ISI CI nicht ein einZiges Mal F'elsonen gegeniiber als pe
watttAtig In ErSCheinung getreton 

d) Der Senat vermag sICh nICht die Uberzeugung zu verschal 
ten dass die Bemuhuogen zum Aufbau eines SOZialen Netzes 
ausrelcheoo sicherstellen. der Untergebrachte werde SICh In Frel
hett auf Dauer SlraHre' helten und necht emeut gemernschädltche 
Sachbeschädigungen begehen. Zwar hat der Untergebrachte mIt 
der InstllutlOfl W elna Anlaulstelle für Alltagsprobleme, ihm Ist seit 
mehreren Jamen ein eewilihrungsl"lOlllil zur Seite gestellt. und SOI
ne amb\llante und not/alls auch stahonare Behandlung 1St ffilt sei' 
nem EmversTAndnlS durch das Klmikum Nord SIChergestellt Auct1 
I"lat!Jer Untergebrachte wahrend SGlflef" metrnä9lQen EntweIChun
gen im Januar 1998 und Juh 2001 gezeigt. dass er auch auf mas· 
Slve FrustratlOtlserlebnlSS8 . unmittetDar \101" der Aucht vom 
I g.0tl998 halle er die negative Stellungnahme dei Klinrkums 
NOltf erhalten - nlChl zwangsJilulig mit der BegehUng von Sacnoe
schädigungen reagiert Der Untergebrachte hat während seiner 
Enlweichungen keme Straftalen begangen und solche auch nlchl 
vorbereitet, sondern Ist jeWeils nach .... cnigen Tagen zurAnstall zu
tOckgekehn Elfl8 Vl8lzal\l von beglMeten unct auch (kurzen) un
begleiteten Ausgangen hIIt oor Untergebrachte - mit den t)elden 
genannten Ausnahmen - beanstandungsl relabsolVlert Diese EI ' 
probuogel1 sind aus Gründen, die !Jer Untergebrachte flICht zu 
vertreten hat, mehrlach untorbrochen bzw. abgebrochen worden 
Weltergel'1ende Lockerungcn, mlloonen häne erprobt werden kön
non, ob der Untelgebrachte bereit uOO in der Laga iSI, SICh bee 
Aul lleten destruKtlver lwangsgedanken den ihn behandelnden 
Arzten anZlNenrnucn und zu selocm eigenen Schull etwaige (vor· 
fIbergehende) EIflsc::hrankungen hinzunehmen, Sind elem Unterge
brachten nIcht gewährt worden Damit fehlt es an Sicheren 
Erkenntnissen daruber, ob (ler Unlergebrachte In freiheit d~ Hilfe 
des SOZialen Netzes auch In Anspruch nehmen WIrd, wenn er In ei
ne destrull.1IVe psychIsche Verlassung , In deren Folge es zu 
sch .... erwrcgenden Sachbescniidigungen kommen kann. geraten 
sollte 

e) Der Untergebrachte lSI letzt 67 Jahre an Er behndet sichser! 
nunmehr uber 16 Jahren In Halt, oavon uber 15 Jahre rm Maßre· 
gelvollzug 56<1 dem BeSdlluss des LandgeridllS vom 22.02.1996 
wurOe Ihm • ohne FesUegung ernes verDlfldllChen Zeltplanes • Im· 
merWleder ,n AusSICht gestellt <Sass SOIne Untemnngung aUch bei 
Fortbestetlen d8f PersörIIlChkeotsderekte aus Gr!inden def Ver 
haltflfsmaßlgkelt enden soll. SObald er Im Rahmen von Lockerun
gen ausr&lchend IHplobl iSI. GlelCh.zellig aber wurden die vom 
Landgeflcht zur Erprooung f(lr erlorderllch gehaUenen Loc"-e
rungen (über begle,lel8Ausluhnrngen hmausj vom Khndtum Nord 
wegen Slchemertsbedenken Immer WlOdOr hlnausgeschoOen bzw 
abgebrOChen und schneßllCt1 ganz ausgesetzt. Es liegt auf der 
Hand. dass dieser uber Jahre andauernde Zusland der UngeWISS' 
heit, ob uberhaupl und wann er 018 Ihm Imme! WIeder in AUSSICht 
gesteltte Entlassung In die Flelheit erleben Wild. ruf den UnIei· 
gebrachten txlsonders belaslend gewesen Ist 

I) Die AbWägung ZWISChen den betroffenen Aechtsgiitem 1ä1I1t 
aul die frage hinaus, ob ein Unlergeblachter, der beI lehteMel 
Aussieht aut Heilung semes Grundle,dens welterhm gefahrdet 1St, 
SactlbescMdigungen emebliChen Ausmaßes zu begehen, des
wegen biS an sein Lebensende untergebracht werden muss odel 
nk:hl. 
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Wie dargeleg, ist zu beliirchten, dass der Vnta/gebrachte Im 
Falle erneuter StraffäUlgkel1 wiederum Kulturgüter von unSChätz
barem Wert beschädigen oder zerstören Wild Im Rahmen der 
Abwägung ZWischen dem FreIheil sanspruch des Untergebrachten 
und dem Schutz der Allgemeinheit \Ior schwerwIegenden Straf
taten (hier gemeinschädlk:he Sachbeschädigung unwiederbring
liChen Kulwrgules) ist aber zu berückSIChtigen, dass auch grund
gesetzlIch geschQtzte RechlsgOler stralrechUichen Schutz nur mil 
der Intensität genießen, mit der der Gesetzgeber Ihre Verlelzung 
strafrech tlich sankt ioniert hat. § 304 Alls 1 StGB Sieht tu, ge
meinschädliChe SachbescMolgung als Höchstmaß FreihellsS1rafe 
von drei Jahren vor. Der Untergebrachte hat InzwiSChen über das 
Funffache diesel HÖChststrafe im MaBregelvoUzug verbrecht 

Au! der Grundlage dieser Wel1eordnung des StrafgDsetzes 
hall es der Senat!ür geboten, dem Freiheitsanspruch des langdau
emd Untergebrachtan ,m vorliegenden Fall den Vorrang zu geben 

Auch aus den §§ 66. 66b S1GB ergibt Sich !Ur den vorliegen· 
den Fall keine andere Bewertung. Zwar hat das landgericht 
München Im Urteil vom 25.01 1989 ausgetuhrt, dass bel dem 
Untergebrachlen die VOlaussetzungen für die Verhängung der 
SICherungsverwahrung gemäß § 66Abs. I Nr. 3 SIGB vorgelegen 
haben. auf deren Verhängung aber zugunSlen der Anordnung der 
Unl8fbrlngung In einem pSYChiatrischen Krankenhaus verzichtet 
worden ist Wäre aber SICherungsverwahrung verhängt worden. 
dann hAUe dloso Maßregel gemaß § 67d Abs. 3 Satz 151GB oh
ne ROcks,cht aul e,ne we,'orh,n bestehende Gelahr1ichke,1 des 
Untergebrachten nach zehn Jahren lur er ledigt erklärt werden 
massen Denn § 67d Ab-$. 3 Satz 1 StGB Sieht die Fortdauer der 
Sicherungsverwahrung über zehn Jahre hinaus nU/ vor, wenn die 
Gefahr der Begehung weiterer erheblicher Strafla ten besteht, 
durch die die Opfer seetiSCh oder körperlich schwer geschädigt 
werden, die Gefahr schwerer Wirtschaftlicher Schäden reicht hier
furnlcht. Ebenso kommt die seit dem 29.07 2004 rnögllct1e Anord
nung nachlräghcner Sicherungsverwahrung gemäß § 66b StGB 
nUI in Betracht, wenn der BelloHene wegen der dort Im Emzelnen 
aufgefOhr1en schwerwiegenden Straltaten verurteilt worden ist und 
die hohe Wahrscheinlichkeit bestehl, dass er erneut erhebliche 
Straitaten begehen wird, durch welche die Opfer seeliSCh oder kOl"
pertich schwer geschädigt werden. Das aber Ist bei dem Unter
gebrachten nicht der Fall 

3 Der Senat hat ats Erledlgungszeltpunkt Montag, den 
03.012005 bestimm!. um dem Klinikum NOrd Gelegenheit zu ge
ben. den Untergebrachten aut sein zul(unfliges l eben In Freiheit 
vorzubereiten. 

(Eingesandt vom VorSllzcnden Flichter am Hanseatischen 
ObertaMesgericht Hamburg Dr RUhle) 

§ 9 Abs. 1 StVollzG (Voraussetzungen fü r 
d ie Verlegung in die sozialtherapeutische 
Anstalt) 

1. § 91 StVollzG stellt · anders als die frühere Fassung 
der Vorschrift und der nunmehrige § 9 11 StVoltzG
nicht mehr daraut ab, ob d ie besonderen therapeu
tischen Millel und sozialen Hilfen der In Betracht 
kommenden soziattherapeutischen Anstalt rür d ie 
Behandlung gerade dieses Gefangenen geeignet 
sind. Vielmehr begründet die Vorschritt des § 9 I 
StVoltzG einen Rechtsanspruch des In Ihr genann
ten Kreises von Gefangenen au f die Verlegung In 
die sozialtherapeutische Anstalt. 

2. Die Eignung solcher Gefangenen für die sozIalthera
peutIsche Anstalt kann nur aus Gründen verneint wer
den, die In der Person des Gefangenen liegen, Der
artige Gründe stellen die Behandlungsunfähigkeit und 
eine auf Dauer angelegte und nicht korriglerbare 
Verweigerung der Mitarbeit des Probanden an der 
Behandlung, also seine mit therapeutischen Mitteln 
nicht erreichbare Behandlungsunwill igkelt dar, 

3. Es sprechen überwiegende Gründe dafQr, Im Rah
men des § 9 I StVollzG die resIliehe Vollzugsdauer 
von mehr als 60 Monaten· hier VollstreCkung einer 
langjährigen Freiheitsstrafe mit anschließender 
Sicherungsverwahrung - grundsätzlic h für unmaß· 
geblich zu erachten. 

4. Jedenfalls kann die Verlegung eines Gefangenen 
aus dem Kreis des § 9 I StVollzG in d ie sozialthera
peutische Anstalt nicht unter Hinweis auf die Dauer 
der voraussichtlichen restlichen Vollstreckung von 
Strafe und Maßregel verneint werden , wenn zum 
Zeitpunkt der Entscheidung über den Verlegungs· 
antrag nac h Ablauf der regelm äßigen H& hsldaue r 
der soziallherapeulischen Behandlung zumindest 
zwei Drittel der Strafe verbüßt sein werden , 

Beschluss des 3 Strafsenats des Obe/landesgerlChts 
Franklufl a.M vom 27 AlI9ust 2004 - 3 Ws 845104 -

Anmelilung der Schriflleitung 

Die Entscheidung ,st mit Gründen In Hett l t der NStZ-RR 2004. 
S 349-352 abgedruckt 

§ 5 Abs . 1 StVollzG (Zu Begriff und Ge
staltung des Aufnahmeverfahrens) 

I. Zum Begriff " Au fnahmeverfahren" in § 5 Abs . 1 
St VolizG 

2. Die Abgabe und RegistrIerung der Habe gehört zum 
AufnahmeverJahren, Andere Gefangene als der Zu· 
gang dürfen deswegen bei ihr nicht anwesend sein, 

BeSChluss des 5. Stratsenats des Kammergenchts Berhn vom 
5. Apnl 2004 - 5 Ws 666103 Vollz . 

Gründe 

DerAntragsleIter wurde wegen Beleidigung zu einer FreihOils
strafe von zwei Monaten verurteltl Nach ßlgeoen Angaben Ist er 
lWISChenz~t li(;h vomAm1sgencht Tiergarten In Berlin unter !;lnbe
zIehung der vOfgenannten FrelhSllsstrate rechtkrältlg zu einer Ge
samtfrelheitsstlale VOfl tünf Monaten verurtollt worden. Er wufde 
zum Stratantfllt in dIe Jusllzvollzugsanstah H NeDenanslal1 K. , 
goladen. Der Verurteilte orwartet, dass er aulgrund selnos Vollo· 
bens als fur die Voltstleckung der Freiheitsstrafe Im offenen 
Vollzug ungeeIgnet beurteil! und deshalb SO/Ofl nach seinem 
Stra/antlin in die JuSllzvollzugsanstalt T verlegt werden wird 

Mit semem Antrag auf gerichU!Che Enlscheidung hat der Vor
unelfle z\lfl6chst begehrt. die l ener der JUSflZVOllzugsanstelten H 
und T zu verpflichten, .dle im Rahmen des Aulnahmeverlah(ens 
Im Strafvollzug erlordefllCne Aulnahrneverhantllung und Regls
tfiCrung se,ner Habe tfl deI Ioiauskammer In Abwesenheit anderer 
Strafgefangener dUiChzuführen- Den gegen don 19l1er der JUS!!7-
vollzugsanstalt H geriChteten Anllag hat er zuruckgenommen 
nach<lem diesel erklart haUe. dass d,o Kontrolle aut:wnehmendcl 
Strafgetangener und deren Hebe alJSschlleßtich durch Bedienstete 
der JustJzvoilzugsanstalt In Abwesenheit anderer S.ratgefangener 
durchgeHihn werde_ Den gegen den leiter der Jusllzvollzugsali
staU T gerichteten Antrag hat 01 Indes aufrechterhalten, well/Ener 
nicht darauf verzichten wollte (vgl. Stollungnahme der JustIzvoll
zugsanstalt T. vom 28. Januar 2003). dass die aufzunehmenden 
Strafgefangenen in AnwesenheIt von MItgelangenen dUrchsucht 
werden und diese auch bei der Abgabe und Registrierung deI 
Habe zugegen smd 



Die Srrafvollstreckungsk.ammer des Landgenchts Berlln haI 
den gegen den leiter der JUst!Z\lolizugsanstalt T. genchteten An· 
trag auf gerichtliche Entscheidung zunächst durch Beschluss vom 
28. Februar 2003 zurückgewresen Der Senat. der die Rechtsbe· 
schwerde des Verune!lten zur Sicherung emeremheitlichen Recht· 
sprechung zugelassen halle. hat durch Beschluss vom 7. August 
2003 - 5 Ws 155103 Vollz - die Entscheidung der Strafvollstro
ckungskammeraufgehooen und die Sache an das Landgericht zu· 
rückverwIesen. M,t dem angefOChtenen Beschluss vom 4_ Novem
ber 2003 hat die Strafvollstreckungskammer den leiter 001 
Jusllzvollzugsanstalt 1. verpflichtet. die Aufnahmeverhandlung und 
Registll(!rung der Habe des Antragstellers In AbwesenheIt ande· 
rer Gefangener durch.zufÜhren ullCl sicherzusteUen. dass Mitgefan
gene. dIe In der Hauskammer zur Arbell eingeteilt und deshalb bei 
der UmkleIdung zugegen SInd, von Bediensteten dei JUSIIZ\lol'
zugsansIalt durchgängIg uberwacht \\'erden. Hiergegen wendet 
sich die Rechtsbescl1werde des leiiers der Justrzvol1zugsanstalt 
T. mit der Sachrilge Er Ist Jetzt nur noch der Ansicht, dass die 
Abgabe und R(!glSlnerung der Habe als technischer Vorgang nIcht 
zum Aufnahmeverfahren gehöre; Durchsuchungen har er .n 
Abkehr von selll8r bisherigen Recl1tsautlassung IVgl, vorbezelcl'1-
nete Stellungnal1me vom 28. Januar 2003) InZWIschen davon aus· 
genommen 

Die fristgerecht eingelegte und begrOndete Rechtsoeschwerde 
erfüllt die besonderen Voraussetzungen des § 116Abs. t StVoIlzG. 
Der Senal hall kl3rende Ausrührungen "Zur Bestimmung des 
Rechtsbegntls .Aufnahmeverfahren" !fl § 5 Abs. t StVollzG.lnsbe· 
sondere zu der Frage fUrgeboten. ob MItgefangene bel dcr Regls
tnerung der Habe eines neu In die Anstall eufzunetJmenden Gefan· 
genen zugegt!n sOln dOrfen. Das Rechtsmltlel envelst sich Jedoch 
als unbegründet. wenngle<ch der Begnl(l(lung der StrafvolistlC
tkwngskammer nur rm Ergebrus gefolgt werden kann. 

t Im Straflloltzugsgeserz Ist das Aufnahmeverfahren im 
Einzelnen nicht geregel! Auen § 5 StVollzG enthält ledrgflen par
lIelie BestImmungen zur Redltsslellung des Gefangenen Das 
Verfahren selbst WIrd durch einfache VelWattungsliorscl1riften ins
besondere dlJrch die bondeseinheitlicl'le VolJzugsgescMhsord
nung bestimmt (vgl FeestlJoesterln AK·SrVollzG 4 Aull ., § 5 Rdn. 
2. SIehe auch Call1ess/MOller·D,elz. StVoIlzG 9 Au!! .• § 2 Rdn. 27) 
Elngelelle\ Wild das Aulnahmeverfahren In der Regel durth dIe so 
genannte Aulnahmevemandlung Die Aulnahmeverhandlung, deo 
ren Ergebnisse in erner Nlederschnlt aUr der VoIlzugsgesc;h3l1s· 
stelle festgehalten werden, dienl besonders OOr IOOntltätsfeststet
lung. der Eintragung des Getangenen In MS Gelangenenbucl1, der 
Eintragung 10 das Zugangsbuch. der Auroahme eier Personenbe· 
schreibung und der Feststellung des vorläuhgen Strafendes ISI 
eer Betrotlene zur Aufnahme In der Anstalt angenommen. schlreß! 
SIch die Aulnahmedurchlül1rung an, nämlich die Entkleidung und 
körperlIche Durchsuchung (§ 8<1 StVollzG), die Abgabe der mitge
brachten Habe Und die Aushändigung der Gegenstände. deren 
BeSItz wahrend der Hat! goslallel iSI (§§ 19.70.83 StVollzG). die 
Neuemklerdung mit Anstaltssachen (§ 20 StVollzG) und gegehe' 
nenfalls auch er1lennungsdrensllicha Maßnahmen (§ 86 StVoIlzG). 
Danach soU der Gefangene unverzüglich 3rztllch ufllersuCht ur>d 
dem AnStalisleiler oder dem leiter der Aufnahmeabtellung vorge· 
stolll werden (lIgI, CaJliess. Strafvollzugsrecht 3 Aun., S. 82. lau· 
benthal. Strafvollzug 3. Aufl " Rdn. 3181.: Kal&er lSchoch, Stralvoll· 
zug 5.Aull " S. 468; FeestlJoester Rdn 3 ff • Calliess/Muner-D.etz. 
Rdn 2 - jeweils zu § 5 StVollzG). 

Entsprechende E.nzelregelungen zum Aulnahmeverfahren 
8I'Ilhlell bereits die DIenst· und Vollzugsordnung vom I Juni 1962 
(DVotlzO). die bIS zum Inkraftlreten des Slrafvollzugsgesetzes die 
Grundl<lge des Strafvollzuges !>ilOete (vgl CaJ1iesslMüller·D.etz. 
Ernt.. Rdn. 9 I.). DarOber hInaus prägen Verwallungslfad,tlooen 
den Ablauf der Aufnahme (vgl. FeestlJoestsl. § 5 StVollzG Rdn 2) 
So war es vor Inkralttreten des Suafvollzugsgesetzes Oblich. dass 
In den lIerschledenOf1 Stadien des Aulnahmellerfal1rens andere 
Gefangene zugegen waren weIl sIe entweder glelclneilig doe Auf
nahmeprozedUI dUrchlrefen oder als Heller der Anstaltsverwallung 
auf der Geschäftsstelle ba, der Umlde.dung, der körperl.chen 
DurChsuchung. a(!r arzthchen Untersuchung oder sonst 131lg wa
ren (vgl. Calliess. a.a.O . S. 81) Nr. 5t Absetz 1 SalZ 6 DVoII10 
sah fediglich lur die korpsrlIehe Durchsuchung vor, dass dabal ker· 
M Gefangenon anwesend sein dOnen. Dagegen ordnet § 5 Abs 1 
StVol1zG erweIternd an. dass andere Gefangene .beIm Aufnahme
venahren" flicht zugegen se,n dürfen. DIese Regelung bezweckt 

ZlStrVo 1 l OS 53 

folgendes. Vor allem d.e Intrmsphäre des Gefangenen SOli hier
durch geschutl1 werden \vgl. cameSSlMOller-Dletz, § 5 StVOllzG 
Rdn. I ). Ferner so~ eIne unkootrolher1e Elflflussnahme durch be· 
reits larger einsitzende Gefangene ausgeschlossen wereen. um 
damit emer un8fWunscht raschen Anpassung der Neuankömm· 
linge an die Subkultur der Anstalt entgegenzuwirken, DarUber hIn_ 
aus soll ein mögliCl\sl unoeeinllusster Kontakt des Neuankömm
I,"gs zu den MItgliedern des Votlzugsstabes m6glocn sein (vgl. 
Kalser/Sch6ch, a_B-O., S 469; lauben thai. a.a.O , Rdn. 3t8, Mey 
In Schw.ndlBöhm, StVoltzG 3. Aull .. Rdn. 4: Ca!liesslMütler·DiCIl. 
Rdn. t - jeweils zu § 5 SIVollzG). Es handelt sich demnach um ei
oe VorSChrift . dIe flicht nur den persönl'chen Inle'essen des 
Gefangenen dient und ihm em Recht gegen die VollzugsansIalt 
verschalten soll . Sondern sIe trachlet Im ötlenthchen Inleresso. 
den Schulz aer AllgemeinheIt mIttelS eInes lIon subkulturellen 
EinflOssen freien Aulnahmeverlahrens zu erreichen 

Auth die Abgabe eIngebrachter GegenSlände .st im St,rafvoll· 
zugsgesetz nur unvollständig geregei\. Sachlich·rechUicll hat sie 
sreh an § 83 StVollzG zu orientreren (vgl FeestlJoesler. § 5 
SIVollzG Rdn 7) D,e hIerzu erlassenen. dre Gerrcl1le nieht b,nden· 
den (vgl Call1cssIMOller·Dlell , § 2 StVol!zG Rdn. 27) Verwaltungs· 
vo/schntten bestImmen ergänzend. wie mIt beslrmmlen Sachen 
des Zugangs zu venahlen Ist Zu der Anwesenheit lIon Mrtgefan· 
genen treften sre jeclocn k.elne Aussage, so dass Ihre Vereinbarll.eit 
mIt Normen des SlIafvolizugsgesetzos unerörter1 ble!ben kann. 
Für d'e Frage. ob Mrtgefangene bei der RegrstrleflJng der Habe /l!' 
nesneu in dieAnstan aufzunehmenden Gefangenen zugegen seIn 
dünen, ISt daher alleIn entscheidend. wIe der Umfang und die 
Rerchwelte des Begnfls .Aufnahmeverfahren" zu definIeren s.nd 
Gel1ört h.erzu auch die Abgabe und RegrstflElrung der Habe. so 
folgt aus § 5 Abs. 1 StVoUzG. dass andere Gelangene nIcht zuge
gen sem dürfen_ 

2 Der UmfangdesAufnahmeverlal1renswar blsh,arnoch n,chl 
Gogonstana eIner obergenchllrchen EntschelOung. Im Schrrlttum 
werden zu dlesor Flage unterschIedlIChe AnSIchten veNelen (vgl 
die Übersrcl1t beI Mey. a.a.O. Rdn. 3). Die unterschleaJicl1en Auf
fassungen deulen alferdrngs daravf hm. dass der bloße Wortlaut 
dan Umfang des Aufnahme\lerfahrens nocht elndeut'9 bestimmt 

Den GesetzesmaterIalIen lassen SICh dar.u ledIglich Anhalts
punkte entnehmen. aber kem eindeutiger HinweIS. wie der histo· 
fische Gesetzgeber die Verschnn ausgelegt sehen wollte. Bereils 
der Gesetzentwurf der Bundesregierung (BR-Drs 71f73 '" BT-Drs 
71918. 48) enth,elt In § SAbs. 1 StVollzG-E dieseloe FormutleflJng. 
(lie danath als § 5 Abs t StVoIlzG Gesetz wurde und nocll heule 
!st In eier BegrDl'ldung ..... Ird ausgelOhn, dass bel der Beflagung 
nach persönlichen Angel~nhellen . der Umlde.dung und Durch
Suchung sowre der !l r-ztlicnen UnterSuchung e,n besondelt!5 Be
dOrfnis rur den Schutz der IntimspMre entsteht, so dass die 
Forderung aus Nr 51 Absatz I Satz 6 DVolizO nunmehr auf das 
_gesamte Aufnahmevenahren· ausgeOehnt weIden solle. was et
ne weite Auslegung nahe legt. Der rür dIe Behandlung des 
StVollzG gebildete Sonderausschuss des Bundestages schrflnkte 
erie Geltung der inZWIsctten in § 5 Abs, 1 StVotlzG·E eillQestellten 
Vorschnlt em. Indem er tn seInem Bencht vermerkte' .Der Aus
SChUSS versteht daflJnter das förmliche Verfahren. nlimlrch die 
Befragung des Gefangenen. In der u a. se.ne persOnlichen Ange
legenheIten zur Sprache kommen. Bei aaT gegenwärtIgen VoIl
zugsplalCrs kommt es als Folge der baulichen Unzulanglicl1kelte'l 
der Anstalten vor. dass mehrere Gelangene glerc.hZeitig In emem 
großen Raum befragt werden müssen In dieser HInSICht oedart es 
einer ÄndeflJng. die dem Interesse des Gefangenen am Sctrutz 
seIne/IntImsphäre Rechnung trägt. Allerdings werden dafür ,n em
leinen Anstalten Baumaßnahmen erforderltch . Aus diesem 
GlUnde kann dIe Vorschtill gemäß § t80 Abs 2 Nr. 2 e.st am 
I Januar 1986 In Kraft ~setZl werden VoIlrugspol,IISCI1 ISt es an· 
zustreben. die Gefangenen auch bel verschiedenen anderen 
Vorgängen, dIe nrel'1t zum f6rmlic:i1en Aufnahmeverfahren gehören, 
wIe elwa Einkleidung, Baden. Abgabe der Habe ZUI Aufbewah
rung. voneinander zu !fennen. \\'eU dabei häufig unerwt.lnschle 
Kontakte angeknuph werden. Fur die baulIChen und personellen 
Änaerungen. die datiir erlorOOrirch werden, kann ledoch gegen
..... /lnrg kern bIndender Auftrag erterlt werden." (BT·Dr. 713998. 7) 

In dem lIorgesohenen Wortiaul und mit d(!r Regelung, dass die 
Vorschrll1 ersl am 1 Januar 1986 In Kraft treten solle (nunmehr 
§ 198 Abs 2 Nr. 2 SIVol!zG). velabschredele det Bundeslag das 
Gesetz am 6 November 1975 und lellete es dem Bundesrat t u 
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(BA·Drs. 685175) ErIIlaf\.lll98" oder BegrUndurogeo, oie zWlsct1en 
den betden (R90'8fungscnlWurl und Bencht des Sond8fausschu!
ses) unterschledllCn wellen und mehl mitemander zu lIere.nba· 
llIOdefI Auslegungen des Begnllcs .Aufnahmeverlahfen" vermIt
teln oder SICh tu' eine von ihnen entscnet(len, hnden SICh Im 
Geselzgeoongsvorlatuen nICht mehr AllerdlllOS haben der Bun
desrat und 911uelne Lande, die Itnanzlel\en Folgen des Trennungs
geootsdeutloerl vor Augen gesehen und berellS lITl November 1975 
versucht entweder das auf zehn Jahre spiler (11 vorgesehene 
Ink/atUreten zu verhindern ode, die Stringenz des § 5 Abs. , 
StVoIlzG zu Vi!fWassem was tur die Annahme spricht, dass sie von 
der W8':8fl Fassung du Begrines_ausgegangen Sind. wel' nur die
se wnklich be<ieulende baulIChe Anderungen und daraus fesultie
rencla hnanz,olle Anstrengungen erlorderte. Während der Rechts
ausschuss des Bundesrates keme Bedenkoo gegen oas Gesetz 
äußerte, empfahl der F,n9nZ8Usschuss die Einberufung des Ver
mltllunllsausschusses Das Inkrafnreten des § 5 Abs. 1 StVotlzG 
uoo einer Vielzahl wellerer kostcntrAch tlger Regelungen sm 
1 Januar 1986 sollte ersetzt werden durch die Formulierung 
.Durch eln besonderes Bundesgesetz werden die folgenden Vor
schriften In Krall geselzt.· GleiChzeitig beantragten Vier Bundeslän· 
der (Badon-Wuntomterg, Hamburg, Bayarn und Nordrt1etn·West
laien), § 5 Abs I (bel Inkrahtrelan am t Januar 1986) wie 100gi zu 
lassen: :Beim Aufnahmoverfahren sollen andere Gefangene mög' 
l/chst rucht zugegen sem. Der $clll./l2. der Intimsphäre des 
Gefangenen muss gewährleiste1 bleiben· (BA-Ors 68513175 
68516175) . Der Bundesrat folg1e nICht seinem Finanzausschuss, 
sondem Den Vier BurldeslAndem und oel 00ti Verml"IuIlQSllUs
schuss mit dem ZIGI an. die vorbezeIChnete Fassung des § 5 Abs 
I StVoI1zG zu eNBtChen (BR-Ors. 685f75 Beschluss). 

§ 5 AbS I StVo!IzG wuroe schtießIlCh unveränOer'l Gesetl. 
Sem tnkramteten am 1. Januar 1986 regelte rwnmehr§ 198Abs 2 
Nt.3 $IVollzG Den 1975 geäußerten Wunsch des Finanzaus
schusses des Bundesrates, das tnilraltttelen der vorsennft uber 
des Jahr 1986 tunauszuschteben. gn" der Gesetzgeber jedoch im 
Zwel1en Gesetz zur Vert)esserung der Haushansstruktur (2 Haus
haltsslfuklurgesetz - 2 HStrU~G I au' In Art 22 Nr. 2 Buchstabe 
a) stnch er die Nummern 2 und 3 des § 198 Abs. 2 SIVollzG und 
lugte durCh Ar! 22 Nr 2 Buchstabe b) Doppelbuchstabe aal 10 
Ansatz 3 des § 198 $IVollzG nad1 deo WOI1en .Durch ein beson
deres Bundssgese\2 werden In Kraft gesetzr e.n .§ 5 Abs I -
Tlennung Im Aulnahmeverfahren". Dieses besondere Bundesge· 
setz, das dem TlennungsgebOt schließliCh Wirkung verschaHte. 
beschloss der Bundestag mll Zustimmung des Bundesra!s Bm 26 
August 1998 mit dem am 1 Delember 1998 In Kraft gellelenen 
Art . I NI 24 des Vierten Gesetzes zur Änderung des Stratvollzugs
gesetzes (4 $tVoIlzGÄII(IQ), ITlII dem el § 5 Abs 1 eus deI Menge 
dor aus hnanZUlllen Grunden seit 1976 In WartesIelhing beilnd
lIChen Vorschfll1en des StVollzG belrelle 

3 al WArnend das GeselzgebUngsverfahren !-;elnen ausrel' 
chenden Anhalt lur dfeAusiegung des § 5Abs 1 SIVoIlzG gibt. fin_ 
den SICh dlese ",doch In den Im Schnfnum ml' dem Trennuogs
gebot verb\lndenen ElWartungen, die den Er10fdemlssen e,nes am 
ResoztallSlerungsgedanl<en ausgelichteten Stralvollzuges EIOl
spt"BCflen Dem vor dem Inkral!neten des StVoIlzG ubllChen 
Aulnahmeverfahren wurde nämlICh vorgeworfen, dass es den 
Gefangenen niehtlWt belaste sondern euch bloßste~e und daher 
mcht geergnet seI. bei Ihm e,ne po5ll1Vi! und konstruktive 
Einstellung zu erzeugen Im Aufnahmeverfahren wuroe eine 
.DegradtElrungsleremon1e" geseNln, die vor allem dem ZIel diene, 
dan Betrolfenen In kurzes1.r Ze" möglIChst aussctr&eßflCh in das 
Leben oer totalen Instttunon Anslall zu Imegneren (vg! Fe-estl 
Joester, § 5 $tVonzG Rdn 1. laubeniha). a a 0 . Adn 321 , KalSerl 
SeMeh. 8.80., S 468 1., Calhess. a.a 0 , $ 631.). Diesen Miss· 
stand el"ZlIgrenzen und zu entschArfen. war die Aulgabe tler 
Neufassung des § 5 AbS I StVOllzG Der m.t dei ADweseolleft an· 
derer Gefangener verbundene Schutz. der tntlmsphA.e redU2!ert 
nämlICh auch das Geluht der EntwOrdigung Dem trug schon NT 
5 1 Abs 1 Salz 6 OVol1z0 · In elOem rectlt etngesctlltlnkten Maße 
- Rechnung Indem er vorsah, dass (wentgstens) bei der körperli
che" Durchsuchung mOogllchst kOine Gefangenen l\.Igegen S8,n 
sollen Das $l'-IolizO hal diesen Schutz ausgeweltol, wobei In dor 
Begr\lndung des Aegiorungsentwurfs exemptallsch - nlchl ab
schließend - dia Belragung nach pefSÖflllchen Angelegenheiten. 
die Umkleidung und Durchsuchung soWIe die ärztliche Untersu· 
cnullQ autgelOhrt wurde,.,. BotOcksiChllgl man. dass es auch das 

öffentlrene Interesse gebietet, das Aull"lahlTl6'lB11ahr9fl zum Schutz 
der Allgemeinheit von sob~ullurellen EInflUssen Irel zu nalten, 
spHcnt dies 'Or die E,nbeziehung der slr8llgegensläntllichen 
Pfozeduren In aas AutnatllMverfahr9fl 

b) Seit Oem Inkratnrelen des SIrafvollzugsgesetzes 'SI 1ft den 
Anschauungen aariiber, was em persOnllches Gel1elmrus ISI. das 
Orine nIChts angeht, und dessen Offenbarung einer gesetzlIChen 
Grundlage bedarf. ein Wandet eingetreten Er macht sich lest an 
dem Urtart des Bundesverfassungsgerichts zur Volkszählung 
(BVerfGE 65, I ). Oie NolWendlg~elt. die Inlormationelle $elbslbe
SlfmmU"g (Art. 2 Abs t r V.m. Art. 1 Abs. I GG) so WSfl wie mög. 
IICh zu gewAhrleisten. schließt es aus, erne In Ihrem Wortlaut nicht 
eindeutige. Vorschritt In einer Weise gegen oen Grul"ldrechlStrtlger 
auszulegen, dass aus rein I,nanz,ellen Erwägungen Menschen · 
nämlich andere Gefangene - an Inlorma\lonen getangen, die nur 
zur Ordnungsgemäßen Behandlung des GefangenM dieser 
KenntniS nicht bedOrfen, sonde," dIese absehbar gegen ihn an
wenden können So liegt es hier 

Die Abgabe und Reg'StTleNng der emgemachten Habe zählt zu 
000 Stadien der Aufnahmeprozedul die den Gelangenen regel· 
mäß'g beso!\OetS belasten Sie hlil1Qt eng mit der korpeftlC.hen 
Durchsuchu"g zusammen. die schon Immer nur In Abwesenheit 
von Mllgefangenen durchgefOhrt werden durfte 016 SICh anschlie
ßende Abgabe und Registrierung I$t entgegen der Ansid1t des Be
schwerdeluhrers kein rein technischer VOfgang_ Dem Neuan
kOmmling werden regelmäßIg auch Dokumente mll senS'bten 
Daten abgenomfT"lel'l Hierzu gehören PersooalpaPtere. aber auch 
MItgliedsausweise oder NotfallauswelSO mit Krankendalen. Diese 
DoIrumente enltlallen eane Vielzahl von personenbezogeoen Da
len, (f18 unbelogl Drinen nICht zugänglich QBrT\8Cht werden dilrfen 
Onlte sind lIIÖOCh auch M,tgefengene OIe ,n der Hauskammer als 
HeltOf oer Bediensteten talJg SInd Der Scnutz der personenbezo
genen Daten muss dahef auch Ihf"\en gegef"lObef 5ichergesleftt sern. 
Dass dies mcht dar Fall 1St wenn dl8 Habe durch MItgefangene re· 
91stflert und verwahrt wild. liegt auf de/ Hand OIe eingesetzten M'I
gefangenen werden nambch schon zur orOnungsgemäßen 
ReglStnerung dlG Dokumente regelmäßig aufschlagen und einen 
Blick auf ihren InhaJl werfen mussen. Damit ist aber zwaogstaurtg 
auch eine Kenntnisnahme des Inhalts verbunden. Der HlOweis des 
BescIlweroeluhrBi'S, dass die anwesenden VOlizugsbeCllel"lSleletl 
die e"'gesettren Mltgefangeoenstän&g ,m Auge haben. kann tuer· 
an nIChts ändern Abgesehen daVOO. dass eme lückenlose Kontrolle 
nICht mögliCh 151. verhindert SIEl auch nicht die mflllmalb von Sekun
den mögliche KenntMisnahme senSibler Daten. 

Auch die Reglstl lerung Olnes Mobilielefons durch eInen Mltge
'sngenen Ist unter Oalenschu!zge5lChtspunkten mcht unproble
matisch . Hier kann dio FunkhonsPrU'ung den Zugntl aut senSible 
Daten eröllnen Dazu gehören abgespelcherle Telefonnummern 
und nICht gelöschle Kurzmineilungen Bei der Aogabe von Wert 
QOgens\llnoen kommt hrnzu, dass diese nicht nur ROCkschlOsse 
auf persönliche Verh.llJlIlIsse des Zugangs zulassen Schon die 
KenntniS vom VomendenselO oerartJger Gegenstande kann nam· 
IIcn dazu geNJtz.t WOrODn, Clen 1\OlIeh Gela.ngenen spaler unter 
Druck zu setzen und zu erpressen FÜI Bargeld. Kredit· odor 
Telefonkarten IIJIIt d,es sogar 1fT! besonderon Maße DIes verstärkt 
die Subkultur In der Anstalt. setzt den neuen Gefangenen Gefah· 
ren aus UM zw.ngl ,hn zur Anpassung an kltmrnetle Stfukturen 
Dem haldie Anstallgleochlalts entgegenzutreten. lOdem S~ ·lm 01· 
lentllChen Intelesse an der Vertllnderung ,nterner Straftaten - ooe 
Inhmsphare des neu aufzunehmenden Gelangenen umfassend 
scniJtzt Dem Sieht e.ne M,lWlrkurtg ... on Gelangenen bei Oer 
AUgabe und Aegllunelu'"!Q der Habe entgegen 

4 Qef Einwand des Beschwerdeluhrars. die baulichen Gege
benheiten In oer Anstan ließen IIme weitete BescMftlgung von 
Gefangenen In dal Hauskammer nur zu, wenn diese bei der Ae· 
glslrferung anwe5Ol'ld sein dOrfen, Whrt zu ke.ner anderen Ent· 
scheidung § 5 Abs 1 $tVoUzG wurde n/cht mrt den ubllgen 
Vorschlllten des $trafvollzugsgesetze5 In Krah gesetz!. weil die 
VerwlrkllChung das Rechts lIut Schutz der Intlmsphare In einer 
Reihe von Anstallen emeDlicho bauliChe Verändorungen notwen· 
dig machte (vgl Calliess, e a O . $ . 82) Dlesa BegrUndung ~er· 
htnderte 22 Jett.re tang das Inkrahlretan des § 5 Abs 1 SIVollzG, 
der nunmehr seit dem 1 Dezember 1998 gilt. Der Gesetzgeber haI 
atso den fur die Herbel'0hNng der bauliChen VerändCfungon zu
ständigen Bohörden lange Zeit golessen (vgl MeV. a a.0 , Ren 5; 
K",serlSchÖCh. o.a 0 , Adn . 8) . Seither slOd erneut mehr als lunl 



Jahre vergangen. Der BeschwerdefOhrer hatte mllhm h,nreichend 
Zell. sIch al.ll dill IIiIränderten Gegebenheiten einzustellen Wie Im 
Bereich der StPO (vgl. Meyer·Goßner. StPO ';6. Au!! .. § t 2t 
Rdn. 22) die unzulängliche Besatzung der Spruchkörper den wich· 
ligen Grund zur Fortdauer der Untersuchungshalt uber sechs 
Monate hinaus nicht zu schaffen vermag. Iolgt auch aus dem 
AusbleIben frrl8nzletler M,ltelzur Anpassung der baulichen Gege
benhel ton einer JustlzvolizugsanSlall nicht das RGChI. an don über
,",ommenen Verwallungslraditionen festzuhalten. die dUrch dIe ge
setzhche Neulegelung gerade abgeschaltt werden sollten 

Oie Slrafvollstreckungskammer hat daher Im ErgebnIS zutref· 
lend lestgeSlellt. dass die RegIstrierung der Habe zum Aufnahme
verlahren gehört. mlthm dIe aul der Hauskammer beschäftigten 
Mltgetang.enen nicht zugegen se", dürfen. 

Die Kosten- undAuslagenentscheidung folgt aus §§ t21 Abs 4 
SIVollzG, 473 Abs 1 Satz. 1. Abs 2 Satz 1 StPO. 

(EIngesandt vom VorSItzenden Richter am Kammergeflcht 
Weißbrodt) 

Art. 1, 6 GG, § 24 Abs. 2 StVollzG (Zur Ver
sagung eines Langzeitbesuchs wegen 
anhängigen Ermittlungsverfahrens) 

1. DIe GewähnJng eines unüberwachten Langzeilbe
suchs - die einen Sonderfall des § 24 Abs. 2 
SlVollzG darslellt - steh11m Ermessen der VOllzugs
behörde. 

2. Als Sollvorschritt verpfliChtet § 24 Abs. 2 StVollzG 
die Vollzugsbehörde dazu, Langzeltbesuche In der 
Regel zu erlauben. Eine Abweichung von dieser 
Regel ist der Behörde nur in Ausnahmesituationen 
gestaUet. Die Behörde muss gegebenenfalls Grün
de angeben, warum eine Ausnahme vorliegt . die 
eine Ablehnung reChtfertigt. Sie muss bei ihrer Ent
scheidung vor allem die in Art. 1, 6 GG zum Aus
druck kommende Werlentscheidung beachten. 

3, Oie Vollzugsbehörde darf die Versagung eines 
LangzeItbesuchs nicht durch bloße Bezugnahme 
auf Verwallungsvorschriften - etwa die Hausord
nung - stützen . Verwal1ungsrichtlfnien entheben die 
Behörde nicht von der Verpflichtung, eine eigenver· 
antwortliche Ermessensentscheidung gemäß § 24 
Abs. 2 StVollzG - unler sachlicher Abwägung aller 
einschlägigen Gesichtspunkte des konkreten Fal
les - zu treffen. 

4, lässt der ablehnende Bescheid der Votlzugsbehör
de nicht erkennen , da ss sie sich bei Ihrer Entschei
dung des gesetzlichen Regel-Ausnahme-Verhält
nisses bewusst gewesen Ist und Ihm Rechnung 
getragen haI. Ist er rechtsfehlerhaft 

5. DIe bloße Tatsache, dass gegen einen Strafgefan
genen und seine Ehefrau ein Ermittlungsverfahren 
eingelei tet worden Ist, reic ht für sich allein nicht 
aus. um daran vollzugsrechtliche Folgen zu knüp
fen. etwa die Ungeelgnethelt für einen langzeitbe
such festzustellen. Vielmehr muss aufgrund kon
kreter Tatsachen, die dem Verfahren zugrunde 
liegen, die Gefahr bestehen, dass der Langzeilbe-
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such zu unerfaubten Absprachen missbraucht wird. 

6_ StOtzt die Vollzugsbehörde die Versagung eines 
Langzeilbesuchs auf ein Ermittlungsverfahren, 
muss sie sich im Rahmen ihres ablehnenden Be
scheids mit den Umständen auseinandersetzen, die 
dem Verfahren zugrunde liegen. Zwar is1 sie nichtge
hatten. eigene Ermiulungen anzustellen. Doch ge
nügt sie Ihrer Pflicht zur Prüfung der konkreten 
Umstände in einem solchen Falle nur, wenn sie von 
der Möglichkeit Gebrauch macht, entsprechende 
Auskünfte bei der ErmiUlungsbehörde einzuholen 
und in Ihrer Entscheidung zu berücksichtigen. 

Bes<:hluss des 3 Strafsenats Gas Hanseatischen ObGl'tendes· 
genchts Hamburg vom 9 September 2004 - 3 Vollz (Ws) 47/04 -

Gründe 

L 
DIe Beschwerdefiihrcrrn begohr1 die Zulassung Zu eInem 

langl e1tDesuch In der JustIzvollzugsanstaU F • Haus 11 • (JVAj, In 
der Ihr Ehemann eine langiAhr1ge Haftstrafe verbOßt Ihr mit die
sem Begehren gestellter Antrag wurde von der JVAam 14 08.2003 
abgelehnt mIt der BegrOndung dass die Beschwerdefuhrenn lur 
die Zulassung zum Langzeitbesuch ungeeignet sei. da sowohl ge· 
gen sIe selbst als auch gegen Ituen Ehemarll1 bei der Staatsan
waltschaft Bramert1a .... en ein Ermittlungsverfahren anhängIg sei 
Den gegen dIese Ablehnung geriChteren Widerspruch der Be
schwerdeluhrenn wIes dIe JVA mll BeSCheId vom 01 t22OO3 TU

"'oL< 
Der angelochlene Beschluss gIbt don wesentlIChen Inhalt des 

Wtderspruchsbeschelds wie Iolgt wieder Gemäß § 24 Abs. 1 
SIVollzG dürfe ein Gefangener regelmäßIg Besuch empfangen. 
Oie Gesamtdauer belrüge mindestens eIne Stunde rm Monat Das 
Weitere regere d,e Hausordnun.g. Dieser gesetzhche Aultrag wer
de vorliegend erfullt. da der Ehemann der Antragsleitenn gemäß 
der Hausordnung eInmal wochentliCh Regelbesuch und elnmat 
zusätZlich einen Sonderbesuch In GemeInschaft In der Kirche er· 
halten ~nn&. DIes bedeute, dass er dIe MöglichkeIt habe. für die 
Dauer von ca 7.5 Stunden Besuch unter optischer AufSICht zu er
hallen 

Oie Hausordnung regele In Form der Anstallsverlügung 
Nr 812002, dass neben den Regelbesuchen Qeelgneten Gelange. 
nen unQberwachter LangzeItbesuch mit Famlnenangehörigen 
ermogJrchr werden könne, soweIt dl8 Aufrechterhaltung dIeser la
mlllären BelJehungen Im Hlnbllcll auf die ErreIchung des Vollzugs
zIels förderungswurdlg sei. 

Zu den ZulassungsKnterien der Geelgneth811 gehörten unter 
anderem die Ver1rauenswurdigkelt und das beanstandungstreie 
Voilzugsvert1alTen des Gelangenen. DIes seI unumgänglich. da 
der LangzeItbesuch über e,nen ZeItraum von bis zu achl Stunden 
und ohne akustische und optIsche überwacnung statltande. 

Anlässlich eines Gespraches am 30.6 2003 ZWIschen der 
Ableilungslei!errn des damaligen Lebensgelahrten und Jetzigen 
Ehemannes der Antragsstellenn, dIesem selbst sowie der Antrags· 
stellenn sei die Frage eInet Zulassung zum LangzeItbesuch erör
ter1 worden Da dieAbtettungslerlef1f1 dIe Beziehung der Antragstel
lerin zu Ihrem damaligen Lebensgelährten als stabil e,ngeschä1zT 
habe. selen dIese zun{icllst als fOrdlo Zulassung zum LangzellDe· 
such geeIgnet angesehen worden . ZwischenzeItlich · nach erlo!g' 
ler Mineilung Ober das anhängIge Etmllllungs .... erfahren - se. 
jedoch unter Bezugnahme aul diesen neuerlIChen Sac:hvertJalls, 
aspekt dIe Gewährung von Langzeitbesuch versagt worden. 

Da dIe AntragsleJlenn und ihr damaliger lebensgela,hrte lr1 

dem Verdacht der gemernscnafthcl'en Begehung von Straftaten 
stünden und eIn entsprechendes Ermlltfungsverfahren anhängIg 
sei. seren balde ungeeIQnel, am Langzeltbasuch teIlzunehmen In 
der Anstaltsverlugung 812002 se! aulgeführt. welche Gefangenen 
,n der Regel ungeeIgnet seien · eine abschließendeAulzählung lä· 
ge hIer also nicht vor. Auch wenn dIa AntragsteJlerin zu .... or slraf
rechtliCh noch mchlln Ersche-rnung gelreten sei. könne kerne an
dere EntscheIdung als die Ablehnung des Langzellbesuches 
erfolgen 



56 ZrSlr\1(1 , / 05 

Eine erneute Antrage am 22.01 2004 bei der Staatsanwalt· 
schah Brememaven bezüglICh des anhängtgen Etmllllungsvertah
rens gegen die AAlragslollerin SOWie ihren Ehemalll"l habe ergeben, 
dass das Erffiltllung5verlahren noch mchl abgeschlossen sei und 
e,ne AnkJageemebung nach WIG vor wahrscheinlich efSCheIne. 

M~ Ihrem gegen eIlese Ablehnung gerichteten Antrag aul ge
nchtliche Entscheidung hat die Boschweroelührerin u a. vorgetra
gen. dass nach Auskunft der Staatsanwaltschaft die Ermlnk.mgen 
noch andauerten und uber die Wahrschelnlictlkeit einer Anklage
erhebur'lg erSl nach (Ieren Abschluss Otlle Prognose abgegeben 
werde kOnne. Oie Beschwerdeluhrolln rOgt, dass bislang kein 
Sactlvonrag erlolgl sei, welcher konkrete AnlangSll8Hiachl vorla· 
ge und Bul welche kOfl1(,o\on Tatsachen dieser gestOIZt werde. 

Dieser Antrag wurcJe mit Beschluss oor StrafYollstreckungs
kammer vom 25.03 2004 als unbegrundel zurückgeWiesen. Zur 
BegrvllClung WIrd Uft Dusgeluhr!. dass ein Rechtsanspruch emes 
Gofangenen auf Zulassung zum LangzellbeslJch nicht bestehe. In 
den Vollzugsanstalten. die Ober entsprechende RäumliChkeiten 
101 die DurChführung lIon Langzoitbesuchen verfugten. stehe die 
Entscheidung hierüber im Ermessen des Anslattsleiters Seine 
Entscheidung sei nur daraufhin gerichtlich zu uberprüfen. ob lIon 
emem vollsländlgen und nchttgen SaCI'IIIemalt ausgegangen. dlS 
geselllichen Gren.len des Ermessens ilberschntten oder von dom 
Ermessen In erner dem Zweck der Ermächtogung mcht entsp!'e
chender Weise Gebrauch gemacht worden sei Die Entscheidung 
der JVA enthalte jedoch kernEm Ermessenstehlef. o.s elnzubezie· 
henden Gesichtspunkte und WMentscheldungen bezughch der 
GewAhrung l/Of'I Langzer!besuchen Mnen In der VerfiJgung 812002 
der Antrflgsgegnttrrn ihre konkrete Ausgestallr.rng erlahren 

Oie NlChllutassung zum Langzeitbesuch trnde Ihre Rechts
grundlage In Zitl 21.2 1<,. h besagter Ver1ligung. Demzufolge sei· 
en Insassen In der Regel ungeergnet !Ur die Zulassung zum lBl1g. 
zeltbesuch. Ubef doe nachlrAgl1(:h EfkennlfllSSB zu Tage träten. die 
einer entsprechenden Eignung enlgegenslDnder1_ Dies Irefle vor
~egend auf deli Ehemann der AntragsreHenn - und damit als un
mItlellulle Kor'ISBQuenzll.uch auf a,e Anuagstellenn • zu Das Der 
der StaatsanwaltsChaft B,ememallen anhAng!ge Ermr1Uungsver· 
fahren sowohl gegen dlO Antragslel!eM selbSt als auch gegen Ih
ren Ehemann stelle elM nactllfägllChe Erkenntms im SInne der 
Verfugung dar. die einer Eignung wm LangzeitbeSuch entgegen
slOMe Die Kammer habe sich bot den ErmltllungsbetlOrOOn In 
Bremertlallen dallon überzeugt, dass die dortigen Ermln!ungen 
momentan nocn WOller andauerten und dass das Vertahren so
wohl gegC!fl d!& Antragstellenn als auch gegen ihren Ehemann 
gefuhrt werdo Allern die Tats<lc/1e der Anhanglgkelt eines Er. 
mlltlungsvorfahrens SIogen b€rkle Bosuchstodnehrner se! In be· 
sonderem Maße geelgnel das Vef1tauen aul eine nicht mIss· 
brauc:hllche Ausnutzung OBS unuberwachten Langzellbesuchs zu 
erscnullern. Dill Frage des konkreten TatliOlWurfs könne dabei da· 
hin gesteIn bleiben 

Die AIltragsgegnenn seI auch fWCtlt verpfhcfllet. oen Tatver· 
dacht. auf weiChem das Ermittlungsverfahren beruhe, suOstantilen 
darzulegen bzw darzu!ogen, 0I:l sich der Verdacht Im Laute des 
EfmllllWlgSverlahlens beluäfhgt oder onlluAftct habe [)je Ver
pflIChtung der VOilzug!lbeh6«le zur SOlbständigen und 9Igenvet· 
anlWOttllctlen Erlou.cI\ung von Tatsachen. (lie IOr 91nB lIOfl ~ zu 
treffende VoIlZugsmaßrlahme l/Of'I Bedeuwng seien. be.schrsnke 
SICh nAmloch regelm4ß1g auf dro Falle. In denen 1000ghch (Ioe An· 
hörung von AnSla!tSOBdoensteten und In dat Vollzugsanstalt unter· 
gobractltoo Oelangeoen geboten sei und doe weder eule schwlB
rige Bewelswur(lJgung erloraerfich machten noch kompliZierte 
Aectltslragen aulwerleo ·...,.II1:18n (vgt. KG Bettm, BeSChluss vom 
13. " 2002 - 5 Ws 57W02 - NStZ 2003, 391 ' )_ E,n solGher Falt S&I 

lIorI'egend n!Ch1 gegeben. FlKSerfuhtend lfl'I Bezug auf das EfJTll!1-
lunosverfahren 5&1 die StaatsanwaltsChah Bremerha~en. Es sei 
der JVA nICht möglICh. e,genstAndlgG Ermittlungen anzustellen 

Gern. Zrl! 2.. 1 2 (101 AMtansver1ugung 8I2OO21romme die TM 
nahme am Langzeltbesuch ,n dJBS8n Fällen lediglich dann In Be
traCflt wenn besondBie Gruncle lIortagen. die eine Zulassung aus
nah~se rectrUBfllgton. SoIct1eGrunde seiBf't VOrliegend ledOch 
flIChtllOrhanden SIft könnten auch nlChl aus der WortentsCheIdung 
des An. I und Art 6 GG hergolel1el werden letz1genannle Ge
SlChtSP\lnkle habe die Antragsgegf"lBrll'l oore,ls Im Rahmen der mit 
Anslaltsverlügung 812002 erlolgten konk'eten Ausgestaltung der 
langz91lbesuct\Sregelung berUCkslChtJgt. UnlBf t (.Grundsatz.") he,
ße es t:l1esoozCrgloch- Unüborwachle langtellbesucl1e dienen der 
Aufrechternaltung famillarer BeZiehungen, die Im HinblICk (lul die ... _.~ ... ,-- ... ~ - .,-,,_., --_._,- ....... _- ,-_ ...... --_ ... 

11. 

Die Rechtsbeschwertle genügl den Anlorderungen des § 118 
StVQllzG. OIe Beschwerdeführel1n rügI insbesondere. die JVA ha· 
be erme5Sel1sfehlemah altein die Tatsache moos gegen die Be· 
schwerdefuhrenn undihren Enemann anhängigen Etmittlungsver· 
lanrens geoOgenlassen. Gen LangzeiltJesuch zu versagen, ohl'\B 
auf den Inhalt des Vorwurfs ablUstel!en OIe Rectrtsbeschwerde ISI 
nach Maßgabe des § t 16 Abs t StVQllzG zulässIQ. da es geboten 
rst. die angelOChteoe Entschefdung zur Fonbiklung des Rechts 
und zur SICherung erner einheitlichen Rechlsprechung zu Ober
prüfen 

Das Rechtsmittel 'St auch begrundei. soweit Aufhebung des 
landgeflchllrchen Beschlusses und des Wrderspruchsbesc/1elds 
begehrt WIrd Der weitergehende Antrag· Verpflichtung der JVA. 
die Beschw8rdelClhrB"n zum Langzeitbesuch bei Ihrem Ehemann 
zuzulassen '51 unoegrundet 

I Das Besuchsrocht eines Gatangenen Ist In § 24 SIVoltzG 
geregelt. Nach Abs t dieser VorsehnIl darl dBr Gefangene regel
mäßig · mindestens erne Stunde im Monat - Besuch empfangen 
Daruber hmaus sollen gemäß § 24 Abs. 2 StVollzG Besuche zu
gelassen werdon. wann sIe die Behaodlung oder Eingliederung 
des Gelangenon f&deffl Der Langzoitbe5uch rSI in § 24 StVoIlzG 
nicht ausdrOckllch geregelt. unterlält\ aber nach Autlassung der 
obergetichllichen Rechtsprechung als Sonderfall dem § 24 Abs. 2 
StVoItzG (vgt. OLG Stungan ZfStrVo 2004. SI (52); OLG Hamm, 
ZfSllVO 1999. 308 (3091:). 

Zutrelteod geht dre Sirafvotistreckungskammer dallon aus, 
dass kein Rechtsanspruch des Gefangenen aul Zulassung zu ei. 
nem Langzeltoosucn besteht Dort, wo die erforoerlictren RAum· 
IlChkelten elngenchtel und langzeit besuche zugelasS811 srnd 
steht <Ire Entscheidung hlen..tber 1fT! Ermessen der JVA Ihre Ent· 
schetdung Ist nur daraufhm zu uberpnJlen . ob von e'Mm vollstan· 
digeI'1 und nchllgen Sachvorhalt ausgenend oIe geselZlichen Gren
zen des Ermessens übersdultten sind oder von dem Ermessen rn 
emer dem Zweck der Ermadlfrgung nicht entsprechenden Werse 
Gebtauctt gemactJ\ WOf(Ien ISI (vgl . auch OlG Stungan 21StrVo 
2004, 51 f ; OlG Hamm ZlStrVo 1999. 308 f ,; SchWlndlBöhrn 
StVoItzG 3 Au/t 1999, § 24 Rn t 2: Feesl AK-SIVoIlzG. 4 AUlt 
2000. § 24 Rn. 18. Arlothllolckemann. StVoItzG. 2004, § 24 Rn. 5) 
DeI gegenleihgen Aul!a5Sung (OlG Munchen NSlZ 1994, 560; lG 
Harnburg ZISUVo 2000, 252; Calliess!Muller·O'l)tz. SIVollzG 
9. Aun 2002. § 24 Rn 41. wonach bei Vor1iegen der VOlausselZun· 
gen des § 24 Abs. 2 StVoIlzG g!UndSAtiillich ein Rechtsanspruch 
aut wellere Besuche über die fT1Ofl811IChe Mlndestdauer lIon eIner 
Stunde hinaus beslehe. kann n!cht.lugeSllmml werdell (vgl h,(tl · 
zu die uberzeugenden Ausfllhrungen des OLG Stuttgart. a.a 0.) 

Da dia Vorschrift des § 24 Abs. 2 SIVOUZG eine SoII·Vorschrrll 
Ist , 151 die Behörde In Ihrem Ermessen slar", elngescnrMkl mn dor 
Folge . dass dlo Im Geselz reslgelegle Rechts1olgt' . die Zulassung 
iilum Langzeltl>e5uch. In der Rogol an7uordnon Ist Eine Abwei
Chung YOn dresel Regel Ist der Behöroe nur in AusnahmasltuallO' 
nan gestattet Die Vollzugsbeh6rdo muss 9gt Gr{)ntle angebef'l 
walum ein Beluch als Abweichung 1/01'1 dal geselZlrchen Reget go?
sehen und nicht gBnBnmogt wrrd ivgl Fee$! AK·StVoIlzG. a.a 0 j 
SIe muss bei ihrllt EnrscheK:lung lIor ellem die '" Art. 1 und 6 GG 
lUm AuSdructl ~ommence Wortontscheloung Doacnten tOLG 
Stungart ••• aC,). 

2_ Ore Sltafvol~t,eaungsAammer hat bei oer Ul)8lpfulung def' 
Ermossen&ent5ctllNluflg tler JVA gemaß § 11 5 AOs 5 StVoIIzG 
verkannt, dass der WKlersptUChsbesche!d diesem Pfiilungsmaß.
stab meht geroct!t Wird ur'JIJ r1ashalb aulroneben 1St 

a) Cre Stralvofl$trockullys~ammer hat nlChl efkannt. da&s d& 
Wrdersprud'lsboscheid der JVA nicht erkennen lässt, ob dli! JVA 
eine Ermessensentscherdung aut der Grundlage des § 24 AllS_ 2 
StVOItzG geirollen hai In dem BeschOld tindet § 24 AI)s . 2 StVotIzG 
keine Erwahooflg, sondern es Wird aul dre Hal.lSOldnung In Form 
oer Anstaltsller1rlgung 812002 als Rogelungsgrund1age Iur uno 
uberwachle Langzo,tbesuctle und allgomelne Zulassungslulteroen 
n,ngewleseo Bel dieser aulgrund von § 161 StVoIlzG erfassenen 
Anslallsverlugung t1lInoeU es Sich <"bel lediglich um eine Verv.al· 
tungsvorschrrlt , die elno elflhe,lIiche Ermessenssusübung gewähr 
h!ISlen SOli und ubet Art 3 Abs 1 GG zu einer Scltrstb,ndung tier 
Verwaltung !Ohr! (Schwind·Scflul6r Slrafvoltz.ugsgeselZ. 3 Al/1Ia· 
ge 1999. § 115 Rn 23, Schwrnd·Rnnhaus. Strafvoltzugsgesetz 
3 Aullage, 1999 § 161 Rn. 2; Cal.,ess!MuJler-O,etz. Strafvolizugs
gesetz. 2002. 9 Al,lflage. § 115 Rn In Diese Verwa!!ungsnctrlll· 



nie war von der JIJA beI der BeurteIlung des Falles zwar zu 
beruclo.t.lchtlgen (Kopp/Schenke. lJelWaJtlJl\9sgenchtsordnung. 
13 Auflage. 2003, § t 14 Rn . 1(8). SIe enThob dIe JIJA jedoch ndlT 
von der \lerplUctltung zu Glner 8IgeoverantwO<1lictlen Ermessens
entschelc!ul'lg gemäß § 24 Abs 2 St\loUzG unTer sachllcl1er 
AbwA9ung aller elnschliglgen GesichTspunkte des konkreten 
Falles. Die JIJA I'I8t De1 ~r&r EntscnGldung dem Charakter des § 24 
AM. 2 STlJoIIzG als SoIl.lJOfschrifl k(l!n& Rechr'lul'lQ getragen. thre 
Begründung enthiJ! keinen Hll'lwers daraul. dass Ihr das gesetzi .. 
ehe Aagel-Ausnahme-VerMltnis beWUSST war und Ihre Entschei
dung damIt d(!f Besllmmung eenes Ausnahmefalles dIente. Dies 
hat auch dIe STratvollslfeckvngskammGr IlIChtsfehlerhah meht ar
kannt An ke,neI Stene der angelQChlenen Entscheidung Wird 61-
kennbar, dass ihr der Inlolge der SoII·Regelung eIngeschränkTe 
Ermessenssp,elraum der JIJA bewusst war Die STratvollsTre· 
ckungskammer luh/t viellTlflhr IhrerseITs aus. dass die NlchlZ'U
lassong zum Langzel!besUCh ihre AcchlSgrundlage In Zilf 2.1 2. 
hl. h der Anslallsverltigung linde (BI. 6 d Beschlusses). DamIt ver· 
kannt die StrafvOllstreckungSkammer ZUSäTZ lich den Regelungs
Chara~ler der Ansl81tsverfugung Als Verwaltungsvorschrlft kann 
sie das Ermessen deI IJOlizugsbehörde vereinheitlIchen und len. 
ken, nreht jedoch Rechte der JVA gegenüber dem Gefangel'l8n be
grOnden. geSd'lwwge denn als Rechtsgrundlage lur eine Versa· 
gungsentscheldung dIenen 

b) Dle Strafvollslrackungskammergehl auch zu UnrechT davon 
aus, dass die JIJA be! Ihrer Wlderspruchsefllscheldung die in An 1 
uod 6 GG zum Ausdruck gelcommene Wenenlsche,dung beachtel 
nabe Oer Wiclersprucnsbescherd enthält Insowe.t kelner161 Aus· 
fUhrungen. Insbesondere wAre zu beachTen gewesen. dass da. 
Gelangene Seine tal108 Fr91he,tsstrale verb(ißt. KeIne SOflSlIgen 
lockerungen erMJI und der Langzel!besllCh selMr Frau die ernzi. 
ge Möglichkeit 8Ines 18ngeren, unuberwachien Beisammern>ems 
mit dieser 1St Oemgogeni.lbef hat die JIJA Ihre Entscheidung eIn
seItig auf die AnhAngrgkeil eenes Ermittlungsverfahrens gegen die 
Eheleute S. gestutzt Die Enlscherdung lst aus diesem Grund& er
me.sscnsleOlerhatt. denn dIe IJOllzugsbehörde darl,nre Erllsctlei
dung n!Ch1 8Insellrg auf ernrge wenl98 unte, mehreren relevanten 
Umstanden stOtzen 10lG Hamburg ZIStrVo 78, 18S} Sowelt die 
Kammer 8usfuhr1, die zu berfK:kslChtlgenden WenenlsCherclungen 
hatten bereits In der Ver1iigung Nr. 812002 eine konkreie Ausge
stallung erfahren (BI 6 d Besdllusses). beruht diese Elnschllt· 
zung erneut aulOlnet lehlerhalten Beuneilung des Regelungscha· 
rakters der Anstallsverfugung Etne konKlele Abwägung aller 
relevanten ErmessenskritOllen Im EInzellall WIrd durCh die EXls, 
lenz einer Ermessensnchllrnle niCht entbehrliCh • Die Siralvo!l· 
streckungskammer hat datOber hinaus auch verkannt, dass m'l 
dem WIderspruchsbescheid § 2 Salz t und § 3 STVoUZG hätte 
Rechnung gel ragen warden mussen. 

cl Der Wlclerspruchsboschekl ist schließlich auch aus dem 
Grunde .eclITslehlerhaft W8lllhm ein nlChl ausreIchend aulgeklar· 
ler Sachverhall zu Grunde gelegl worden Isl. Die JIJA hat alleIn die 
Tatsache. dass gegen dre Beschwerde!Uhrerin und Ihren Ehemann 
eIn Ermlnlungsverlatuen anhängIg 151, als hlflrerchenden Grund 
angesehon. um daraullfre Ungeetgnethellfur die Zulassung l1J ei
nem L.angzeltbesuch Zl.l stulZen. ohne aUCh nur ansatZWel68 mrl · 
zuteilen. welcher konkrete Vorwurl fOnem ErmITTlungsverfahren 
zugrunde Ilegl Diese vom Landgericht gebillrgle Rechtsaullas· 
sUflQ iSllehlemaft. 

Bel Vollzugsenischeldungen darf Im Rahmen oer Ermessens
ausObung nur berückslcnllg l werden, dass aar Verdactll e,ner 
Straftal enlslsnden ISI. soweIT er uber den bloßen Anlangsverdachl . 
der lur die Einleitung 8Ines EtmfltlW1gSverfahf8ns geoOgt. hinaus
gehl und durehltlnausr8lChendes Maß an korIkreten Tatsachen ge
SIÜIZI Wltd (BVerfG. Beseht vom ' 2.02 2004 - BvR 1709102; KG 
NSIZ 2003. 39 1, 392, NSIZ 88, 479. OLG Cella SlV 82. 263 264) 
Dies Qlllauch dann. welln das Verfahren späler gern. §§ '70 Abs. 
2 oder 154 StPO elngeSl lil1t WIrd (KG NStZ 86. 47g; OLG Cella SIIJ 
82. 263. 2641. und verlellt weder Art. 6 Abs 2 MRK noch das 
RechtsslaatspflnZlp , da keine Stralen oder Sllalahnliche Maß
nahmen verMngl werden (dazu BlJerfGE 22. 254, 265). 

AlleIn dIe Te tsache oer Elnloltung eines Ermittlungsverfahrens 
relcN nreh, aus. um dalsn vol1zugsrochtliche folgen zu knupfen 
(OLG Celle StlJ 82. 263, 264). Maßgobllch SInd vielmehr die kon
kreten Tatsachen. die dem ErmItT lungsverfahren zugrunde liegen. 
ErSI dann kann dIe Voli zugSbel"lörde eine sachgerechte Beunel. 
lung vomehmen, ob eulgrund konkreler Tatsachen dIe Gefahr be· 
Sieht. dass der unOberwachte Langzellbesuch zu unerlaubten Ab-
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sprachen ITIIssbraucht WIrd Es warlTllThln .echlswrdng. aUem vom 
1J00018gen eines Erm!nlungsverlahrens auf die Ungeeognelheel für 
einen langz8I1besuch zu schließen. Der Inhalt des Ermittlungsver
fahrens konnle dOShalO nochl 03hlngcstelll bIe.ben 

Entgegen der Aultassung del Siralvollstr&ckuogskammer e.· 
gibt stCh aus dem Beschluss des KG Berltn vom 13.11.2002 (NStZ 
2003. 3g " 392) nrchts anderes. Das KG natled,gllch ausgelUhrt 
der Anstaltslelle, sei mCht verpfllChTol. zur Aufldärung von Stra!ta· 
ten etg8IKI ErmIttlungen, die uber die Anhörung von Anslallsbe
diensieion und in der VoIlzllQS8nstall untergebtaetlTert Gehlflge
non hlnausgeheo. eine schWIerige BewelsWllrdlgung erlOfderllCh 
machen oder komphzl9ne Rechlsfragen aufwerfen. anzustellen. In 
der YQ41iegcnden Fal1konsteUaUOn waren derartige Ermmlungslll· 
Tlgkellen aber OIchl erforderlICh. Die JIJA nalle ihrer Vorplbcfltung 
ben:trts genOgt und ware dadurch auch nreht unzumutbal betaslet 
waIden. wenn SIe von der MöglichkeIl Gebrauch gemachI nane. 
eine Auskunfl deI Ermllliungsbehörde ubor die gegen die 80-
schwerdaluhrenn ul1d Ihren Ehemann erhobenen Vorwurle und dIe 
sie stOtzend8f'l Tatsachen einzuholen Slau dessen hat sie aul ln. 
re Anfrage vom 22.01 .2004 bei der Staatsanwallschaft Bremer· 
n.aven mchl etOmal den Talvorwurl gegen dIe BcschwerdelCrhrerrn 
und ihreo Ehemann III Erlahrung bringen können. 

Der Sona1 hebt nreht nur den engefochTenen Besdlluss, s0n

dern auch den W>derspruchsbesche,d der JIJA au!, da dIe Sache 
insoweit spruchreIf lSI § 119 Abs "Satz 2 SllJollzG I,V.m § 115 
Abs 4 Satz 2 StIJoJlzG Der wel1argohe'lde lJerp!!lctrtungsanTra,g 
der Beschwerdelilhrenn ISI hlngeoen als unbegn)ndet zurCickzu
welsen 

3 Vorsorglich welSl tler Senat dafsul hin. dass die JVI\, sollte 
sre nach Informallon Uber den Gegenstand des laufenden Ermrn· 
lungsverfahrens. dre dort besTehende BOWlNSlage und den Stand 
J8nes VerfahreM wetterhln belurchlen, dass em unUbefWact"iter 
Langze!tDeSuch zu unerlaubten Ab5pl'acnen mlsSDlaucht werden 
wurde, besoooers darzulegen naben wm::I , weshalb eine deranlQe 
Gefahr Trotz der BesuchskonTakTe. dIe ausweistreh des Wider
spnJChsbescheods ledIglICh oplrsctr uberwaehl werden_ weIlerhIn 
beSieht 

4 DIe BeschwerdelGhrenn hal einen Telt def lJerfahrenskoslen 
sowfe der notWendIgen AUSlagen der 8eSchwerdeg&gnerin zu 
lIagen, da Slft nicht nur dl8 AulhebtJng der angefochtenen Ent· 
scheidung und des Widerspl'1.lChsbeschelds begehrt hai. sondem 
danlb6r hinaus dIe Verpflichtung der JIJA. 61nen LangzOltbesuch 
zuzulassen LelztOfes ist aber abgolehnT worden. (§ t21 Abs 2 
StIJoIlzGJ 

(E!ngesandt von Rechtsanwalt Paut-RolflnO Junnemann. 
HambUlgI 

§ 51 Abs. 4 und 5 StVollzG, § 850 c ZPO 
(Zur Pfändbarkeit des Eigengeldgutha· 
bens des Strafgefangenen) 

Der Anspruch auf Auszahlung des aus dem Arbeits
entgelt gebildeten EIgengeldguthabens eines Strafge
fangenen ist nach Maßgabe der sich aus § 51 Abs. '" 
und Abs. 5 StVo!lzG ergebenden Pfändungsbeschrän
kungen pfändbar. Oie Pfändungsfreigrenzen dos 
§8S0 c ZPO finden nach Sinn und Zweck dieser Ptän· 
dungsschutzvorschrift k eine Anwendung. 

Urte~ des Bundesllnanznots vom 16 Dezember 2003· VII R 
24/02 • 

TalbeSland 

Der Klagel und Revislonsklago< (Klager) schuldete dem Be
klaglen und AevlslOflsbeklagten (Finanzamt - FA -) am 16. August 
2000Steuetn undsleuer1lche Nebenle,slungen in Höhe von ... DM. 
die überwIegend seil 1995 IäU,g waren. ohne dass Zahlungen aul 
die Schuld geleISTet worden smd. Der Kläger 1st Im Jal'lle 1998 
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rechlSkrältig zu eloer Fralheotsstrale mit anschließender Skhe
rungsvefWahruI19 verurteilt worden. Er befindet sich In der Justiz
vollzugsanstalt (JVA) B. Oort ,sI er als ReinigungSkraft 111119, wofür 
er im Jahre 2001 monatllcl1358.66 DM netloemalten hat. Von dr9' 
sem Ari)e llsentgelt stand dem Kläger das .Hausgeld- (§ 47 des 
Gesetzes Ober den Vollzug der Freil1ellsstrafe und der Irsiheots
entziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung· Slralvolt· 
zugsgesetz (SIVollzG) -vom 16. März 1976, BGBII , 581 "d.F. vom 
27. Dezember 2000. 8GBli, 2043) In Höhe von 153,71 DM Im 
Monat zur Vertügung Der Restbetrag In Höhe von 204,95 DM 
wurde dem Kläger als Eigengeld (§ 52 StVolizGl auf einem bei (let 
JVA geführten Konto gUTgeschrieben Von diesem EIgengeld 151 
das Uberbfückungsgeld i ,S. des § 51 StVollzG in Höhe ... on Insge
samt 1 100 DM biS zum August 2000 In Höhe lIon 407,09 DM seit 
Anfang des Jahres 200 1 In \/(Illar HÖfle angespart worden 

Mit Pfändungs- und ElnzlehungsllertOgung ... om 16. August 
2000 gegenüber dem Generalstaatsanwalt bei dem Kammerge
I1ch! des Landes B_ pfändete das FA In Höhe von . DM oie An· 
spruche des Klägers auf Auszahlung des Ihm als EIgengeld gut· 
geschllebenen und kQnlllg gutZUSChreibenden Geldbetrages mit 
Ausnahme des nach § 51 Abs 4 StVo1lzG unpländbaren TeBs In 
Höhe des bereits angesparten und noch anzusparenden Uber
bruckungsgeldes (§ 51 Abs_ I StVollzG) 

In der naen erfolglosem Elnspl1.lCh elngerelchlen KlageSChrift 
beruH SICh der Kläger auf die Unpl.!indbai"Xeit des EIgengeldes. das 
unler der Pländungstrelgrenze derVorschnlt oes § 850 c der ZNII· 
prozessordnung (ZPO) liege. Die Klage wurde 110111 FInanzgerICht 
(FG) aus den in Entscheidungen cJer FinanzgeriChte (EFG) 2002 
954 (380 1.) veröffenlllChten Gründen atlgeWiesel1 

Zur Begründung oer ReVISion trägt oer Kläger vor, das lur sei. 
ne Relnigungställgkelt in der JVA erhaltene Enlgel! sei Arbeltsoln
kommen I.S. des § 650 c Zpo, was aus § 43 StVoIlzG folge Als 
Tell des Arbellsentgelts unlerliege das E!gengeld den Pfändungs
schulzbeslJmmungen des § 850 c ZPO. 

Das FA halt den PlandungsschUlz des § B50 c ZPO aul oes 
110m Arbellsentgell des Strafgefangenen zurückbehaltene EIgen
geld nicht fur anwendbar, weil es SICh insgesamt bei diesen Be
zOgen niCht um Arbeitse,nkommen I S. der §§ 850 I! ZPQ hande
le. Dem Vollslreckungsschulz des Slrafgefangenen trOgen die 
SondervorSCt'!lIlten c:tar §§ 47 51 SIVOtlZG ausreichend Rechnung 

Entscheidungsgründe 

" Oie ReVISion ISI unbegründet und daher "ZurucKzuweisen 
f§ 126 Abs. 2 der Finanzgoflchlsomnung - FGO .). 

1 Da um die ReGhlmaßlg~ell 011"\91 Pfändungs- und E,nZle· 
hungSllerfGgung des FA als VoUstreGkungsbehOrde steuerrecht
lieher AnsprUche gestntten Wird ist der Finanzrechtsweg gegeben 
(§ 33 Abs 1 Nr 1 FGO) DIE! VollWeGkung wegen Steuern und 
steuerlicher Nebenletslungen richlet siCh naCh den Vorschriften 
dal Abgabenordnung (AO 19n) 

2. Gemtiß § 309 AO 1977 erfolgt dIe Pfändung von Geldlorde· 
rungen aufg rund \/(IlistreckbarerVelWal1ungsakle (§ 25 1 Ahs. 1 AO 
t977), mll denen eine Geldleistung gefordert wird (§ 249 Abs I 
Salz 1 AO 19771, Im Verwaltungswege durch PläodUngs- und EIIl
zlehungslIllrfOgung der VollstrockungsbehÖrde. Fur die Pfändung 
\IOn GelofordOlungen durCh dIe VollSlreckungsbehörtle gelten 
nach § 319 AO 1977 die BeschränKungen und Verbote nach 
§§ 850 b,s 852 ZPO und anderen geselzlichen Bestimmungen 
SInngemäß. Die Plandung des Anspruchs elfles Getangenen aul 
AuszahlUng des lül lllo als E~engeld auf einem Konl0 der JVA gut
geschriebenen Teils 5OII\6S Arbeitsentgelts betnflt eine Geldlorde
rung, die dem Gefangenen gogen den Träger der JVA., In der der 
Schuldner IIlhaltlort IS1. zusteht Im Streltlan lichtet SICh dei An
spruch gegen das land B - \/EInreten durcl1 den Generalstaalsan
wall bei dem Kammergencht B • In dem Sich die JVA. in dor der 
Kläger einsItz!. befindet. 

BIll dem hier gepfändeten Anspruch des Klägers aul Auszah. 
lung des Ihrn als EIgengeld gutgeschriebenen bzw noch gutzu
schlolbenden Teils seines ArbellS9ntgelts han<lelt es Sich um eine 
Gektfordenlng t S. dos § 829 ZPO, Uie gepfäf'KIel werden kann, 

soweit diese Forderung Goertl3gbar ISI und der ?landung nICht ein 
Pfändungsverbot nach § 5 1 Abs. 4 StVollzG oder den Vorschliften 
der ZPO entgegensteht. 

a) Oie FOfdervng auf Auskehrung des Eigengeldes ,st Ubef' 
tragbar, weil das EIgengeld nicht zweckgebunden ist sO/1dern· an· 
ders als das nach § 47 Abs. 1 StVollzG iUr Zweck.e des Ernkaufs 
und anderer pnllalel BedOrfnlSS& des Strafgefangenen zurückbe
haltene Hausgeld und das nach § 5 1 StVollzG zur SICherung des 
IlOtwendigcn lebensunterhalts für die ersten IIler Wochen nach 
der Freilassung des Gefangenen anzusparende ÜberbrOcKungs
geld - dem Gefangenen zur freien Verwendung iiberlasscn Ist (§ 52 
StVoUzG). Das PfändungSlIerbot des § 851 ZPO, das die Plandung 
nlChl übertragbarer Forderungen "'erbietet. stehl oer Plandung des 
AnsplUChs aul Atlszahlung des EIgengeldes mithin - soweit niCht 
§ 51 Abs. 4 StVollzG eingreift - nicht entgegen (lIgI landgeflchl 
- LG - Berfin, BeSChluss vom 14. Oktobe' 1991 81 T 662191. Der 
Deutsche Rechtspfleger - Rpllegel - 1992, t28, und FlUh'. ZUI 
Pfändban.;e'l der Forderungen des Strafgefangenen. Zeltschnlt IOr 
Strafvollzug und Straffälligenhilfe • ZfStrVo - 1989, 103, 106). 

b) SpeZielle PllindungsbeSChränkungen IUr Teile des Arbeits· 
entgelts eines Getangenen ergeben SICh für den Vollstreckungs· 
gläubiger aus § 51 Abs 4 StVollzG. Oanact1lst der Anspruch auf 
AUS2ahlung des OberbrfJckungsgeldes soWIe des Te,ls des EIgen
geldes, der noch zur Aultüllul"Ig des der HOhe nach \IOJ1 der JVA 
festzusetzenden Überbrückungsgeldes benötigt wird, unpfändbar 
(Abs_ 4 Satz I und Satz 2 der Vorschn ft) Da das StVollzG weite· 
re BeschränKungen des AnspruchS aul Auszahlung des Eigen. 
geldes nlChl lIorsieht. insb9sonoere dieses allCh nICht einer Zweck
beslimmung - wie dies in § 47 StVoIlzG fur das Hausgeld uno fur 
das Überbrückungsgeld geschehen Ist· untel'Wlfft , begrilndet auch 
§ 51 A.Ds 4 StVotlzG· ungeaChtet des hier nlchl eillschlag'gen § 51 
ADS.5 SI\1ollzG, solem der Gefangene Untethal1sverpfl]chtungen 
zu erfüllen hat - kein Ptändungsverbot. Dieses ErgebniS steht auch 
im Einklang mll den gesetzgebenschen VOlstetlungen. die in der 
EntwurlsvOfSChnll BTOrucks 7/918, S. 71 (§ "8 StVollzG = Eigen· 
gefd) Ihren Ausdrur,l( gelur.den haben. Oort iSl klargBStt!lIt , dass 
Arbellsenlgel1. das nICht nach den Vorschri tten des StVollzG III An
spruch genommen wrrd. als Elgengeto sowohl der Verfilgung des 
Gefangenen als aUCh dem Zugll ff seillei Gläubiger offen steht. O'e 
Pfän<lbarKeit des Anspruchs auf Auszahlung des EIgengeldes wird 
noch verdeutlicht durch die Abgrenzung zur Unpländbarkelt des 
Hausgeldes, das naCh den Gesetzesmaterialien In BTDrucKs 
7/918, S. 69 (§ 44 SIVollzG '" Hausgeld) .zur BelriedlQung des 
persönlichen Bedarls· beSltmml Ist, und aadurch. dass die aus 
§850 Abs I ZPQ resultierende Unpfändbarkelt des Anspruchs aui 
das Hausgeld ausdrücktich erwärmt w,rd. Aus diesen BeglOndun
gen zum Entwurf des StVoUzG ergibt sich hinrelCtlend cJeutlich. 
dass der Gesetzgeber das Hausgeld unObertragbar und unpländ' 
bar gestalten wollte, nicht aber das nICht ZUI Ansparvng des Über
bruckungsgeldes benöligte Ejgengeto des Gefangenen (Ftuhr, 
ZIStrVo 1989, 103, 106). 

c) Oie Relllsion meint, das Eigengeid das Klägers unterliege 
daneben den Ptilndungsschulzbestlmmungen der §§ 850 I ZPO 
und damll der Pf.!indungsgrenze des § 650c ZPO. Das ergebe Sich 
aus dem Zweck des Pfändungsschutzes von Arbe,tselnkommen, 
die MotillaIIon des Schuldners zur ArbeltSDUfnahrne zu stärllen. so
wie aus dem Zweck des § 3 Abs. 1 SIVollzG die lebensverhalf
nisse des Getangenen den allgemeInen rnogOcnst gleichzustellen 
und dem Gelangenen eine erfolgreiche Resozl8llslelung zu er
möglichen Dem ISI niCht zu folgen Das ElQengeld des Gelange· 
nen 'St flIchl ln Höhe dei Sich allS § 850 I Vm § 850 cZPO elge
benden Freigrenze lIon Im Jahre 200 1 monalhch mlndBSlens 
1.209DM unp/Andbel_ 

aal Dei Bundesfinanzhof hai zur Frago der Anwendbarkeit oel 
Ptändungsschutzllorschriften der§§ 850 11. ZPO. auf die § 3 19 AO 
t977 lIerwelst, auf das Afbeilsenlgelt Strafgefangener noch nicht 
Stellung genommen Der Senat kann die In der Rechtsprechung 
der Z,lIllgenchte und Literatur umstnnene Frage offen lassen, ob 
die Vorschnfton der §§ 850 ff ZPQ schon deshalb auf dasAlbells
entgelt eies Strafgefangenen keine Anwendung linden weil es SICh 
dabei flicht um Arbeitseinkommen I S. des § 850 Abs. I ZPO han· 
delt. das aulgrund arbeitsrcctltUcher Beziehungen in einem Irelen 
Arbeltsvemältflls gozahlllYird und deI Sicherung des LebenSunter
halts einer In FI6Iheit lebenden Porson dient. sondern auf!ilrvnd d81 
VOfSChnften eies StVollzG geleistet Wird, das in § 43 einen An· 
spruch auf Zahlung e,nes Arbellsentgetts liir die Tällgkeil9f1 eines 



Häftlings festgefegt hat. der IUr dte Arbellslelstung eines der öf· 
fenUlch·rechllichen Gewall unterworfenen Gefangenen gewähr! 
wird (vgl. Bundesartleitsgericht - BAG -, Beschluss vom t 8. No
vember 1986 7 AZR 311185. BAGE 53. 336 ff.: Oberlandesgencht 
. OLG- KartsrtJl'Ie, Beschluss vom 18, Januar 1994 6 W 92193, 
Rplleger 1994, 370. sowie ZOller/Stöbel, ZIvilprozessordnung, 
24. Autl .. § 829 Rl 33 .Gelangenengetdor"; a.A LG Karlsruhe. Ur
tel! vom 6. Juli 1989 2 0 83189. Neue JUrtstJsche Wochenschrift 
Rechtsprechungs·Repon ZIVIlrecht· NJW·RR· 1969, 1536; OLG 
Frankfun am Maln. Beschluss \10m 18. März 1993 :3 Ws 723192 
(StVollzl , Neue Zeitschrift 101 Strafrecht · NStZ • 1993, 559, und 
wohl auch Beschluss des Bundesgerichtshofs - BGH - vom 17, 
Januar 19695 AR Vollz 26/68. Neue Jurist1sche Wochenschrift -
NJW • 1969. 992: ausfahrlieh zum Meinungsstreit Stöber. Fortle
rungspfändung, t3 AulI, Rz. 132 11 ,). DeM Oberv.1egend Ist die 
Rechtsprechung dar ZivIlgerichte der Aul1assung, dass es Sinn 
und Zweck der vom Gesetzgeber In § 650 c ZPO geschaffenen 
Pfändungslrelgrenzen lür das Arbeitseinkommen widersprecl)e, 
diesen aussozialpohtischen Erwägungen Im öffentlichen Interesse 
geschaffenen Schutz (siehe BGH-UrteUvom 20 November 1997 
IX ZR 136197. BGHZ 137, t93, 197) auch demjenIgen zu gewäh' 
ren, der dieses Schutzes niCht bedarl (vg1. die NaChweIse bei 
Zoller/Stöber, a.a.O . §829 Rz. 33 .Gefangenengelder", und 
StOber, Foroerungspländung, a.a.O •. Rz. 137). 

bb) Der Senat teIlt diese Aullassung Zulrelfend weist das FG 
auf dell Sinn der Pfändungsschutzvorschli!ten der §§ 650 If ZPO 
hIn, dem In Freiheit lebenden und arbeitenden Vollstreckungs· 
schuldner die Mntelzu belassen, die f{lr seiM E~lstenz und den 
Emalt seiner ArbeitsfähIgkeit erfOrderlich sind Demgegenüber Ist 
der Lebensuntemalt des Gefangenen auch ohne das Elgengefd 
gedeclr.t, da ihm UnWkunlt, Verpftegung und KleldUl'l9. wenn auch 
In eingeschränktem Maße. durch dIa Anstall gewährt werden. Für 
darüber hinausgehende private Bedurtnisse steht dem Gefange· 
Mn das Hausgekl zur VarlogUflQ. das mit 317 des Artleitsentgefls 
(§ 47 Abs. 1 StVollzG), d.h. Im Strellfall mlf 153,71 DM 1m Monat, 
entgegen de' Auffassung des KIAgers schon mehr an Annehml,ch
keiten erlaUbt als lediglich die FOhrung des SchnfWerkehrs soWie 
81niger Te lefonate, bescheidenste Mltlelzur Körperpflege und ge
ringe Nahrungs· und Genussmittel. Dass die Pfändung des darü· 
bar hinausgehenden E1gengefdes des Gefangenen dassen Reso
ZIaliSierung 1.5. des § 3 Abs 1 StVo!lzG vertundere, ist fur den 
Senat niCht nachvollziehbar. Insbeson<lere wenn der Kläger zu' 
Begründung dalOr vorträgt , dass ihm durch diese Pländung eine 
eigenständIge Schuldentilgung verwehrt se, Der Kläger verkennt 
vletmehr die ihm Im Streitfall durch die Mögtichkeit, seine Steuer· 
schulden noch während der Heftzeit und vor BegInn der Siche
rungsverwahrung in vollem Umfange zu tilgen. erwachsene Chan· 
ce. spater ein Leben ohne die last der vor seiner Festnahme 
entstandenen Schulden fuhren zu können (vgl auch Beschluss 
des BundesverlassungsgefichlS • BVerfG - vom 24. März 2002 
2 BvR 2 175101 , Absatz Nr 43. nicht verölfontl!cht, 
hnplwww.bvertg.de). Oie von einigen ZivllgerlChten geAußerte 
gegenteilige Meinung. wonaCh dem VotistreckungsscnuJdner aLJCt1 
das Etgengefd zur Befnedigung dei Ober die Sicherung des be
scheidenen lebensunte,hs!ls hinausgetlendon Bedürfnisse zu be· 
fassen seI (OlG Frankfurt em Maln. Beschluss in NStZ 1993. 559. 
560. und Kenter, zur Pfändbarkelt VOll Geldforderungen Strafge· 
fangener, Rp1lager t991 . 488, m w N,), oder nach § 850 e Nr 3 
ZPQ eine Zusammenrochnung des ArbeitsenIgeIts mit den dem 
Gefangenen gewährten Natulslrelslungen der Ansta lt volzuneh
men se., um anhand dar Pfändungsgrenze des § B50 c ZPO den 
plandbaren Bettag zu errmllOln (LG Karlsruhe. Urte.1 In NJW·RR 
1989, t536), Oberzeugt den Senat nlChl Dass die dem Strafge
fangenen durch die JVA gewahnen Natu(afle lstungen dem Ar· 
beitsentgelt nid" hinzuzulect1nan Sind. ergIbt SICh bereits daraus. 
dass diese Naturalleistungen aulgrund der Regelungen des Straf
vollzugs und nicht für dieArbeltslelstung des Gefangenen gewährt 
werden. Die Unpfändbafi(eit der in § 850 c ZPO rur den In FreIheit 
lebenden Vollslreckungsschuld1ler. der semen gesamten Lebens
unterhalt selbstständig organisieren und finanZIeren muss. fest 
gelegten Belrago dem in Haft befindliChen SChuldner ebenfallS zu 
gewähren, hIeße diesen erheblich bassellu slelfen a'S Jenen ISO 
auch OLG Karlsfuhe, Beschluss In Rplleger t994, 370)_ Dem 
Gefangonen verbtlebe nämlich Im gOnstlgsten Falle der gesamte 
.n § 850 c ZPO geWährleistete ptandungstrele Betrag zur Befrie
digung deI über die notwendIge DasemsvOf'SOrge hInausgehenden 
pnvaten BedOrtnlsse Dass diese Besserstellung des Gefangenen 
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gegenüber einem \n Freiheit lebenden und Arbeitseinkommen be· 
Ziehenden Menschen nicht der Smn der Pländungsschulzvor· 
schriften deI §§ 650 11. - hier des § 650 c • ZPQ sem kann, Dedarf 
keiner weiteren Begründung Schließlich hat auch das BVerfG 1m 
Beschluss vom 16. Februar 1982 2 evA 462181 (NJW 1982. 1583) 
dIe Unterschiedlichkeit der Lebensver1lä)tnlsse des In FreiheIt le· 
benden und arbeitenden Menschen gegenuber dem Slfalgefange
nen betont und es ausdrGckrich gebilligt. dass das ArbeitsenIgeIt 
des Gefangenen hinSIChtlich des PfatldungSSCl'lutzes eine andere 
Behandlung erlallfen kann als das übliche Arbeitseinkommen. 

dl Die Plandungs· und Elnziehungsver1ügung ist auch n!Cht 
deshalb zu beanstanden, weil sie 1.5 . des § 765 a ZPO ooar des 
§ 258 AO 1977 unl)jltig w Te. FOr ale Gewährung eines in diesen 
Va/schriften emgeräumlen wei teren Vollst,BC'kungsschulZes fur 
den Fall, dass dIe VollSlreckung wegen ganz beSOnderer, er
SChwerter Lebensumstlinde zu einer unbilligen und mit den guten 
Sitten nichl zu vereinbarenden Harte lühren würde. sind Anhalts· 
punkte vom Klage! nICht dargelegt worden und auch sonst n!ct1t er· 
sichtlich. 

Art. 1 GG, 839 § BGB (Zur Entschädigung 
wegen menschenunwürdiger Unterbrin· 
gung) 

Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen einem 
Strafgefangenen eIn Anspruch auf Entschädigung In 
Geld wegen menschenunwürd iger Unterbringung In 
der Justizvollzugsanstalt zustehen kann. 

Ul1eil des 111 ZlVl lsenRts des Bundesgenchtshofs vom 4 No
vemoor 2004 - 111 ZR 361f04-

Tatbestand 

Der Kläger verbüßte eine FrelhettsSlrafe In der JVA A Am 3 
Juli 2002 wurde er IUr eine Besuchszusammenführung In die JVA 
B. verlegt Vom 10 bis 12. Juli 2002 befand er Sich als sogenann· 
ter DurchgallQsgefangener If\ aer Transponabtellung der JVA H. Er 
war In einem 16 qm groBen Haltraum mit vier weiteren Gelange
nen untergebracht. Der Raum war m,t e.nem Etagenbett. dreI 
Einzelbellen. fun! StUhlen. zwei Tischen und zwei Spinden aus
gestattet. Ein Waschbecken und eIne Toilette waren mil einem 
Slchtscllutz abgetrennt. Die Inhaftierten dur1ten den Hattraum täg
lich fur etne Stunde zum Hofgang verlassen. 

Auf Antrag des Klägers stellte die StrafvOUstrOCkungsl(ammer 
des Landgenchts Hannover mit BeschlUSS vom t6. September 
2002 die Rechlswtdrigkeit der Unterb/lngung fest Die gemeinsa· 
me Unterbrtngung von lünf Gefangenen in einem nachts ver
schlossenen, 16 qm großen Haftraum beI Abllennung der Toileue 
nur mlt eInem Slchtschulz sei unzuläSSIg und versfoße gegen das 
Gebot menschenwurdiger Unterbnngung, 

Im vorliegenden AmtshaltungsprozBSS nlmml der Kläger aas 
beklagte Land aul Zahlung einer angemessenen Entschädigung 
(mindestens 200 €) In Anspruch. Das LandgenCMt (StV 2003. 566 
mit Anm . lesltng) hat Ihm 200 e: nebsl Zinsen wgesprochen; das 
Oberlandesgencht hat die Klage abgewiesen. Mit der vom Beru· 
lungsgericht zugelassenen RevlslOl1 verfolgt der Kläger seInen 
Af\SPruch weiler 

Enlscheldungsgr(inde 

DIe ReVISion 1st nICht begründet. 

1 Belde Vor;nslanlen haben festgestellt, dass dJe Unterbrm· 
gung des Kll!.ge/s gememsam mit \IIer welleren Gefangenen In 
dem v,ellu kiemen Haftraum rechtswic!ng gewesen ist SOWIe ge
gen das Gebot der menschenwOrdlgen Behandlung 5l1algelange· 
ner versl!eß und dass die zustönd'gen Amtsuäger des beklagten 
Landes dadurch eine schuldhalte Amtspfl !ChlVerlelZ\lng gegenu
ber dem Kfagel begangen haben 
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a) Das Berulungsgoncht hat zu RechT angerlOlTlmen, dass dte 
reehtskrAftige Entscrnudurlg der StrafvoUSlreckl,lngskammef Im 
Ver/ahfen nach § 109 StVoIlzG, diedlfl Rechtswldngkelt der Unter
bnngung des Klägers leslgesteJIt hat, auch Jur den ;elZlgen Arms
halturogsprozess Bil'ldungSWt!1UII"Ig erlltaltel. Es gellen Insoweit die 
gletehen Grundsätze. die der Senatlur die Bolfloungswukung einer 
im Verfahren nach §§ 23 If EGGVG ergangenen Entscheidung 
des StlSlsonats 81nes Oberlandesgerichts enlwlckett hat (Senats
urteil vom 17 März 1994· 111 ZR 15193 ,. NJW 1994, 1950, S. auch 
Staud.nger!Wurm, 8GB 13 ßearn 120(2) § 839 Rn -139,440) 

b) OIe latnchlertlche Würdigung, dass dUldl die M und Welse 
der Unterbringung die Menschenwurde da' beIreHenden Stralge
langenen ve!'litlZt wurda, lasst Reel1 ts/ahler nlchl eri<ennen und 
Wird auch von der RevlstOnSeIW,derung des beklagten Landes 
n.cht angegnllen 

cl Ebenso ,st oen VounSlanzan 08t1n zu fOlge'I, aass ale 
AmlstrAger des beklagten landes auch ein Verschulden lri" !. Da
bei ,st nicht nur Hul die an Ort und Stelle zuständigen JUSllzbe
diensleten abzustellen. sondern aUCh dareuf. dass das beklagte 
land Sich nach seinem SaclwOr!lag In emer Notsltuallon befand. 
weil die Transportabteilung der JustlzvollzugsanstaJt in eiern h>er 
interessierenden Zeitraum mil mehr als 90 Gefangenen beiegI 
war. obwotlliie nur Ober 47 Einzelhalträume (Inld Vier Sicherheits
zetlen) und zehn Gemernschaftshaftraume verfOgte Das Beru· 
tungsgencht hat m.t Recht darauf hingewiesen. dass der danach 
bestehende erheblIChe Mangel an E,nze!haltplätzen kernen tun
lelChenden Grund dallir darstellt. geltendes Recht zu unterlaufen 
Insoweit 151 ZUfI'llndeiit (jel Vorwurf eines Orgal'llsahonsverschu!· 
dens begrur.clel, das dem beklagten land such dano zuzurechnen 
,st. wenn die tät.g gewOl'oonen Beamten selbst subjektiv nach bes
tem Wissen und GeWissen gehandelt haben /StaudingerM'urm 
a a 0 Rn 228), 

2 Das Borulungsgerlcht !.lisst ledoch - Im Gegensatz lum 
landgencht - den hieraus hergeleiteten Amtshaltungsanspruc:h 
(§839BGB I Vm Art. 34 GG) daran scheltern, da$sunter den hier 
vorliegenden besOnderen Umstanden des Falles die ZUerllennvng 
ellle, Entschädigung fur die z_lag.ge Unterbflngung in elem ge
I1'IelnschetulChen Haltrallffl aus Grunden der Brlllgk8" weder unter 
dem Gesichtspunl(t dor Ausgleichs- noch der Genugtuungsfunk
tran geboton sei. Hiergegen wendet sICh die ReVISion ohne Erlolg 

a) Der ge'lend gemacnte Schaden dei KtaDQrs ,st einerseits 
100m VermOgBf'lsscnaden. andererseits jedoch auch keIn (bloßes) 
Schmsrzensgeld1m S,nne des hier noch anwendbaren § 647 BGB 
a.F Es aehl vlolmehr um den Ausgleich etner Verletzung deI Mon
schenwürde (Art 1 Abs 1 SalZ 1 GG) und des 8usAn 1 und An. 2 
Abi 1 GG hergelellaten al!gemelnen PersönhChkcltsrechlS des 
Klagers. Für die EntschAdigung wegen einer Verletzung des all
geme,,'en Par60nllC.hkeltsrtlChts ISI anerKannt. dass es sICh im er
genUl!;he'l Sinne 'l1Ch1 um 81n Schmerzensgeld nach § 64 7 BGB 
8 F (jetzt: § 2~ AUs_ 2 BGB n F,) hanaell. sondem um einen 
RechlSbehell . der auf den Schuuauftrag aus An 1 und Arl. 2 
Abs. 1 GG zUIIJckgeht. 018 Zubill igung elO8r Geldentschädigung 
beruht auf dem Gedanken, dass. ohne emen solchen Anspfud'1 
Verletzungen der Wurde und Etlle des MenscOOn MuOg Ohne 
SankllOllen blreben mit der Folge, dass der Rechtsschutz der Per
SOnIlChll.elt verllOmmem w{jrde Anders als beIm Schmerz81'1Sge:1d
anspruch stehl bet dem Anspruch auf e/oo Geldenlsctlädlgul1Q 
wegen ell18f Verletzung des allgemernen PersOnllChke<tstechlS der 
Gesrchtsounkt der Genugluung des Oplers im VOI'oorgrund (80HZ 
128. 1. 15mwN . BVeIfGNJW2000. 2187I j 

b) Ore ReVISIOn rOgt, das Berufungsgenctu verkenne mIt SSr
llOIl Erwägungen. daSS d'S von Verlassungs wegen unantastbare 
Mensch&rrwurde einer AbwAgung mit anderen Inleressen ode1 
Verlessungswenen nrcht zugänglICh $81. Oie Wurde des MooSChen 
sei ",ach Art 1 Abs 1 GG unantastbar und abSOlut geschützt Ooe 
Be~sichllgung Cler Dauer und der InlenS4lät des Eingnffs In An. 1 
Abs 1 GG fOhre Im ErgebniS zu' Aufgabe des GrundrechtsschUl 
zes und zur Preisgabe der WCirde des Menschen. SIe wuide De
deuten, dass kurze. wenig IntenSIve Elngnffe zuläSSig selen. 

Damit verkenn! dIe FleVlslon . dass ZWischen der Feststellung 
eillor Vcrletzung des Art . l Abs 1 GG einerseits und der Zuorken
nung emer GOldentschl'ldlgung anderelsells kein lwlngenoes 
Junktim bestoht. 

aal Zwal Inlft es zu. dass dem Recht auf Achlung der 
Menschenwur08 In Oer Vertassung ern HöchstW8ft zukommt. es 151 
das IflIgende Konstltul lonspnnzlp im System Oer Grundrechte. 
Dementsprecheod ,st in der Rechtsprechung des Bundesverfas
sungsgeriChts anerkannt. dass dann . .... enn das Recht eines 
Strafgefangenen ar.rl Achtr.mg seiner MenschenWOrde durch 
menschenunwurdige Unrerbongung vertetzt .....,rd. die ZuiaSSl9kett 
9!nes Redlisschulzbegchrens auf nachtr.1gliche genchtllche Uber
prulung der Unterbringung nlchl davon abhlingen kann. ob dies 
nur vorubergehend geschehen war (BVerlG NJW 2002, 2699 I ; 
2002. 2700 1. : 1993. 3190 I.) Dem Gelangenon muss das Rectrt 
zustehen. diese Rechtsvertetzungon mit don dalur vorgesehenen 
Recht.sbeOellen Oes SlrafvoUzugsgesell.es (§§ lOS Ii ) anzugrei· 
len Dresen Weg hai der Kläger hier auch erlolgreich beschnlten. 

bb) D,e soicharmaßen feslgestellte Menschonrechtsverlel
zung fordert Indessen nicht In Jedem FaJletne zusatzllche Wieder. 
gutmachung durch Goldontschädlgung Der Senat slehl vielmehr 
keine durchgreifenden Bedonken dagegen. einen Anspruch auf 
Go!denlschädlgung \Ion dom weiteren Erlordemis abhängig zu 
machen. dass die Beolntrachtlgung nicht in anderer Welse befrie
digend ausgeghch&n werden kann Dies hangt - rnsowelt nicht an
oers als beim allgemeInen Pers6n1iC.hkeltsrecm. auch wenn die Er. 
h&blichkellsschwolle bel Verlotzungen der Menschenwürde 
generell nl&dnger anzusetzen .st - Insbesondere von der 
Bedeutung und Tragweite des Elngnlfs. lerner \IOn Anlass und 
Bewgggrund des Handelnden sowie von dem Grad seines 
Verschulderlsab (BGHZ 128. I , 12)_ 

cel Auch Im Anwertdungsberelch 00r KonventIOn zum Schulze 
der Menschenrechle und Grund/relhe,ten (EMRK) rst anerkannI, 
dass erne - erne WlOOergulmachung durd'l Geldersatz nachArt. 41 
EMRK foroemde - unmenschliche Oder emiedngende Behandlung 
lfTl Srnne des Att 3 EMRK nur uod erst vorliegt , wenn SIC 8ffl Mrn 
destmaß an Sch~ere erl9fChl Die BeurtC!lung dieses Mtf'desl
maßes 151 ebhängIG '1011 den UmslAnden des EII'Izelfalls. Wie bei
splelswerse der Dauer der Behandlung. Ihren physrsch&n oder 
psychIschen Folgen oder von Geschlecht, Aller oder Gesundhells
.wsland des Opfers (EGMR. Uttell vom 16 Oelembel 1997 -
[Flan.nen 1. F1nnlaf\d[. OlM NewsleIter JNL11998I117: Unell vom 
19. April 2001 (Peers J_ Gnechenlaf'Cfj. Nr 28524195 gig 2001 
Sec. 111 277 1_ 294 If Rn 67·79 vgl auch EKMR ,n der Sache 
Bllneal I. Italien, Beschwerde Nr 13867188; mllgetellt \IOn Stras· 
ser. EuGAl 1993. 425, 426). Im Ubrigen kann auch nach deI 
Rochtsplechuf"19 des Europäischen Genchtshofs für Menschen 
rechte ein dem Antregen des Rechtsrnil1eltührers Rechnung tfa 
gondos Uttell selbst erne ausreichend gerechte EntSChädigung 
darstellen. so dass eine weltergehondc Entschadlgung in Geld lur 
!.Ien s.lutenen Immateriellen Schaden niCht meh, geboten Ist (vgl 
Nlkotova I, Bulgarien. Uneil vom 25 Marz 1999. Nl19991218) 

c) Das 8erulungsgenchl fuhrt aus. die raumlK:hen Verhältnis
se. urner denen der Klager un'ergebracht gewesen 561. selen zwar 
menscher1unw{)f(llg (Art I GGI gewesen Jedoch mache der K,lä 
ger selbst nicht gellend. dass der - nur zwei Tage andauernde 
rechlswrdnge Zustand Ihn seoIlsch oder korperllCh nachhalli9 be
lastet haDQ Vielmehr habe der Klager r.1bef die rTlit den raumlIChen 
VerMllnrssen unvermerdhch verbundenen BetastlQungen und 
Unannehmlichkeiten hrnaus lIstn9 Beelf'lträch\lgungcn sell'1CS kor
perllChen oder seetrsctlen Wohles ertinen. Dem MISSStand haD6 
zudcm keIne schikanöse AbsIehI. sondem e!l18 akul8 aus der 
Uberbelegurtg resullJerende Zwangslage lugrunde gelegen Ein
gnffSinlensltät und Verschulden selen Insgesamt als oering zu be· 
werten L.rdem habe der Klager bereits durch die von der Stratvotl
strec"'ungskammer gOlrofft>ne FeststeUuog der RechtSWldng"'eit 
Schutz und Genugtuung ertahren 

d) DIese FeststeHungon Sind weder nach rhrem Inhalt noch 
nach den il'IllOIl luglundelregenden Beurteilungslo'ltenen - In die 
das Berufungsgsncht auch das Organrsatronsv9f$Chulden des be
klagten Landes (5 o. I b) ernbezogen hat - reVlslonsrechUICh zu 
beanstanden. Die RevLSlOfl setZt be!lhfer abwelChendcn Beurte<
jung lediglich In unzulassrger Weise Ihre slgene Wenung sn dIe 
Stelle aerjenlgon des Berufungsgerrchts. ohr16 Verfahrens· oder 
matelieUe Rechtslohler aufzeigen zu könrnln 
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Willi Pecher (Hrsg.): Justizvollzugspsychologie in 
Schlüsselbegriffen. Verlag W Kohlhamrner: Stutlgan 
2004. XVI , 354 S. €. 27,-

Seil InK'aln, eren des SrVollzG Ist eine Fiille von Werken zur 
Geslallung des Straf- ullll MaßregelVQllzugs und zur BeMrodlung 
k'!halherler Srrafratel aus ps~logischar Sicht ef'Sct1leoen In dre 
Vlell ant 811lscnlägiger DarsleUungen SChOI"1 sien die yorI/agende 
mehr oder m,,'dCl nahllos e,nl/Jr9rhen, lurnal sie zentrale Fragen 
CIeS SIraI. UI'Id MaßregelvollZugs anhat'ld lIOf'I S1JCh .... Of1lm aufgreift 
Doch tauscht der erste \tOfläulige Emdruck, OM das Werk von ser
nem TlIOl U1ld selnen;re Bearbeitem hervorrufen kOnnte Zwar sma 
die AutO/en· Wie der Herausgeber Willr Peche, selbst -zum erheb
lichen Tell Psychologen und PSYtl'lOlherapeulOn, die aucl1 aber
.... Iegand Im Jusllzyo!lzug. nlchl wletzl In sozlaltherapeuhschefl 
Anstalten. tal,g g,l'\d. Doch linden sich unter defl Vel1assell'1 auen 
Psychoaler Lehrer, Sru!lalpadagogen und SoZlalwlSSensc.haf!!er 
EIS! recht t!elehft ein Blick auf die 28 Themen, die anhand lIon 
Schliisselbegliffen edaulert werden, dass in diesem Band Iel11hch 
Grunarrag8(\ des Sltal'lOllzuglio SCf'lwerpunl\rartJg dargestel!l, na· 
menrllCh lür die Zwecke der Pra~ ls sysremall$Ch aulbereu&! wel· 
den. InsOfern Ist der Inhalt oes WerlIas um/assender, als de' 
HinweiS sut die Psychologie Im THai lIermuten lasst Ebenso wel' 
den daM auch rectll1iche Bezuge - vor allem zum SIVoIlzG salti si· 
hergas1elll IY1e z B die Erorterung des AustanderproDlems. dSI 
SlChemel!sproblemahk odarder Schwcigoplhchl lIon Therapeuten 
ze.gL Richtig ,st 8lh:lldlngs dass das SChwergew.chl aul oer 
Diskussion psychologrscher Aspe1lle liegt 

Dar Band t:lI&lel em sche.nbar buntes Kale.doskop ObefllClm· 
lTlII'Ilel und rnOO8mB! F'ageslaNungen und Themen Intlesseo ste· 
hen o ie aktueUGn BezOge olndeulrg H'n M.ttelpunkt der Betrachtung 
(so liass gesclloenlllCI,e Asoekte zu Recht ausget>lenOel werden) 
Oer MaAregelllOl!zug forensISCher Pragung selbst Ist nICht Gegen
starre eines elgerren Schllj55eIOOgrrlls er komm\al)&r.m Rohmen 
lIefsch.edenel Themeo zur Sp!ache. Zu begrul1en Q,'1 dass COI 
Frauenvollzug. der Ja In Theorie und Prax\s vleHactr olM rand· 
stAndige Rolle olnnlmm! In ernem eigenen Kaplte! Dehandell Wild 

(Elsava Scnot'!etI Das gilt aUCh 10, die arnbtJlante StraHälligenhrt· 
le delon AktrVllaten und InJI'atr\l9ll aus den Prozessen SOlraler 
Intogr.lion nICht meJI' hinwegl\.ldenken s,"d (RiCtl8td Relndl ) 
Dass der JugendWl!wg 9teicl11aUs - namenUich anhand def JVA 
Ebrnch - s.pel,elllhematrSltlI1 w,rd (H3ra!a "'ochweber). !((lISteht 
sICh In e.nem solchen Welk lfOO selbsl Dies g,11 erst recht fUI den 
soz,allherapeutlSChen Voll2U;g, dessen M1noostanforderungen Ull(l 
Erlolgskntenen detailliert Deschneben worden tFnednch 5oed!l) 

Be, nät'lelem Zusehen werden auch konzephonelte Orr8(\tle· 
tufl9an und GewlClltungen s,chtbar; d>edofTl Benutzerdes Werkes 
die zentralen Aspe~le und Prooleme des JustrzvQllzugs erschl,e· 
ßen. Das laSSl z.8. sctton die Trennung und Unterschtlldung der 
belden ,SchlüsselbegrrHe" ,Behandlung" fe,nschheßhch Behand· 
IUl\SJsplanUIl9) (MtchdOl BohnkOllJnd .ReSOZl6I,s.erul\g" (WIIII Pe· 
chel ) er~enne" • Begulfe, diS ,a all8$ andele als oec;kungsgors'ch 
Sind (WiC Pecher 8ul S 222 I herausartreltetJ Themallslort wer· 
den Im Wer1o. d>e lontral6n 'nteraktIOns· und Kommun'katlOnsvor. 
Gänge SOWIe ·SlflJklulert. die das raale Bild \/On JusIiZVOl!zugsat'. 
stalten Wie das idealtYPIsche Vargen9f1 Ihrer Milarb8ller pragen 
Ore DarsteltlJflQen lIerwe,son sowohl 81.11 e,nschiagl9El Pr.uusorlah
fUngBll als al,JCh aul dan gegenwan.gen FOlscllunqsstand Letzte· 
'er VWlrtt eIgens Im Kaprtel Kriminologische Forschung" erÖllSn 
{Norbe" Andreas. OCI rnSöosondere (110 5,f1nhahlgkell pral(ls
or'lIJOl.ene, Untersuchungen hE!rvQfhebt) 5truktUlbed.ngungen der 
Vollzugsanstalt unO des Zusammenlebens Gefangener werden 
uni&. dem Rubrum . WDhngrupPerwOlilug" (Belnd Wischka) dis· 
kuUort Reale Aspekte dm !rrteraktlOl'1ssl rlJktu' \Ion Justt2VOIIZugs 
anstalten werden Uf1tel den SchiussetbegnHen .Tolale 'hSIIIUlj()rl" 
(Specht) unO ,SublCultUI Im StralYotlzug" (Stepnan MuJte'·MSIS8Ii) 
abgtmal"lUelt In el/'len gewissen ZU$8l11menhartg mit subkull(,rre/' 
Ierl und tnSlltu!toneUen Protrlemen kann man auch das· feJaw 
n8ue· PMnomen der .Gelselnahmen" In Ansrallel"l bnl'lgen lWer 
ner Sonn, Wer Im Band einen speZiellen Ar1J\(81 Ober Gewa1! 11"11 
Volllug verm,sst, lindel ubrrgerlS In jenen Be.llSyen ut!\l Zulioarn· 
",crmangen nahare InlOM811Onen 

Dass Herausgeber und Autoren t>eSonOercs Gew'cf11 auf ore
lemgen Fragestel lungen gelegt haben, die ITllI der Auswahl Aus· 
olldung, Tät'gkett, fachlichen Beglertung und For1blldung des Per· 
sonals lusammenMngon, Verd ien! besondere Her"oft!eDUf\g 
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E"IM ganze Re.ne lIon Sthlusselt>eg"Hen ISt diesen 'ur 010 Voll· 
l.ugspra~ls schlechth.n fundamentalen Themen geVildmel .Per· 
sonarenlw.cktuny und Pefsonalauswatrl' (Bemhard Wydta) 
,Führung und Umgang ITllt M,\arbeitorn" (INolIgang Gratz) . Super· 
'lIston" (Gernard Federi) , ,PsyChologen als Leite" (Astnd Banhl 
,Organlse tronsen twicklung Im Justrzllollzug' (Rtldlger Wot;!ge· 
rruJlh) WeIChen psyct1.SCf'len Belastungen Vourugsbedleosrete bei 
Ihrer täglichen Arbeit allsgesell t Sind· oder doch se," kÖflnen-. 
wird nICht nur Im An,ke! Üt:!el Gelseinahmen SOI'ICIem auch .n e .. 
nem Bellrag tlber.Psychotraumatologie- (Pelra Mbltgen·5ergJ) 
deutbCh. Die Slflnhalt.gkelt fachlicher Begle,tung der TöllglCo!\ Im 
JUSlll'JOllzug steht ebenso aul1er Frage w.e die MoglichkeJI. trau· 
matiSche Erleb/lisse Im Beruf Im Wege von Kttsenlntervenhon au'· 
aroelten lU können Während der Artillei Bar1ns zugleICh dIe spe· 
Zifisch weibl iche Pcrspektlvo Indle OiSlCusslon einbringt, läss\ sich 
an dernJenrgen WOhlgemulhs ablesen, 1'1111 welt Inzwlscl1en der or· 
ganrsatorlsche Modem.sretungsprozess Im JustrZllOltzug longe, 
schritten ist 

Knmlnelle VorgeschiChte und PerS-Onllchkellsmerkmale VOll 
Slratratem werden rm Band nafT\Of1ttlch unrer lWOt VOl'2efCllan lIle· 
matJs>erl: Zum Srnen srna es Destrmmte ausgew!inlls lätergrup
pon, d'e 1m e.nzelnon behanOeh wwden: Auslander (KaJ Bam· 
mann). Ofogef1liter (Coflnna Obnsr und Wollgang Weroorllch) 
Gewalttäter [ThorrIas Wegrrel'), petsonllCftl(e,tSQSstOr1e Tallil (Hel· 
mut Kury) sow,e Sel(ualstraMter, die unter dem Bllckwrnkel \fon 
Alrologle UflO T'lerapre (Stelen Postplsch!l) w,o demjenigen doI 
KIasSi!iziorung (UlllCh Rehder) IIOlgesteltt Vierden Das mehroclal 
m.nder naulrge ArJftreteo psychiSCher StOfU'lgen .m VoIlwg gib! 
ltJglOIct'I Anlass fUf dre ForClerung, Oie psychl8tfISChe Hltlgkal! 11"1 
VaPzugsanstatten zu ,nten&rlll(!len (NQfoori Konrad) Zum 81'10611m 
I"I8tllnen Be~andtullgsansatle Im Band e,nen wesenUlenon Raum 
em Anlang, Fortgang und Ende der Vol lzugsafbeit werden voo der 
.Prog/JOSOItiegulachtung" {Johann Endres} beslimmlOCler zum,n· 
dest booInllussl Aligomeil\ Wird .sozlllies Kompelenzllalnlng
(Alberta Oschwatdj· das untet oargeläutlgeren Bel etdlnung .50· 
zlales TraIning" Eingang ,n den Vollzog gefunden hat als Millei 
sozialen Lemens empfohlen Ijno Plalcl,ziOlt. Als orgerrstllndigelt 
rherapeutlsches Verfahren hSI sich inZWischen auCh Gruppe"· 
psychotherapIE! c tablJel1 deren Anwendung "ellre" • n,chl zulelll 
,n Kombination mll Ei"ze.,herajlfe · 811ganz besllmmte VOr&ussei
ruflgen gebUrtden !st (Pectterj . 

Insgesamt brolet aas Werl( (lem Benul2er 8m8 lut'l(JIO' le 
DarsTellung ~8f1tra\er Aspek1e und Proaleme oes Slral\lOlIlug~ s0-
Wie akluellef" ~1Z8 zur Bell/ältJgul'g der SchWi8l1gke1len, mit de· 
non q.e heutIge Pr8!ds jo.Ollfront.rert .SL Freilich WIrd man h.er so wt'. 

nlg wIe DI\CIotWäns Patentrezepte ZUf Behebt.rng ieoef Probleme 
linden, die· Wie L B die IJberbel0guf'g - auf vo!llugseKleme Ur· 
sachen zUluekgeherr. Dem Helsusgober und den Autoren Ist es 
nICht nur gelungen die einschlägigen Themen In oborstcht!to:!ler 
W8JS6 aulZubereiten. sondem euch rn gut nachvollziehbarel und 
lIe fstan<illCher We'se l\J behandeln Oalur, dass Im Werlo, I(eon well
Iremoes odel gar utopisches Bild eines Idealen Vollzugs entworfen 
Wild, sondeln dass Ihm IIletmehr r&allstJsche VOlstellungen zu· 
9f\1r\de II8g8rt burgen clreernschtaQlger1 Erfahrungen da' v'erfa!.S8' 
Kenner tier gegenwartlg8l'l Srtuatlon 1(6nf'\8f"1 dem Bafld zugreIch 
entnehmon. WI8 welt die Vollzugspraxiä noch lIon dem dalln 
enrwlCkelten Pro/,i omfcrn! · odet wie nahe sie Ihm InzWischen ge· 
kommen rsl Dem We.~ Sind n.chl zu!elll Im 'meres$e 00' dalln 
'<'8mandellenSacne selt>st - mQgI/chSl Vrelo Leser aus allllf"l Spar
ten Oes Vollzugs. atler auct\ aus anderen Krolsen Der Stralf9Cf1ts· 
ptlege luwlinscnen, dli3 mrl se.n~. PrOOlemen kOlllronrlert werden 

HOlnz MuUer·Olelz 
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Lutz Meyer-Goßner: Strafprozessordnung. Gerichts
verfassungsgesetz, Nebengesetze und ergänzende 
Bestimmungen (Beck'SChe Kurz-Kommentare, Bd. 6) 47., 
neu bearbei tete Aullage. C. H. Back: München 2004 . LlX. 
2.067 S. In l einen. € 66.- . 

Der be ..... ährte Stal'ldardkomment3r - der für die stralprozessu
ale Praxis ein unentbehrliches Handwerkszeug und Nachschlage
werk darstellt -liegt seit 2004 In Neuaullag8 YOf. Er ist einmal mehr 
auf den neueslen Stand (Im Zeitpunkt des Abschlusses des Wer
kes) gebracht ..... orden. Das betrifft luMchst die Gesetzgel.>uflg. die 
allerdIngs nur emen besonders ins GewlCi"ll fallenden Anlass zur 
Neubearbeitung gegeben hat. Das gilt tOr das am 1 April 2004 In 
Krall getretene .Geselz zur Änderung der Vorschriften Gber die 
Straftaten gegen die sexuelle SelbstbeSllmmung und zur Ände
rung anderer Vorschntten" (BGBI I, S 3,007) Durch diese Neu
regelung Sind nichl nur e1liche 8eSl immungen des SIGB, sondern 
auch solche der SIPO geärldert WOtden. Bedeutsam lund De~anntl 
geworden Isl das GeselL nicht zutetzt durch die Vorschriften [rber 
die vorbehattene S\Cherungsverwallrung (§ 66a 51GB, § 275a 
StPO) Das Gesetz Ober die nachträgllcfle Sicllerungsverwahrung, 
das aufgrund des Urteils des Bundesverlassungsgerichts vom 
10.2.2004 (NJW 2004. S 750) am 29 7,2004 In Kraft gesotzt wor
den lst,lstlre\llch erst naett AedaktionSSCfltuss verabschiedet wor
den und hat daher in der letZ!gen Aul!age nichl mehr berücksich
tigt werocn können Rechtsprechung und literatur Sind bis Anlang 
2004 In die Neuauflage eingearbeitet worden. Dazu zählen na
menthch auch die Neubearbellungen anderer Kommentare wie 
etwa des Großkommentars von LOwefRosenberg 

FOr ein Erll!utef\.mgswerk dieses Zuschflilts und dieserQuali· 
läl verSieht es sich gleichsam von selbst. dass es vor allem eme 
Fundg!ube tllnslchtllch der (neuen) Rechtsprechung darstellt 
SUcllproben belegen die Gründlichkeit und Zuverlässigkeit In der 
Wledergaoe vor allem höchstnchterllcher Entscheidungen 

Fur die Pra~ls des Stralvollzugs bildet der Kommentar if\sbe
sondere wegen seiner emgehenden Erlauterung der Vorschriflen 
zur Unlersuchungshatt (§§ '19, 148, 148a StPO). zum gencht
lichen Rechtsschutz gegen Jusl!zverwaltungsakte (§§ 23 11. 
EGGVG) und zur Kon laklspefN~ (§§ 31 11. EGGVG) em wertvolles 
Nachschlagewerll; In die Erlauterungen zu § 119 StPO sind etwa 
die Ouerverblndungen zum StVollzG und die Uberschneodungen 
mll ihm sorgliil\lg eingearbeitet Zutage treten daran nlcht Zuletzt 
die untersctllede zur StratvoHstreckung, die vletlelcht mehr noch, 
als es die UVoilzO In ihrer gegenwärtigen Fassung tut, durch das 
dringend gebotene Untersuchungshaltvollzugsgesetz verdeutlIchi 
werden mOssten. Auf der anderen Seile Sind von der Rechtspre· 
chung des Bundesverfassungsgerichts zur Untersuchuogshall ta 
wesentliche. Im Kommentar natOrlich dokumentlene Impulse zur 
Gestaltung der Stralhaft - etwa im Boreoch des Besuchs- und Bnel
verkehrs - ausgegangen Hillretell fOr den Justizvollzug Sind frei
lich auch Erläuterungen zur MRK (Europäischen Menschenrechts
konvenhon). Zwar slehen Insoweit die AUSWirkungen aul die 
Gesteltung des Slralverfahrens Im MIUelpunkt, doch beeinnussl 
eine ganze. Reihe von 8esllmmungen der MRK den RechtSSlatus 
von Unlersuchungs· und Strafgefangenen. Das gilt. wie die Recht
sprechung des Europaischen Gerichtshols rar Menschemechle 
belegt nlet" nur Im Hinblick aul der1 herkommhcl"oerwelse Im M,ttel· 
punkt der Betrachtung stehenden Art 3 MRK (FofterverOOI). So 
kommt es auch voltzugsprakllschen Bedurlnlssen entgegen, dass 
dei Kommentar die MF!K gleichfalls Ifl seine Erläuterungen einbe
Zieht Im Anhang SInd Oberdies wie SChon In den Voraullagen. ei
ne ganze Reihe weiterer Gesetze und VeroHolnungen teßs In vol· 
lern Umfange, lells auszugsweise abge<lrucKl Das trifft auch aul 
das StVollzG zu, das zwar nICht vol lständig. jedoch ZU erheblichen 
Teilen in der Fassung ~om 27 Dezember 2003 Wiedergegeben ist 

Der Kommentar bedarf keiner Empfehlung mehr Seioo Be
deutung KIr die Pra~ls sieht auße! Frage. Das glll naturlich auch 
fOr die Neuauflage, deren aknblsche BearbMung emem Siralpro· 
zessuallsten ersten F!anges, lutl Me~er·Goßnef, zu danken Ist 

Heinz MUllcr·Doetz 

Andreas Marneros : Sexual mörder • Eine erklärende 
Erzä hlung. Edi tion Das Narrenschiff Im Psyc hlalrie-Verla g, 
2 Aullage Bonn 2000, G ebunden 288 Seilen. € 24 ,90. 

Sind Se~ualmörderMörder1 tragt PrOf Dr, med Andreas Mar· 
neros In seiner erl<li!renden Erzählung iiber Menschen, die ande· 
re Menschen aus sexuellen Motl~en tölelen. und beginnt mit einer 
Begebenheit. die er in seloon Studienjahren an der Arlsloteles-Uni· 
~ersll!it In Thessatonlki ertebt hat. 

.Ich habe als Student eine Erfahrung gemacht: eifle Junge 
StUdentin wU/da in Ihrer Wohnung ermordet. Das Entsetzen war 
groß. Wemge Tage später wurde der Täter gefasst. Eswar der Bru
der e,nes Kommilitonen, Das Entsetzen .... urde durch Entsetzen 
abgelöst · 

ZunäChst soli le das Manuskripl eino ganz personliehe Bewäl
tIgung des 1946 gebOrenen LehrstUhtinhabers IOr Psychiatrie und 
PsyChotherapie der Marlin·luther·Universitat Halle·Wil1enberg 
sein Der Direktor aer Klinik und Poli~lifllk für Ps~chlatfle und 
PsyctJOtheraple wolile seine Emotionen. seine Gehihle bewälti· 
gen, die er In seiner lunrzehnjähngen Tätlgke!t als forenSischer 
Gutachter erlahren hai 

Herausgekommen Ist eine erschreckende. aber auch faSZinie
rende und tehrrelChe Erzählung, die niellI nur beklemmenda Ge
schIChten· Lebensgeschichten, Krankengeschichten, Dramen · 
Ober sechsundzwanzig Sexualmörder enlhA!!. sondern lur den 
laien verständlich die hochaktuelle Thematik des Maßregelvoll
Z\.Igs und der forenSischen Gutachten vorstellt und Probleme an
spricht. 

Prot Marneros steIlI In vierundzwanzig Kapitetn sechsund· 
zwanzig TAter vor TAlervon A wie Anton Ober Kurt und Norbert biS 
l wie ZBcharias. denen allen eines gemeinsam Ist sie haben*aus 
sexuellen Motiven einen oder mehrere MenSChen getötel Uber 
diese Gemelflsamkeit hinaus hai reder Taler und die eine Täte"n 
eine eigene GeschIChte, die Prof Marneros behutsam mit der not· 
wendigen D'Slanz vorstellt und deren Wissenschaftl iche BeSO(lder ' 
hMen benannt und erklärt werden. 

Im ersten Kapitel versucht Sich Prol Mameros anlasslk;h der 
Tat vonAnton - einem Stuoenten aus gutem Hausa, der mit 25 Jah· 
ren ein Nachbarskind gelötel, an dessen leichentel!en sexuelle 
Hand11mgen vorgenommen und dann verbrannt hat- an einer Vor
stel!ung des Begriffs .se~uelle Perversion". Er setzl die verschie
denen verhaltenSlheoretischen Erklärungen den tiefenpsyellologl· 
schen Erklärungen gegenüber und erläutert die biologischen 
ErI<larungsmodelie. Daruber hinaus gibt er Ausl<unl1 Ctber die 
Ursprunge der Im täglichen Sprachschatz. bekannten 8egfllfe 
.Sadismus·, .Masochlsmus· und .Kanmbahsmus· und .padophille! 
paoorasmus' Auch eher unbekannle Verhaltensweisen wie .Uro
pholie· und .Koprophohe" (Erzielung ~on se~ueUem LustgewInn 
durch die Beschafllgung mit Unn bZw. Fclkallen) sowie .Sperma
tophogie· (Luslgewlnn durCh den Verzehr ~on Sperma) werden 
dem Leser aufgezelgl. 

Verknüpft mit welleren Erzählungen von Tätern nahen Sich 
PrOf Marneros der Frage von Schuld und Unschuld Hier gibt er 
Im Kapitol über Bemd - der emen JUf\gen Mann. mit dem er spora· 
dlsch eine homose~uelle Beziehung hatte, getötet. lerstOckelt und 
~ersuchl hat, dessen Fleisch zu verspeisen - einen Überblick über 
die In § 20 StGB aufgezählten Mbgllchkeiten der SchulduntählQ' 
keit, e(l(!!lrtt!lese aus medIZinischer Hinsicht Und 101it dIe doch sehr 
theoretischen Begriffe anhand des gerlchllichen Gulachtans ~on 
Bemd ausdrucks~oll mll Leben Sehr auslOhI1lch nimmt er sich 
dann der . krankhaften seelischen Störul"lQ' an und lOhn mehlere 
Ausprägungen wie die schiZOide oder die dlssoTiale Persönlich· 
keltsstörung an, die er dem Laien ~erstandllch naher bnngt 

Besonders eindnngllch zelgl sich auch die Erzählung von 
Chnstian. der fiber SelbstvemlCtliungsphanlasien mIt autokanm· 
balfslisc/1Bn Aspeklen zu einer tremdkannlbahstlschen Tal getrie
ben wurde, so aass er ein elijähriges Madchen tOtete und dessen 
fleisch zu essen versuChte. Christian zeigte sich im Gegensatz zu 
Vielen anderen Se~ualmördern sowohl im E~plorationsgespräch 
als auch rn der Verhandlung als Ctberkommunikallv. Soine eigen· 
artIge bizarre Welt versuchle er durch hasllge, ununterbrochene 
Erzahtungen zu erl<lären, verlor steh dabei In Einzelheiten. ~el
mischte Wesentliches mil Unwesentlichem, Um eme genaue VOf' 
stellung von der Wllfen Gedankenwelt des Taters zu vermitteln, 



lugte Prol Mameros dem Kap.tel e,nen Bnef voo ChnSItar> bei, den 
Ihm dIeser aus dem Maßragefvoltzug scnneb Auf sIeben Selten 
kann Stch oor LesereIn eindrucksvolles Bild machen voo dem See
lenleben eines Mannes, derimmer und immer WIedernur von dem 
Gedanken an den eigenen Tod besessen ,sl und dessen Wirre Wett 
sich Im wirren Verlauf des Briefes nur allzu deutlich widerspiegelt 

Neben all don elnz,gartJgen Erzählungen ve/saumt es Prof 
Marneros nICht. Immer wieder darauf hinzuweIsen. wie WICt11ig es 
sei, In Fillenvon Tötungen aus seltoollerMotrvallOO psychoalrische 
Gulactl!en der Täter erstellen zu lassen Er verrMleU durCh doe 
BeiSpt8lsfälle uberzeugend, dass nUf auf diesEl Welse em Gericht 
anhancl fund,erter Grundlagen Ober die Scnuldl.lnfatugl{ell und d18 
NOfWendigkeileliler Unterbnngung Im Maßregelvoitzug enlscher· 
den könne Jede PerverSlOfl, lede PefsöolochkensslÖrung. Jede 
neurOTiSChe EntWICklung. jeder ImputSOUlchbruch brauche stall el· 
I'IeS Vollzuges Im GefängniS eU16 lherapeut,sche Behandlung Im 
Maßregalvollzug, auch wenn !llchl allen geholfen werden könne 

Oie ell1fache Struktur das Bucl1es. die fOr mediZinIsche Laien 
verständlIChen Elfäuterungen der Fachbegriflhdlkelten der fOlen· 
Slschen PSychlatne und die direkte Ansprache des Lesers durCh 
den Aulor machen das Buch zu einer Inleressanten LektUI8, auch 
wenn der nicht so hattgosollene Leser ob mancher Tatell\Zelt\e,ten 
Unwohlsein lIerspOren könnte P,of, Mameros gelingt aut ein· 
drucksvolte W9Ise eIne Gratwanderong zwischen dem Anspruch, 
oom Leser die Geschtchte elO9$ TAters und die daraus result,e
rende SchwAche nähe' zu bringen, und dem Anspruch, eine ge· 
sunde entemotlOl1allSlerte und entsensatlonatlsiette Dis\.anz zu 
wahren. 

Slefanm Lendenf 

Gerhard Rehn, Reglna Nannlnga, Andreas Thiel 
(Hrsg,): Freiheit und Unfreihei t. Arbei t mit Straftätern 

innerhalb und außerhalb des Jus t izvoltzuges (Studien 
und Materialien zum Straf- und Maßregelvotizug, Bd . 2 1) . 

Centaurus Vertag: Herbolzhelm 2004 . XII , 583 S . € 33 ,90. 

Ein sowohl von den Themen. dem Umfang und dem Inhalt eis 
Buch von d&nAuloret\ her gewIChtiger Band ist vorzustellen. Er Do
kumenllert die Beitrage des 12. Buncteskongresses der Psycholo
(Jlnnon und Psychologen. der vom 23. bIS 27 9.2002 in Hamburg 
s\angefunden hat. Die Tagung hat unte t dem Rahmenlhema ge. 
Slanden, das Im Untertitel des Werkes zum Ausdrucl( kommL Es 
SlnO mehrere Aspekte, we tche dIe Veranstalter dazu bewogen ha· 
ben, einon derart umfassenden lhemenkomplelt aulzugrelfen. 
Zum einen soliton Parallelen und Gemeinsamkeiten ZWIschen 
Stral· und Maßrcgetlloitzug aufgezeigt werden . Dass be1de Voll
zugsarIen voneinander lernen kOnnen, ISI nachgerade eine Bin· 
sonwel$tlOll. Zum anderen sollten MöglIChkelten und Chancen 
entwrCkeh werden, die .träge InstltullOO" VoilzugsanstaltjGethard 
Rehn) 10 eine .ternende" zu verwandetn (Chnstoph Flugge u.a ). 
Damit sollte zugleICh der Gelahr • und der VersUChungi - begeg. 
nel werden, doe .Blnnenolientlerung· der InStlllJIIOfl (Claus Ber· 
tram) zum Maßslab des Vollzugshandelns zu ert"lebef\ Diesem 
Ziel sollte oor Et1ehrungsauslausch mit denlenlgen Elnnchlungen 
und Personen dl{men, die· Im weitesten Sinne· gleochta lts mll 
StrafTalorn protessionell belasst Sind. also mit der PoI ll ei. der 
JustIZ. forensiSChen KI,niken und der SuafUitligenhilfe, namentllcn 
um deren verschiedene Formen und MOgllchkelten der pra~tlscl'I 
so bedeutsamen Nacl'lsorg& ausloten zu können 

DIese _I{gespannten ZIele des KOt"IQmsses erlcJären denn 
auch den Umfang des Bandes und das breite SpekTrum seiner 
Themen Versammelt er OOCI'Il"IICht wenoger ats 36 BeIträge· das 
Vorwort des MItherausgebers Andreas ThleI 91ngered1net - dle 
aus der Fedel von rnc/lt wenoger als 41 Autoren STammen. Att8ln 
sc~ dt&Ses QUantitative Moment 118f1Nl9ZU beelndrucken Menr 
aber I10Ch lut es geWIss das QuahtalJlle, das Im Wechsel von the· 
matlschen Gesamtdarstettungen und Emzotlall9Ch.lderungen eine 
"beraus lIanenlenreiche FOlie von Fragesteltungen, tnlOfi'Tlat.onen 
und Analysen bietot. Wenn auch unter den Auloren die Psycho· 
logen ubefWlegen so sind doch unter Ihnen verschoedene andere 
Berufe lIeltrelen, die glelchtaHs mit StraltAtem belasst Sind (psy· 
chothelapeuten PsychIater, Arl1e. Knmlnologen, Soziologen. 
Strafrechtler Suafnch\Brj DIe umtassendo Antago des Werlles 
SChließt prakliscn eIne d'e einzelnen BeitrAge behandelnde Wie· 
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oergabe und Knllk seines Inhalts auf begrenzlern Raum aus. Dies 
gIlt um so mehr, als lnnemalb der funl ThemenblOclle bestlmmle 
Fragestellungen SICh Oberschneklen, wenn nICht wtBdert10len So 
muss soch dIese Besprechung auf eInige wenIge H,nweise be· 
SChrlinken, die eine Vo/slellung von den SchwerDu!lkten des Ban· 
des verminein können 

Zunachst werOert knmlnelle KarflOren tt)ematrslert (Hans·JOr
gen Kurne, j, das herkömmliche Verständnis von Verantwonlidtllell 
und S\l81e untef psychosoZIalem Vorzeichen problemaIJSl8tt (La-
renz Böll ioger) , die Problematik .uobehandelbarer" Slra"8lel 
rellelruet1 (Bemhard Haflke, Relnhard Roth) und VoUzugslockerun. 
gei"I im BtICfi;Wlnkei von ResozoahSl8rungschancen und SlChemEII!s' 
riSIken analystert tFl'l8der DOnkel) Kerners BeItrag ~erwerst aul 
das forschungsgeslütlle ErfordernIS, von stalischen Untersuchun· 
oon zu dynamISChen Mooetlen kllmlnenOI Kameren überzugehen 
und die ..begrenzte Aotle von Bestrafung und Behandtung bei Aus· 
stieg aus einer knminelten Karriere' (5 4711.) in den Btick zu nah· 
mßn DQnkel plädiert aufgrund seiner Befunde dalll r, Lockerungen 
beim .nonnalen" Gefangenen auch als normalen Bestandteil der 
Votfzugsgestallung zu begreilen (5. 134) Haflke uno Roth kot,· 
SIelen In Ihren Beiträgen die Elntilhrung des l elalill neuen Rechts· 
,nsMuts dar sog nachträgtichen SICherungsverwahrung. Das wls
senschaflllch wIe praktIsch überaus $Chwlenge Problem (ter 
.Uobehandetbarlleit" Wird VOfI Norbert N&dopll und Fnednch Löset 
In dfff8renlHlrender. ,.Alltegs\h.eolien· korflQlGfonder WeiS€! erör· 
tert EInmal mehr weKlen hier die offenen Fragen der Forschung 
beim Namen genannT und !Sam,' gänglQen Khscflees Absagen er· 
lerlt 

Angelika Sezer und Olivl8 Walpuskl reklamlelen angesIChTS 
\I(Irbreltelor psychiatnSCher Krankheits· ut'ld Siorungsbilder Maß· 
Mhmen zur Verbesserung derpsychlalrischen Versorgung Im Jus· 
llzllOltzug Helno Stöver plAdiert lur ell'le aligemelflB Förderung des 
Gesundneltsdenkens Und eine Neuorienuerung 001 Gesut'ldhelts· 
dienste der Vollzugsanstalten FOr eine VerbesSf!rong der Rah· 
menbedingungen und dIe VOIWlrlltlchung spezieller rlslkobezoge
ner Fötderprogtamme zugunslen lnhaltlGrter Dfogenabhangogel 
tnU Andreas ThIOl elO Am Belsp!8t elrt8S PfOjeklS fur wetbtlche 
Gefangene In Hahnöfersand VBranschaullchen Hilde van den ßoo. 
gaart, Malke Klebef und Reglna Nannlnga die Sinnhaltigkell qua· 
~lllierender Maßnahmen auf del Grundlage kleiner Vollzugsein· 
rut.ten. 

Brellen Raum nehmen Im Band sozlaJtherapeulische Einndt· 
lungen, dort prakt,verle Behandlungsmethoden und gewonnene 
Erfahrungon eon (Gerhard Aenn. RudoU Egg. Sigrid KrOnlger, 
Michael Krilger, Cometia Musolll , Mal1hias Bormann). tn den Bel ' 
trägen werden VOI allem die UnterschlaGe zum sog. Aegelvollzug 
hereusgearbeitet. die ertJebllch über organisatorische und pel ' 
sonelle Besonderheilen hinausfeochen N,cht minder umfassend 
Wird dje Problemalj\( oor Behandlung 1101"1 Selt!J3lstraffätern thema· 
hSlert. Dabei wel'tlen versdlledene Ansitle vorgestellt und drsku
tlElrt Does gll1 etwa fiir kognlllV-veltlatrenslherapeUlI$Che Behancl· 
tungsmelhoden (Bemd Wlschka, Ula KrOger). tur das SeI(' 
OtIender Treatment p,ogramme (SOTP) Im Hambu,ger Strafvoll 
zug ( Andreas ThI8l und Andreas FUChs) • das kognlllv-behalllOra
Je, psycho-edukauve und Roilensplel\eChnlken vere!ntgt -, fllr me· 
dikamentöse Bet'landlung (Poor Briken u 8.) . die als BestandteIl 
eines therapeullsdlen Gesamtprogramms lIerslanden wird · sowie 
tür das Vertlällnos 1I0n Interner und oKtemer Psychotherapie (Aslfld 
Barth). Ebenso werden Formen IItnbulanler PsychOlherapie VOfl 
SeKuatstraltätem am BeIspIeloos Slullgatter Vereins lü, BewAh· 
rungshiUe e. V (H. JOrgen P'\2Ing) und ambulanter Behandtung 
psycnlsch klanke, Slrahäler "m Beisp,el der Forensischen Fach· 
ambulanz Hessen l AoIand Freese) vorgestellt und dIskutiert. 

Die Anlorderungen all Prognosegutachten .... erden - saml 
möglicher FehlefQuetlen . erörtert (Sablne Nowafa). OImar Hage· 
maM plAdl8n nactl ausländi6Chem Vorbild fur die EinfOhrurog sog 
.Oplarernpathlel(urse· 1m Stmlllottzug, dre Straffätem Im SInne ei
nes .RestoratlVe Prison" soziale Veranlwonung lur Ihr Ver'hallon 
InnamalbderGeselischa" verml\letn sollen DIe seelischen Folgen 
der Vlktlmisl8rung. namentlICh die Traumatlslerung werden am 
Beispiol vtugewaillgter Frauen da/geSteUt (JUlla Brandew!ede) 
etnus Bomam wllt "EnT1assungsvorlJereltung als kontinuierliChes 
Hltlean.gebol in einem lIernetzlen S~stem' verstanden wissen, er 
sprICht SICh daher gegen einen durch Zuständlgkeusglenzen 
lIerminolloo oder begunsUgten .Beziehungsnbbruch" aus. Ob ffi3n 
darin elno rnodem,Slet1e Variante des elton Konzepts Ellner.durch· 
Q8henden Straflätllgenhl!fe" (WIesendanger) ertlllCken ~nn1 
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Einen welleren Schwerpunkt des Bandes bilden Organ,sa· 
tlonsslruk.lI..lren UI'Id Personal probleme desJustizvolizugs Die Be
deulUng der AUSbildung und FOf1bi1dung tür d lB WeiterentwICklung 
des Strafvollzugs lässt SiCh Wotfgang Gratz angelegen sein Hilde 
"an den Boogaar1 begreift die Entwicklung eines IOr alle Mltarbel· 
ler verbindlichen Leitbildes .,als Chance zur Neuorientierung" 
(5. 490 fl .) Die Lellbild·Dls!.;us$ion halla In eirugBn Ländern schon 
eine mehr odor minder gewichtige Rolle gespielt. Inwischen neh· 
men Phänomene WIe Stress und das sog ... Burnout-5yndrom" er
heblichen Raum In Auseonandersetzungen mit der Arbellssl lualioo 
Vollzugsbedienstoler ein. Vor diesem Hintergwnd sind denn auch 
Plädoyers fOr die VelWlrkJ;chung neuer Konzepte der Gesundh8llS' 
IÖfderur.g Im Justlzvollzug zu sehen und zu verslehen 

Eine An Resümee von Gerhard Rehn. das den Erl/ag der 
einzelnen Beluäge zusammenlasst. rundet die Darstellungen des 
Bandes ab. DeI Verlasser erlnnen dann an das Menschenbltd des 
GG. an die normativen Grundlagen des StVollzG und deren 
Konkrelisrerungen durch das BVerfG. Er spricht sich fer['ler llir ei
ne diliB/enzlerte Gestaltung des Vollzugs unter HeranZIehung wis
senschaftlicher Erkenntnrsse aus. Se,n Plädoyer gilt nicht nur dem 
Ausbau spezieller, Insbesonaere sozlaltherapeutlscner Behand
lungsmaßnahmen, emer verantWOrtlich gehandhabten. SIcher
heitsaspekte angemessen belilcksichUgenden .Öffnung des Voll
zugs" - vor allem was Vollzugslock.erungen und den offenen 
Vollzug betrlfft-. dor Verbesserung der Nachbctreuung sowie ei
ner verstärk1en Orientierung der OrganIsations- und Personat
struktur an den Aufgaben. die dem JusUzvolizug obliegen. 

Mit einem literatur- und emem AutOfenverzeichnis schließt 
der Band. der dank seiner InlormaHonsfulie und der Vielfalt eror
tener Aspek.te eine Fundgrube an ErkenntnIssen darstellt . Wenn 
er SICh auch tür eine systematische Lektüre weniger eignen mag. 
so ist er doch als Nachschtagewerk. Jedem zu emplehlen. der prak· 
tisch oder theoretiSCh mit dom Stral- oderMaßregelvollzug befasst 
,st. 

Helnz KammeIer, Regina MIchalke (Hg.): Streben nach 
Gerechtigkeit. Festschrift für Prof. Dr. Günter Tondorf 
zum 70. Geburtstag am 8. Juli 2004 (Schrifle nreihe des 
Instituts IUr Konflik tforschung e.V., Bd. 26). U T Verlag: 
Münster 2004.400 S. € 24 .90. 

Es Ist - ungeacntet der viel bekJagten Flut an FestSCl'!nften -
nICht eben häufig dar Fall . dass Slfafver1eidlgem erne solche 
Ehrung zuteil Wird. Leben und Wilken Günter TondorfS. der 3m 
8.Jull 2004 70 Jahre alt geworden 1St SInd In dIeSer Weise gewür
digt worden. Von seinei PersönlichkeIt und semer beruntchen Ti
ligkeillcgt nicht nur die Bibliografie. dl9ln der Ihm geWldmeteo Fest
schllfl woedergegeben Ist (S. 373-378). beachtliChes ZeugniS ab. 
sondern vrellelcht mehr noch die biogratische Darstellung des 
Rechtsanwalts und Rechtspolitikers durch Herlbetl Waider 
(S. 3- lt). Nicht zufällig 1St das Werk In der verdienstlichen Schilf· 
lenreihe des Kötner lnsmuts fur Konlliktlorschung. das ,n seinen Ta· 
gungen In Marla Laach lewells aKtuetle tu1minafpolitische Themen 
aufzugreifen pflegt, erschienen; die Schrillenleihe weist auch eine 
ganze Reihe spezieller vollzugsretevanter Beitrage auf Ganter 
Tondorl hai einen n,chl unerheblichen Te~ serner 5chaffenskrall der 
Aloe,l des Instituts gewidmet Einen besonderen Schwerpunk.t ,m 
Wirken des JUbHars bildeten und bilde" der Maßregel vollzug und 
dessen rechlliche Regelung. Es liegt auf der Hand. dass ihn na· 
mentlich, aber keineswegs nur in diesem Zusammenhang - stels 
Sachverständigengutachten und Prognosen besctläfllgt haben 

Diese themahsche Orienherung prägl auch die Festschroft 
Wann Im Werk auch MaßregelvoUzug. Tällgkeil des Sachverslll.n
dlgen, Prog!'lOSesteliung und dam,t zusammenhängende k.riminal· 
politische Fragen relatiV breiten Raum einnehmen. so ist sern 
Spektrum ungleich brOlter. Daraut verweist auch die Gliederung 
der BellfAge in sOlche. die maßregetrechtiiche und luimlnologlsdla 
Themen zum Gegenstand haben. und andere. die sICh Im weites
len Sinne mit dem Stralrechl. dem Strafverfahren und der S1falver· 
teidigung befassen. Letztere se,en an diesel Stehe kurz aufgelis· 
tet Da geht as etwa um die Tötung Im Allekt (RaJl Neuhaus). den 
Tatbestand deI schweren SteuerhmterziehunQ (Günter Kohllnann). 

die Bedeutung de!. RiChtervorbehalts im Ermittlungsverfahren (Ut· 
rtctl Kamann), Vemehmungsmethoden (Franz Saldltt), Insbeson· 
dere das Foltarverbot (Hans Uskan). Hafl verschonung ,m 
geschichtlichen Rückbtick (Regina Michatke) die Rolle des SIraI· 
verteidigers (Ralner Hamm. Georg Greeven) und das Problem 
.Geldwlische und Vene,digerhonorar" (DorOlhea Rzepka) sowie 
die Rüge rechtsstaatswldnger VerfahrensverzOgerung. die Ja seit 
ekliger Zelt die höchslrichlerliche Rechtsprechung beschäft'gt 
(Gemerd Schäfer). 

Maßregelrechtliche und k.f1mlnologlsche Themen werden na
mentlich In folgenden B9I1rägen erörtert: Rudolf Egg unterscheidet 
m seiner Studie über Junge Se~ualdellnquenten ZWIschen einer 
größeren Gruppe episodenhafl handelnder Getegenheitstiiter und 
einer zwal kleineren. aOOI getlihrllCheren Gruppe von Neigungs
und Karrierelatern Sem Fazll laulet .Dle (nchtlge) Behandlung 
von Sexualstraftätern ist aktIVer Opferschutz.' (S. 27) Norben Kon· 
rad geht den differenz,ert zu t1euneiJenden Zusammenhangen zwi
schen PerSÖflIIChke,lsstörungen und Tötungsdehllten nach. Einmal 
mehr setzt Sich Norbert Nedopil mit der heilden Rolle und Stellung 
des lorC/lSIschen Psych'aters ZWischen Psychiatrie und JUstiZ aus
einander Das eigenlllcne Problem sieht der Verfasser darin. dass 
Psychiater aufgrund der Rechtslage zuweilen Fragen beantwonen 
sollen. welche dl9 Grenzen Ihres empiriSChen Fachwissens uber
schreiten. 

Heinz Kammeier kommt in semer StudIe über die Pnvatlsoe
rung des Maßregel vollzugs Zu einem d,lterenzlenen und di lleren
zierenden ErgebniS: er slehtl\'lSOweit bei Wahrung vertassungs
rechll,cher Schranken und vefWsltungsrechl locher VOlbehalte 
durchaus MögrlChkelten tOr eine entsprechende Beteihung Pnva· 
ter Mit den Problemen straf- und zlvilrechUic;her Haflung Im Falle 
von Taten Untergemachter setzt SICh Helmut Pollahne unter aus
g'eb'ger Heranziehung der Rechtsprechung 8use,nandet • • Rück
falibegOnst,gende Institutionelle Bedmgungen des Straf· und 
Maßregetvollzugs" untersucht IrmgardAntonra Rode. Ihr Ergebnis. 
wonach Rlsikofakloren nicht nur In der Person des Straftäters elUS' 
IIeren (können). überrascht den Kenner der Vemältnlsse natu/lieh 
!'IlChI. Einen ÜberbliCk. Ober Mlndeststandards bei Prognosegut
achten gibt - wIeschon andelWärts - Sabine Nowara. Einmal mehr 
Ihematlslen Belfld Volckan Fehterrlsiken bei k.rimfnalprognosU
schen Entscheidungen über Freiheitsantzug Er erbliCkt ,n der 
8 costenz der sog "la Ischen Pos'tlven". also der Irrig als rOcklall · 
gefäl1rdet eingestuften nter. ein Gerechl lgke'lsprobtem Nach S91-
ner philosophisch untermauerten Analyse soU os dadurch gelösI -
oder wenigstens abgemildert - werden, dass der knm1nalprognos
tisch tätige Rechtsanwender neben den bekannten Variablen 
(Schwere der befürchteten Tat und Dauer des be'elts ertll1enen 
F relh91tS9<ltzugs) • • unter BerücKslcnttgung aller MögIICl1k.eiten. die 
Basisrate zu schätzen, auf e,ne angemessene Verteilung der 
Fehle"isike"· Bedaeht nimmt (5 t54) NtChl minder krlllsch selZt 
Sich Jörg Krnzig mit dem Thema .Kriml1'1alpolitlk durcll das Volk" 
auselnandel. Im Mittelpunkt semes Beitrags stehl d,e - am 
8 Februar 2004 mll 56.2% von den Schweizer Stimmbürgern an
genommene · Volksi"ltlalrve .Lebenslange Verwahrung lür nicht 
therapie.bare exuem geläl1rtrche Sexual- und Gewal1stral täler" 
Sein Fazit tautet. In Deutschland wie In dar Schweiz !labe .de' 
Sicherungsgedanke bei den Maßregeln Konjunktur. ohne dass 
s'ch dlese Entwicklung durch eine Zunahme SChWtlre. Kriml"ahrar 
erklärCII lassl. Die Freiheitsrechte der Betroffenen geraten zu· 
gleich In den H,ntergrund · (S 178) 

Insgesamt entMn die Festsctlnfl eine FOlie IntOfmatwer sowie 
nachdenklICh slrmmender Be,träge, welche die Lektüre lohnen. 
Das gilt nlchl1.ulelzt fu' dar,n entwICkelte und vertretone knminal 
und voltzugspolitiSChC Pos'tionen. die nichl auf altgemeine Zu
stimmung technen können Grlntel Tonoorf isr dadurch aul elno 
serner PersönliChkeit und seinem Wlrt!en entsprechende We,se 
goehrt worden 

Helnz Müller-Dietz 
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